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1. Ablaufplan der Aufbauschulung 
 

Zeitablauf: Mo. 10:00-16:00 Uhr, Di.-Do. 9:00-16:00, Fr. 9:00-12:00 Uhr 
 

Montag Zeit 
(Ref.) 

.ƛǎ Χ Offener Anfang: Ankommen und Getränkeversorgung мрΨ 
(RM) 

10:15 
Uhr 

Begrüßung und Organisatorisches мрΨ 

 Vorstellungsrunde und Formulierung der Erwartungshaltung олΨ 

12 Uhr Übersicht Rechtsgrundlagen: HSchG, DO, PflVO, KonfO, Vorstellung des 
Materialienheftes, weitere Literatur (und ggf. Reisekosten) 

олΨ 

12:00 Uhr Mittagspause слΨ 

13 Uhr αCǊŜǎƘ-¦Ǉ aƛǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎά 9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ¢±I Ƴƛǘ ǇǊŀƪǘƛǎŎƘŜƴ .ŜƛǎǇƛŜƭŜƴ 
und ǘȅǇƛǎŎƘŜ CŜƘƭŜǊǉǳŜƭƭŜƴ όαCŀǳȄǇŀǎ Ǿƻƴ twǎάύΣ ŀƭǘŜ CŅƭƭŜ ŀǳǎ ŘŜǊ DǊǳƴŘπ
schulung 

флΨ 
(AKG, JZ, DR) 

Bis 14:30 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

16 Uhr Aktuelle (und mehr) Fälle der PR-Arbeit zur Wiederholung von Themen aus 
der Grundlagenschulung; Ergebnissicherung und Lösungsbesprechung 

трΨ 

 

Dienstag Zeit 
(Ref.) 

9 Uhr Dienstordnung (DO); praktische (einfache) Fällen aus der Beratungspraxis слΨ 
(DR/RM) 

 10:00 Uhr ς Kaffeepause und Bearbeitung der Fälle zur Dienstordnung мрΨ 

bis Ergebnissicherung / Besprechung der Fälle мрΨ 

12 Uhr Mitbestimmung in Konferenzen (KonfO); praktische Bearbeitung von (typi-
sche) Fällen aus dem Konferenzdschungel 

флΨ 
(JZ, AS,  

RM) 

12:00 Uhr Mittagspause слΨ 

13 Uhr Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung 
Referent: Detlef Nizold (GSBV HRWM) 

флΨ 
(DN) 

 14:30 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

16 Uhr Pflichtstundenverordnung млрΨ 
(JZ) 

 

Mittwoch Zeit 
(Ref.) 

9 Uhr Teilzeit-.ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎΤ wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ όI.DΣ 5±ǎΣ ΧύΤ Möglichkeiten für 
TZ-Beschäftigung; Rechte und Pflichten Teilzeitbeschäftigter 
Funktion des LAK und vorzeitige Inanspruchnahme 

прΨ 
(DR, RM, JZ) 

bis 10:00 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

 Mehrarbeit (nach §61 HBG) und typische handlungsorientierte Situationen 
für den Personalrat im (betrieblichen) Alltag 

флΨ 
(RM, JZ) 

12 Uhr Präsenzzeiten und Bilanzierung 
Teildienstfähigkeit, Dienstunfähigkeit 

олΨ 
(DR, RM) 

12:00 Uhr Mittagspause слΨ 
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Mittwoch Zeit 
(Ref.) 

13 Uhr Elektronische Kommunikation (auch innerhalb von Kollegien) und Konse-
quenzen für den Arbeitsalltag sowie die Personalratsarbeit 

олΨ 
(DR, RM) 

 Datenschutz und Informationsrechte des Personalrats слΨ 
(RM) 

 14:30 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

bis Übersicht zum Pensionsrecht; Teilnehmerzentrierte praktische Abschät-
zung der individuellen Pensionsansprüche 

слΨ 
(RM, JZ) 

16 Uhr Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten мрΨ 

 

Donnerstag Zeit 
(Ref.) 

9 Uhr Arbeitszeit für sozialpädagogische Fachkräfte флΨ 
(AKG) 

 10:00 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

12 Uhr Arbeit der FuGlB und Zusammenarbeit 
Referentin: Hannelore Seubert (FuGlB StSch HRWM) 

90Ψ 
(HS) 

12:00 Uhr Mittagspause слΨ 

13 Uhr Disziplinarmaßnahmen / Hessisches Disziplinargesetz 
- Souveräner Umgang mit Elternbeschwerden 
- Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung 

флΨ 
(AS, DR) 

 14:30 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

bis Ablauf von Personalratswahlen und vorzeitige Neuwahl nach §21 HPVG мрΨ 
(AS, DR)  

Beurteilungsrichtlinie und praktische Bedeutung für die schulische Perso-
nalratsarbeit 

n.n. 
(AS, DR) 

16 Uhr Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten мрΨ 

 

Freitag Zeit 
(Ref.) 

9 Uhr Fragen und Themen des Arbeitsschutzes; Stand der aktuellen Situation an 
Schulen 

слΨ 
(RM, DR) 

 10:00 Uhr ς Kaffeepause мрΨ 

bis Zusammenarbeit mit dem Medical-Airport-Service 30Ψ 
(RM, DR) 

 Nebentätigkeiten und Mitbestimmung des PR bei der Versagung von Ne-
bentätigkeiten 

олΨ 
(DR, AS) 

 Themen nach Wunsch der Teilnehmenden мрΨ 
(RM, AS) 

 Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten мрΨ 

12 Uhr Evaluation мрΨ 
(RM) 

12:00 Uhr Gem. Abschluss-Mittagessen слΨ 

 
Zu beachten: Abweichungen im Ablauf sind möglich (!) 
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1.1. Abkürzungsverzeichnis 
 

 
BeamtStG Beamtenstatusgesetz 
HBG Hessisches Beamtengesetz 
HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz 
HSchG Hessisches Schulgesetz 
SPR Schulpersonalrat 
SSA / StSchA Staatliches Schulamt 
TV-H Tarifvertrag Hessen 
TV-H-EGO-L-H Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehr-

kräfte und die im Schuldienst unterrichtsunterstützenden Beschäftigten 
des Landes Hessen 

 
Platz für eigene Notizen: 
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2. Einführung 

2.1 Vorstellungsrunde 

Arbeitsauftrag: 
Ą Befragt Euren Nachbarn / Nachbarin, so dass Ihr ihn/ sie in einer kurzen Runde vorstellen könnt. 
 

2.2 Übersicht Rechtsgrundlagen 

2.2.1 Rechtsgrundlagen nach Herkunft 

Institution Bestimmung Beispiele 

Landtag Gesetz Hess. Beamtengesetz 
Hess. Schulgesetz 
Hess. Personalvertretungsgesetz 

Landesregierung Verordnung  

Hess. Kultusministerium Verordnung, Erlass Konferenzordnung 
Dienstordnung 
Pflichtstundenverordnung 
Einstellungserlass 
Funktionsstellenerlass 

Staatliches Schulamt (Rund-)Verfügung Festlegung der beweglichen Ferientage 
Versetzung 
Abordnung 
Genehmigung von Altersteilzeit 

Schulleiter/in Anordnung Stundenplan 
Aufsichtsführung 
Dienstbefreiung 

Bedienstete/r ς ς 

 

2.2.2 Übersicht der einschlägigen Literatur  

Á BUND-VERLAG GMBH (HRSG.): »Der Personalrat«, Zeitschriftenreihe 
Ausgabe 04/2025 ff., Bund Verlag GmbH: Frankfurt am Main, 2025 

Á BURKHOLZ, BERNHARD: »Hessisches Personalvertretungsgesetz : Kom-
mentar«, 8. Auflage 2024, KSV Medien mbH & Co KG: Wiesbaden, 
2024. 

Á GERWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT LANDVERBAND HESSEN 

(HRSG.): »Dienst- und Schulrecht für Hessen : GEW-Handbuch«, 52. 
Nachlieferung 10/2025 ff., Mensch und Leben Verlagsgesellschaft 
mbH: Bad Homburg, 2025. 

Á HESSISCHES MINISTERIUMS FÜR KULTUS BILDUNG UND CHANCEN (HMKB): »Amtsblatt«, online:  
https://hessisches-amtsblatt.de 

Á LENDERS, D.; HERTEL, A.; LINDNER, D.; ROMÜNDER, W. (HRSG.): »Hessisches Personalvertretungsgesetz : 
Basiskommentar mit Wahlordnung«, 3. Auflage, Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2025. 

Á V. ROETTEKEN /  ROTHLÄNDER (HRSG.): »HBR : Hessisches Bedienstetenrecht : Teilausgabe 1 : Personalver-
tretungsrecht«, 139. Ergänzungslieferung 09/2025 ff., Hühlig, Jehle Rehm GmbH: Heidelberg, 2026.  

Á SPIEß, WALTER: »Personalvertretungsrecht Hessen«, 13., neu bearebitete Auflage 01/2024, Walhalla 
Fachverlag: Regensburg, 2024. 
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2.2.3 Vom Gesetz zur Anordnung 

Art des Rechtes Erläuterungen / Beispiele 

Gesetze Hessisches Beamtengesetz (§ 69 HBG) 
Á Erholungsurlaub während der Ferien 
Á Tätigkeit als Ehrenbeamter 
Á Politische und gewerkschaftliche Tätigkeiten 

 Hessisches Personalvertretungsgesetz 
(§ 37, § 38, § 39; § 74 Abs. 1 Nr. 8 HPVG) 
Á Der Personalrat ist freizustellen 
Á Aufstellung des Urlaubsplans 

Verordnungen Hessische Urlaubsverordnung (§16 Nr. 1 und 2 HUrlVO) 
Á Staatsbürgerliche Pflichten 
Á Besondere Anlässe 
Á Persönliche Gründe 

 Zuständigkeitsverordnung (VO über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Per-
sonalangelegenheiten im Geschäftsbereich des Kultusministeriums 
§8 Abs. 2 
Á Den Schulleiterinnen und Schulleitern wird jeweils für ihren Geschäftsbereich 
ώΧϐ !ōǎΦ н ŘƛŜ .ŜŦǳƎƴƛǎ ǸōŜǊǘǊŀƎŜƴΣ ǸōŜǊ !ƴǘǊŅƎŜ Ǿƻƴ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜƴ ŀǳŦ 5ƛŜƴǎǘπ
befreiung bis zur Dauer von 14 Arbeitstagen nach § 16 HUrlVO zu entschei-
den. 

Erlass Verwaltungsvorschriften zum Hessischen Reisekostengesetz (VV-HRKG), Erlass 
des Innenministers, Staatsanzeiger Nr. 2/2017, Seite 54 

Verfügung Einzelverfügungen (Sport: EM, WM, Olympia) 

Anordnung Unterrichtsbefreiung durch Dienststellenleiter*in (Schulleiter*in) 

2.2.4 Rechtsberatung der Gewerkschaften und Verbände (für ihre Mitglieder) 

Á GEW | Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Á glb | Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e.V. 
Á hphv | Hessischer Philologenverband e.V. 
Á VBE | Verband Erziehung und Bildung 
Á VDL | Verband der Lehrer Hessen. 

2.2.5 Gesamtpersonalräte Schulen an den staatlichen Schulämtern 

Schulamt in Vorsitz Kontakt 

Bebra Richard Maydorn gprs.ssa.bebra@kultus.hessen.de  
05542/5029570 

Fritzlar Antje Kuswa gprs.ssa.fritzlar@kultus.hessen.de  
05622/790-291 

Fulda Cornelia Barby gprs.ssa.fulda@kultus.hessen.de 
0661 8390-141 

Kassel Jens Zeiler gprs.ssa.kassel@kultus.hessen.de  
0561/8078-161 

 

mailto:gprs.ssa.bebra@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.fritzlar@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.fulda@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.kassel@kultus.hessen.de
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2.2.6 Links 

¶ https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/search [Bürgerservice Hessenrecht | Hier finden Sie 
alle Gesetze und Rechtsverordnungen]. 

¶ https://kultusministerium.hessen.de [Homepage des hessischen Kultusministeriums]. 

¶ http://fortbildung -personalräte.de [Unser Startpunkt für Materialien]. 

¶ https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit [Unterseite der Home-
page hessischen Kultusministeriums mit Themen zur Gesundheitsförderung]. 

2.2.7 Schlagwortverzeichnis HPVG 

[Autoren: LEIMBACH, C.; MAYDORN, R.; ZEILER, J.] 
 
Stichwort Fundstelle im HPVG 

Ablehnungsbegründung  
§66 
§ 72 

Abordnung zu einer anderen Dienststelle  §75 Abs. 1 Nr. 6 u. Abs. 2 Nr. 6 
Allgemein Aufgaben des PR  §60 Abs. 1 u. 2 
Altersgrenze, Weiterbeschäftigung von Angestellten  §75 Abs. 2 Nr. 9 
Amtsenthebung  §23 

§21 Abs. 3 
Amtsniederlegung  §21 Abs. 3 

§23 
Amtszeit  §20 Abs. 2 u. 3 
Anstellung (auf Lebenszeit) von Beamten/innen  §75 Abs. 1 Nr. 1 
Arbeitsablauf, Maßnahmen zur Erleichterung des A.  §78 Abs. 1 Nr. 4 
Arbeitskampfverbot  §2 Abs. 2 
Arbeitsmethoden, Gestaltung der A.  §78 Abs. 2-4 
Arbeitsplätze, Gestaltung der A.  §74 Abs. 1 Nr. 13 
Arbeitszeit, Beginn und Ende der täglichen A.  §78 Abs. 1 Nr. 1 
Aufgaben (allgemeine) des PR  §60 Abs. 1 u. 2 
Auflösung von Dienststellen (Mitwirkung)  §61 Abs. 3 

Baumaßnahmen, Anhörung bei B.  
§78 Abs. 2-4 

Befangenheit  §28 Abs. 3 
Beförderungen  §75 Abs. 1 Nr. 2 
Behinderungs- und Begünstigungsverbot für PR-Mitglieder  §7 Abs. 1 
Beitragserhebungsverbot  §36 
Berufsausbildung, Grundsätze der B.  §77 Abs. 1 Nr. 5 
Beschlussfähigkeit  §30 Abs. 2 u. 3 
Beschlussfassung  §30 Abs. 1 u. 5 
Beschlussverfahren beim Verwaltungsgericht  §106 
Besichtigungsverfahren  §61 Abs. 3 
Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung gem. § 85a + f HBG  §85 a +f HGB 

§75 Abs. 1 Nr. 7 
Beurteilungsrichtlinien  §77 Abs. 1 Nr. 3 
Bewerbungsunterlagen müssen dem Personalrat zur Verfügung ge-
stellt werden 

§78 Abs. 2-4 
§63 Abs. 6 

Datenschutz  
§78 Abs. 1 Nr. 6 
§42 

Datenschutzbeauftragte(r)  §78 Abs. 1 Nr. 6 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/search
https://kultusministerium.hessen.de/
http://fortbildung-personalräte.de/
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit
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Stichwort Fundstelle im HPVG 
Datenverarbeitung (ADV)  §78 Abs. 2 Nr. 2 u. 7 
Dienstellenbegriff bei Schulen  § 91 Abs. 2 
Dienstvereinbarungen §65, §74 Abs. 1 

§77 Abs. 1 
§78 Abs. 1 

Ehrenamtlichkeit des PR-Tätigkeit  
§ 37 Abs. 1 

Einführung neuer Arbeitsmethoden (Mitwirkung)   
Einigungsstelle   
Χ !ƴǊǳŦŜƴ  §69 Abs. 3 
Χ .ŜǎŎƘƭǳǎǎŦŀǎǎǳƴƎ  §69 Abs. 3 

§70 Abs. 1 u. 2 
Χ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎŜǘȊǳƴƎ  §69 Abs. 1-2 
Χ !ǳŦƘŜōǳƴƎ Ǿƻƴ .ŜǎŎƘƭǸǎǎŜƴ  §70 Abs. 4 
Einstellung von Beamten und Angestellten  §75 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 Nr. 1 
Entlassung von Beamten  §75 Abs. 1 Nr. 10 
Entlastungsstunden für PR Mitglieder §95 Abs. 2 
Erörterung   
Χ ōŜƛ aƛǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ  §66 
Χ ōŜƛ aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ  §72 
Ersatzansprüche gegen Beschäftigte  §74 Abs. 2-3 
Ersatzmitglieder  §26 

§ 21 Abs. 2 

Fiktionswirkung  
§66 
§67 Abs. 1 und 2 

Fortbildung, Grundsätze der Fortbildung von Beschäftigten in den 
Schulen 

§74 Abs. 1 
§77 Abs. 1 Nr. 5 

Freistellung von PR-Mitglieder  §49 Abs. 1 u. 3 
Friedenspflicht  §2 Abs. 2 
Fristen   
Χ ŦǸǊ tw Ƴƛǘ aƛǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ǳƴŘ aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ  §66 

§72 
Χ ŦǸǊ DŜǎŀƳǘǇŜǊǎƻƴŀƭǊŅǘŜ   
Χ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜƴƭŜƛǘǳƴƎŜƴ  §67 Abs. 1-2 

§72 
Χ ōŜƛ {ǘǳŦŜƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴ  §68 

§72 
Fristlose Entlassung, außerordentliche Kündigung   
Fristversäumnis  §66; §72 

Gäste  
§29 Abs. 1-3 
§28 Abs. 1 

Gesamtpersonalrat  §50 
§ 76 Abs. 2-3 
§63 Abs. 5 

Geschäftsbedarf  § 35 
§ 95 Abs. 4 

Geschäftsordnung  § 33 
Geschäftsräume für den PR  § 35 

§ 95 Abs. 4 
Gewerkschaften   
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Stichwort Fundstelle im HPVG 
Χ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ tw  §3 Abs. 4 
Χ YƭŀƎŜǊŜŎƘǘ ƎŜƎŜƴ ŘŜƴ tw  §21 Abs. 3 

§23 
Χ YƭŀƎŜǊŜŎƘǘ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ 5ƛŜƴǎǘŜƭƭŜ  §106 
Χ wŜŎƘǘ ŀǳŦ bƛŜŘŜǊǎŎƘǊƛŦǘ  §32 Abs. 2 
Χ .ŜŀƴǘǊŀƎǳƴƎ ŜƛƴŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭǾŜǊǎŀƳƳƭǳƴƎ  §44 Abs. 3 
Χ {ŎƘǿŜƛƎŜǇŦƭƛŎƘǘ  §8 
Gewerkschaftsbeauftragte   
Χ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ {ƛǘȊǳƴƎŜƴ  §29 Abs. 7 
Χ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ tŜǊǎƻƴŀƭǾŜǊǎŀƳƳƭǳƴƎŜƴ  §45 Abs. 2 
Χ ŀƴ aƻƴŀǘǎƎŜǎǇǊŅŎƘŜƴ  §62 Abs. 1-3 
Gleichbehandlungsgrundsatz  §2 Abs. 4 und 5 
Gleichstellung von Frauen und Männern  §2 Abs. 4 

§60 Abs. 1 Nr. 5 
Gruppenangelegenheiten  §29 Abs. 5 
Gruppenveto  §31 

Hauptpersonalrat  
§63 Abs. 4; §93 

Höhergruppierung  §75 Abs. 1 

Informationsrecht des PR  
§61 

Initiativrecht  §60 Abs. 1 u. 2; §67 

Klage beim Verwaltungsgericht  
§106 

Koalitionsfreiheit  §3 Abs. 4 
Konferenzordnung und HPVG  §96 
Kosten der Personalräte  §35 
Kündigung, außerordentliche K.  §75 Abs. 2 Nr. 10 

Mehrarbeit, allg. Regelungen zur Festsetzung der M.  
§78 Abs. 1 Nr. 2 

Mitbestimmung   
Χ ƛƴ ǎƻȊƛŀƭŜƴ !ƴƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴ  §74 
Χ ƛƴ ǇŜǊǎƻƴŜƭƭŜƴ !ƴƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴ  §75 

§77 
Χ ōŜƛ ŘŜǊ .ŜƳŜǎǎǳƴƎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭōŜŘŀǊŦǎ  §78 Abs. 2-4 
Χ ōŜƛ ǇŜǊǎƻƴŜƴōŜȊƻƎŜƴŜƴ 5ŀǘŜƴ  § 63 Abs. 6 
Mitwirkung   
Χ ōŜƛ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ƴŜǳŜǊ !ǊōŜƛǘǎƳŜǘƘƻŘŜƴ  § 78 Abs. 2-4 
Χ !ǳŦƭǀǎǳƴƎΣ ±ŜǊƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜ  § 78 Abs. 2-4 
Χ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎŀƴƻǊŘƴǳƴƎŜƴ  § 79 
Monatsgespräch zwischen PR und Dienststellenleitung  § 62 Abs. 1-3 

Nachrücker(in)  
§ 26; § 30 Abs. 2 und 3 

Nebentätigkeit, Versagung oder Widerruf von N.  § 75 Abs. 3-4 
Neuwahl des PR  § 21 
Niederschrift (Seit 2023: Neu Protokoll) § 32 

Ordnung, Regelung der O. und des Verhaltens der Beschäftigten  
§ 74 Abs. 1 Nr. 6 

Parteipolitische Betätigung  
§ 2 Abs. 4 und 5 

Personalangelegenheiten (Mitbestimmung)  § 75; § 77 
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Stichwort Fundstelle im HPVG 
Personalbedarf (Mitwirkung)  § 78 Abs. 2-4 
Personalfragebogen, Inhalt von P.  § 75 Abs. 1 Nr. 1 
Personalinformationssystem  § 74 Abs. 1; § 78 Abs. 2-4 
Personalplanung, Stellenanforderungen  § 78 Abs. 3 
Personalüberwachung  § 78 Abs. 1 Nr. 5; § 63 Abs. 6 
Personalversammlung   
Χ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ  § 43 Abs. 1 und 2; § 45 Abs. 1 
Χ 9ƛƴōŜǊǳŦǳƴƎ  § 44 Abs. 1 und 2 
Χ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ  § 45 Abs. 4-6; § 95 Abs. 1 
Χ !ǳŦƎŀōŜ ǳƴŘ wŜŎƘǘŜ  § 46 Abs. 1-4 
Χ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ DŜǿŜǊƪǎŎƘŀŦǘǎōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜƴ  § 45 Abs. 2 
Χ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŘŜǊκŘŜǎ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜƴƭŜƛǘŜǊǎκƛƴ  § 45 Abs: 3 

Personelle Auswahl, Erlass von Richtlinien bei Einstellungen,  

Versetzungen, Beförderungen und Kündigungen  

§ 77 Abs. 1 Nr. 4 

Protokolle  § 32 
Prüfungen (Teilnahme des PR)  § 61 Abs. 3 

Rationalisierungsmaßnahmen  
§74 Abs. 1 Nr. 12 
§78 

Räume für den PR  §35 
§95 Abs. 4 

Referendare  §94 
Reisekosten für PR-Mitglieder  §35 
Rückgruppierung von Angestellten  §75 Abs. 2 Nr. 2 
Ruhende Mitgliedschaft  §25 
Ruhestand, vorzeitige Versetzung in den R.  §75 Abs. 3 

Sachkosten der PR  
§35 
§95 

Sachverständige  §62 Abs. 1-3 
§29 Abs. 4 

Schulbauten, Neu-, Um und Erweiterungsbau von Diensträumen  §78 Abs. 2-4 
Schulleiter(in) und Stellvertreter(in)  §76 Abs. 2-3 
Schutzvorschriften zugunsten der PR-Mitglieder  §41 

§40 Abs 1 
§75 Abs. 5 
§7 Abs. 2 

Schweigepflicht  §8 
Schwerbehindertenvertretung (Rechte)  §29 Abs. 6 
Selbsteintrittsrecht  §63 Abs. 1-2 

§91 Abs. 3 
Sicherheitsbeauftragte  §74 Abs. 1 Nr. 4 
Sitzungen der PR   
Χ 9ƛƴƭŀŘǳƴƎŜƴ  §28 Abs. 2 
Χ 9ƛƴōŜǊǳŦǳƴƎ ŀǳŦ !ƴǘǊŀƎ  §28 Abs. 4 
Χ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŘŜǊ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜƴƭŜƛǘŜǊƛƴ κ ŘŜǎ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜƴƭŜƛǘŜǊǎ §29 Abs. 4 
Χ bƛŎƘǘǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘ  §29 Abs. 1-3 

§28 Abs. 1 
Soziale Angelegenheiten  §74 
Sprechstunden  §34 
Stellenanforderungen (Anhörung)  §78 Abs. 2-4 
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Stichwort Fundstelle im HPVG 
Streitigkeiten (Beschlussfassung beim Verwaltungsgericht)   
Studienseminare  §91 Abs. 2 
Stufenverfahren   
Χ ōŜƛ aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ  §72 
Χ ōŜƛ aƛǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ  §68 

§69 
§70 
§71 

Stufenvertretung  §47 
§48 
§49 Abs. 1 u. 3 
§93 

Tätigkeitsbericht des PR  
§46 Abs. 1 

Teilzeitarbeit; Ablehnung der T.  §75 Abs. 1 Nr. 7 u. Abs. 2 Nr. 7 

Überprüfungsverfahren  
§61 Abs. 3 

Überwachung, technische Einrichtungen zur Ü. der Beschäftigten  §78 Abs. 1 Nr. 5 
Unfallschutz für PR-Mitglieder  §7 Abs. 2 
Unfallverhütung  §74 Abs. 1 Nr. 4 
Urlaubsplan, Aufstellung des U.  §74 Abs. 1 Nr. 8 

Verbeamtung auf Lebenszeit  
§75 Abs. 1 Nr. 1 

Vereinigungsfreiheit  §3 Abs. 5 
Verhinderung von PR-Mitgliedern bei Sitzungen  §30 Abs. 2-3 
Verlegung von Dienststellen (Mitwirkung)  §78 Abs. 2-4 
Verschwiegenheit §29 Abs. 1-3 

§28 Abs. 1 
Versetzung   
Χ aƛǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ  §63 Abs. 1-2 

§92 Abs. 2 
Χ Ǿƻƴ tw-Mitgliedern  §40 Abs. 2 u. 3 
Χ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜ  §75 Abs. 1 Nr. 4-5 u. Abs. 2 Nr. 

4-5 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit  §2 Abs. 1 
Verwaltungsanordnungen (Beteiligung des PR)  §79 
Veto einer Gruppe  §31 
Vorläufige Regelungen  §64 Abs. 1-3 
Vorsitzende(r) des PR   
Χ ²ŀƘƭ  §27 Abs. 1 
Χ !ǳŦƎŀōŜƴ  §27 Abs. 2 u. 3 
Wahlvorstand  §16 

§48 Abs. 3 

 
Platz für eigene Notizen: 
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2.3 Sammlung von Problemen bzw. Fragestellungen 

Sie kommen vermutlich alle mit gewissen Frage- bzw. Problemstellungen zu unserer Qualifizierung. Die 
Schulung folgt einem bewährten und langjährig erprobten Themen-Fahrplan, wobei Eure Interessen als 
Teilnehmer*innen nicht unbeachtet bleiben sollen. Wir werden diese sammeln und im Laufe der Woche 
während unserer Arbeit uns auf diese beziehen bzw. am Ende der Woche versuchen diese explizit mit 
Euch zu besprechen. 
 
Arbeitsauftrag: Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn / ihrer Nachbarin über die Anliegen (Prob-
leme / Fragestellungen), die Ihr mit in die Schulung bringt. Notiert die Fragestellung bzw. 
Probleme kurz und prägnant auf einer Karte. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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3. Eingangsfälle 

3.1 Fall 1 

An der Kaufmännischen Berufsschule in K. werden am Ende des laufenden Schuljahres drei Kollegen und 
eine Kollegin in den Ruhestand versetzt. Dadurch entsteht ein erheblicher Fachbedarf für den Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung, aber auch in den Fächern Mathematik und Englisch. 
 
Als Ersatz weist das Staatliche Schulamt der Schule vier neu zu besetzende Stellen zu und überlässt der 
Schule die Entscheidung, auf welchem Weg und mit welchem Fachbedarf die Stellen besetzt werden 
sollen. 
 
Der Schulleiter geht davon aus, dass es genug Bewerberinnen und Bewerber mit dem Fach Wirtschaft und 
Verwaltung gibt, allerdings nimmt er mit einiger Berechtigung an, dass deren Zweitfach wahrscheinlich 
nicht Mathematik oder Englisch sein wird. Er möchte deshalb zwei der vier Stellen mit Lehrkräften mit der 
Lehrbefähigung für Gymnasien besetzen, die mindestens eines der Fächer Englisch oder Mathematik 
haben. Alle Stellen möchte er zudem auf dem Ausschreibungsweg besetzen, um die Auswahl der 
Lehrkräfte maßgeblich beeinflussen zu können 
 
Der Schulpersonalrat möchte nach Möglichkeit keine Gymnasiallehrer einstellen, da die meisten von 
ihnen erfahrungsgemäß nach einigen Jahren in das allgemein bildende Schulwesen wechseln wollen. 
Außerdem bevorzugt der Schulpersonalrat Listeneinstellungen, da sie schneller durchgeführt werden 
können. Nach Meinung des Personalrates ziehen sich Einstellungen über Ausschreibungen oft zu lange 
hin, so dass die benötigten Lehrkräfte zu Beginn der Unterrichtsphase nach den Sommerferien 
möglicherweise ihre Stelle noch nicht angetreten haben könnten. 
 
Aufgabenstellungen 

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestände des Falles heraus. 

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen für die im Fall vorkommenden Beteiligungstat-

bestände heraus. 

Platz für eigene Notizen: 
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3.2 Fall 2 

Das Albert-Einstein-Gymnasium liegt am Rand der nordhessischen Großstadt K. Obwohl das Gymnasium 
eine voll ausgebaute Sekundarstufe I hat. die vor einigen Jahren gegen den Widerstand der umliegenden 
Gesamtschulen eingerichtet worden war, besteht ein fruchtbarer Schulverbund des Gymnasiums mit 
diesen Gesamtschulen. 
 
Im Rahmen dieses Schulverbundes werden regelmäßig Lehrkräfte aller beteiligten Schulen sowohl von 
den Gesamtschulen für den Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums abgeordnet als 
auch Lehrkräfte des Gymnasiums an die Gesamtschulen. Für das kommende Schuljahr werden, abgesehen 
von den bereits laufenden, folgende weiteren Abordnungen geplant: 

¶ Herr A mit 6 Wochenstunden für ein Jahr von der Meilborn-Gesamtschule in derselben Stadt an das 
Gymnasium.  

¶ Frau B mit 15 Wochenstunden für zwei Jahre vom Gymnasium an die Gregor-A.-Zink-Gesamtschule in 
derselben Stadt. 

¶ Frau C mit 3 Wochenstunden für ein Jahr von der Gesamtschule Guckslagen, die zum Schulverbund 
gehört, obwohl sie im benachbarten Schulamtsbereich liegt, an das Gymnasium. 

 
Aufgabenstellungen 

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestände des Falles heraus. 

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen für die im Fall vorkommenden Beteiligungstat-

bestände heraus. 

3. Arbeiten Sie heraus, bei welchen der drei Fälle ein Mitbestimmungsrecht besteht. 

Platz für eigene Notizen: 
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3.3 Fall 3 

Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine Förderschule in der mittelhessischen Kleinstadt A. Am Ende des 
laufenden Schuljahres werden zwei Kolleginnen der Schule in den Ruhestand versetzt werden. 
 
Die Schulleiterin beabsichtigt, die erste Stelle mit dem Kollegen A. zu besetzen, den das Staatliche 
Schulamt im Wege des Ländertauschverfahrens aus dem benachbarten Bundesland einversetzen will. 
 
Für die zweite Stelle hat die Schulleiterin die Kollegin B. vorgesehen, die gerade an der Astrid-Lindgren-
Schule ihre Zweite Staatsprüfung mit hervorragendem Ergebnis abgelegt hat.Der Schulpersonalrat hat 
etwas gegen die Einstellung dieser Kollegin, da sie für vorauseilenden Gehorsam gegenüber der 
Schulleiterin bekannt ist. Deshalb kommt es dem Personalrat gerade recht, dass der im Kollegium 
bekannte Kollege C., der eine Stelle an einer Förderschule im benachbarten Schulamtsbezirk hat, erneut 
einen Versetzungsantrag in den Bereich des Schulamtes, zu dem die Astrid-Lindgren-Schule gehört, 
gestellt hat und diesmal von seinem Schulamt freigegeben wird. 
 
Um die Einstellung der Kollegin B. zu verhindern, bezieht der Schulpersonalrat der Schulleiterin und dem 
Schulamt gegenüber die Position, Versetzung ginge vor Neueinstellung und hessenintern seien 
Versetzungen innerhalb von zwei Jahren zu vollziehen, was beim Kollegen C. ja noch nicht geschehen sei. 
Deshalb werde der Schulpersonalrat eine eventuelle Neueinstellung von Frau B. ablehnen. 
 
Aufgabenstellungen 

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestände des Falles heraus. 

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen für die im Fall vorkommenden Beteiligungstat-

bestände heraus. 

3. Legen Sie dar, inwieweit die Argumentation des Schulpersonalrates eine zulässige 

Ablehnungsbegründung gegen die beabsichtigte Einstellung von Frau B. sein könnte. 

 
Platz für eigene Notizen: 
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3.4 Fall 4: 

Die Turmschule ist eine sehr große Grundschule in der nordhessischen Kleinstadt H. Die bisherige Zweite 
Konrektorin der Schule hat vor einigen Wochen kommissarisch die Stelle der Schulleiterin einer 
benachbarten Grundschule übernommen. Ihre Bewährung im Kommissariat zeichnet sich ab, so dass das 
Staatliche Schulamt die Rektorin der Turmschule bittet, den Entwurf eines Anforderungsprofils für die 
freigewordene Stelle der Zweiten Konrektorin/des Zweiten Konrektors zu schreiben. 
 
Der Schulpersonalrat der Turmschule befürchtet, dass die Rektorin das Anforderungsprofil auf den 
YƻƭƭŜƎŜƴ !Φ αȊǳǎŎƘƴŜƛŘŜǘϦΣ ŘŜǊ ƛƘǊ ōƛǎƘŜǊ ǎŎƘƻƴ ƛƳƳŜǊ Ǝǳǘ ȊǳƎŜŀǊōŜƛǘŜǘ ƘŀǘΣ ŘŜǊ ŀōŜǊ ƛƳ YƻƭƭŜƎƛǳƳ ƴǳǊ 
eine geringe Akzeptanz genießt. Deshalb verlangt der Schulpersonalrat von der Schulleiterin die Vorlage 
des Entwurfs. 
 
Das spätere Besetzungsverfahren für die Stelle der zweiten Konrektorin/des zweiten Konrektors 
beinhaltet ein Überprüfungsverfahren, in dem der Personalratsvorsitzende der Schule den 
Schulpersonalrat vertritt. Der Personalratsvorsitzende ist der Meinung, dass der Kollege A. in diesem 
Überprüfungsverfahren erheblich schwächer war als seine beiden Mitbewerberinnen. Das 
Besetzungsverfahren hat dennoch zum Ergebnis, dass Herr A. vom Staatlichen Schulamt für diese Stelle 
ausgewählt wird. Daraufhin werden im Schulpersonalrat Überlegungen angestellt, die Besetzung der 
Stelle mit Herrn A. abzulehnen. 
 
Aufgabenstellungen 

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestände des Falles heraus. 

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen für die im Fall 

vorkommendenBeteiligungstatbestände heraus. 

3. Legen Sie dar, inwieweit der ÖPR die Besetzung der Stelle mit Herrn A begründetablehnen kann. 

Platz für eigene Notizen: 
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4. Rechte und Pflichten der Beschäftigten an Schulen 

4.1 Glossar zur Dienstordnung 

[Autor: LEIMBACH, C.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 
 

Stichwort Fundstelle  Stichwort Fundstelle 

Abwesenheit aller SL-Mitglieder 
§ 26 Abs. 3 

 
Erziehungsauftrag § 4 Abs. 1 

Anwesenheitspflicht § 24 Abs. 1 
 

Fachfremder Unterrichtseinsatz 
§ 17 Abs. 3  

Ärztliches Attest § 12 Abs. 1 
 

Fehlzeiten Schülerinnen § 6 Abs. 2  

Aufsicht § 6 Abs. 2 
 

Fehlzeiten der Beschäftigten von über 3 
Monaten 

§ 23 Abs. 3 
und 1 

Aufsicht über Schulgebäude § 20 Abs. 1 
 

Fortbildung, Fortbildungsplan § 17 Abs. 2  

Aufsichtsplan § 17 Abs. 3 
 

Fortbildungspflicht § 4 Abs. 6, § 
4 Abs. 1  

Ausbildung § 17 Abs. 2 
 

Fortbildungsverpflichtung einer Lehrkraft § 17 Abs. 2  

Beantragung Schulveranstaltung 
§ 9 Abs. 3 

 

Geschäftliche Werbung 
§ 10 

Befolgung von Rechtsgrundlagen, Anord-
nungen, Beschlüsse 

§ 4 Abs. 3 
 

Geschäftsverteilungsplan § 14 Abs. 1 
und 2, 
§ 25 Abs. 1  

Beratung von Eltern § 9 Abs. 2 
 

Geschäftsverteilungsplan § 25 Abs. 1  

Beratungsgegenstände § 14 Abs. 3 
 

Geschenke § 7 Abs. 3  

Bericht an Schulaufsicht § 23 Abs. 3 
 

Gesundheitsförderung § 19 Abs. 2  

Beschwerden § 11 
 

Gesundheitszustand Schülerinnen § 6 Abs. 3  

Besondere Aufgaben § 17 Abs. 5  
 

Gewählte/ r Vertreter /in § 26 Abs. 2  

Besprechungen mit Eltern § 9 Abs. 4  
 

Gültigkeit der DO § 27 

Betriebsbesichtigung. Betriebspraktikum § 8 Abs. 2  
 

Haushaltsmittel 
§ 20 Abs. 1  

Beurlaubung Lehrkräfte § 16, § 6., 
§ 7 

 
Hausrecht § 20 Abs. 2  

Beurlaubung Schulleiter /in § 19 Abs. 3  
 

Informationspflicht 
§ 4 Abs. 3, § 
9 Abs. 1  

Beurteilung § 16, § 8 
 

Informationspflicht gegenüber schulischen 
Gremien 

§ 17 Abs. 1  

.ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎŜƴ αƎŜǊŜŎƘǘϦ § 6 Abs. 1  
 

Jahresgespräche 
§ 17 Abs. 6  

Bildungsauftrag § 2 
 

Klassenlehrerschaft 
§ 9 Abs. 1  

Bindung an Konferenzbeschlüsse § 15 Abs. 3  
 

Koordinierung mit anderen Lehrkräften § 4 Abs. 2  

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schul-

leiterin/Schulamt 

§ 11 
 

Korruption § 7 Abs. 3  

Dienstaufsichtsbeschwerde Lehrkräften § 16, § 10 
 

Krankheit § 12 Abs. 1  

Dienstbefreiung Lehrkräfte § 16, § 6, 
§ 7 

 

Lebensarbeitszeitkonto 
§ 23 Abs. 3 
und 7 

Dienstleistungen von Schülerinnen § 7 Abs. 1  
 

Lehrerausbildung, Mentorin § 4 Abs. 5  

Dienstsiegel § 20 Abs. 4  
 

Lernbedingungen § 6 Abs. 1  

Dienstunfähigkeit § 23 Abs. 3 
2. 

 
Liste Fehlzeiten Lehrkräfte § 18 Abs. 3  

Dienstvorgesetzte/r § 16 
 

Mehrarbeit 
§ 17 Abs. 4  

Dienstweg § 11 
 

Mehrarbeitsvergütung § 8 Abs. 4  

Elternarbeit 
§ 9 Abs. 2, 
§ 9 Abs. 4  

 
Meinung der Lehrkraft § 4 Abs. 1  
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Stichwort Fundstelle  Stichwort Fundstelle 

Elternsprechtag § 9 Abs. 5  
 

Meinungsvielfalt § 4 Abs. 1  

Erholungsurlaub § 12 Abs. 2  
 

Missbilligung § 16, § 10 

Erteilung von Urlaub § 16, § 7 
 

Mitarbeitergespräche § 17 Abs. 6  

Erziehungsarbeit § 17 Abs. 1  
   

4.2 Fälle zum Thema Dienstordnung 

Fall Lösung 

(1) Kollegin Schneider wendet sich kurz vor Schuljahresende mit 
folgender Klage an den PR: Schon seit 2 Jahren werde sie 
fachfremd mit insgesamt 10 Stunden in den Fächern Erdkunde 
und Biologie eingesetzt. Sie sei dadurch völlig überlastet und nicht 
länger bereit, das hinzunehmen. 

§17 Abs. 3 DO 

(2) Schulleiterin Hinze beauftragt den Kollegen Kunze mit der frei 
gewordenen Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten der Schule. 
Kollegin Müller, die sich auch für diese Aufgabe interessiert hätte, 
beschwert sich beim Personalrat. 

§17 Abs. 5 DO 
§74 Abs. 1 Satz 3 HPVG 

(3) Schulleiter Stark verbreitet in seinem Kollegium Angst und 
Schrecken, indem er sich unangekündigt und bevorzugt bei 
Kolleg/innen, die noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet sind, in 
den Unterricht setzt und hospitiert. Vom Personalrat zur Rede 
gestellt, beruft er sich auf die Dienstordnung. Er habe das Recht, 
den Unterricht seiner Lehrkräfte jederzeit zu besuchen. 

§18 Abs. 1 DO 

(4) Um den Schulleiter zu entlasten, werden die Jahresgespräche in 
diesem Jahr von der stellvertretenden Schulleiterin, Frau Ehrlich, 
geführt. Zwecks reibungsloser Durchführung hängt Frau Ehrlich 
einen Terminplan ins Lehrerzimmer und weist alle Kolleginnen 
und Kollegen an, sich einen Termin herauszusuchen und in die 
Liste einzutragen. 

§17 Abs. 6 DO 

(5) Schulleiterin Schulze bittet Herrn Schlicht, einfaches Mitglied des 
Schulpersonalrats, sich in der Gesamtkonferenz für die Wahl des 
Abwesenheitsvertreters zur Verfügung zu stellen 

§26 Abs. 2 DO 

(6) Kollege Marx kommt nach den Sommerferien in die Schule und 
stellt zu seiner Überraschung fest, dass er laut Stundenplan 2 
Stunden mehr unterrichten muss, als seine Pflichtstundenzahl 
beträgt 

§17 Abs. 4 DO 

 
Platz für eigene Notizen: 
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5. Mitbestimmung in Konferenzen 

5.1 Konferenzen ABC 

[Autor: LEIMBACH, C.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 
 
Stichwort Fundstelle Regelungsinhalt 

Anwesenheit § 34 KonfO Hauptamtliche, die mindestens 1/2 ihrer 
Pflichtstundenzahl an einer Schule unter-
richten. 

      

Beanstandung von Beschlüssen § 14 + § 28 KonfO   

Beschlüsse bzw. Entscheidungen § 26 KonfO   

Beschlussfähigkeit § 21 KonfO 2/3 der Stimmberechtigten ohne Vorsitz 

      

Dringlichkeitsanträge § 36 Abs. 2 Satz 2 
KonfO 

  

      

Einladungsfrist §36 Abs. 2 Satz 2 
KonfO 

In der Regel 7 Unterrichtstage mindestens 
aber 3 Tage. In berufsbildenden Schulen 
mindestens 12 Unterrichtstage. 

Einladung - Form §36 Abs. 2 Satz 1 
KonfO 

Datum, Ort, Tagesordnung 

Entscheidungsrechte SchK § 129 HSchG   

Entscheidungsrechte GeKo § 133 HSchG   

      

Geheime Abstimmung § 26 Abs. 3 KonfO  Mindestens 1/5 der Mitglieder muss für 
die geheime Abstimmung sein. 

      

Niederschrift § 12 i.V.m. § 31 
KonfO 

Abweichende Meinung vermerken. 

Neues Schuljahr ς Vorbereitung § 25 Abs. 1 KonfO Spätestens in der letzten 
Ferienwoche  

Vorsitz § 35 KonfO   
 

    

Wahlperiode Fachbereichsleitung § 42 KonfO 3 Jahre 

Wahlperiode Schulkonferenz § 2 Abs. 4 KonfO 2 Jahre 

      

Zeitpunkt § 25 KonfO   

 
Abkürzungen 
GeKo/GK: Gesamtkonferenz 
HSchG: Hessisches Schulgesetz 
KonfO: Konferenzordnung 
SchK: Schulkonfernez 
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5.2 aŜǊƪōƭŀǘǘ αYƻƴŦŜǊŜƴȊƻǊŘƴǳƴƎά 

Eine kleine Argumentationshilfe in strittigen Angelegenheiten und im Gesamtkonfe-
renz-Alltag1 

5.2.1 Teilnahmepflicht und Stimmberechtigung 

Á Jede Lehrkraft (auch LiV und LK mit mind. 8 Std. Unterricht) und sozialpädagogische Fachkraft der 
Schule ist Mitglied der Gesamtkonferenz (§ 34 Abs. 1 KonfO) und damit stimmberechtigt. 

Á Zur Teilnahme an der GK verpflichtet ist, wer mit mindestens der Hälfte seiner Stunden an der Schule 
unterrichtet. Alle anderen sind zur Teilnahme berechtigt, können aber vom Schulleiter bzw. der 
Schulleiterin dazu verpflichtet werden (§ 34 Abs. 2 f. 2). 

Á Der/Die Vorsitzende des Schülerrats nimmt an der Gesamtkonferenz mit beratender Stimme teil (§ 
36 Abs. 2 Satz 1). 

Á Der/Die Vorsitzende und der/die Stellvertreterin des Schulelternbeirats und drei Angehörige des 
Schulelternbeirats können mit beratender Stimme teilnehmen genauso sowie die Mitglieder der 
Schulkonferenz. An Konferenz(-punkt)-en, die nur Personalangelegenheiten behandeln, dürfen sie 
nicht teilnehmen (§  34 Abs. 5). 

5.2.2 Abstimmungen 

Á Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder getroffen, 
wobei Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen nicht berücksichtigt werden (§ 26 Abs. 3). 

Á Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt (§ 26 Abs. 3). 
Á Abstimmungen sind offen (§ 26 Abs. 3). 
Á Ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder kann die geheime Abstimmung beantragen; Ausnahme: 
.Ŝƛ ŘŜǊ αWahl des AbwesenheitsverǘǊŜǘŜǊǎά genügt hierfür eine Stimme (§ 26 Abs. 4). 

5.2.3 Einladung, Tagesordnung und Konferenzunterlagen 

Á Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage, von der mit Begründung abgewichen werden kann (§ 36 Abs. 2). 
Á Die Gesamtkonferenz findet mind. einmal pro Halbjahr statt (§ 36 Abs. 1); die Vorbereitungskonferenz 

für das Schuljahr findet zudem spätestens in der letzten Ferienwoche der Sommerferien statt. 
Á Anträge zur Tagesordnung können zu Beginn von jedem Mitglied gestellt werden. Mit einer 2/3-

Mehrheit wird über diese (vorrangig zu behandelnden) Dringlichkeitsanträge entschieden (§ 36 Abs. 
2). 

Á Nicht erledigte Tagesordnungspunkte werden auf der nächsten Konferenz behandelt (§ 36 Abs. 2). 
Á Unterlagen für die Beratung sollen den Mitgliedern und Teilnahmeberechtigten in der Regel mit der 

Einladung übermittelt werden (§ 36 Abs. 4). 
Á Eine außerordentliche Konferenz findet binnen 12 Tagen statt, wenn 1/4 der stimmberechtigten 

Mitglieder dies schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung beantragen (§ 36 Abs. 4). 

 
1 MAYDORN, RICHARD (2023): »Merkblatt Konferenzordnung: Eine kleine Argumentationshilfe in strittigen Angelegenheiten und im 
Gesamtkonferenz-Alltag«. 
2 Sofern nicht weiter genannt ist, handelt es sich bei der Fundstelle um die Konferenzordnung (KonfO). 
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5.2.4 Beschlussfähigkeit 

Á Die Gesamtkonferenz ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der Stimmberechtigten 
(§ 21 Abs. 1); Beschlussunfähigkeit muss allerdings festgestellt werden, sonst gilt die GK als beschluss-
fähig (§ 21 Abs. 2). 

Á Wurde Beschlussunfähigkeit festgestellt muss eine erneute Einladung binnen 14 Tagen erfolgen; die 
Folgesitzung ist beschlussfähig (§ 21 Abs. 2). 

5.2.5 Beschlüsse 

Á Beschlüsse der Gesamtkonferenz sind für die Mitglieder verbindlich (§ 26 Abs. 2). 
Á Beanstandet werden kann nur, was gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Anordnungen 

des SSA/HKM verstößt (§ 14 Abs. 1). 
Á Werden Beschlüsse durch den Schulleiter beanstandet, so 

(1) ist dies zu begründen, 
(2) hat aufschiebende Wirkung und führt dazu, dass 
(3) die Beschlüsse binnen 4-10 Tagen erneut zu beraten sind. 
Wird keine Einigung erzielt, entscheidet das Staatliche Schulamt (§ 28 i.V.m. § 14). 

Á Auch 2/3 der Lehrkräfte der Schule können die Beanstandung eines Beschlusses binnen 5 Tagen 
verlangen (§ 28 Abs. 2 i.V.m. § 14). 

5.2.6 Protokoll 

Es ist ein Protokoll anzufertigen, das u.a. beinhaltet (§ 31 i.V.m. § 12): 
Á Bezeichnung der Konferenz, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, Ort, 

Beginn und Ende der Konferenz, Tagesordnung, Namen der anwesenden Mitglieder und der anderen 
erschienenen Personen, Namen der verhinderten Mitglieder, wesentliche Gesichtspunkte der Bera-
tung, 

Á Anträge und die gefassten Beschlüsse im Wortlaut, 
Á Stimmverhältnis bei Abstimmungen und 
Á die ausdrücklich zur Niederschrift abgegebenen Erklärungen. Erklärungen abzugeben steht jedem 

Mitglied zu. 
 
Das Protokoll ist von der Konferenz zu genehmigen und wird danach vom Protokollanten und dem Schul-
leiter unterzeichnet (§ 12 Abs. 2). 

5.2.7 Verschwiegenheit 

Á Grundsätzlich: Keine Verschwiegenheitspflicht; 2/3 der Stimmberechtigten können sie beschließen (§ 
29 Abs. 1). 

Á Ausnahme: Beratungen/Abstimmungen, die einzelne Lehrer, Schüler, Eltern oder soz.-päd. 
Mitarbeiter unmittelbar betreffen, gilt Verschwiegenheit (§ 29 Abs. 2 Satz 1). 

5.2.8 Ausschüsse und Teilkonferenzen 

Á Ausschüsse für bestimmte Sachbereiche können zeitlich begrenzt eingesetzt werden und haben der 
Gesamtkonferenz zu berichten (§ 30 Abs. 1). 

Á Teilkonferenzen können durch die GK beschlossen werden, sofern sie nicht durch andere Vorschriften 
vorgesehen sind (§ 19 Abs. 2). 

Á Beschlüsse von Teilkonferenzen können von der Gesamtkonferenz aufgehoben werden (§ 33 Abs. 2). 
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Á Teilkonferenzen werden von ihren Vorsitzenden bei Bedarf im Einvernehmen mit dem/der 

Schulleiter/in einberufen (§ 42 Abs. 4).  

5.2.9 Geschäftsordnung für die Gesamtkonferenz 

Á Die Gesamtkonferenz kann eine Geschäftsordnung beschließen, die auch für Teilkonferenzen gilt (§ 
33 Abs. 1).  

Á Anregungen für Inhalte einer Geschäftsordnung: 
- Ort und Dauer der Konferenz, 
- Anzahl der Konferenztermine, 
- Lage der Konferenztermine im Schuljahr, 
- Pausen während (langer) Konferenzen, 
- Sitzungsfrequenz, 
- Entlastung von Teilzeitkräften beim Protokollschreiben, 
- Protokollreihenfolge, 
- Verfahren zur Aufnahme von TOP auf die Einladung der Konferenz, 
- ... 

 
Platz für eigene Notizen: 
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6. Elektronische Kommunikation 

6.1 Regelungsinhalte und Probleme 

Die Richtlinie regelt insbesondere  

a) die Klärung, wie häufig von E-Mails von den Beschäftigten an Schulen abgerufen werden müssen und  

b) welche Anforderungen an die Nutzung privater Geräte gestellt werden. 

Zu a) Die Richtline greift auf, was in vielen Schulamtsbezirken bereits Regelungsinhalt von Dienstverein-
barungen ist, z.B.: 
 

Staatliches Schulamt 
in Bebra 

 

Staatliches Schulamt 
in Kassel 

 

Staatliches Schulamt 
in Fritzlar 

 

  

 
Ein Erfolg der Arbeit der Gesamtpersonalräte und des Hauptpersonalrats ist, dass das elektronische Post-
fach genauso häufig kontrolliert werden muss, wie das herkömmliche Postfach in der Schule selbst. Es 
besteht keine Verpflichtung das Postfach auf den Eingang von Post zu prüfen, wenn die Beschäftigten 
nicht persönlich in der Schule sind.  
 
Zu b) Das Kultusministerium weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit eigenen privaten Geräten ar-
beiten. Deswegen werden den Beschäftigten Regeln aufgegeben, die berechtigte Zweifel aufkommen las-
sen, ob das eigene Gerät wirklich für die Nutzung der dienstlichen E-Mail eingesetzt werden sollte. Zwar 
sollte jede/r  Nutzer* in für die private Nutzung auch die genannten Regeln befolgen. Fraglich bleibt, wenn 
die Nutzer* innen einmal nicht ihre Virensignaturen rechtzeitig aktualisiert haben. Wenn der Dienstherr 
seine Beschäftigten verpflichtet, dienstliche E-Mails zur Kommunikation einzusetzen, müsste er auch die 
entsprechenden Arbeitsmittel stellen. Ob die teilweise ausgegebenen Leihgeräte den Anforderungen ent-
sprechen, weiß nur der Schulträger. 
 
Vollkommen ungeklärt ist, wer das Zweitgerät für Zwei-Faktor-Authentifizierung bereitstellt. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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6.2 E-Mail-Richtlinie 

Richtlinie zur Nutzung von dienstlichen E-Mail-Adressen durch Beschäftigte und Beamtinnen 
und Beamten des Landes Hessen an Schulen (E-Mail-Richtlinie Schule)3 
 
Erlass vom 8. Juli 2020 | Az. Z.6 ς 649.090.090-00003 | Gült. Verz. Nr. 7200 
Fundstelle: ABl. 2020, S. 316 
Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 04.02.2021 (ABl. 2021, S. 208) 
 
Präambel 
Durch die Einrichtung von personalisierten dienstlichen E-Mail-Adressen schafft das Land Hessen die Vo-
raussetzungen für eine funktionsfähige und gesicherte dienstliche Kommunikation und die Teilhabe an IT-
Verfahren des Landes für alle Lehrkräfte und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen. 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für alle Lehrkräfte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an öffentlichen Schu-
len, denen eine personalisierten dienstliche E-Mail-Adresse des Landes Hessen zur Verfügung gestellt 
wurde. 

 

2. Zugang zu der personalisierten dienstlichen E-Mail-Adresse 

Der Zugriff auf das E-Mail-Postfach erfolgt über das Internet mit einem Browser auf die Adresse 
https://owa.hessen.de. 

 

3. Allgemeine Anwendungsunterstützung 

Anwendungshilfen und weiterführende Informationen zur Einrichtung und Nutzung sowie der Hotline (IT 
Service-Desk) sind auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums(https://email.kultus.hes-
sen.de) zu finden. 

 

4. Funktionspostfächer 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten die örtliche Personalvertretung, die schulischen Datenschutz-
beauftragten sowie die örtliche Schwerbehindertenvertretung vZugang zu Funktionspostfächern. Dvas 
Funktionspostfach wird auf Antrag eingerichtet und ist nach der Einrichtung über den persönlichen Zu-
gang nutzbar. 

 

5. Fehlen oder Verlust von Zugangsdaten 

Sollten Nutzerinnen und Nutzern keine Zugangsdaten vorliegen oder diese vergessen oder verloren ge-
gangen sein, müssen sie unverzüglich neu angefordert werden. Die Anforderung erfolgt über den IT Ser-
vice-Desk. 

 

6. Dienstliche Nutzung 

Die vom Land Hessen zur Verfügung gestellten personalisierten dienstlichen E-Mail-Konten sind aus-
schließlich zur dienstlichen Nutzung vorgesehen. Die Nutzung des dienstlichen E-Mail-Systems sowie der 
dienstlichen E-Mail-Adresse für andere als dienstliche oder dienstlich veranlasste Zwecke ist unzulässig. 

 
3 HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2020): »Richtlinie zur Nutzung von dienstlichen E-Mail-Adressen durch Beschäftigte und Beamtin-
nen und Beamten des Landes Hessen an Schulen (E-Mail-Richtlinie Schule)«. 
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Der Absender einer privaten E-Mail in nicht dienstlichen Angelegenheiten an die dienstliche E-Mail-Ad-
resse ist vom Empfänger unverzüglich darüber zu unterrichten, dass eine private Korrespondenz über die 
dienstliche E-Mail-Adresse unzulässig ist. 

Über die dienstliche E-Mail-Adresse empfangene private E-Mails sind unverzüglich vom dienstlichen E-
Mail-Konto zu löschen. 

 

7. Verpflichtende Nutzung und Abruffrequenz 

Die Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse ist ab dem 1. August 2021 verpflichtend. Die Nutzungsver-
pflichtung umfasst den regelmäßigen Abruf des E-Mail-Postfachs durch die Nutzerinnen und Nutzer. Ein 
regelmäßiger Abruf in diesem Sinne liegt vor, wenn das Postfach in entsprechender Frequenz zu einem 
herkömmlichen materiellen (Papier-) Postfach in Schulen auf Eingänge überprüft wird. 

Eine Verpflichtung zur Sichtung von Posteingängen auf dem dienstlich eingerichteten E-Mail-Account an 
planmäßig unterrichtsfreien Tagen besteht nicht. Eine im Postfach eingegangene Nachricht gilt als emp-
fangen, wenn sich die Empfängerin oder der Empfänger planmäßig wieder an der Schule aufhält und somit 
verpflichtet ist - analog zur Nachricht in Papierform - Informationen aus dem Post- oder E-Mail-Fach ent-
gegenzunehmen. Die Bearbeitungsdauer, die erwartet werden kann, ist von Umfang und Bedeutsamkeit 
der Nachricht abhängig, im Zweifelsfall ist der Absender unverzüglich zu kontaktieren. 

 

8. Endgeräte für die Nutzung des dienstlichen E-Mail-Kontos 

Der Nutzung des dienstlichen E-Mail-Kontos kann über den dienstlichen PC-Zugang an der Schule der Nut-
zerin oder des Nutzers sowie an jeder anderen Dienststelle des Kultusressorts erfolgen, zu der die Nutze-
rin oder der Nutzer im Rahmen seiner Diensttätigkeit Zugang hat. 

Unter den in Nr. 9 festgelegten Voraussetzungen kann das E-Mail-Konto auch über einen Web-Browser 
über private Endgeräte genutzt werden. 

 

9. Voraussetzungen für die Nutzung privater Endgeräte 

9.1. Die Nutzung des E-Mail-Kontos über private Endgeräte mit Web-Browser zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist zulässig, wenn die Nutzerin oder der Nutzer diese gegenüber der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter angezeigt und sich zur Beachtung der in Nr. 9.2 und 9.3 dieser Richtlinie aufgeführten IT-
Sicherheitsanforderungen und der in Nr. 10 dieser Richtlinie genannten datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen verpflichtet hat. Die Nutzerin oder der Nutzer hat sicherzustellen, dass personenbezogene Daten 
vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt sind. 

9.2. Für mobile Endgeräte gilt, dass der Zugriff mit dem Browser zur Nutzung des E-Mail-Kontos zulässig 
ist. Der Download von Dateien auf mobile Endgeräte hingegen ist ausgeschlossen. 

9.3. Voraussetzung für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Endgeräten ist die Ge-
währleistung eines IT-Sicherheitsstandards, der dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die 
nach Nr. 10 auf privaten Geräten verarbeitet werden dürfen, entspricht. Dafür müssen folgende Voraus-
setzungen vorliegen: 

- Das Betriebssystem des privaten Endgeräts ist aktuell zu halten und der Betriebssystemanbieter stellt 
regelmäßig Updates zur Verfügung. 

- Das genutzte Endgerät verfügt über einen aktuellen Virenschutz. 

- Der Arbeitsplatz ist so einzurichten, dass während der Nutzung des Geräts die personenbezogenen 
Daten von Unbefugten nicht eingesehen werden können. 

- Wird die Bearbeitung von personenbezogenen Daten unterbrochen, ist der Zugang zum Gerät und zu 
den Daten zu sperren. Ein passwortgeschützter Bildschirmschoner ist zu aktivieren. 

- Soweit das Erfordernis besteht, dienstliche E-Mails oder deren Anhänge abzuspeichern, sind hierfür 
grundsätzlich dienstliche Geräte oder externe Datenträger (Stick/Festplatte o.ä.) zu nutzen. Die Daten 
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sind entsprechend dem Stand der Technik zu verschlüsseln. Die gemeinsame Nutzung von Speicher-
medien für dienstliche und private Zwecke ist untersagt. 

- Werden personenbezogene Daten außerhalb der Wohnung transportiert, z. B. beim Transport zur 
oder von der Schule oder beim Versand per E-Mail, so sind sie in jedem Fall zu verschlüsseln. Die 
Nutzung von privaten Cloud-Speicherdiensten (z. B. Dropbox, Google Drive oder Apple iCloud) für 
personenbezogene Daten ist innerhalb und außerhalb der Schule grundsätzlich untersagt. 

- Arbeitsergebnisse ς sofern diese personenbezogenen [personenbezogene] Daten enthalten ς sind 
zeitnah auf die Systeme der Schulverwaltung oder in die Schülerakten oder die Schulakten zu über-
tragen. Danach sind die Daten zu löschen oder die Texte zu anonymisieren. Die Dateiablage ist daher 
unter diesem Gesichtspunkt regelmäßig zu überprüfen. 

- Ist das private Endgerät lokal oder über das Internet in ein Netzwerk eingebunden, ist darauf zu ach-
ten, dass die Ordner, die personenbezogene Daten enthalten, nicht für Dritte freigeben werden oder 
nicht mit anderen Speicherorten z. B. einem Cloud-Speicherdienst synchronisiert werden. 

- Bei besonders gefährdeten Schnittstellen, wie bei einem drahtlosen Netzwerk (WLAN), sind sichere 
Verschlüsselungsmechanismen zu aktivieren. 

- Auf die Webseite www.bsi-fuer-ōǳŜǊƎŜǊΦŘŜ ǿƛǊŘ ǾŜǊǿƛŜǎŜƴΦ 5ƻǊǘ ŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ wǳōǊƛƪ α9ƳǇπ
ŦŜƘƭǳƴƎŜƴά ǾŜǊǎǘŅƴŘƭƛŎƘŜ !ƴƭŜƛǘǳƴƎŜƴ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ƻōŜƴ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴΦ 

 

10. Datenschutzrechtliche Anforderungen 

Die Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten über die dienstliche E-Mail-Adresse ist nur 
unter Beachtung der für Schulen geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen zulässig. Sie darf nur im 
Rahmen der dienstlichen Aufgabenstellung erfolgen, soweit es für den dabei jeweils verfolgten dienstli-
chen Zweck erforderlich ist. Besonders sensible personenbezogene Daten nach Art. 9 Datenschutz-Grund-
verordnung dürfen nicht als Inhalt oder Anhang einer E-Mail verschickt werden. Das betrifft Angaben über 
die Gesundheit, Behinderung, also auch Daten bezüglich sonderpädagogischer Förderung, Herkunft, Reli-
gion, politische oder weltanschauliche Überzeugungen, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörig-
keit. Dasselbe gilt für Personalaktendaten und solche, für die eine ähnliche Missbrauchsgefahr besteht. 
Werden für die Nutzung der dienstlichen E-Mail unter den Nr. 9 dieser Richtlinie genannten Vorausset-
zungen private Endgeräte verwendet, dürfen darauf nach § 83 Abs. 1 und Abs. 7 Hessisches Schulgesetz, 
§ 1 Abs. 5 und § 3 Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statisti-
sche Erhebungen an Schulen nur die in Anlage 1 Abschn. A 6 genannten personenbezogenen Daten von 
Schülerinnen und Schülern und deren Eltern verarbeitet werden. 

Die Datenschutzhinweise für die Nutzung der personalisierten dienstlichen E-Mail-Adresse, die auf der 
Homepage des Hessischen Kultusministeriums (https://email.kultus.hessen.de) eingestellt sind, sind zu 
beachten. 

 

11. Besondere Formanforderungen 

Die Übersendung einer Nachricht als E-Mail ist ausgeschlossen, wenn besondere Formanforderungen gel-
ten (z.B. gesetzlich angeordnete Schriftform). 

 

12. E-Mail-Signatur 

Im elektronischen Geschäftsverkehr mit Dritten ist die Verwendung einer Signatur erforderlich. Als Min-
destanforderung genügt die Angabe der Dienststelle (z. B. die Schule) und der [des] Namen [Namens] der 
unterzeichnenden Person. Empfohlen werden weitere Kontaktangaben, wie die Anschrift der Dienststelle 
und eine Telefonnummer. Diese Angaben sind freiwillig. 

Unter Beachtung des Neutralitätsgebots für Schulen dürfen dienstliche E-Mail-Signaturen grundsätzlich 
keine Hinweise auf Zertifikate Dritter oder ähnliches enthalten, insbesondere, wenn Bezüge zu wirtschaft-
lich tätigen Unternehmen bestehen. 
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13. Meldeverpflichtung bei Verlust der Daten oder Anzeichen von Missbrauch 

Sollten Zugangsdaten zum personalisierten E-Mail-Konto verloren gegangen sein oder Anzeichen für Miss-
brauch des Kontos vorliegen, ist dies dem IT Service-Desk mitzuteilen. Bei einer Vermutung missbräuchli-
cher Nutzung muss das Kennwort unverzüglich geändert werden. In diesem Fall ist umgehend die Schul-
leiterin oder der Schulleiter zu informieren. 

Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten besteht darüber hinaus die Meldepflicht 
gegenüber dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nach Art. 33 DS-GVO 
sowie die Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 DS-GVO. 

 

14. Unzulässige Nutzungsarten 

Jede Nutzung der dienstlich zur Verfügung gestellten E-Mail-Adresse, die geeignet ist, den Interessen des 
Dienstherrn oder dessen Ansehen zu schaden, oder die gegen geltende Gesetze, Verordnungen oder diese 
Richtlinie verstößt, ist unzulässig. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Nutzung geeignet ist, den 
Dienstbetrieb oder die Verfügbarkeit der IT-Systeme zu beeinträchtigen, oder die Nutzung gegen persön-
lichkeitsrechtliche, datenschutzrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen ver-
stößt. 

Ein Verstoß gegen diese Regelungen stellt eine unzulässige Nutzung der Kommunikationsdienste dar, die 
im Einzelfall arbeits-, disziplinar- und strafrechtliche Folgen haben kann. 

 

15. Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten 

Eine automatisierte Weiterleitung des dienstlichen E-Mail-Postfachs ist nur auf andere E-Mail-Postfächer 
der E-Mail-Plattformen @schule.hessen.de und @schulverwaltung.hessen.de zulässig. Eine manuelle 
Weiterleitung von dienstlichen E-Mails in Form einer Einzelentscheidung ist unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben jederzeit möglich. Danach dürfen personenbezogene Daten nur dann weiter-
geleitet werden, wenn dies erforderlich ist. Andernfalls sind diese Daten vor der manuellen Weiterleitung 
unkenntlich zu machen oder zu löschen. 

 

16. Grundsätze der Protokollierung 

Ein- und ausgehende E-Mails werden, soweit dies für die Gewährleistung der Systemsicherheit und der 
Funktionsfähigkeit der eingesetzten IT-Systeme sowie zur Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben dieser 
Richtlinie erforderlich ist, protokolliert. 

Die Protokolldaten unterliegen der Zweckbindung dieser Richtlinie und den einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften. 

Die protokollierten Daten sind: Absenderadresse und Empfängeradresse, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit 
des Versands und übertragene Datenmenge, An- und Abmeldezeit. 

Die Protokollierung erfolgt zentral durch die HZD. Die bei der HZD oder einem Dritten durch die Nutzung 
des E-Mail-Dienstes entstandenen Protokolldaten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dem 
Hessischen Kultusministerium auf begründete Anfrage zugestellt. 

Soweit gesetzlich nicht eine längere Speicherung vorgeschrieben ist, werden die durch Nutzung des 
dienstlichen E-Mail-Systems entstandenen Protokolldaten spätestens nach Ablauf von drei Monaten wie-
der gelöscht. 

17. Grundsätze der Auswertung 

Eine Auswertung der angefallenen Protokolldaten erfolgt aus Gründen der Daten- und Systemsicherheit, 
aus Gründen der Systemtechnik (z. B. zur Fehlerbehebung- und Verfolgung) und zur Missbrauchskontrolle. 
Auswertungen finden anlassbezogen statt. Die Abfrage und Auswertung der Daten erfolgt im Verdachts-
falle durch das Hessische Kultusministerium beispielsweise, wenn der Verdacht besteht, dass ein Zugang 
ŘǳǊŎƘ 5ǊƛǘǘŜ ōŜǎǘŜƘǘ όαIŀŎƪƛƴƎάύΦ 
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Die Auswertung kann im konkreten Verdachtsfalle außerdem auf Anordnung der Dienststellenleitung er-
folgen. Die Personalvertretung und die behördlichen Datenschutzbeauftragen sind in diesem Falle zu be-
teiligen. Darüber hinaus ist eine Auswertung mit Zustimmung der oder des Betroffenen jederzeit möglich. 
Die Auswertung und Beauftragung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Der betroffene Kreis der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist durch die Dienststellenleitung auf die Auswertung und gegebenenfalls die 
Unzulässigkeit der Nutzung hinzuweisen. 

Die Funktionspostfächer der Personalvertretungen, der Schwerbehindertenvertretung und der behördli-
chen Datenschutzbeauftragten werden grundsätzlich nicht ausgewertet. Ausnahmen sind mit den Vertre-
tungen im Vorfeld zu vereinbaren und setzen das Einverständnis voraus. 

 

18. Leistungs- und Verhaltenskontrolle 

Die bei der Nutzung der dienstlichen Kommunikationsdienste anfallenden personenbezogenen Daten 
werden nur im Rahmen dieser Richtlinie kontrolliert. Sie unterliegen der Zweckbindung dieser Richtlinie 
und den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften. Eine darüberhinausgehende Leistungs- oder 
Verhaltenskontrolle findet nicht statt. 

 

19. Schlussbestimmungen 

Die Richtlinie tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 33 

 
 

6.3 Datenschutz 

6.3.1 Rechtsgrundlagen 

¶ Datenschutzgrundverordnung ς DSGVO  

¶ Bundesdatenschutzgesetz ς BDSG 

¶ Hessisches Datenschutzgesetz ς HDSG  

¶ Hessisches Schulgesetz ς insbesondere § 83 (HMKB) 

¶ Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebun-

gen an Schulen (Hessenrecht) 

¶ Handreichung zum Umgang mit sozialen Netzwerken in Schulen (datenschutz.hessen.de) 

¶ HPVG 

6.3.2 Auszüge aus den Rechtsquellen 

Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Schulen und Schulauf-
sichtsbehörden (Schul-Datenschutzverordnung - SchDSV)4 

 

§ 19 

Datenverarbeitung auf dienstlichen Endgeräten 

Für die Nutzung der dienstlichen Endgeräte von Lehrkräften gelten die Bestimmungen dieser Verordnung 
sowie der gesondert erlassenen Nutzungsordnung für Lehrkräfte des Kultusministeriums in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

§ 20 

Verarbeitung schulischer Daten auf privaten Anlagen 

(1) Auf privaten Endgeräten dürfen Lehrkräfte und sonstige in der Schule beschäftigte Personen die in 
Anlage 1 Teil A unter Nr. 6 personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern oder Eltern nur 
im Zusammenhang mit eigenem Unterricht oder Klassenführung sowie der Wahrnehmung der je-
weiligen dienstlichen Aufgabenstellung verarbeiten. Darüber hinaus dürfen Förderschullehrkräfte 
und Berufsschullehrkräfte mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung die zur Erstellung von förder-
diagnostischen Stellungnahmen erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten. Nach Ende 
des Datenverarbeitungsvorgangs sind alle für die Schüler- oder die Schulaktenführung relevanten 
personenbezogenen Daten unverzüglich zu diesen Akten zu nehmen. 

(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten nach Abs. 1 durch Lehrkräfte und sonstige in der 
Schule beschäftigte Personen auf privaten Endgeräten darf nur auf Antrag nach einer schriftlichen 
Genehmigung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter erfolgen. Der Antrag muss enthalten: 

1. Eine Beschreibung des Zweckes der Datenverarbeitung, 

2. Zusicherung geeigneter technisch organisatorischer Maßnahmen nach den Bestimmungen von 
Artt. 25 und 32 der Datenschutz-Grundverordnung. 

(3) Lehrkräfte und sonstige in der Schule beschäftigte Personen haben bei der Nutzung von privaten 
Endgeräten die Löschung und Vernichtung von personenbezogenen Daten nach § 17 Abs. 3 sicherzu-
stellen. 

 
4 GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT LANDESVERBAND HESSEN (2025): »Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Schulen und Schulaufsichtsbehörden (Schul-Datenschutzverordnung - SchDSV) vom 01. Dezember 2023«. 
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(4) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Erstellung von förderdiagnostischen 

Stellungnahmen sind besondere Maßnahmen zu treffen, um diese Daten gegen unberechtigten Zu-
griff zu schützen. Nach Fertigung der Stellungnahmen sind diese auf Datenverarbeitungseinrichtun-
gen der Schule auszudrucken, zur Schülerakte zu nehmen und alle personenbezogenen Daten auf 
den privaten Endgeräten sind zu löschen. 

(5) Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch eine Lehrkraft und sonstige in der Schule 
beschäftigte Personen bleibt die Schule die datenverarbeitende Stelle im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung und damit auch für die Datensicherheit verantwortlich. 

(6) Die Genehmigung nach Abs. 2 ist durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zu widerrufen, wenn 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Datenverarbeitungseinrichtungen gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung oder anderer Rechtsvorschriften verstößt. 

 

 

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)5 

 

Datenschutz 
§ 42 

Grundsätze 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Personalrat die Vorschriften über den Daten-
schutz einzuhalten. Soweit der Personalrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
personenbezogene Daten verarbeitet, ist die Dienststelle der für die Verarbeitung Verantwortliche im 
Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Dienststelle und der Personalrat unterstützen sich ge-
genseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die oder der Datenschutzbeauf-
tragte ist gegenüber der Dienststelle zur Verschwiegenheit verpflichtet über Informationen, die Rück-
schlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Personalrats zulassen. § 6 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBl. S. 718), gilt auch im Hinblick auf das Verhältnis der oder des 
Datenschutzbeauftragten zur Dienststelle. 
 

§ 61 Abs. 2 HPVG 
Informations- und Teilnahmerechte 

(2) Vor Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung eines automatisierten Verfahrens zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten (§ 81 Abs. 1 Satz 1) hat die Dienststelle dem 
Personalrat das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S.1, Nr. L 314 S. 72, 
2018 Nr. L 127 S. 2) oder nach § 65 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBl. S. 718), 
mit dem Hinweis zu übermitteln, dass er eine Stellungnahme des Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten fordern kann. Macht der Personalrat von dieser Möglichkeit Gebrauch, beginnt die von ihm ein-
zuhaltende Frist erst mit der Vorlage der von der Dienststellenleitung einzuholenden Stellungnahme. 

 

 

 

 

 
5 MAYDORN, RICHARD (2023): »Hessisches Personalvertretungsgesetz«. 
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§ 74 Abs. 1. HPVG 

Beteiligungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Personalrat bestimmt in sozialen Angelegenheiten, gegebenenfalls durch Abschluss von 
Dienstvereinbarungen und soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mit über 

ώΧϐ 

3. Bestellung und Abberufung von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, Datenschutzbeauftrag-
ten, Fachkräften für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten, Vertrauens- und Betriebsärzten, ώΧϐ 

 

6.4 Informationsrechte und Datenschutz für Personalräte 

Schweigepflicht, Datenschutz und Informationsrechte von Personalräten sind kein Wider-
spruch ς was es dabei zu beachten gibt6 
 
Kommen wir nun zum personalratsrelevanten und immer wieder mit Widerständen versehenen Thema 
der Informationsbeschaffung für Personalräte. Grundlage für den Schutz von Informationen sowie perso-
nenbezogenen Daten bildet die Schweigepflicht nach § 8 HPVG. Verstöße dagegen können nach § 23 
HPVG zum Ausschluss aus dem Personalrat führen oder eine Bestrafung nach § 203 Abs. 2 StGB nach sich 
ziehen. Diese Regelungen garantieren der Dienststelle, dass vertrauliche Informationen durch den Perso-
nalrat nicht unbefugt weitergegeben werden. 
 
Uns ist bekannt, dass Dienststellen oft damit argumentieren, sie könnten dem Personalrat aufgrund des 
Datenschutzes bestimmte Informationen nicht vorlegen. Diese Argumentation greift jedoch ins Leere: § 
23 Abs. 1 HDSIG formuliert die explizite Erlaubnis, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden dür-
fen, wenn dies der gesetzlichen Aufgabenerfüllung (hier: nach dem HPVG) einer Interessenvertretung 
dient. 
 
Aus § 61 Abs. 1 Satz 1 HPVG ergibt sich eine umfassende Informationspflicht der Dienststelle gegenüber 
dem Personalrat. Dies gilt immer dann, wenn der Personalrat Informationen für seine gesetzliche und 
konkrete Aufgabenerfüllung benötigt und darauf gestützt sein Informationsbedürfnis vorträgt. 
 
Prüfschritte der Erforderlichkeit: Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die gewünschten Informationen 
zur Erfüllung der Aufgaben tatsächlich erforderlich sind. Hierbei ist auch der Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten. Die Prüfung kann ergeben, dass es für die gesetzliche Aufgabe ausreichend ist, anony-
misierte Daten (ohne Namen) oder pseudonymisierte Daten (codierte Daten ohne Klarnamen) zu erhal-
ten. Es besteht also nicht in jedem Fall ein automatisches Recht auf Klarnamen, sofern der Zweck auch 
ohne diese erreicht werden kann. 
 
Prüfschema Gibt es eine konkrete gesetzliche Aufgabe 

für den Personalrat? 
Ễ  Nein: Kein Informationsanspruch  

Ď JA Ď   

Sind die gewünschten Informationen zur Wahrnehmung 
der Aufgaben des Personalrats erforderlich? 

Ễ  Nein: Kein Informationsanspruch  

Ď JA Ď   

Informationsanspruch besteht   

 

 
6 MAYDORN, RICHARD (2026): »Informationsrechte und Datenschutz für Personalräte«. 
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Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Wenn Informationen für die Durchführung der Aufgaben des Perso-
nalrats erforderlich sind, darf die Dienststellenleitung die Herausgabe nicht mit der Begründung verwei-
gern, dass Daten technisch nicht pseudonymisiert oder anonymisiert werden könnten. In diesem Fall sind 
die Daten im Zweifel so vorzulegen, wie sie vorhanden sind. 

6.5 Informationsaustausch zwischen verschiedenen Personalräten 

Ein informeller Austausch zu Sachthemen zwischen verschiedenen Gremien (z.B. Schulpersonalrat und 
Gesamtpersonalrat) ist gängige Praxis und rechtlich zulässig. Da alle Mitglieder derselben strengen 
Schweigepflicht (§ 8 HPVG) unterliegen, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich. Dennoch gilt 
auch hier der Grundsatz der Datensparsamkeit: Es werden nur Daten ausgetauscht, die für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich sind. 
 
Typische Szenarien des Austauschs: 
 
(1) Unterstützung vor Ort: Der Schulpersonalrat wendet sich bei komplexen Fragestellungen (z.B. bei 

Konflikten mit der Schulleitung) beratend an den GPRS. 
 
(2) Beteiligungsverfahren: Der GPRS tritt an die betroffenen Schulpersonalräte heran, wenn es um über-

geordnete Maßnahmen des Schulamts geht (z.B. Versetzungsvorhaben, Konrektorenstellen). Invol-
vierte Personalräte können sich hierzu untereinander abstimmen.  

 
Wichtige Grenze: Trotz der engen Zusammenarbeit gibt es formale Grenzen. So ist beispielsweise die 
Weitergabe von Versetzungsunterlagen (Personalaktenauszüge, Bewerberlisten etc.) durch den GPRS an 
die Schulpersonalräte nicht zulässig. Jedes Gremium darf nur über die Informationen verfügen, die ihm 
im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit offiziell von der Dienststelle zugeleitet wurden. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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7. Arbeitszeit 

7.1 Wöchentliche Pflichtstundenzahl und mehr, individuell und Einsatz-bezogen begründet: 
Stundenverpflichtungen Lehrkräfte seit 8/2017 

 
Pflichtstundenverordnung 2017 §17: «ōŜǊǿƛŜƎŜƴŘŜǊ 9ƛƴǎŀǘȊ Χ 
 
- An Grundschulen / in Grundschulklassen ................................................................................... 28,5 Std 
- An Förderschulen / in Förderschulklassen /im inklusiven Unterricht / VM ............................... 27,5 Std. 
- An Haupt-/ Realschulen bzw. in entsprechenden Klassen (KGS) ............................................... 26,5 Std. 
- An Förderstufen / integrierten Gesamtschulen ......................................................................... 25,5 Std. 
- An Gymnasien / in gymnasialen Klassen / Gymnasialzweigen .................................................. 25,5 Std. 
- An beruflichen Schulen .............................................................................................................. 24,5 Std. 

Lehrkräfte ohne Lehramtsbefähigung durch 1. und 2. Staatsexamen: ............................................... + 1 Std. 
Lehrkräfte mit Einsatz von mindestens 8 Wochenstunden in der gymnasialen  
Oberstufe/Abendgymnasien/Hessenkolleg bekommen eine Stunde angerechnet  
- nicht jedoch, sofern sie überwiegend an berufl. Schulen eingesetzt sind (§ 3 Abs. 7) ...................... - 1 Std 
Á Lehrkräfte ab 60 Jahren (ab dem Halbjahr nach dem Geburtstag)..................................... - 0,5 Std. 
Á Lehrkräfte zwischen 50 und 60 Jahren bekommen seit 8/2017 auch eine halbe 

Stunde (bei voller Stelle) auf das Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben. 
Á Lehrkräfte mit Schwerbehinderung (ab 50%) bis zum Alter von 60 Jahren ........................ - 0,5 Std. 
Á (weitere Ermäßigungen sind in § 10 (Nachteilsausgleich) geregelt. 

7.2 Pflichtstundenzahl für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

Die wöchentliche Pflichtstundenzahl für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beträgt bis zum Ende 
des Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird, 
1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einer Grund-

schule verbunden sind,   ......................................................................................... 28,5 Stunden, 
2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Unterrichts für 

vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung zusätzlich eingesetzt wer-
den, an Beratungs- und Förderzentren, an Förderschulen und in Förderschul-
klassen, -abteilungen oder -zweigen an allgemeinen Schulen   ............................. 27,5 Stunden. 

7.2.1 Ermäßigungen bei Einsatz an mehreren Schulen (§8): 

Entfernung zwischen den Schu-
len 

Einsatz an Schulen an mindestens 

2 Wochentagen 3 Wochentagen 

>5 km  t Stunden Entlastung u Stunden Entlastung 

>10 km u Stunden Entlastung v Stunden Entlastung 

> 15 km  v Stunden Entlastung v Stunden Entlastung 

 
Schulen oder deren Standorte liegen 5-10 km entfernt, Einsatz an  - 1,0 Std 
mind. 3 Wochentagen oder Entfernung 10-15 km, Einsatz an 
mind. 2 Wochentagen 
Schulen oder deren Standorte liegen 10-15 km entfernt, Einsatz an  - 2,0 Std 

 
7  
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mind. 3 Wochentagen oder Entfernung über 15 km, Einsatz an 
mind. 2 Wochentagen 
 
Zusätzlich gibt es Altersermäßigung nach § 9: 
- Ab 55J. (ab dem Schuljahr nach dem Geburtstag) bei Einsatz  

Χ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ тр҈ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ - 1 Std 
Χ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ рл҈ ōƛǎ Ȋǳ тр҈ ŘΦ !Φ im Unterricht - 0,5 Std 
Χ Ƴƛǘ рл҈ ƻŘŜǊ ǿŜƴƛƎŜǊ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ keine Ermäßigung 

 
- Ab 60J. zusätzlich zu oben (ab dem Schuljahr nach dem Geburtstag) bei Einsatz  

. mit mehr als 75% der Arbeitszeit im Unterricht - 1 Std 
Χ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ рл҈ ōƛǎ Ȋǳ тр҈ ŘΦ !Φ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ - 0,5 Std 
Χ Ƴƛǘ рл҈ ƻŘŜǊ ǿŜƴƛƎŜǊ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ keine Ermäßigung 

 
»Wer mit 61 Jahren, also 26.5 Stunden im Bereich Haupt-/Realschule unterrichten muss abzgl. 0,5 Std. ab 
einer Altersgrenze von 60 J. (= 26 Pflichtstunden), tatsächlich aber 18 Stunden unterrichtet (aus welchen 
Gründen auch immer, z.B. weil er für dienstliche Aufgaben freigestellt ist und sein Lebensarbeitszeitkonto 
einlöst), dem wird nur EINE statt zwei Stunden Altersermäßigung berechnet.«8 
 

Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

1. Wie hoch ist die Pflichtstundenzahl (nach § 1) an deiner 
{ŎƘǳƭŜ ŦǸǊ Χ 
Eine 40jährige Lehrkraft? 
Eine 56jährige Lehrkraft? 
Eine 62jährige Lehrkraft? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

2. Wie hoch ist der Unterrichtseinsatz bei einer vollen Stelle 
einer 61jährigen Lehrkraft an einer Förderschule? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

3. Eine Lehrkraft an einer Hauptschule wird im November 
60. Sie hat eine volle Stelle. In welchem Stundenumfang 
hat sie Unterrichtseinsatz 
Im März danach? 
Im August danach? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

4. Eine Grundschullehrkraft in Teilzeit (20 Stunden) im Alter 
von 57 Jahren bekommt welche Ermäßigung? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

 
8 LEIMBACH, CARSTEN: »Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen: Aufbauschulung«, Originalausgabe, Kassel, 2023, 
S. 64. 
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Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

5. Eine 64jährige Lehrkraft an einem Gymnasium erhält 
eine Anrechnungsstunde für Personalratsarbeit. Sie will 
Teilzeit beantragen. 
Wie viele Stunden kann sie beantragen, ohne dass sie 
ihre Altersermäßigung verliert? 
Wie viele Stunden unterrichtet sie dann incl. Altersermä-
ßigung? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

6. Eine Lehrkraft mit Grad der Behinderung von 75% arbei-
tet an einer integrierten Gesamtschule. 
Welche Pflichtstundenzahl gilt? 
Welche Ermäßigungen sin darüber hinaus maximal mög-
lich? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

7.  Ein:e Kolleg:in ist nach einer Herzoperation noch nicht 
wieder voll einsatzfähig.  
Wie muss er/sie vorgehen, um bei weiterlaufender Be-
zahlung eine Stundenreduzierung zu bekommen? 
Über die Pflichtstundenverordnung hinaus: Ab welchem 
prozentual benannten Anteil der Reduzierung muss eine 
amtsärztliche Überprüfung erfolgen? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

7.3 Anrechnungen dienstlicher Tätigkeiten 

[Autor: ZEILER, J.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 
 
Deputate für Schulleiter* innen sind in § 4 geregelt. Deputate für weitere Schulleitungsaufgaben sind in § 
5 geregelt. Hier werden Sockeldeputate benannt sowie Erhöhungen, die beispielsweise an ein Über-
schreiten bestimmter Schülerzahlen gekoppelt sind. Ebenso ist, etwa in § 3 (2), ein Zusatzdeputat er-
wähnt, das Anrechnungsfaktoren je Schüler* in in den verschiedenen Schulformen und -Zweigen festlegt 
(siehe Anlage zur Pflichtstundenverordnung). 
Aus dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung (100% plus 4/5%) kann der/die Leiterin 
Á einer selbständigen Schule den gesamten Zuschlag 
Á einer anderen Schule 20% des Zuschlags, im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz auch weitere 

10% auf das Schulleiter-/Schulleitungsaufgaben übertragen. 
Č Achtung, hier sind Rechte der Gesamtkonferenz festgelegt! 
Č Dies gilt auch im folgenden Abschnitt: 

 
Für Kolleg* innen und Personalräte interessant ist § 6: Das Schuldeputat 
Auch hier sind Sockel- und Zusatzdeputate festgelegt (letztere errechnen sich nach Abschnitt II der An-
lage).  
 
Aus diesem Deputat müssen versorgt werden: 

Á Verbindungslehrer* in (zur SV) mit mindestens 1 Wochenstunde 

Á Beratungslehrer* in für Suchtprävention an der Sek. I (außer Förderschulen) mit mind. 1 Wochen-

stunde 

Á Datenschutzbeauftragte*r, sofern diese Aufgabe nicht im Rahmen einer Beförderungsstelle ausge-

übt wird in einer angemessenen Höhe 
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Grundsätzlich dient das Schuldeputat dafür, Entlastung für besondere Aufgaben der Kolleginnen/Kolle-
gen zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht für Schulleitungsaufgaben nutzbar. 
 
Anmerkung: Bislang fest vorgesehene und gesondert ausgewiesene Deputatstunden für die Wahrneh-
mung der Tätigkeit als Schulkoordinator oder Schulkoordinatorin für Berufs- und Studienorientierung 
wurden gestrichen (§ 5 Abs. 4 PflStdVO alte Fassung bis 12/2022). Hier soll eine Entlastung über einen 
Erlass folgen, der jedoch derzeit nicht bekannt ist. 
 
Zum Procedere: 

tŦƭ{ǘŘ±h Ϡ сΥ αόпύ м CǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǎ {ŎƘǳƭŘŜǇǳǘŀǘǎ ƭŜƎǘ ŘƛŜ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊƛƴ ƻŘŜǊ ŘŜǊ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘƪƻƴπ
ferenz einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonferenz keine 
Einigung über die Verteilung erzielt werden, so entscheidet die Gesamtkonferenz über die Verteilung der Hälfte 
ŘŜǊ ²ƻŎƘŜƴǎǘǳƴŘŜƴΤ ŘƛŜ ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴ IŅƭŦǘŜ ƻōƭƛŜƎǘ ŘŜǊ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊƛƴ ƻŘŜǊ ŘŜƳ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊΦά 

1. Uneinigkeit muss erst festgestellt werden, die Gesamtkonferenz muss den Vorschlag ablehnen! 

2. Die Verteilung ist ausschließlich für Aufgaben der Lehrkräfte vorgesehen, nicht für Schulleitungsauf-

gaben! 

Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

1. Für welche Aufgaben ist dieses Deputat vorgesehen: 
a) Schulleiterdeputat? 
b) Schulleitungsdeputat? 
c) Schuldeputat? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

2. Was geschieht, wenn ein/e Funktionsträger* in aus der 
Schulleitung längerfristig erkrankt ist? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

3. Ein/e Schulleiter* in legt der Gesamtkonferenz den Vor-
schlag zur Verteilung des Schuldeputats vor. Aus ihm sol-
len zwei Stunden für Schulleitungsaufgaben generiert 
werden. 
a) Ist dies rechtens? 
b) Wie ist seitens der Gesamtkonferenz vorzugehen? 
c) Was geschieht bei einer Ablehnung dieses Vor-

schlags? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
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Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

4. Welche Bestandteile gehören zur Berechnung der Depu-
tate einer Schule? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

5. Ein/e Schulleiter* in möchte 30% der Grundunterrichts-
versorgung für Leitungsaufgaben verwenden. Wie muss 
er/sie vorgehen?  

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

7.4  Einsatz im Ganztag §8 

[Autor: LEIMBACH, C.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 
 
Alle Tätigkeiten, die vor- oder nachbereitet werden müssen, werden voll angerechnet. Insbesondere wer-
den hier Förderangebote, AGs und qualifizierte Hausaufgabenhilfe genannt. Andere pädagogischen An-
gebote im Rahmen des Ganztags werden zur Hälfte angerechnet und müssen nicht dokumentiert werden. 
Schlussfolgerung: Was dokumentiert werden muss, muss also auch voll angerechnet werden. 
 
Diese Regelungen gelten nicht für Schulen mit SP geistige und körperlich-motorische Entwicklung. 
 

Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

1. In einer Gesamtschule sollen folgende An-
gebote mit einer halben Stunde angerech-
net werden: 
Á Lernzeit (Betreuung von SuS, die Auf-

gaben von Fachlehrkräften mitbrin-
gen) 

Á Hausaufgabenhilfe 
Á Musikalische Angebote in der Mit-

tagspause 
Á AGs im Nachmittagsangebot, darun-

ter ein Gitarrenkurs 
In welchen Fällen ist dies unter welchen 
Bedingungen rechtens? In welchen Fällen 
nicht? 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

 



42 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 

Nr. Fragestellung/Fall: Lösung/Bezug: 

2. Eine Nachmittagsbetreuung an einer 
Schule für geistige Entwicklung ohne Vor- 
und Nachbereitung soll mit halber Stun-
denzahl angerechnet werden. 
Ist dies rechtens? 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

 

7.5 Gesundheit, Dienstunfähigkeit, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, BEM und Teildienstfähig-
keit 

[Autor der Unterkapitel 7.5-7.7: MAYDORN, R.] 
 
Unverschuldeter krankheitsbedingter Ausfall 
Ą 6 Wo. bei 100 % Lohnfortzahlung 
Ą ¦ƴǾŜǊȊǸƎƭƛŎƘŜ αYǊŀƴƪƳŜƭŘǳƴƎά ŀƴ ŘƛŜ {ŎƘǳƭŜ ōȊǿΦ {ŎƘǳƭŀƳǘ όϠмн 5hύ 
Ą Ärztliche Bescheinigung am 4. Tag der Krankheit vorzulegen (§12 DO) 

 
αbƻ-Dƻǎ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ YǊŀƴƪǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά 
Å Arbeitgeber Ą kein Recht, Grund der Arbeitsunfähigkeit zu erfahren 
Å ²ŅƘǊŜƴŘ ŜƛƴŜǊ 9ǊƪǊŀƴƪǳƴƎ ŘŀǊŦ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊ ŀƭƭŜǎ ƳŀŎƘŜƴΣ ǿŀǎ αŘƛŜ DŜƴŜǎǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ƎŜπ
ŦŅƘǊŘŜǘά  

 
YǊŀƴƪ ƛƴ ŘŜƴ CŜǊƛŜƴ κ αYǊŀƴƪ ƛƳ ¦ǊƭŀǳōάΥ 
Å Krankmeldung in den Ferien Ą damit Urlaub erhalten bleibt 
Å Für die Zeit kein Urlaub angerechnet 
Å Antrag auf Rückerstattung von Urlaub muss aber gestellt werden 

7.6 α5ƛŜƴǎǘǳƴŦŅƘƛƎƪŜƛǘάΥ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ŀǳǎ ŘŜƳ .ŜŀƳǘŜƴǊŜŎƘǘ 

(Unverschuldeter krankheitsbedingter) Ausfall 
Å Besoldung läuft weiter 
Å ¦ƴǾŜǊȊǸƎƭƛŎƘŜ αYǊŀƴƪƳŜƭŘǳƴƎά ŀƴ ŘƛŜ {ŎƘǳƭŜ ōȊǿΦ {ŎƘǳƭŀƳǘ όϠмн 5hύ 
Å Ärztliche Bescheinigung am 4. Tag der Krankheit vorzulegen (§12 DO) 
 
αbƻ-Dƻǎ ōŜƛ 5ƛŜƴǎǘǳƴŦŅƘƛƎƪŜƛǘά 
Å ǎƛŜƘŜ α!ǊōŜƛǘǎǊŜŎƘǘά 
 
Krank in den Ferien 
Å Krankmeldung in der unterrichtsfreien Zeit 
Å Urlaubsanspruch erhalten 
Å Urlaub während der Schulzeit? 
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Sonstiges:  
Å Keine Eltern-Kind-Kuren im Beihilferecht 
Å Versorgungsärztliche Untersuchung: Krankheit > ½ Jahr 
 

7.7 5ƛŜƴǎǘǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ΧȊǳƳ ōŜǘǊƛŜōƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Å Kann man α.9a-DŜǎǇǊŅŎƘŜά ǇǊƻŀƪǘƛǾ ƴǳǘȊŜƴΚ 
Å Wenn ich ein Gesprächsangebot zum BEM ablehne, muss ich dann zur versorgungsärztlichen Unter-

suchung? 
Å ²ƛŜ ǎƛŜƘǘΨǎ Ƴƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊǎŎƘǿƛŜƎŜƴƘŜƛǘ ōŜƛƳ α.9a-DŜǎǇǊŅŎƘά ŀǳǎΚ 
Å Was sind Stunden zur Wiederherstellung der Gesundheit nach §11 PflStdVO? 

7.8 Dienstvereinbarungen zum Thema BEM: Die Eingliederung erkrankter Beschäftigter und 
Beschäftigte mit Behinderung in der Schule / im Schuldienst (Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement) 

»Dienstvereinbarung zur Integration von erkrankten Beschäftigten und Be-
schäftigten mit Behinderung in der Schule / im Schuldienst (Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement)« 
Å Gültig seit: 21.9.2022 
Å Gültigkeitsbereich: Staatliches Schulamt für den Landkreis Hersfeld Ro-

tenburg und den Werra Meißner Kreis 

 
» Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ς Dienstvereinbarung über 
die Eingliederung erkrankter Lehrkräfte, sozialpädagogischer Fachkräfte und 
Sozialpädagog:innen an Schulen im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schul-
amts für den Landkreis und die Stadt Kassel« 
Å Gültig seit: 01.11.2022 
Å Gültigkeitsbereich: Staatliches Schulamt für die Stadt und den Landkreis 

Kassel 
 

» Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ς Dienstvereinbarung über 
die Eingliederung erkrankter und behinderter Landesbediensteter an Schulen 
im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Schwalm-Eder-Kreis 
und den Landkreis Waldeck-Frankenberg « 
Å Gültig seit: 26.09.2019 
Å Gültigkeitsbereich: Staatliches Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und 

den Landkreis Waldeck-Frankenberg  
 

7.9 Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit §11 PflStdV) 

[Autor: MAYDORN, R.; überarbeitet: REDELBERGER-ENGEL, D.] 
 
»Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kann zur Wiederherstellung der Gesundheit 
vom Staatlichen Schulamt auf Antrag vorübergehend eine Anrechnung auf die wöchentlichen Pflichtstun-
den bewilligt werden, wenn die Notwendigkeit dieser Diensterleichterung durch Vorlage eines ärztlichen, 
auf Verlangen des Staatlichen Schulamtes eines vom ärztlichen Dienst der Hessischen Ämter für Versor-
gung und Soziales erstellten Zeugnisses oder eines amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses nachgewie-
sen wird. Das ärztliche Zeugnis muss eine Empfehlung über den Umfang und die Dauer der tatsächlich zu 
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leistenden wöchentlichen Pflichtstundenzahl oder der Anrechnung enthalten. Die Anrechnungen sind zu 
befristen.«9 
 
In der Regel Untersuchung durch Ärzte/Ärztinnen des Versorgungsamts (HAVS), außer: 
 

 
 
Fachwort: α.ŜƎǊŜƴȊǘŜ 5ƛŜƴǎǘŦŅƘƛƎƪŜƛǘά 
Es muss eine Dienstfähigkeit > 50% gelten. 
 
Finanzielle Folgen 
(1) .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎƻƭŘǳƴƎ όƛƴŎƭΦ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜύ ŀƴǘŜƛƭƛƎ ȊǳǊ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ǇǊƻȊŜƴǘǳŀƭŜƴ αwŜǎǘŘƛŜƴǎǘŦŅπ
ƘƛƎƪŜƛǘάΦ 

(2) Berechnung der Differenz zu den Vollbezügen ς ǎƻƎΦ α¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘǎōŜǘǊŀƎά 
(3) Berechnung des Zuschlags zu (1) ς 35 % des Unterschiedsbetrags (Sockel) + bis zu weiteren 20 % (je 

5 % für je 5 volle Dienstjahre) ς ŀƭǎƻ ƳŀȄƛƳŀƭ рр ҈ ŘŜǎ !ōǎǘŀƴŘǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αƴƻǊƳŀƭŜǊ ¢ŜƛƭȊŜƛǘά ǳƴŘ 
Vollzeit 

Bei begrenzter Dienstfähigkeit in Teilzeit reduziert sich auch der Zuschlag nochmal. 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 VERORDNUNG ÜBER DIE PFLICHTSTUNDEN DER LEHRKRÄFTE (PFLICHTSTUNDENVERORDNUNG) VOM 19. MAI 2017 (2022). 
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8. Teilzeitbeschäftigung 
 
[Autor: LEIMBACH, C.; überarbeitet: ZEILER, J.; ergänzt: REDELBERGER-ENGEL, D.] 

8.1 Teilzeit 

Teilzeit bei Beamten ist grundsätzlich zu ermöglichen (§43 Beamtenstatusgesetz). Dabei wird von Teilzeit 
mit mindestens der Hälfte der Arbeitszeit ausgegangen. In der konkreten Ausgestaltung in Hessen wird 
unterschieden zwischen Teilzeit aus familiären Gründen (§ 63 HBG) und der ohne besondere Vorausset-
zungen (§ 62 HBG). Generell ist seitens des Schulamts eine Ablehnung leichter, wenn Teilzeit ohne be-
stimmte Voraussetzungen beantragt wird. Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz des Grund-
gesetzes, Ablehnungsgründe sind möglich, müssen aber bedeutsamer sein. 
 
Anträge sind auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt zu richten, Eingangsfrist (Deadline) beim Amt 
(!) ist der 1. Februar (für TZ ab 1. August) sowie der 1. August (für TZ zum 1. Februar des Folgejahres). 
Auch später eingehende Anträge können, müssen aber nicht bearbeitet werden. 
 
Für Mutterschutz_ und Elternzeit-Anträge gelten diese Fristen nicht. Hier sind sieben Wochen Frist vor 
Beginn der beantragten Maßnahme, wenn man Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) zugrunde 
legt. 
 
Teilzeit ist eine zeitlich begrenzte Maßnahme und umfasst dementsprechend eine bestimmte Dauer. Es 
kommt dennoch vor, dass Teilzeit auf unbestimmte Zeit gewährt wird ς in diesem Fall ist darauf zu achten, 
dass auch bei der Rückkehr in die Vollzeit die o.g. Fristen eingehalten werden. 

8.2 Mehrarbeit und Teilzeit 

Generell muss auch Mehrarbeit (v.a. Einsatz im Vertretungsunterricht) dem Teilzeitanteil entsprechen 
(also z.B. 2/3 oder 20/28,5).  
 
Rechte und Pflichten Teilzeitbeschäftigter - Teilzeit und außerunterrichtliche Dienstpflichten 
 
Nach dem Urteil zur Teilzeit des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 2015 müssen alle Aufgaben geteilt 
werden können, also dem Teilzeitfaktor entsprechen. Einige Schulämter gehen in den Richtlinien zur Teil-
zeit jedoch von teilbaren und unteilbaren Dienstpflichten aus. Teilbare Dienstpflichten (Aufsichten, Teil-
nahme an Elternsprechtagen etc.) sollen nur anteilig geleistet werden, zu sogenannten unteilbaren 
Dienstpflichten (Klassenfahrten, Konferenzteilnahme etc.) soll es einen anderen Ausgleich geben. So etwa 
soll die Teilnahme an Klassenfahrten (hier: Einsatz zu 100%) ausgeglichen werden, indem der/die Be-
troffene entsprechend weniger zu einer solchen Aufgabe herangezogen wird als Vollzeitkräfte. 
 
Da dies in der Praxis schlecht durchführ-/nachweisbar ist, wird empfohlen, einen Antrag auf Aus-
gleich/Rückgabe der Mehrarbeit zu stellen, und zwar deutlich vor der Teilnahme an der Klassenfahrt. Die 
oben angeführte Vorgabe ist eine Soll-Bestimmung, sie gibt eine Zielrichtung vor, stellt aber keine Aus-
schließlichkeit dar. Grundsätzlich gilt zunächst Rückgabe in Zeit (nach Pflichtstundenverordnung), sollte 
dies nicht möglich sein, ist Rückgabe in Geld als Ausnahme vorgesehen. Dies kann man auch beantragen, 
allerdings wird seitens der Schule dem Amt gegenüber kaum nachweisbar sein, dass eine Rückgabe in Zeit 
nicht machbar ist. 



46 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 

8.3 Besoldung und Auswirkungen auf die Ruhestandsberechnung 

Die Besoldung wird dem Teilzeitfaktor entsprechend gezahlt. Ausnahmen gibt es für den Familienzu-
schlag, etwa wenn er als Familienzuschlag I aufgrund der Berücksichtigung bei beiden Ehepartnern jeweils 
hälftig gewährt worden ist: In diesem Fall darf die Gewährung bei beiden Partnern zusammen gerechnet 
nicht unter 100% fallen. 
 
Die Anzahl der für die Pensionsberechnung heranzuziehenden Dienstjahre verkürzt sich entsprechend 
dem Teilzeitfaktor. Beispiel: 
 
5 Jahre Teilzeit im Faktor 4/5 (80%) ergeben zusammengenommen nur 4 Berechnungsjahre für die Pen-
sion. 80% von fünf Jahren ergibt vier Jahre. Auf den Anstieg der Erfahrungsstufen in der Besoldung aller-
dings hat der Teilzeitfaktor keine Auswirkung. 

8.4 Sabbatjahr 

Das Sabbatjahr ist eine besondere Form der Teilzeit und wird auch so berechnet. 
 
Beispiel: 

Bei vier Jahren Ansparzeit und einem ganzen Sabbatjahr (Freistellungszeit) haben wir ei-
nen Teilzeitfaktor von 4/5 bzw. 80%. Die Arbeitszeit ist dabei ungleich verteilt (auf die 
ersten vier Jahre), die Besoldung dagegen ist gleich verteilt (fünf Jahre lang 80%). 

8.5 Ablehnung von Teilzeitanträgen 

Sollte ein Teilzeitantrag abgelehnt werden, so ist fristgerecht Widerspruch einzulegen (Frist muss in Ab-
lehnung benannt sein, i.d.R. ist es ein Monat nach Zugang des Schreibens). Da der örtliche (Schul-) Perso-

nalrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Ablehnung von Teilzeitanträgen § 75 Abs. 1 Punkt 7.) hat, sollte 
er möglichst frühzeitig durch den/die Betroffene einbezogen werden. Es empfiehlt sich, dies schon bei der 
Antragsstellung zu tun und bei Erhalt des Ablehnungsbescheides sofort auf den SPR zuzugehen. 
 
Umgekehrt ist dem SPR bei Bekanntwerden einer Ablehnung eines Teilzeitantrags (der SPR muss ja über 
die zustimmungspflichtige Maßnahme informiert und zur Zustimmung aufgefordert werden) zu empfeh-
len, sich umgehend mit dem/der Betroffenen in Verbindung zu setzen. 
 
Bei Ablehnung durch den SPR muss das Stufenverfahren in Gang gesetzt werden, vorher kann die Ableh-
nung nicht umgesetzt werden. 
 
Teilzeitbeschäftigte Angestellte müssen keine unentgeltliche Mehrarbeit leisten. Hier empfiehlt sich ein 
Antrag auf Aufstockung der eigenen Stelle auf 100% für die Dauer einer Klassenfahrt, wenn man Geld statt 
Zeit beantragen möchte. 

8.6 Mehrarbeit 

Das Hessische Beamtengesetz in der derzeit gültigen Fassung besagt in § 61: 
 
»Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich 
angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind 
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die fünf Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. Ist die Dienstbefreiung aus 
zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehr-
arbeitsvergütung nach § 50 des Hessischen Besoldungsgesetzes erhalten.«10 
 
Letzteres ist aktuell in der Hessischen Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung sowie 
einer pauschalen Abgeltung bei Rufbereitschaft für Beamtinnen und Beamte (Hessische Mehrarbeitsver-
gütungs- und Rufbereitschaftsabgeltungsverordnung - HMVergARV) vom 11. Mai 2022 für Lehrkräfte in 
§2 genauer ausgestaltet: 
 
 ηώΧϐ 

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst gelten drei Unterrichtsstunden im Kalendermonat als fünf Mehrar-
beitsstunden im Sinne des § 61 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes. 

(3) Besteht keine feste tägliche Arbeitszeit, so dass eine Mehrarbeit nicht für den einzelnen Arbeitstag, 
sondern nur auf Grund der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für eine volle Woche ermittelt 
werden kann, so ist Mehrarbeit für eine Kalenderwoche, die teilweise auf den folgenden Kalender-
monat fällt, diesem zuzurechnen. 
ώΧϐζ11 
 

Schlussfolgerungen 

(1) Mehrarbeit ist nur anzuordnen, wenn zwingende dienstliche Gründe, also aufgrund etwa unvor-
hersehbarer Umstände, keine andere Möglichkeit besteht, den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. 
V. Roetteken, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. AD und Kommentator 
des HBG, schreibt in Registernummer 105: 
α!ǳǎ ŘŜƳ {ŎƘǳǘȊŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ŘŜǎ Ϡ см ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ wŜŎƘǘ ŘŜǎ .ŜŀƳǘŜƴ ōȊǿΦ ŘŜǊ .ŜŀƳǘƛƴΣ 
nicht nur einer sachlich nach Maßgabe des § 61 S. 1 nicht gerechtfertigten Mehrarbeit entgegenzu-
treten, sondern auch sonst einer Überschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit zu widersprechen und 
ggf. durch entsprechende Rechtsmittel zu verhindern (BVerwG 21.2.1991 ς 2 C 48.88 ς ZBR 1991, 
374; 28.5.2003 ς 2 C 28.02 ς ZBR 2003, 383, 384; 28.5.2003 ς 2 C 35.02 ς ZBR 2003, 385, 386; 
1.4.2004 ς 2 C 14.03 ς ZBR 2005, уфΤ ǎΦ ƻΦ wƴΦ су Τ Ϡ сл wƴΦ нм Σ но ŦΦ ƳΦ ǿΦ bΦύά12 
Die häufig anzutreffende Praxis, in (fast) jedem Monat unentgeltliche Mehrarbeit im Sinne des Ver-
tretungsunterrichts einzufordern, ist also rechtlich individuell angreifbar. 

(2) Wenn die angeordnete Mehrarbeit über drei Unterrichtsstunden im Monat hinaus geht, so ist für 
die gesamte Mehrarbeit (also auch die ersten drei Stunden) Dienstbefreiung zu gewähren. 

(3) Die Rückgabe muss spätestens innerhalb eines Jahres, nach Pflichtstundenverordnung (Ausweisung 
in Wochenstunden) und HMVergARV (monatliche Ermittlung) eher im Folgemonat erfolgen.  

8.7 Präsenzzeiten und Bilanzierung 

Die Pflichtstundenverordnung ist maßgebend für die Berechnung der Arbeitszeit von Lehrkräften. Diese 
sieht eine Verpflichtung oder Berechnung von Präsenzzeiten nicht vor. Auch die Dienstordnung sagt dar-
über nichts aus. Entsprechend sind Freistunden im Stundenplan als Zeit zu sehen, die der Lehrkraft in 
vollem Umfang zur Verfügung steht. Der Vertretungsplan gilt hier als schriftliche Anweisung, einer Prä-
senzpflicht ohne (anzurechnenden) Einsatz fehlt die rechtliche Grundlage. 
 

 
10 HESSISCHES BEAMTENGESETZ (2013). 
11 HESSISCHE VERORDNUNG ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON MEHRARBEITSVERGÜTUNG SOWIE EINER PAUSCHALEN ABGELTUNG BEI RUFBE-

REITSCHAFT FÜR BEAMTINNEN UND BEAMTE (HESSISCHE MEHRARBEITSVERGÜTUNGS- UND RUFBEREITSCHAFTSABGELTUNGSVERORDNUNG 

- HMVERGARV) VOM 11. MAI 2022 (2022). 
12 VON ROETTEKEN, TORSTEN U. CHRISTIAN ROTHLÄNDER (2016): »HBR ς Hessisches Bedienstetenrecht«. 
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Da die Pflichtstundenverordnung von Wochenstunden ausgeht, die HMVergARV von einer Berechnung 
der Mehrarbeit in einem Monat, fehlt einer Bilanzierung darüber hinaus ebenfalls eine rechtliche Grund-
lage. Strenggenommen ς wenn man sich nach der Pflichtstundenverordnung richtet ς kann auch die Un-
terrichtsverpflichtung in einer Woche kaum auf eine andere Woche verlagert werden. Die Rechte der 
Gesamtkonferenz nach §133 HSchG und die des örtlichen Personalrats nach §74, die sich auf die Gestal-
tung der Grundsätze bzw. der Ausgestaltung der Arbeitszeit beziehen, beinhalten keine Möglichkeit der 
Veränderung der genannten rechtlichen Vorgaben. Bei Blockweise organisiertem Unterricht, etwa in be-
ruflichen Schulen, sollte nach der Rechtsgrundlage gefragt werden (Erlasslage, Verordnungen). 

8.8 Exkurs: FliS (Fehlzeiten Lehrkraft in Schule) 

Derzeit werden krankheitsbedingte Fehlzeiten der Lehrkräfte digital erfasst. Derzeit werden krankheits-
bedingte Fehlzeiten der Lehrkräfte digital erfasst. Auch erfasst werden Schulleiter* innen und sozialpä-
dagogische Fachkräfte, aber nicht LiV, hauptamtl. Ausbilder* innen, Beschäftigte der Bildungsverwal-
ǘǳƴƎΧ YƻƴƪǊŜǘ ǿƛǊŘ ƛƴ C[ƛ{ ŦƻƭƎŜƴŘŜǎ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴ ό!ǳǎȊǳƎ ŀǳǎ ŘŜƴ ǿƛŎƘǘƛƎǎǘŜƴ ǎƛŎƘ ǎǘŅƴŘƛƎ ǿŜƛǘŜǊ 
entwickelnden Eintragungen): 
 
Á αYǊŀƴƪƘŜƛǘ ƳƛǘκƻƘƴŜ !ǘǘŜǎǘά 
Á αYƛƴŘ ƪǊŀƴƪά ƻŘŜǊ 
Á αǳƴŜǊƭŀǳōǘŜǎ CŜǊƴōƭŜƛōŜƴάΦ 
Á αYǳǊκwŜƘŀά 
Á α5ƛŜƴǎǘ-κ!ǊōŜƛǘǎǳƴŦŀƭƭά 
Á α5ƛŜƴǎǘŀƴǘǊƛǘǘ όƴŀŎƘ ƭŅƴƎŜǊŜǊ YǊŀƴƪƘŜƛǘύά 
 
Sonstige Abwesenheitszeiten (etwa für Fortbildungen oder Dienstbefreiungen aus persönlichen Grün-
den) werden nicht zentral in diesem System erfasst. Da derzeit nur ganze Tage erfasst werden können, 
ǿƛǊŘ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ¢ŀƎ Ƴƛǘ 5ƛŜƴǎǘŀōōǊǳŎƘ όαŀƴƎŜōǊƻŎƘŜƴŜǊά YǊŀƴƪƘŜƛǘǎǘŀƎύΦ !ǳǎ ŘŜƴ C[ƛ{-FAQs13: 
 

Bricht eine Lehrkraft den Dienst aufgrund von Krankheit ab, wird der Tag in FLiS nicht als Krankheit 
erfasst. 
 
Wird eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt, die am Tag des Dienstabbruchs beginnt, ist dieser 
Tag nicht als Krankheit in FLiS zu erfassen. In diesem Fall wird der Zeitraum der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht übernommen. 
 
Als erster Tag der Erkrankung ist der Tag nach dem Dienstabbruch in FLiS zu erfassen. 
 
Zusatzinformationen: 
 
TV-H-Beschäftigte, die im Laufe des Arbeitstages arbeitsunfähig erkranken, haben für diesen Tag 
selbst keinen Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz in Verbin-
dung mit § 22 Absatz 1 TV-H. Für den angebrochenen Arbeitstag erhalten diese nach wie vor das 
reguläre Entgelt. Dieser Tag wird daher nicht auf den sogenannten Sechs-Wochen-Zeitraum nach 
§ 22 Absatz 1 TV-H angerechnet. 
 
Bei Beamtinnen und Beamten dagegen fließt die Besoldung bei Erkrankung nach § 68 HBG in Ver-
bindung mit § 8 HBesG zu 100 Prozent weiter. 
 

 
13 HMKB (o.J.): »FLiS Fehlzeiten Lehrkräfte in Schule«, wǳōǊƛƪ αC!v ǳƴŘ IƛƭŦŜάΦ 
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Eine Unterscheidung wie im Tarifbereich nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist im Beamtenbe-
reich nicht erforderlich.  

 
Es ist darauf zu achten, dass diese Regelung auch vor Ort umgesetzt wird, da längere Zeit eine andere 
Regel galt: Zuvor waren auch die Tage des Dienstabbruchs als volle Krankheitstage in FLiS einzutragen, 
sodass sich ein zusätzlicher Krankheitstag (in FLiS) ergab. Diese Regelung wurde in der jüngeren Vergan-
genheit geändert, weil sie der LDO widersprach (Attest ab dem 4. vollen Krankheitstag). 
 
Außerdem wichtig bei der Nutzung von FLiS: Gesetzlich versicherte Beschäftigte (Angestellte und Beam-
tinnen/Beamte) bekommen nur noch eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Krankheit 
(eAU). Sekretariat und/oder Schulleitung haben deshalb Schwierigkeiten, die entsprechenden Einträge 
in FLiS vorzunehmen. In den FAQ14 zu FLiS steht: 
 

Bei gesetzlich Versicherten wird die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) auf-
grund der vom zuständigen Staatlichen Schulamt nach SAP HCM übernommenen Fehlzeit von der 
Krankenkasse abgerufen. 
 
5ŀȊǳ ƛǎǘ ŘƛŜ ȊŜƛǘƴŀƘŜ tŦƭŜƎŜ ŘŜǊ CŜƘƭȊŜƛǘ αYǊŀƴƪ Ƴƛǘ !ǘǘŜǎǘά ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎΦ 
 
Sollte keine eAU vorliegen, meldet sich das Staatliche Schulamt zur Klärung des Sachverhalts bei 
der Schule. 

 
Das bedeutet, dass auch im Fall, dass der Schule kein Attest vorliegt (weil es ja in Papierform konkret gar 
ƴƛŎƘǘ αǾƻǊƭƛŜƎŜƴά ƪŀƴƴύΣ Řŀǎ IŅƪŎƘŜƴ ƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΣ ŘŀƳƛǘ Řŀǎ {ŎƘǳƭŀƳǘ Řŀǎ !ǘǘŜǎǘ ōŜƛ ŘŜǊ YǊŀƴπ
kenkasse abfragen kann. Sollte dann wider Erwarten keine eAU vorliegen, muss der Eintrag in Zusam-
menarbeit mit der Schule danach wieder korrigiert werden. 
 
Seit 30.12.2025 gibt es die Möglichkeit, im Service-Portal (erreichbar über das NZüK-Portal, ähnlich wie 
die Reisekosten), unter dem Reiter FLiS-Services die Fehlzeitenauskunft zu erreichen. Dort ist eine Über-
sicht über alle über FLiS erfassten Fehlzeiten der eigenen Person einsehbar. 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14 HMKB (o.J.): »FLiS Fehlzeiten Lehrkräfte in Schule«Σ wǳōǊƛƪ αC!v ǳƴŘ IƛƭŦŜάΦ 
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Platz für eigene Notizen: 
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9. Lebensarbeitszeitkonto (LAK) nach § 2 PflStdVO 
 
мΦ α!ƴǎǇŀǊŜƴά15 
 
1.1. Gültigkeit 
¶ eingeführt ab 1. Januar 2007 für Lehrkräfte bis zum Ende des Schulhalbjahrs nach Vollendung des 50. 

Lebensjahrs 
¶ erweitert ab 1. August 2017 für Lehrkräfte bis zum Ende des Schulhalbjahrs nach Vollendung des 60. 

Lebensjahrs 
¶ Gültig für: Beamtinnen/Beamte, unbefristet beschäftigte Lehrkräfte, befristet beschäftigte Lehr-

kräfte, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit Lehrverpflichtung 
 
1.2. Ansparumfang (pro Kalenderjahr) 
¶ bei Vollzeit: 0,5 Stunden pro Kalenderwoche (26 Stunden) 
¶ bei Teilzeit: anteilig entsprechend der bewilligten Teilzeit (auch bei Sabbatjahr-Modellen) 
¶ keine Gutschriften: bei Elternzeit, bei Beurlaubung, ab der 7. Krankheitswoche, bei Wiedereingliede-

rung, bei Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit, bei Kur oder Heilbehandlung 
¶ keine Gutschrift: für Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 50% 
 
1.3. Erstattung 
Die Erstattung der Zeitguthaben erfolgt wie das Ansparen, d.h. 26 Stunden aus dem Lebensarbeitszeit-
konto ergeben eine Abminderung um eine halbe Unterrichtsstunde für ein Schuljahr oder 52 Stunden 
(ausgehend von einem Kalenderjahr mit 52 Wochen) ergeben eine Abminderung von einer Stunde für ein 
Schuljahr (sollte das Jahr 51 oder 53 Kalenderwochen haben, dann ändert sich diese Zahl entsprechend). 
 
2. Erstattung zum Ende des Berufslebens 
 
¶ Allen Personen, die regelhaft in Ruhestand gehen, werden die angesparten Stunden automatisch im 

letzten Schuljahr ihres Berufslebens erstattet. 
¶ Wer vorzeitig in Ruhestand geht, muss beim Staatlichen Schulamt einen formlosen Antrag auf Erstat-

tung des Lebensarbeitszeitkontos stellen. Achtung: Dieser Antrag muss spätestens 9 Monate vor der 
gewünschten Versetzung in den Ruhestand gestellt werden. Bei kurzfristigeren Anträgen auf Pensio-
nierung nach Erreichen der Antragsaltersgrenze ist dem Antrag auf Versetzung in den Ruhestand ein 
Antrag auf Erstattung des LAK beizufügen. 

 
Bei sehr geringem Stundenumfang auf dem Lebensarbeitszeitkonto ist die Schulleitung der Stammschule 
zuständig, dass die betroffene Person das angesparte Guthaben in Freizeit zurückerhält. 
 
Bereits jetzt gibt es Kolleginnen/Kollegen, die den Gegenwert von 7 Unterrichtsstunden (364 Stunden) auf 
ihrem Lebensarbeitszeitkonto angesammelt haben. Wird dann im "letzten Schuljahr des Lebens" eine 
Lehrkraft mit 25 Stunden Unterrichtsverpflichtung im letzten Schuljahr vor der Versetzung in den Ruhe-
stand die Auszahlung des Lebensarbeitszeitkontos, so läge sie mit 18 verbleibenden Unterrichtsstunden 
gegebenenfalls unter 75% Unterrichtseinsatz. Diesen Stundenumfang muss man unterrichtswirksam min-
destens arbeiten, um seine Altersermäßigung in voller Höhe zu erhalten. Mittlerweile ist allerdings vom 
HMKB erklärt worden, dass der Abbau des LAK unschädlich für die Gewährung von Altersermäßigung ist. 
Man muss also nicht mehr seine Pflichtstunden erhöhen um bei einem LAK-Abbau die volle Altersermä-
ßigung zu erhalten. 
 

 
15 MAYDORN, RICHARD: »Informationen zum Lebensarbeitszeitkonto« (2026). 
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Empfehlung der Rechtsberatung: Um die maximale Pflichtstundenermäßigung auf-
grund des Alters voll ausnutzen zu können, sollte man bereits frühzeitig einen Teil der 
Stunden aus dem Lebensarbeitszeitkonto abbauen... denn niemand weiß, wie kurzfris-
tig "das letzte Schuljahr des Lebens" kommt und ob dann der "Stundenabbau" kurzfris-
tig möglich ist. 
 
3. Erstattung während der aktiven Berufszeit 
 
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, sich die angesparten Zeiten auch früher in Form von Freizeitausgleich 
bei gleichbleibendem Gehalt abzubauen. Dies erfordert einen formlosen Antrag. Ab einer Ansparzeit von 
3 Schuljahren kann man mit dem "Stundenabbau" beginnen; von der Wartezeit sind familiäre Gründe zur 
Betreuung eigener Kinder unter 18 Jahren ausgenommen, so dass man z.B. bereits nach einem Jahr Voll-
zeittätigkeit im kommenden Schuljahr eine halbe Stunde Ermäßigung als Abbau des LAK beantragen kann. 
Die Antragsfristen sind der 31.01. für das kommende Schuljahr und der 31.07. für das übernächste Halb-
jahr. 
Es gibt eine Reihe von Sonderregelungen, z.B. für befristete einjährige Arbeitsverträge oder bei Wechsel 
des Arbeitgebers (auch beim einer Versetzung nach dem Lehrertauschverfahren in ein anderes Bundes-
land), die hier nicht dargestellt sind. Diese kann man im Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 
06/2018 nachlesen. 
 
4. Vorlagen für den formlosen Antrag 
 
¶ Antrag für vorzeitige Inanspruchnahme des Lebensarbeitszeitkontos aus familiären Gründen 

(Begründung "Pflege naher Angehöriger" ist auch möglich!) 
¶ Antrag für vorzeitige Inanspruchnahme des Lebensarbeitszeitkontos aus persönlichen Gründen 
¶ Bei Antragstellung zur Versetzung in ein anderes Bundesland: Antrag für vorzeitige Inanspruch-

nahme des Lebensarbeitszeitkontos sonstigen Gründen 
 

Ultra-Kurz-Zusammenfassung 
 

Ansparzeit? 
Ą bis zu 0,5 Stunden pro Woche (bei Vollzeittätigkeit) 
 

Auszahlung? 
Ą im letzten Schuljahr vor   der Pensionierung     oder 
Ą während des Berufslebens 
 

Fragen, Tipps und 
Infos 

Ą Amtsblatt 06/18 
           oder 
Ą via QR-Code: 

 
 
Platz für eigene Notizen: 
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Beispiel für einen Antrag16 

 
Inanspruchnahme meines Zeitguthabens entsprechend den Richtlinien über das 
Lebensarbeitszeitkonto (LAK) bei Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen Teil IV 
Punkt 4 ς Erlass vom 01. Juli 2018 ς ABl. 06/18, S. 392 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Hiermit beantrage ich entsprechend den Vorgaben der Richtlinien des LAK die vorzeitige Inan-
spruchnahme meines gutgeschriebenen Zeitguthabens ab dem 01.08.ƴƴƴƴ für die Dauer von einem 
Schuljahr. 

 
Begründung: Meine persönlichen Gründe sind ƴƴƴƴ  
 
Ich möchte dieses Guthaben im Schuljahr ƴƴƴƴ/ƴƴƴƴ in folgender Form zurückerstattet bekommen: 
Reduzierung der Pflichtstundenzahl für das gesamte Schuljahr ƴƴƴƴ/ƴƴƴƴ um ƴ Stunde/n. Das 
Restguthaben soll weiterhin bestehen bleiben. 
 
Ich bitte, dem Antrag stattzugeben. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 MAYDORN, RICHARD (2026): »Informationen zum Lebensarbeitszeitkonto«. 



54 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 
Platz für eigene Notizen: 
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10. Mehrarbeit nach §61 HBG 
 
Mehrarbeit und Vertretungsunterricht im Schuldienst nach § 61 Hessischem Beamtengesetz (HBG)17 

10.1 Hessisches Beamtengesetz: § 61 HBG ς Mehrarbeit 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst 
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind die fünf 
Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwingen-
den dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrarbeits-
vergütung nach § 50 des Hessischen Besoldungsgesetzes erhalten.18 

10.2 Umfang der Verpflichtung zur Mehrarbeit 

Als gesetzliche Grundlage gilt § 61 HBG, wonach Beamtinnen und Beamte verpflichtet sind, bis zu 5 Stun-
den im Monat unentgeltlich Mehrarbeit Ȋǳ ƭŜƛǎǘŜƴΣ ǿŜƴƴ αȊǿƛƴƎŜƴŘŜ ŘƛŜƴǎǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά όǎΦƻΦύ ŘƛŜǎ 
erfordern19. Bei Mehrarbeit handelt es sich um zusätzliche Dienstleistung, die entweder angeordnet oder 
genehmigt worden ist20. Ausnahme bildet, wie bei vielen beamtenrechtlichen Sachen der Spannungs- 
oder Verteidigungsfall, für den dieser Paragraf keine Anwendung findet. Fehlt es jedoch an der dienstli-
chen Anordnung oder Genehmigung, so liegt keine Mehrarbeit § 61 HBG vor21. Eine besondere Ausnahme 
stellt die Überschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit durch Personalratstätigkeit dar, da sich hierbei 
ebenfalls nicht um Mehrarbeit handelt22. Als Ausgleich käme hierbei lediglich entsprechender Freizeitaus-
gleich infrage, damit Personalratsmitglieder nicht übermäßig zeitlich beansprucht werden23. 
Art der Tätigkeit durch Anordnung von Mehrarbeit 
 
Bei der Beurteilung, ob es sich eventuell um Mehrarbeit gehandelt haben könnte, kommt zum Tragen, 
dass es sich hierbei um jede Art von Dienstleistung handelt, die vom Dienstherrn verlangt wurde24. Der 
Begriff der regelmäßigen Arbeitszeit definiert sich bei Lehrkräften durch die Pflichtstundenverordnung 
und nicht etwa durch die Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO), da sie die Arbeitszeit der Lehrkräfte 
 
nicht am treffendsten beschreibt25 und nach dem Ordnungs- oder auch Spezialitätsprinzip die generelle 
Regelung zurückweicht vor der speziellen Regelung. Diese gilt dann in vollem Umfang und nicht wie etwa 
von Schulamtsjuristen argumentiert, dass man sich sowohl aus der einen als auch aus der anderen Ver-
ordnung diejenigen Passagen herauspicken könnte, die dem Arbeitgeber gerade am besten passen. Eine 
αwƻǎƛƴŜƴǘƘŜƻǊƛŜά ƪŜƴƴǘ ƴŅƳƭƛŎƘ Řŀǎ ƻōen genannte Prinzip nicht. 

 
17 MAYDORN, RICHARD (2022): »Mehrarbeit und Vertretungsunterricht im Schuldienst nach §61 Hessischem Beamtengesetz«. 
18 HESSISCHES BEAMTENGESETZ VOM 27. MAI 2013, GVBl. S 218. 
19 Vgl. BESSE, REINHARD (2016): »Mehrarbeit/Vertretungsunterricht«, S. 1. 
20 Vgl. VON ROETTEKEN /  ROTHLÄNDER, Kommentar zum HBG §61, Rn. 11. 
21 Vgl. EBENDA, Rn. 36. 
22 Vgl. EBENDA, Rn. 45. 
23 Vgl. EBENDA, Rn. 46. 
24 Vgl. EBENDA, Rn. 25. 
25 So führt die Landesrechtsstelle der GEW Hessen in einem Schreiben an den Autor (vom 19.09.2017) u.a. aus: »Die hessische 
Arbeitszeitverordnung ist nach unserer Auffassung zur PflichtǎǘǳƴŘŜƴǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ αǎǳōǎƛŘƛŅǊάΦ ŘΦƘΦΣ Ŝǎ Ǝƛƭǘ ŘƛŜ tŦƭƛŎƘǘǎǘǳƴŘŜƴǾŜǊπ
ordnung vorrangig vor der Arbeitszeitverordnung. Dies betrifft insbesondere Paragraf eins der hessischen Arbeitszeitverordnung, 
ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ tŦƭƛŎƘǘǎǘǳƴŘŜƴǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ŀƭǎ αŀƴŘŜǊŜǎά !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘƳƻŘŜƭƭ ǾŜǊŘǊŅƴƎǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ ȊǳǊ !ƴwendung kommt«. 
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10.3 Voraussetzungen für die Anordnung von Mehrarbeit 

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass zwingende dienstliche Verhältnisse die Mehrarbeit erfordern. Nach 
der Kommentierung liegen diese nur vor, »wenn die Mehrarbeit für kurze Zeit zur Erledigung wichtiger, 
unabsehbare Aufgaben unvermeidbar notwendig ist«26. Das bedeutet also, dass sich Aufgaben nicht 
durch andere personelle oder organisatorische Maßnahmen so erledigen lassen, damit hierfür keine 
Überschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit erforderlich wird. Man muss also davon ausgehen, dass die 
Mehrarbeit alternativlos sein muss und im Falle von ausbleibender Mehrarbeit eine schwerwiegende Be-
einträchtigung des Dienstbetriebes drohen würde27. 
 
Entscheidend ist jedoch, dass Dienstherr weder für längere Zeit noch auf Dauer den Personalbedarf durch 
die Anordnung von Mehrarbeit decken darf. Mehrarbeit muss daher auf Ausnahmefälle beschränkt sein, 
sodass eine vorsorgliche Heranziehung von Beamten über Bereitschaftszeiten für einen Vertretungspool 
diesem Grundgedanken zuwiderlaufen würden28. »Zwingende dienstliche Verhältnisse, die eine Mehrar-
beit Verpflichtung begründen können, liegen nicht vor, wenn durch personelle oder organisatorische Maß-
nahmen in einem Umfang Abhilfe geschaffen werden kann, dass es zu keiner schwerwiegenden Beein-
trächtigung des Dienstbetriebes mehr kommt«29. Hierbei kommen zum Beispiel folgende personelle Al-
ternativmaßnahmen infrage: 
 
1. Neueinstellungen für kürzere oder längere Zeit, 
2. vorübergehende Aufstockung der Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten, 
3. vorübergehende Beschäftigung von in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, 
4. Widerruf von Abordnungen und 
5. Umsetzung, Versetzung oder Abordnung von Beschäftigten.30 
 
Auch können organisatorische Maßnahmen eine Alternative zur Anordnung von Mehrarbeit darstellen. 
Dies wären zum Beispiel: 
 
1. Änderung von Geschäftsverteilungsplänen, 
2. die Umschichtung von Aufgaben, 
3. die Änderung von Prioritäten in der Aufgabenerledigung, 
4. die Vereinfachung von Arbeitsabläufen oder 
5. die Verlagerung von Aufgaben auf andere Stellen. 
 
Letzteres kommt zwar im Schulbereich weniger zum Tragen, zumindest dann, wenn es sich um Unterricht 
handelt und nicht etwa um Verwaltungstätigkeiten. Dennoch stellen arbeitsorganisatorische Maßnahmen 
eine Möglichkeit dar, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen um Mehrarbeit zu verhindern. Darüber hinaus 
kann Mehrarbeit bei kurzfristig auftretenden Personalausfällen angeordnet werden, die von vorüberge-
hender Natur sind und ein plötzliches [plötzlich] und unvorhersehbares Ereignis darstellen31. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass Mehrarbeit auf αŜŎƘǘŜά !ǳǎƴŀƘƳŜŦŅƭƭŜ beschränkt wird (vgl. HessVGH 
22.09.1976 ς I OE 63/74 ς n.v. S. 30)32. 
 
Fallen selbst jahreszeitlich oder terminlich bedingte regelmäßig eine besondere Vielzahl von Aufgaben an, 
so stellt dies grundsätzlich keinen zwingenden Grund für das verlangen von Mehrarbeit dar. Insofern müs-
sen die zur Aufgabenerledigung hindernden Umstände unvorhersehbar seien und durch Maßnahmen der 

 
26 VON ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 52. 
27 Vgl. EBENDA, Rn. 53 f. 
28 Vgl VON ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 56. 
29 EBENDA, Rn. 57. 
30 Vgl. EBENDA, Rn. 58. 
31 Vgl. VON ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 62. 
32 Vgl. EBENDA, Rn. 63. 
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Personalplanung oder -lenkung nicht abgewendet werden können33. »Ob die Voraussetzungen der An-
ordnung von Mehrarbeit vorlegen, ist gerichtlich uneingeschränkt nachprüfbar«34, auch wenn es sich beim 
Begriff der zwingenden dienstlichen Verhältnisse um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt. 

10.4 Mehrarbeit in der Schule 

Für die Schule bedeuten diese Ausführungen, dass Mehrarbeit im Sinne von Vertretungsunterricht nur für 
wenige Tage beim unerwarteten Ausfall einer Lehrkraft angeordnet werden können und spätestens für 
den dritten Tag anderweitiges Personal akquiriert werden muss, weil es dann nicht mehr kurzfristig ist, 
wenn die z.B. die plötzliche Erkrankung mehrere Tage absehbar andauern wird. Weiterhin stellt damit 
auch ein Antrag auf Dienstbefreiung für eine Fortbildungsveranstaltung oder eine Schulung für Personal-
räte keinen Grund dar, Mehrarbeit anzuordnen, weil diese Anträge im Vorfeld, mehrere Wochen zuvor 
bekannt gemacht werden mussten, sodass entsprechende arbeitsorganisatorische Maßnahmen getroffen 
werden konnten, um Mehrarbeit zu verhindern. Hierzu zählen insbesondere der Einsatz von VSS-Kräften 
für die Betreuung von Schüler*innen, der Einsatz von Lehrkräften, die in der laufenden Kalenderwoche 
ohnehin durch Abwesenheit von Klassen ihr Stunden-Soll noch nicht erfüllt haben oder Lehrkräfte, die 
sich bereit erklärt haben, einen Teil ihrer StunŘŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α±ŜǊǘǊŜǘǳƴƎǎǊŜǎŜǊǾŜά ƘŜǊȊǳƎŜōŜƴΦ 
²ŜƛǘŜǊƘƛƴ ƪǀƴƴŜƴ ŀǳŎƘ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α[ŜƘǊŀǳŦǘǊŅƎŜά Ǿƻƴ ōŜŦǊƛǎǘŜǘ ōŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ !ǊōŜƛǘŜǊƴ ǾƻǊǸōŜǊƎŜƘŜƴŘ 
erhöht werden. Auch könnte zunächst Unterrichtsausfall in ƘǀƘŜǊŜƴ YƭŀǎǎŜƴ όŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ǳƴǘŜǊ α±ŜǊƭŅǎǎƭƛŎƘŜ 
{ŎƘǳƭŜά ŦŀƭƭŜƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘŀƳƛǘ ǾŜǊōǳƴŘŜƴŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŦǊŜƛgewordene Lehrkräfte in unteren Klassen ein-
zusetzen, in Kauf genommen werden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Verhinderung von 
Mehrarbeit, die im Falle einer gerichtlichen Überprüfung von der Schulleitung dargelegt werden müssen, 
dass all diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten oder nicht dazu beigetragen hätten, Mehr-
arbeit zu verhindern. 
 
Für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer*innen und Beamtinnen/Beamte im Schulbereich heißt das, dass 
dies maximal 3 Unterrichtsstunden pro Monat sein dürfen ς geregelt in der Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung ς sind. Ab der 4. Mehrarbeitsstunde muss jedoch die gesamte Mehrarbeit vergütet (Mehrar-
beitsvergütungsverordnung) oder durch Freizeitausgleich abgegolten werden35. 
 
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer*innen müssen für Vertretungsunterricht von der ersten Stunde an (§ 
44 Nr. 2 MVergV i.V.m. § 24 TV-H) zusätzlich bezahlt und zwar muss dies dann eine anteilige Besoldung 
sein und keine Bezahlung im Sinne von Überstunden nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung36. Für 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer*innen gibt es generell keine Verpflichtung zur Leistung von unentgelt-
licher Mehrarbeit. 
 
Für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen/Beamte gilt, dass sie zu Vertretungsunterricht ohne zusätzliche Ver-
gütung nur in Relation zum Umfang der Teilzeitbeschäftigung herangezogen werden können. 
 

Beispiel: .Ŝƛ ŜƛƴŜǊ ¢ŜƛƭȊŜƛǘōŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ нκо αƴǳǊά ŘǸǊŦŜƴ ƴǳǊ ǎƛŜ ƴǳǊ Ȋǳ ƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ {ǘǳƴŘŜƴ 
pro Monat zusätzlich herangezogen werden.37 
 

Darüber hinaus ist die gesamte Mehrarbeit zu vergüten (nach der anteiligen Besoldung bis zur Grenze zur 
Vollzeitbeschäftigung).38 

 
33 Vgl. V. ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 64. 
34 EBENDA, Rn. 65. 
35 Vgl. BESSE (2016), S. 1. 
36 Vgl. V. ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 12 f. 
37 Vgl. BESSE (2016), S. 1. 
38 Vgl. BESSE (2016). 
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»Teilzeitbeschäftigte können übrigens nur ausnahmsweise zu Mehrarbeit herangezogen werden. Die per-
sönliche Situation der Betroffenen ist besonders zu berücksichtigen«39 (insbesondere auch der Grund für 
die Teilzeitbeschäftigung). 
 

Beispiel: Teilzeitbeschäftigung wegen Betreuung von kleinen oder schulpflichtigen Kindern oder 
bei einer Teilzeitbeschäftigung zur Pflege von nahen Angehörigen. 

10.5 Empfehlung für Beschäftigte 

Führen Sie Buch über die absolvierten Stunden und fertigen Sie eine monatsweise Auflistung an. Heben 
{ƛŜ ŀƭƭŜ ǎŎƘǊƛŦǘƭƛŎƘŜƴ !ƴǿŜƛǎǳƴƎŜƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭƭŜƛǘǳƴƎ όα½ŜǘǘŜƭ ƛƳ CŀŎƘάΣ E-Mails etc.) zur Buchführung auf; 
dies gilt aber auch für die mündliche Anordnung von Mehrarbeit, die erfasst werden muss, um sie später 
geltend machen zu können40. Üblicherweise sollte man in der Schule auch im Regelfall davon ausgehen 
können, dass eine schriftliche Anordnung (zum Beispiel durch einen Vertretungsplan) ergangen ist, damit 
diese auch im Ernstfall bewiesen werden kann; dies gilt im besonderen Maße für Vertretungsstunden. 
Ansprüche auf Ausgleich geleisteter Mehrarbeitsstunden sollten zeitnah schriftlich geltend gemacht wer-
den. Dies muss trotz der monatsweisen Auflistung selbstverständlich nicht jeweils nach Ablauf eines Mo-
nats erfolgen, sie verfallen demnach nicht. 

10.6 Hinweise für Menschen mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung sind auf ihr Verlangen hin mehrarbeitsfrei zu stellen41 »(§46 Schwerbehin-
dertengesetz bzw. Abschnitt IV Nummer 1 der Richtlinien zur Integration und Teilhabe schwerbehinderter 
Angehöriger der hessischen Landesverwaltung ς Teilhaberichtlinien ς (Juli 2013)«42. Eine Begründung für 
die Freistellung von Mehrarbeit muss von Menschen mit Behinderung jedoch nicht vorgetragen werden.43 
 
YƻƭƭŜƎƛƴƴŜƴκYƻƭƭŜƎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ tŦƭƛŎƘǘǎǘǳƴŘŜƴǊŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ ŀƭǎ α5ƛŜƴǎǘŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǳƴƎ ȊǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ 
ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘά ƴŀŎƘ Ϡмм tŦƭ{ǘdVO müssen keinen Vertretungsunterricht leisten, da die Verfügung über 
die Diensterleichterung von einer bestimmten (fixen) ableistbaren Stundenzahl ausgeht, die nicht erhöht 
werden kann.44 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

  

 
39 BESSE (2016), S. 1. 
40 Vgl. EBENDA. 
41 Vgl. V. ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 14. 
42 Vgl. BESSE (2016), S. 2. 
43 Vgl. V. ROETTECKEN/ROTHLÄNDER (2016), Kommentar zum HBG §61, Rn. 22. 
44 Vgl. BESSE (2016), S. 2. 
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11. Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung 

11.1 Aufgaben 

https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-
lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung  

 

11.2 Kontakte zu den Gesamtschwerbehindertenvertretungen 

Schulamt in Vorsitz Kontakt 

Bebra Detlef Nizold gsbv.ssa.bebra@schule.hessen.de 
+49 (0) 173 6203711 

Fritzlar Gabriele Meier gsbv.ssa.fritzlar@schule.hessen.de 
+49 (0) 5622 790-137 

Fulda Corinna Sippel Corinna.Sippel@kultus.hessen.de 
+49 (0) 661 3806259 

Kassel Bettina Islei Bettina.Islei@kultus.hessen.de 
+49 (0) 561 8078-164  

11.3 Diensterleichterungen zur Wiederherstellung der Gesundheit (Wiedereingliederung) 
nach §11 PflStdVO 

Zunächst muss ein Antrag auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt gestellt werden. Möglich ist 
i.d.R. eine Gewährung einer Wiedereingliederungsmaßnahme bis zu einem halben Jahr. Auch längere Zei-
ten sind möglich (Einzelfallprüfung), jedoch gehen die Behörden in der Regel bei einer Dauer von mehr 
als einem halben Jahr von einer dauerhaft reduzierten Dienstfähigkeit aus. 
!ƴƳΦΥ LƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ǿƛǊŘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ α!ƳǘǎŀǊȊǘά ŦǸǊ ŘŜƴ !ǊȊǘ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΣ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŀƳǘ 
zu einer Überprüfung der (auch begrenzten) Dienstfähigkeit beauftragt wird. 
Facharzt (auch der Hausarzt ist ein Facharzt) macht einen Vorschlag zur Wiedereingliederung 
Á Beginn mit mindestens 50% der Pflichtstunden: kein Amtsarzt notwendig (aber: kann durch das Schul-

amt angeordnet werden) 

Á Beginn unter 50% der Pflichtstunden: Amtsarzt wird auf jeden Fall eingeschaltet 

Á Steigerung im Laufe max. eines Halbjahres auf 100% (Einzelfall: Verlängerung möglich) 

Á Unbedingt in Pflichtstunden formulieren lassen, nicht in % oder in Stunden nach HBG (Stundenver-

pflichtung nach § 1 / § 9 maßgeblich) 

 Bsp.:  10. Jan-Febr.: 15 Stunden 
  März- April: 20 Stunden 
  Ab 01. Juli: 28,5 Stunden 

 
!ŎƘǘǳƴƎΥ 9ǎ ƛǎǘ ǳƴōŜŘƛƴƎǘ ŘŀǊŀǳŦ Ȋǳ ŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ŅǊȊǘƭƛŎƘŜ CƻǊƳǳƭƛŜǊǳƴƎΧ 
a) in Pflichtstunden ausgedrückt wird, 
b) eine Obergrenze formuliert wird (also z.B. 20 Std. statt Ermäßigung um 8,5 Std.). 

 

https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung
https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung
mailto:gsbv.ssa.bebra@schule.hessen.de
mailto:gsbv.ssa.fritzlar@schule.hessen.de
mailto:Corinna.Sippel@kultus.hessen.de
mailto:Bettina.Islei@kultus.hessen.de
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Antrag geht auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt, dieses kann dem Antrag stattgeben, Ände-
rungen vornehmen oder den Amtsarzt zwecks Überprüfung einschalten (i.d.R. passiert dies erst bei un-
terhälftigem Beginn in der Wiedereingliederung, fehlender Steigerung in der betroffenen Zeit oder bei 
längerer Dauer als einem halben Jahr). 
 
Mehrarbeit, auch im Sinne des Vertretungsunterrichts, ist in dieser Zeit nicht zulässig! 
 
Bei Änderungen der gesundheitlichen Situation (v.a. bei Verschlechterung) ist das Schulamt zeitnah zu 
informieren! 

11.4  Nachteilsausgleich für Schwerbehinderte (§10) 

Ab einem bestimmten Grad der Behinderung gibt es feste und variierende Stundenermäßigungen: 
Feste Stundenermäßigungen: 
 

Einsatz im Unterricht 

  mehr als 75%: 75% oder weniger: 

GdB mind.: Stundenermäßigung: 

50% -2 - 1 

70% -3 -1,5 

90% -4 -2 

 
Variierende Stundenermäßigungen: 
Das Staatliche Schulamt kann nach amtsärztlichem Gutachten und auf Antrag (!) eine zusätzliche Ermä-
ßigung erteilen, maximal: -3 Stunden 
 

In Summe gibt es jedoch eine Obergrenze für die Stundenermäßigungen nach § 10: 

  mehr als 75%: 75% oder weniger: 

GdB mind.: = maximale Höhe mit den festen Ermäßigun-
gen zusammen: 

<90% -5 -3 

Ab 90% -6 -4 

 
Die Kosten für das amtsärztliche Gutachten sind von der antragstellenden Lehrkraft zu tragen (!) 
 
Wichtig: Für die Berechnung der Altersermäßigung nach §9 gilt hier eine andere Berücksichtigung der 
Ermäßigung nach §10, als es bei anderen Ermäßigungen der Fall ist. Während sonst Ermäßigungen den 
berechneten Einsatz im Unterricht in % von der eigenen Pflichtstundenzahl unter 75% / 50% sinken lassen 
können (= Verlust der Altersermäßigung um die Hälfte / zur Gänze) werden die Ermäßigungen für Schwer-
behinderte nach §10 vor der Berechnung vorgenommen. Sie führen also nicht zu einem Verlust der Al-
tersermäßigung, sondern reduzieren die Pflichtstunden nach §1. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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Aufgabe:  
 

Fallbeschreibung Rechnung und Ermäßigung aus Altersgründen (§9) 

Eine Lehrkraft mit Grad der Behinderung von 
75% arbeitet an einer integrierten Gesamt-
schule. 

a) Welche Pflichtstundenzahl gilt nach §1? 

b) Welche Ermäßigungen sind darüber hinaus 
nach §10 maximal möglich? 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 

Eine 57-jährige Lehrkraft mit einem GdB von 
70% ohne variabler, aber mit fester Stundener-
mäßigung unterrichtet mit 20 Std. an einer 
Grundschule. 

PflStd. (§1):  
Ermäßigung nach §10: 
= neue Pflichtstundenzahl: 
 
Rechnung:  
20 Std. von ________ = _________% 
 
Altersermäßigung voll / halb / nicht? 
 
in Std. (§9): ________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 

Eine 62-jährige Lehrkraft mit einem GdB von 
50% ohne variabler, aber mit fester Stundener-
mäßigung unterrichtet mit 19 Std. an einer 
Grundschule 

Pflichtstunden (§1):  
Ermäßigung nach §10: 
= neue Pflichtstundenzahl: 
 
Rechnung:  
19 Stunden von ________ = _________% 
 
Altersermäßigung voll / halb / nicht? 
 
in Stunden (§9): ________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
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Auch bei der Berechnung der Altersermäßigung im Rahmen einer begrenzten Dienstfähigkeit wird zuerst 
der Abzug nach § 10 vorgenommen, danach dann die Begrenzung der Dienstfähigkeit berechnet. 
 
Auf Verlangen können Beschäftigte mit Schwerbehinderung von Mehrarbeit freigestellt werden. 
 
Zusätzlich können Maßnahmen unter der Überschrift Nachteilsausgleich Erleichterungen bringen. Ziel ist 
es dabei, schwerbehinderten Personen zu ermöglichen, persönliche Nachteile ausgleichen zu können und 
ihnen damit Chancengleichheit im Vergleich zu anderen herzustellen (siehe Richtlinien zur Integration und 
Teilhabe schwerbehinderter Angehöriger der hessischen Landesverwaltung - Teilhaberichtlinien ς vom 
06.12.2018). 
 
Laut Integrationsvereinbarung vom 25.01.2017 zwischen dem Hessischen Kultusministerium, der Haupt-
schwerbehindertenvertretung der Lehrkräfte und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (ABl. 
03/2017) können Nachteilsausgleiche (aber nicht: Stundenreduzierungen nach § 10 der PflStdVO) auch 
für Menschen mit einem GdB von 30 % bis < 50 % gelten, 
a) wenn sie eine sogenannte Gleichstellung haben oder 
b) nach Einzelfallprüfung zu dem Schluss gekommen worden ist, dass Nachteilsausgleiche nach dieser 

Vereinbarung in Betracht kommen. 
 

Fallbeschreibung Anmerkungen / Noitzen / Lösung 

Ein/e Kolleg* in ist nach einer Herzoperation noch 
nicht wieder voll einsatzfähig.  
 
a) Wie muss er/sie vorgehen, um bei weiterlau-

fender Bezahlung eine Stundenreduzierung zu 
bekommen? 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

Über die Pflichtstundenverordnung hinaus: 
 
b) Ab welchem prozentual benannten Anteil der 

Reduzierung muss eine amtsärztliche Überprü-
fung erfolgen? 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

11.5 Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement (BEM) 

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als sechs Wochen innerhalb eines Jahres ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, ein sogenanntes BEM-Gespräch anzubieten. Der/die Betroffene kann dies annehmen oder ablehnen 
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ς es empfiehlt sich jedoch, in einem solchen Gespräch zu klären, welche weiteren Nachteilsausgleichs-
Maßnahmen begleitend notwendig sind, um die Dienstfähigkeit wiederherzustellen. Beteiligt werden 
können hier Personalrat und/ oder Schwerbehindertenvertretung auf Wunsch des/der Betroffenen. 
 
Ablauf der Wiedereingliederung in der Schule45 
 
[Autor: MAYDORN, R.; veröffentlicht von: GPRS HRWM] 
 
Vorwort 
5ƛŜ мм WŀƘǊŜ ŀƭǘŜ α5ƛŜƴǎǘǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ǸōŜǊ Řŀǎ .ŜǘǊƛŜōƭƛŎƘŜ 9ƛƴƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ό.9aύά ǿǳǊŘŜ 
zwischen Gesamtpersonalrat Schule und dem Staatlichen Schulamt Bebra in aktualisierter und verbesser-
ter Form neu aufgelegt. Damit wurde sie den veränderten gesetzlichen Vorgaben angepasst und soll auch 
besser dem Wohl der Beschäftigten entsprechen. Die Dienstvereinbarung gilt in allen Schulen in unserem 
Aufsichtsbereich. 

 

Für wen? Č Lehrkräfte und sozialpädagogischen Fachkräfte 
Wann? Č In den jeweils zurückliegenden 12 Monaten mindestens 6 Wochen erkrankt (die Er-

krankung muss nicht durchgängig gewesen sein) 
Wie? Č Zeitnah durch den/die Schulleiter*in 

Č Beschäftigte können das Gespräch selbst initiieren 

 
Das Angebot zum Gespräch zur Wiedereingliederung soll dazu beitragen, Ihren Arbeitsplatz zu erhalten 
und Ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, u.a. arbeits-(platz-)bedingte Beeinträchtigungen zu er kennen 
und zu vermeiden sowie Ihre Gesundheit zu erhalten und Ihre Arbeitszufriedenheit wieder zu steigern. 
IŀōŜƴ {ƛŜ ŘŀƘŜǊ ƪŜƛƴŜ !ƴƎǎǘ ǾƻǊ ŘŜƳ αBEM-GesprächάΦ 5ǳǊŎƘ Řŀǎ 9ǊƪŜƴƴŜƴ Ǿƻƴ ǎŎƘǳƭƛǎŎƘŜƴ 9ƛƴŦƭǸǎǎŜƴ 
und arbeits-(platz-)bedingten Beeinträchtigungen soll die Möglichkeit geschaffen werden, diese gemein-
sam in den Blick zu nehmen, zu beseitigen und damit Ihre Gesundheit zu fördern. 

 
1. Gesprächsangebot 
Zunächst wird dem/der Betroffenen ein Gesprächsangebot mittels eines Formschreibens unterbreitet. 
Betroffene müssen für dieses Gespräch ihre Zustimmung geben. Danach kann ein Integrationsgespräch, 
das jetzt auch als Videokonferenz möglich ist, durchgeführt werden. In dem Gespräch können u.a. arbeits-
platzbezogene Ursachen der Arbeitsunfähigkeit ermittelt und gemeinsame Maßnahmen dagegen entwi-
ckelt werden. Nichtzustimmung, Unterbrechung oder Beendigung des BEM-Verfahrens ziehen keine 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen nach sich. 

 
2. Gesprächsteilnehmer*innen nach Ihrer Wahl 
Unter den vorgenannten Erkrankungszeiträumen wird das Integrationsteam der Schule einberufen. Die-
ses besteht i.d.R. aus dem/der Schulleiter*in (o der einem anderen Schulleitungsmitglied), einem Mitglied 
des Schulpersonalrats und ggf. auch auf Ihren Wunsch hin aus weiteren folgenden Personen: 
- Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, 
- ein Mitglied der Schwerbehindertenvertretung, 
- Ihrem Beistand, 
- einer weiteren beliebigen (inner- oder außer schulischen) Vertrauensperson Ihrer Wahl (neu!) 
- und einer/ einem Betriebsmediziner*in der Medi cal-Airport-Service GmbH (MAS). 

 
 

 
45 GESAMTPERSONALRAT SCHULE BEIM STAATLICHES SCHULAMT FÜR DEN LANDKREIS HERSFELD-ROTENBURG UND DEN WERRA-MEIßNER-KREIS (2024): 
»Dienstvereinbarung über die Eingliederung erkrankter Beschäftigter und Beschäftigter mit Behinderung in der Schule / im Schul-
dienst (Betriebliches Eingliederungsmanagement)«. 
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3. Datenschutz und Verschwiegenheit 
BEM-Gespräche unterliegen für alle Beteiligten der Verschwiegenheit, das heißt, dass die darin u.a. mit-
geteilten Gründe für eine Erkrankung nicht weitergegeben werden dürfen. Die vereinbarten Maßnahmen 
zur Arbeitserleichterung werden in einem gemeinsamen Protokoll festgehalten. Dieses wird nach Evalua-
tion der Maßnahmen und erfolgreicher Wiedereingliederung vernichtet. 

 
пΦ α.9a-DŜǎǇǊŅŎƘŜά ŀƪǘƛǾ ƴǳǘȊŜƴ 
5ŀǎ ǎƻƎΦ α.9a-DŜǎǇǊŅŎƘά ǿƛǊŘ ŜƴǘǿŜŘŜǊ ǾƻƳκǾƻƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜƛǘŜǊϝƛƴ ƻŘŜǊ ŀǳŦ ²ǳƴǎŎƘ ŘŜǎκŘŜǊ .ŜǘǊƻŦŦŜπ
nen angestoßen. Bei dauerhafter Erkrankung bleibt es dem Dienstherrn unbenommen, die Überprüfung 
der Dienstfähigkeit durch das Versorgungsamt einzuleiten. Es ist daher von Vorteil zunächst ein BEM-Ge-
spräch durchzuführen und so auf schulischer Ebene zu versuchen alle Möglichkeiten zur Arbeitserleichte-
rung und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auszuschöpfen, um den Arbeitsplatz und die Arbeits-
fähigkeit zu erhalten. 

11.6 Begrenzte Dienstfähigkeit 

[Autor: REDELBERGER-ENGEL, D.] 
 
Auf Veranlassung des Staatlichen Schulamtes bei berechtigten Zweifeln an der vollen Dienstfähigkeit (§36 
HBG) oder auch auf Antrag des Betroffenen (auf dem Dienstweg an das Schulamt) kann durch den Amts-
arzt die Dienstfähigkeit bzw. die begrenzte Dienstfähigkeit überprüft werden. Sollte hier letzteres festge-
stellt werden, teilt das Versorgungsamt dem Schulamt die tragenden Feststellungen und Gründe des Er-
gebnisses der Untersuchung mit. Der/die Betroffene bekommt eine Kopie. Das Staatliche Schulamt ent-
scheidet dann über die Maßnahme. Der/die Betroffene erhält dann einen Bescheid, zu dem eine Wider-
spruchsfrist von einem Monat gilt. 
 
Stichwort Besoldung 
 
9ǎ Ǝƛōǘ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ Ȋǳ αƴƻǊƳŀƭŜǊ ¢ŜƛƭȊŜƛǘά ŜƛƴŜƴ ½ǳǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ .ŜǎƻƭŘǳƴƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ ор ҈ ōƛǎ рр % des 
Unterschiedsbetrags zwischen Restdienstfähigkeit und Volldienstfähigkeit (bei beispielsweise 80 % Rest-
dienstfähigkeit beträgt der Unterschiedsbetrag die verbleibenden 20 %, umgerechnet in Euro, aus denen 
dann wiederum der Zuschlag berechnet wird). Die genauen Rechengrundlagen finden sich im HBesG bzw. 
in Kap. 22 dieses Readers. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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12. Arbeitsblatt zur individuellen Pensionsberechnung 
 
[Autor: MAYDORN, R.; veröffentlicht von: GEW KV Witzenhausen] 
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Platz für eigene Notizen: 
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13. Arbeitszeit für sozialpädagogische Fachkräfte 
 
[Autor*in: Karsten, A.] 
 
Sozialpädagogische Mitarbeiter* innen, sozialpädagogische Fachkräfte (USF) und ebensolche, die in der 
unterrichtsbegleitenden Unterstützung (UBUS) arbeiten, tun dies nicht im Rahmen der Pflichtstunden-
verordnung. Ihre Arbeitszeit ist in den entsprechenden Erlassen und Richtlinien geregelt. Beispielhaft 
genannt seƛ ŘŜǊ α9Ǌƭŀǎǎ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎōŜƎƭŜƛǘŜƴŘŜƴ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ǎƻȊƛŀƭǇŅŘŀƎƻƎƛπ
sche Fachkräfte (UBUS) zur Erfüllung des Bildungs- ǳƴŘ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎǎŀǳŦǘǊŀƎŜǎ ƛƴ IŜǎǎŜƴά ό9Ǌƭŀǎǎ ǾƻƳ мΦ 
Februar 2018, ABl. 02/18, S. 244, geänd. d. Erlass vom 1. Juli 2018, ABl. 07/18, S. 559, Berichtigung ABl. 
01/19, S. 2). 
 
Neben einer Aufgabenbeschreibung, zu der nicht das Übernehmen einer (regulären) Unterrichtstätigkeit 
oder Vertretungsunterricht gehört, wird hier u.a. festgelegt, dass  
a) die Arbeitszeit alles umfasst (es gibt also keine Parallele zu den außerunterrichtlichen Dienstpflich-

ten der Lehrkräfte), also auch die Teilnahme an Konferenzen und die eigene Arbeitszeitdokumenta-

tion 

b) dass die Ferien grundsätzlich in der wöchentlichen Arbeitszeit eingerechnet sind: die Arbeitskraft ist 

also in den Ferien nicht verfügbar, mit Ausnahme von 

c) ǎƛŜōŜƴ !ǊōŜƛǘǎǘŀƎŜƴ ό!ōǎŎƘƴƛǘǘ рΦмύΥ α¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎŦǊŜƛŜƴ ½Ŝƛǘ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŦŜπ

rien, wie Fortbildung, Konferenzen, Vor- und Nachbereitung sowie Arbeiten im Zusammenhang mit 

der Förderplanung, sind bei vollem Stellenumfang in der Höhe von sieben Arbeitstagen pro Jahr 

pauschal bereits in die wöchentliche Arbeitszeitverpflichtung gemäß Anlage 2 eingerechnet. Über-

steigen Tätigkeiten in den Schulferien sieben Tage, ist der Nachweis aller Tätigkeiten in den Ferien 

ǾƻǊȊǳƴŜƘƳŜƴΦά 

Die wöchentliche Arbeitszeit selbst ist bei voller Stelle wie folgt festgelegt:46 

 

 
46 GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT LANDESVERBAND HESSEN (2020): »UBUS«, S. 52. 
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Nr. Fragestellung/Fall Lösung/Bezug 

1. Eine Sozialpädagogische Fachkraft soll die 
dauerhafte Vertretung einer Kollegin im 
Mutterschutz übernehmen. Ist dies rech-
tens? 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

2. Da für UBUS-Kräfte die Pflichtstundenver-
ordnung nicht gilt, soll sie auch in den Ferien 
im Rahmen der Sommerakademie SuS be-
treuen. Ist dies rechtens, ggf. unter welchen 
Bedingungen? 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

3. Ist die Arbeitszeitdokumentation, die UBUS-
Kräfte anfertigen müssen, Teil ihrer Arbeits-
zeit? 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

 
Platz für eigene Notizen: 
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14. Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten 

14.1 Aufgaben 

https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/frauenfoerderung-und-
gleichstellung 

 

14.2 Kontakte 

Schulamt in Vorsitz Kontakt 

Bebra Hannelore Seubert Hannelore.Seubert@kultus.hessen.de 
+49 (0)6622 914-144 

Fritzlar Simone Gläser  Simone.Glaeser@kultus.hessen.de 
+49 (0)5622 790-119 

Fulda Martina Hering Martina.Hering@kultus.hessen.de 
+49 (0) 661 8390-129 

Kassel Michaela Eder  Michaela.Eder2@kultus.hessen.de 
+49 (0) 561 8078-184 

14.3 Informationen: Aufgaben und Angebote der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

[Autorin: SEUBERT, H.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 

14.3.1 Rechtsgrundlagen 

Die Tätigkeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (FuGBL) basiert im Wesentlichen auf der 
Grundlage des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG), des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG), des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes und der Vorgaben des Gender Mainstrea-
ming. 

14.3.2 Ziele 

αόΧύ ŘƛŜ ±ŜǊǿƛǊƪƭƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ /ƘŀƴŎŜƴƎƭŜƛŎƘƘŜƛǘ Ǿƻƴ CǊŀǳŜƴ ǳƴŘ aŅƴƴŜǊƴΣ ŘƛŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊeinbar-
keit von Beruf und Familie für Frauen und Männer sowie die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz 
Ǿƻƴ CǊŀǳŜƴ ƛƳ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ 5ƛŜƴǎǘΦά  
5ƛŜ 5ƛŜƴǎǘǎǘŜƭƭŜƴ ǎƛƴŘ ƴŀŎƘ Ϡп IDƭD ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘΣ αόΧύ ōŜƛ ŀƭƭŜƴ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ 
Beschäftigten haben können, die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern als Leitprinzip 
zuƎǊǳƴŘŜ Ȋǳ ƭŜƎŜƴΦά 

14.3.3 Aufgabenbereiche/Arbeitsfelder 

- Begleitung von Einstellungsverfahren  
- Überwachung aller Personalmaßnahmen, z.B. Abordnungen, Versetzungen, usw. 
- Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen in allen Bereichen. Grundlage hierfür ist der Frauen-

förder- und Gleichstellungsplan 

mailto:Martina.Hering@kultus.hessen.de
mailto:Michaela.Eder2@kultus.hessen.de
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- Unterstützung und Beratung der Dienststelle bei der Umsetzung des Frauenförder- und Gleichstel-

lungsplanes 
- Teilnahme an Auswahl- und Überprüfungsverfahren zur Besetzung von Beförderungs- und Funktions-

stellen 
- BEM Gespräche  
- Beratungsgespräche zu den vielfältigsten Themen 
- Χ 

14.3.4 Zusammenarbeit mit 

- Amtsleitung des SSA, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamten, Verwaltungsaufsichts-
beamtin und Verwaltungsaufsichtsbeamter und ihren Assistentinnen und Assistenten, mit Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern 

- Mit Schulleiterinnen und Schulleitern 
- Mit Lehrkräften an den Schulen 
- Mit den Schulpersonalräten und dem Gesamtpersonalrat (GPRLL) 
- Mit der Schwerbehindertenvertretung 
- Mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten anderer SSÄ und Behörden 
- Mit anderen Organisationen für ein effektives Networking 

14.3.5 Die Frauenbeauftragte bietet Ihnen an 

- Vertrauliche Unterstützung und Beratung ohne Einhaltung des Dienstweges 
- Unterstützung und individuelle Beratung bei Gleichstellungsfragen im beruflichen Alltag  
- Beratung bei Personalentwicklungsmaßnahmen - eigene Fortbildungsangebote der FuGBL  
- Information, Beratung und Begleitung in Bewerbungsverfahren um Beförderungs- und Funktionsstel-

len 
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten am Arbeitsplatz 
- Unterstützung zur Sicherstellung besserer Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit (Fragen zu 

Mutterschutz, Elternzeit, Wiedereingliederung, Teilzeitbeschäftigung, usw.) 
- Spezielle Fortbildungsangebote und Informationsveranstaltungen, die auf Führungsaufgaben vorbe-

reiten 
- Beratung und Unterstützung bei Versetzungswünschen, z.B. aus familienpolitischen Gründen 

14.3.6 Fortbildungen der FuGBL 

- Begleitete Kollegiale Beratung und Coaching für Lehrkräfte (neuer Start: 05.05.2022) und Schullei-
tungen 
Ergebnisorientierte Selbstreflexion in einer selbst organisierten  Gruppe, in der sich die Teilneh-
menden im Turnus wechselseitig  zu Fällen aus der Berufspraxis beraten 

14.3.7 Nachwuchsführungskräftegewinnung - Fit für Führung 2022 

1. Modul: Führen und Leiten ς eine Aufgabe für mich?  
2. Modul: Rund um Bewerbung und Auswahlverfahren  
3. Modul: Rolle und professionelles Auftreten   
- α{ȅǎǘŜƳƛǎŎƘŜǎ 5ŜƴƪŜƴ ŦǸǊ {ŎƘǳƭƭŜƛǘǳƴƎǎƳƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ς Cƛǘ ƛƴ CǸƘǊǳƴƎ нлннά 
- αaŜŘƛŀǘƛƻƴ ς Verhandlungssicher in Gesprächen vermitteln ς Cƛǘ ƛƴ CǸƘǊǳƴƎ нлннά 
- Einführungsveranstaltung für neu beauftragte Schulleitungen und stellvertretende Schulleitungen 
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14.4 Aufgaben und Angebote der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (Präsentation) 

[Vortrag/Erstellt von HANNELORE SEUBERT; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Lehrkräfte FuGBL] 
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Platz für eigene Notizen: 
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Platz für eigene Notizen: 
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15. Disziplinarmaßnahmen 
 
[Autorin: LEIMBACH, C.; überarbeitet: MAYDORN, R.] 
 
In der Dienstordnung ist in §16 geregelt, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter gegenüber den 
Lehrkräften in folgenden Fällen die Aufgaben eines/einer Dienstvorgesetzten wahrnimmt und zwar nach 
Ziff. 10 im Zuge mündlicher oder schriftlicher missbilligender Äußerungen (Zurechtweisungen, 
Ermahnungen, Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als Verweis bezeichnet werden (§ 9 Satz 2 
des hessischen Disziplinargesetzes), und die Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden über 
Lehrkräfte. Eine Durchschrift einer schriftlichen Missbilligung oder der Entscheidung über die 
Dienstaufsichtsbeschwerde ist der regional zuständigen Schulaufsichtsbehörde (staatliches Schulamt) 
dementsprechend vorzulegen. 
 
Das Hessische Disziplinargesetz regelt hierzu47: 

§ 4 ς Bevollmächtigte und Beistände 

(1) die Beamtin oder der Beamte kann sich in jeder Lage des Disziplinarverfahrens einer oder eines 
Bevollmächtigten oder eines Beistands bedienen. 

(2) diesem Personenkreis steht das Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen, im gleichen Umfang zu 
wie der Beamtin oder dem Beamten. 

§8 ς Arten der Disziplinarmaßnahmen 

(1) Disziplinarmaßnahmen gegen Beamtinnen und Beamte sind: 

1. Verweis (§9), 

2. Geldbuße (§10), 

3. Kürzung der Dienstbezüge (§11), 

4. zur Rückstufung (§12) und  

5. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (§ 13). 

(2) Disziplinarmaßnahmen gegen Ruhestandsbeamtinnen nun und Ruhestandsbeamte sind: 

1. Kürzung des Ruhegehalts (§ 14) und 

2. Aberkennung des Ruhegehalts (§ 15). 

(3) gegen Beamtinnen und Beamte auf Probe oder auf Widerruf können nur Verweis und Geldbuße 
verhängt werden. 

ώΧϐ 

§9 ς Verweis 

Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimmten Verhaltens. Missbilligender Äußerungen 
(Zurechtweisungen, Ermahnungen, Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als Verweis bezeichnet 
werden, sind keine Disziplinarmaßnahmen. 

§10 ς Geldbuße 

Die Geldbuße kann bis zu der Höhe der monatlichen Dienst- oder Anwärterbezüge verhängt werden. Hat 
die Beamtin oder der Beamte keine Dienst- ƻŘŜǊ !ƴǿŅǊǘŜǊōŜȊǸƎŜΣ ŘŀǊŦ ŘƛŜ DŜƭŘōǳǖŜ ōƛǎ Ȋǳ рлл ϵ 
betragen. 

§11 ς Kürzung der Dienstbezüge 

(1) die Kürzung der Dienstbezüge ist die bruchteilmäßige Verminderung der monatlichen Dienstbezüge 
um höchstens ein Fünftel und auf längstens drei Jahre. Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die die 

 
47 HESSISCHES DISZIPLINARGESETZ (HDG) VOM 21. JULI 2006, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2021 (2022). 



78 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 

Beamtin oder der Beamte bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung innehat. 
Versorgungsansprüche aus früheren öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bleiben von der Kürzung 
unberührt. 

ώΧϐ 

(4) solange die Dienstbezüge gekürzt sind, darf die Beamtin oder der Beamte nicht befördert werden. 
Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des 
Disziplinarverfahrens angezeigt ist. 

§12 ς Zur Rückstufung 

(1) Die zur Rückstufung ist die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem 
Endgrundgehalt. Die Beamtin oder der Beamte verliert alle Rechte aus dem bisherigen Amt 
einschließlich der damit verbundenen Dienstbezüge und der Befugnis, die bisherige Amtsbezeichnung 
zu führen. Soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, enden mit der zur Rückstufung 
auch die Ehrenämter und die Nebentätigkeiten, die die Beamtin oder der Beamte im Zusammenhang 
mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des 
Dienstvorgesetzten übernommen hat. 

ώΧϐ 

(3) Die Beamtin oder der Beamte darf frühestens fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung befördert werden. Der Zeitpunkt kann in der Entscheidung verkürzt werden, sofern dies 
im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist 

§13 ς Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 

(1) Mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis endet das Dienstverhältnis. Die Beamtin oder der 
Beamte verliert den Anspruch auf Dienstbezüge und Versorgung sowie die Befugnis, die 
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen und die 
Dienstkleidung zu tragen. 

ώΧϐ 

(6) Beamtinnen und Beamte, die aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden sind, dürfen nicht wieder 
zur Beamtin oder zum Beamten ernannt werden; es soll auch kein anderes Beschäftigungsverhältnis 
im öffentlichen Dienst begründet werden. 

§14 ς Kürzung des Ruhegehalts 

Die Kürzung des Ruhegehalts ist die Bruchteil mit Verminderung des monatlichen Ruhegehalts um 
höchstens ein Fünftel und auf längstens drei Jahre.§11 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 Satz 1 und 4 gilt 
entsprechend. 

§15 ς Aberkennung des Ruhegehalts 

(1) mit der Aberkennung des Ruhegehalts verliert die Beamtin oder der Beamte den Anspruch auf 
Versorgung einschließlich der Hinterbliebenenversorgung und die Befugnis, die Amtsbezeichnung und 
die Titel zu führen, die im Zusammenhang mit dem früheren Amt verliehen werden. 

ώΧϐ 

 
Bei der Dienstaufsichtsbeschwerde (DAB) unterscheidet man zwischen einer aktiven und einer passiven 
Dienstaufsichtsbeschwerde. Die aktive Dienstaufsichtsbeschwerde ist in §104 HBG (Anträge, 
Beschwerden) geregelt. Danach können Beamtinnen und Beamte Anträge und Beschwerden vorbringen, 
wobei der Dienstweg einzuhalten ist und der Beschwerdeweg bis zur obersten Dienstbehörde offensteht. 
Sofern sich jedoch eine Beschwerde gegen einen unmittelbaren Vorgesetzten richtet, so kann die 
Dienstaufsichtsbeschwerde bei der nächsthöheren Vorgesetzten (also beim Staatlichen Schulamt) 
eingereicht werden. Die passive Dienstaufsichtsbeschwerde ist in Art. 17 Grundgesetz als 
αWŜŘŜǊƳŀƴƴǎǊŜŎƘǘά ƎŜǊŜƎŜƭǘΣ ǿƻƴŀŎƘ ƧŜŘŜǊκƧŜŘŜƳ Řŀǎ wŜŎƘǘ ȊǳǎǘŜƘǘΣ ǎƛŎƘ ŜƛƴȊŜƭƴ ƻŘŜǊ ƛƴ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ 
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mit anderen schriftlich mit entsprechenden Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen oder 
sogar an die Volksvertretung zu wenden. 
 

15.1 Souveräner Umgang mit Dienstaufsichtsbeschwerden 

Infos zu Unterrichtsbesuchen, Dienstaufsichtsbeschwerden und Dienstgesprächen 48 
 
Beschwerden von Eltern oder Vorwürfe, die an uns Lehrkräfte über das Staatliche Schulamt (oder die 
Schulleitung) herangetragen werden, sind belastend. Oft verleiten sie dazu, sich in langen Stellungnahmen 
Ȋǳ ǊŜŎƘǘŦŜǊǘƛƎŜƴΦ 5ƻŎƘ ŘŀōŜƛ ƛǎǘ ±ƻǊǎƛŎƘǘ ƎŜōƻǘŜƴΥ ½ǳ ŘŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜ 9ǊƪƭŅǊǳƴƎŜƴ ŦǸƘǊŜƴ ƻŦǘ Ȋǳ ƴŜǳŜƳ αCǳǘπ
ǘŜǊά ŦǸǊ ŘƛŜ DŜƎŜƴǎŜƛǘŜ ǳƴŘ ǎŜǘȊŜƴ ŜƛƴŜ ŜƴŘƭƻǎŜ YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎǎŎƘƭŜƛŦŜ όαtƛƴƎ-Pong-9ŦŦŜƪǘάύ ƛƴ DŀƴƎΦ 
 
Beschäftigten, die zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, muss bewusst sein: Ihre Äußerungen ge-
hen nicht nur an die Schulleitung, sondern auch an das Schulamt. Von dort wird die Stellungnahme in 
vielen Fällen 1:1 an die Beschwerdeführer weitergeleitet (!) Um ihre Rechtsposition zu schützen, emp-
fiehlt sich daher folgendes Vorgehen für eine professionelle und kurze Stellungnahme: 
 
(1) Ruhe bewahren und Dienstweg einhalten: Das Schulamt ist die Aufsichtsbehörde. Wenn Beschäftigte 

über die Schulleitung zur Stellungnahme aufgefordert werden, sollte man sachlich, kurz und ohne 
Rechtfertigungsdruck antworten. Dabei kann man sich ggf. auf die pädagogische Verantwortung und 
die Dienstordnung beziehen.  

 
(2) Weniger ist mehr: Eine Stellungnahme ist kein Beleg für die gesamte pädagogische Arbeit, sondern 
ŜƛƴŜ !ƴǘǿƻǊǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ tǳƴƪǘΦ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜ ǎƻƭƭǘŜƴ ŘŀƘŜǊ !ŘƧŜƪǘƛǾŜ ǿƛŜ αǳƴǾŜǊǎŎƘŅƳǘάΣ 
αǳƴǿŀƘǊά ƻŘŜǊ αōŜƭŜƛŘƛƎŜƴŘά ƛƳ CƭƛŜǖǘŜȄǘ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ Cŀƪǘen fokussieren und 
den Ablauf aus ihrer Sicht kurz und knapp beschreiben. Da die Stellungnahme an den 
Dienstvorgesetzten (der gegenüber den Beschäftigten eine Fürsorgepflicht hat) geht, sollten sich 
Beschäftigte nicht direkt an die Eltern oder die Beschwerdeführenden wenden. Man sollte sich zudem 
unter keinen Umständen dazu hinreißen lassen, Gegenvorwürfe zu formulieren. Sachliche, präzise 
Beschreibungen sind hier das wirksamste Mittel. 

 
(3) Struktur einer kurzen Stellungnahme: Beschäftigte können sich bspw. an folgendem Schema 

orientieren, um das Verfahren abzukürzen: 

¶ Bezug: α½ǳ ŘŜǊ .ŜǎŎƘǿŜǊŘŜ ǾƻƳ ώ5ŀǘǳƳϐ ƴŜƘƳŜ ƛŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ {ǘŜƭƭǳƴƎΥά 

¶ Richtigstellung: α5ƛŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎΣ ώ±ƻǊǿǳǊŦϐΣ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ƴƛŎƘǘ ŘŜƴ ¢ŀǘǎŀŎƘŜƴΦ wƛŎƘǘƛƎ ƛǎǘΣ Řŀǎǎ 
ŀƳ ώ5ŀǘǳƳϐ ώƪǳǊȊŜǊ {ŀŎƘǾŜǊƘŀƭǘϐ ƎŜǎŎƘŀƘΦά 

¶ Pädagogische Begründung: αaŜƛƴ IŀƴŘŜƭƴ ŜǊŦƻƭƎǘŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ƳŜƛƴŜǎ ǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜƴ 
Ermessens und unter Einhaltung der Dienstordnung (§ [Nummer]) bzw. der Vorschrift 
ώ.ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ wŜŎƘǘǎǾƻǊǎŎƘǊƛŦǘϐΦά 

¶ Abschluss: α5ŀƳƛǘ ƛǎǘ ŘŜǊ {ŀŎƘǾŜǊƘŀƭǘ ŀǳǎ ƳŜƛƴŜǊ {ƛŎƘǘ ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŘŀǊƎŜƭŜƎǘΦ ±ƻƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 
ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜƴ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎŜƴ ƴŜƘƳŜ ƛŎƘ !ōǎǘŀƴŘΦά 

 
(4) Schutz vor falschen Anschuldigungen: Sollten in der Beschwerde grobe Unwahrheiten oder rechtlich 

relevante Anschuldigungen stehen, ist es wichtig, diesen formal zu widersprechen, ohne sich in eine 
Diskussion verwickeln zu lassen. 

 

 
48 MAYDORN, RICHARD (2026): »Infos zu Unterrichtsbesuchen, Dienstaufsichtsbeschwerden und Dienstgesprächen«. 
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Als Schulpersonalrat können Sie den Betroffenen helfen, z.B. indem Sie sich kurz den Entwurf anschauen 
ǳƴŘ ǇǊǸŦŜƴΣ ƻō ŘƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ƪǳǊȊ ƎŜƴǳƎ ƛǎǘΣ ǳƳ ƪŜƛƴŜ !ƴƎǊƛŦŦǎŦƭŅŎƘŜ ŦǸǊ Ŝƛƴ ǿŜƛǘŜǊŜǎ αtƛƴƎ-tƻƴƎά Ȋǳ 
bieten. 

15.2 Begleitung bei Gesprächen mit der Schulleitung 

Abschließend möchten wir als Gesamtpersonalrat darauf hinweisen, dass im Zuge von Beschwerden häu-
fig Gespräche zwischen den Betroffenen und der Schulleitung geführt werden. 
 
Für Beschäftigte ist es in solchen Situationen ratsam, nicht allein zu erscheinen. Wir empfehlen ausdrück-
lich, zur eigenen Unterstützung eine Person des Vertrauens (aus dem Kollegium, die auch Personalrats-
mitglied seien kann) zum Gespräch hinzuziehen und um das Gespräch vorzubereiten.  
 
Die Vorteile einer Begleitung: 

¶ Deeskalation: 5ƛŜ !ƴǿŜǎŜƴƘŜƛǘ ŜƛƴŜǊ ŘǊƛǘǘŜƴ όƴŜǳǘǊŀƭŜƴύ tŜǊǎƻƴ ƘƛƭŦǘ ƻŦǘ ŘŀōŜƛΣ ŘƛŜ α¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊά ƛƳ 
Gespräch spürbar zu senken und die Sachlichkeit zu wahren. 

¶ Gedächtnisstütze: Vier Ohren hören mehr als zwei. Eine Begleitung kann im Nachgang helfen, den 
Gesprächsverlauf objektiver zu rekonstruieren. 

¶ Zeugenfunktion: Sie schützt vor missverständlichen Aussagen oder unsachlichen Zuspitzungen. 
 
Kolleginnen und Kollegen sollten von Ihrem Recht auf einen kollegialen Beistand Gebrauch machen, es 
dient nicht der Konfrontation, sondern der Professionalität und Ihrer eigenen Sicherheit. 

15.3 Unterrichtsbesuche durch den/die Schulleiter/in 

Da es Unsicherheiten gibt, inwieweit Schulleiter/innen Unterrichtsbesuche bei Lehrkräften außerhalb von 
dienstlichen Beurteilungen durchführen dürfen, möchten wir hierzu den rechtlichen Rahmen kurz be-
leuchten: Nach § 88 Abs. 4 Satz 2 HSchG darf der/die Schulleiter/in den Unterricht der Lehrkräfte jederzeit 
besuchen, wobei ein Eingriff in den Unterricht auf Verstöße gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
beschränkt ist. Es bleibt aber weiterhin dabei, dass Lehrkräfte nach § 86 Abs. 2 HSchG in pädagogischer 
Freiheit (unter Beachtung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Konferenzbeschlüssen) unter-
richten. Solche Unterrichtsbesuche sollten allerdings nicht die Regel sein. Sie beschränken sich auf Einzel-
fälle, in denen es Beschwerden gegen eine Lehrkraft gegeben hat, bei denen der/die Schulleiter/in dann 
(ggf. nach Aufforderung durch die Schulaufsicht) Unterrichtsbesuche durchführen muss, um den Be-
schwerden nachzugehen. Dabei wird im Regelfall geprüft, ob die Beschwerden zutreffend sind und ob die 
Lehrkraft im rechtlich zulässigen Rahmen unterrichtet und erzieht. 
 
Ein anderer Anlass für Unterrichtsbesuche stellt § 18 der Dienstordnung dar. Der/Die Schulleiter/in hat 
die Aufgabe, sich über die Unterrichtsqualität an der Schule zu informieren. Er/Sie kann diese Aufgabe 
auch anderen Mitgliedern der Schulleitung übertragen. Die Besuche nach § 18 Dienstordnung sollen an-
gekündigt werden; die Ankündigung ist daher der Regelfall. Für eine Nicht-Ankündigung bedarf es der 
Rechtfertigung durch einen konkreten Anlass. Im Anschluss an den Unterrichtsbesuch ist ein Auswer-
tungsgespräch rechtlich vorgeschrieben. Besuche dieser Art dienen der pädagogischen Leitung und der 
Beratung der Lehrkraft. 
 
Als Personalrat sollten Sie wissen: Unterrichtsbesuche nach § 18 der Dienstordnung sind kein Mittel der 
dauerhaften Überwachung. Eine unverhältnismäßig hohe Frequenz bei einer einzelnen Lehrkraft kann 
eine Verletzung der Fürsorgepflicht darstellen und als Schikane gewertet werden; hier sollten Sie als Per-
sonalrat aktiv werden. Für Lehrkräfte gilt auch bei Besuchen nach § 18 DO, dass die pädagogische Freiheit 
unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gewahrt bleibt; Unterrichtsmethoden dürfen ς sofern sie fach-
lich vertretbar sind ς kritisiert, aber nicht willkürlich vorgeschrieben werden. Als Personalrat sollten Sie 
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darauf achten (sofern es zu Unterrichtsbesuchen nach § 18 DO kommt), dass die Kriterien der Unterrichts-
beobachtung transparent sind (z. B. durch Besprechung im Rahmen einer Gesamtkonferenz). 
 
Platz für eigene Notizen: 
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Platz für eigene Notizen: 
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16. Ablauf der vorzeitigen Neuwahl (nach §21 HPVG) 
 
[Autor: LEIMBACH, C.] 
 
Hierbei sei grundsätzlich auf die entsprechenden Schriften der Gewerkschaft und der Lehrerverbände 
verwiesen. Ausführliche Informationen zum Wahlrecht finden sich zum Beispiel auf: 
 
ω Terminfahrplan und mehr: https://gew-hessen-personalratswahlen.de/wahlrecht-

wahlhandbuch/terminfahrplan-wahlen-2021 

¶ Muster-Unterlagen: https://gew-hrwm.de/personalrat/pr-wahlen-2024 

¶ Vollständiges Wahlhandbuch der GEW Hessen (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): 
https://gew-hessen-personalratswahlen.de/2024-wahlhandbuch 

¶ Muster-Formulare des Hessischen Philologenverbands (HPhV) unter https://deutscher-
lehrerverband-hessen.de/pr-wahlen/unterlagen-zur-wahl/ 

 
Platz für eigene Notizen: 
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Platz für eigene Notizen: 
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17. Nebentätigkeit 
 
[Autor: LEIMBACH, C.] 
 
Für Teilzeitbeschäftigte gilt die gleiche Regelung wie für Vollbeschäftigte. Nebentätigkeiten sind zu unter-
sagen, wenn zu befürchten ist, dass dienstliche Belange beeinträchtigt werden können (73 Abs. 2 HBG).  
Genehmigt wird eine Nebentätigkeit in der Regel nur im zeitlichen Umfang von bis zu 8 Wochenstunden 
und Einkünften in Höhe von max. 30% der Jahresbesoldung (Maßstab Vollbeschäftigung). Vermieden wer-
den soll außerdem, dass ein Zweitberuf ausgeübt wird. 
 

17.1 Vorgaben zu Nebentätigkeiten im Hessischen Beamtengesetz (HBG)49 

§ 71 

Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht 

(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausübung einer Nebenbeschäftigung. 

(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines öffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen wird. 

(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder 
außerhalb des öffentlichen Dienstes. 

(4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen 
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen. Satz 1 findet keine Anwen-
dung auf Tätigkeiten nach § 73 Abs. 1 Nr. 4. Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Satz 1 sind die in Rechts-
vorschriften als solche bezeichneten Tätigkeiten, im Übrigen jede behördlich bestellte oder auf Wahl be-
ruhende Mitwirkung bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die ohne Vergütung ausgeübt wird. Die 
Übernahme eines öffentlichen Ehrenamts ist vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich oder elektronisch mit-
zuteilen. 

(5) Vergütung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen. Als Gegenleistung gelten nicht 

1. der Ersatz barer Auslagen und Fahrtkosten, 

2. die Zahlung von Tage- und Übernachtungsgeldern, die die für die Beamtin oder den Beamten geltenden 
Sätze nicht übersteigen, 

3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein Finanzamt abzuführen ist. 

 

§ 72 

Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn 

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienstbehörde eine Nebentä-
tigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung 
oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Gegenstand einer Ne-
bentätigkeit dürfen nicht Tätigkeiten sein, die auch im Rahmen des Hauptamts ausgeübt werden können. 
Als auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen gilt auch eine Tätigkeit 
nach § 73 Abs. 1 Nr. 4, die die Beamtin oder der Beamte mit Rücksicht auf ihre oder seine dienstliche 
Stellung ausübt. 

(2) Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst wird grundsätzlich keine Vergütung gewährt. Ausnah-
men können insbesondere zugelassen werden 

1. für die Ausübung einer Lehrtätigkeit, 

 
49 HESSISCHES BEAMTENGESETZ VOM 27.05.2013 (2025). 
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2. für die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, die Durchführung von Forschungsaufträgen, 
von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung von Entwürfen, die Erstellung von statistischen 
Berechnungen, die künstlerische und technische Oberleitung bei Bauten sowie für die örtliche Bauleitung 
(Bauführung), 

3. für die Teilnahme an Prüfungen, 

4. in besonderen Fällen, wenn auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen Mehrauf-
wand nicht beschafft werden kann, 

5. in den Fällen, in denen gesetzliche oder andere rechtliche Verpflichtungen bestehen, 

6. für ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Verrichtungen, für die nach den Gebührenordnungen Ge-
bühren zu zahlen sind, 

7. für die Ausübung einer nebenamtlichen richterlichen Tätigkeit. 

Wird die Beamtin oder der Beamte für die Nebentätigkeit entsprechend entlastet, darf eine Vergütung 
nicht gewährt werden. 

(3) Öffentlicher Dienst im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch Rechtsver-
ordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit. Die Tätigkeit für Kirchen und an-
dere öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und deren Verbände sowie für öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst. 

 

§ 73 

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen, soweit sie nicht nach § 72 zur Übernahme verpflichtet sind, der 
vorherigen Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde 

1. zur Übernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer nicht 
für Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 

2. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, insbesondere einer Tätigkeit in einem 
Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von Gutachten, zur Übernahme von Forschungsaufträgen, 
von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, zur Erstellung von statischen Berechnungen, zur Übernahme der 
Oberleitung bei Bauten und der Bauführung, von Entwurfsaufträgen sowie von Aufträgen zu Befundbe-
richten, 

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit sowie zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder 
einem freien Beruf, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sonstige 
Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft. 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche 
Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Neben-
tätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass 
die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder der Beamte angehört, 
tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des 
Beamten führen kann, 
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6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentätigkeit wegen gewerbs-
mäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder Häufigkeit als Ausübung eines 
Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche 
Beanspruchung durch genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätigkeiten in der Woche acht Stunden 
überschreitet. Das Vorliegen eines Versagungsgrunds nach Satz 1 und 2 ist besonders zu prüfen, wenn 
abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten 
im Kalenderjahr 30 Prozent der Jahresdienstbezüge der Beamtin oder des Beamten bei Vollzeitbeschäfti-
gung überschreiten werden; das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 

(3) Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen 
versehen werden. Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmi-
gung, so ist diese zu widerrufen. Ist eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 4 durch Rechtsvorschrift übertragen, so 
gilt die Genehmigung als erteilt. 

(4) Nebentätigkeiten von geringem Umfang können durch Rechtsverordnung nach § 79 Satz 2 Nr. 1 von 
der Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden. 

 

§ 74 

Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, Anzeigepflicht 

(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 

1. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit sowie die Erteilung von 
Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im öffentlichen Dienst tätigen Personen, 

2. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gutachtertätigkeit der 
Lehrkräfte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wissenschaftli-
chen Institute und Anstalten, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten, 

4. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossenschaften und von gemeinnützigen Einrichtungen, 

5. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten unterliegenden Vermö-
gens. 

(2) Eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen 
und Beamten nach Abs. 1 Nr. 3 hat die Beamtin oder der Beamte, wenn hierfür ein Entgelt oder ein geld-
werter Vorteil geleistet wird, in jedem Einzelfall vor ihrer Aufnahme der Dienstbehörde unter Angabe 
insbesondere von Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der voraussichtlichen Höhe der Entgelte und 
geldwerten Vorteile hieraus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; die Beamtin oder der Beamte hat 
wesentliche Änderungen unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Bei wiederholten, gleich-
artigen Nebentätigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 kann die Dienstbehörde im Einzelfall gestatten, dass zur Erfül-
lung der Anzeigepflicht eine allgemeine Anzeige genügt. 

(3) Die Dienstbehörde kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der 
Beamte über eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit schriftlich oder elektronisch 
Auskunft erteilt, insbesondere über deren Art und Umfang. 

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Be-
amtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. 
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§ 75 

Schriftform, Ausübung von Nebentätigkeiten 

(1) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 73 Abs. 1 oder auf Zulassung einer Ausnahme nach 
Abs. 2 Satz 2 und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen auf Übernahme einer Neben-
tätigkeit nach § 72 Abs. 1 bedürfen der Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte hat dabei die für die 
Entscheidung erforderlichen Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die 
Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu führen; die Beamtin oder der Beamte hat jede Änderung 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 

(2) Nebentätigkeiten, die die Beamtin oder der Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
des Dienstherrn übernommen hat oder bei denen der Dienstherr ein dienstliches Interesse an der Über-
nahme der Nebentätigkeit durch die Beamtin oder den Beamten nicht anerkannt hat, dürfen nur außer-
halb der Arbeitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen, insbe-
sondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen 
und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird. Das dienstliche Interesse nach Satz 1 und das öffentli-
che Interesse nach Satz 2 sind aktenkundig zu machen. § 69 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 
nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Genehmigung und ge-
gen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch genommen werden. Bei einer Nebentätigkeit 
für den eigenen Dienstherrn ist ein Entgelt nur zu entrichten, wenn eine Vergütung gewährt wird und der 
Wert der Inanspruchnahme bei der Bemessung der Vergütung unberücksichtigt bleibt. Das Entgelt hat 
sich nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten und muss den besonderen Vorteil berück-
sichtigen, der der Beamtin oder dem Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht; es kann pauschaliert 
oder in einem Prozentsatz des aus der Nebentätigkeit erzielten Bruttoeinkommens festgelegt werden und 
bei unentgeltlich ausgeübter Nebentätigkeit entfallen. Über die Höhe des Bruttoeinkommens hat die Be-
amtin oder der Beamte Rechenschaft zu legen. Bei nicht fristgerechter Zahlung des Nutzungsentgelts kann 
ein Säumniszuschlag erhoben werden. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte kann verpflichtet werden, nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der 
oder dem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über alle im Kalenderjahr ausgeübten genehmigungspflich-
tigen und anzuzeigenden Nebentätigkeiten und die dafür erhaltenen Entgelte oder geldwerten Vorteile 
vorzulegen. 

 

§ 76 

Regressanspruch bei Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit 

Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn über-
nommenen oder einer mit Rücksicht auf die dienstliche Stellung im dienstlichen Interesse ausgeübten 
Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Ge-
nossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht wer-
den, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn die Be-
amtin oder der Beamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat. 

§ 77 Beendigung der mit dem Hauptamt verbundenen Nebentätigkeit 

Endet das Beamtenverhältnis, enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird, auch die Neben-
ämter und Nebenbeschäftigungen, die im Zusammenhang mit dem Hauptamt übertragen sind oder die 
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen worden sind. 
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§ 78 

Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

(§ 41 Beamtenstatusgesetz) 

(1) Eine Tätigkeit nach § 41 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes ist anzuzeigen, wenn sie mit der dienstli-
chen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang 
steht. Die Anzeigepflicht besteht nach Beendigung des Beamtenverhältnisses für einen Zeitraum von 

1. drei Jahren, wenn die Beamtin oder der Beamte mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 33 oder zu 
einem späteren Zeitpunkt in den Ruhestand tritt, 

2. fünf Jahren, wenn das Beamtenverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, längstens jedoch 
bis zu dem Ende des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 70. Lebensjahr vollendet. 

Die Anzeige hat vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich oder elektronisch gegenüber der letzten obersten 
Dienstbehörde zu erfolgen. 

(2) Die Untersagung nach § 41 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes ist längstens auf den Zeitraum der An-
zeigepflicht zu befristen. 

(3) Das Verbot wird durch die letzte oberste Dienstbehörde ausgesprochen. 

(4) Für frühere Beamtinnen und Beamte, die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind, gelten § 41 
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes sowie Abs. 1 entsprechend. 

 

§ 79 

Verordnungsermächtigung 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zur Ausführung der 
§§ 71 bis 78 zu treffen. In ihr kann insbesondere geregelt werden, 

1. das Nähere über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht von Nebentätigkeiten nach § 73 Abs. 4, 

2. ob und inwieweit eine Beamtin oder ein Beamter eine Vergütung abzuführen hat, die sie oder er für 
eine auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommene Nebentätigkeit außer-
halb des öffentlichen Dienstes oder für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst nach § 72 Abs. 2 Satz 2 
erhalten hat, 

3. die Festsetzung eines Pauschbetrags für bestimmte Bereiche oder allgemein, bis zu dessen Höhe die 
pauschale Abgeltung von baren Auslagen, Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgeldern nicht als Vergü-
tung nach § 71 Abs. 5 Satz 1 anzusehen ist, 

4. die Zuständigkeit für die Festsetzung des Nutzungsentgelts sowie dessen Höhe bei Inanspruchnahme 
von Personal, Einrichtungen und Material des Dienstherrn nach § 75 Abs. 3 Satz 3 und das Nähere zur 
Erhebung eines Säumniszuschlags nach § 75 Abs. 3 Satz 5. 

17.2 Definition αEhrenamtά 

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für eine Organisation freiwillig und ohne Vergütung Arbeit zu 
leisten. Das Ehrenamt selbst zeichnet sich dabei durch vielfältigste Bereiche aus, in denen man tätig wer-
den und Gutes tun kann. Der Antrieb der Menschen, sich in der Gesellschaft zu engagieren, ist dabei auf 
unterschiedliche Gründe zurückzuführen. 
 
INFO: Das Ehrenamt bezeichnete ursprünglich vor allem die Übernahme eines öffentlichen Amtes im Ver-
ein, etwa das des Vorstands, des Schatzmeisters oder Schriftführers. Heute ist dieser Begriff deutlich wei-
ter gefasst und umfasst so die freiwillige Tätigkeit als Ganzes. Denn zum einen ist das Ehrenamt immer 
freiwillig und zum anderen liegt beiden Begrifflichkeiten das altruistische Handeln zugrunde (weiter Infor-
mationen unter: https://deutsches-ehrenamt.de/ehrenamt/) 
 
 



Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 91 

 
 

18. Beurteilungsrichtline 
 
[Referentin: SCHRÖDER, DR. A.] 
 
Platz für eigene Notizen: 
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Platz für eigene Notizen: 
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19. Mitbestimmung bei Präsenzzeiten von Lehrkräften in den Schulferien 
 
Schutz vor Anordnung von Präsenzzeiten in den hessischen Schulferien | Mitbestimmung des Schulperso-
nalrats nach §74 Abs. 1 Nr. 8 HPVG50 
 
Immer wieder kommt es im Laufe des Schuljahres zu Unklarheiten bezüglich angeordneter Präsenzzeiten 
in den hessischen Schulferien. Wir möchten euch heute darüber aufklären, warum hierbei die Mitbestim-
mung durch den Schulpersonalrat eine zentrale Rolle spielt. Dabei wird häufig damit argumentiert, dass 
man an den letzten Ferientagen für Dienstleistungen ohnehin zur Verfügung zu stehen habe und dies 
keine Mitbestimmung nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 HPVG (Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit) auslöst. 
Begründet wird dies damit, dass kein konkreter Zeitkorridor festgelegt wäre. 
 
Juristisch ist dies wie folgt einzuordnen: Die Kommentierung (v. Roetteken/Rothländer, Rn. 389) stellt 
klar, dass es sich hierbei um eine Art α¦ǊƭŀǳōǎǎǇŜǊǊŜά handelt. Auch wenn die direkte Mitbestimmung 
beim Arbeitszeitbeginn (§ 78) teils strittig ist, hat das Bundesverwaltungsgericht dazu eine Entscheidung 
getroffen und bewertet, dass es sich ηƛƴ ŘŜǊ {ŀŎƘŜ ώΧϐ ŀǳŎƘ ƴƛŎƘǘ ǳƳ ŘƛŜ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŜƛƴŜǊ wǳŦōŜǊŜƛǘǎŎƘŀŦǘΣ 
sondern um eine Art Urlaubssperre in Gestalt eines allgemeinen Urlaubsgrundsatzes« [v. Roetteken/Rot-
hländer (04/2024): »Kommentar zum Hessischen Personalvertretungsgesetz«, in: HBR - Teilausgabe I, 
Kommentar zu § 78 HPVG, Rn. 389, S. 109.] handelt, »seine Aufstellung unterliegt nach § 74 Abs. 1 Nr. 8 
der Mitbestimmung (a. A. BVerwG a.a.O. S.482 f.)« [EBENDA]. Damit greift ein anderer wichtiger Schutz-
mechanismus: 
¶ § 74 Abs. 1 Nr. 8 HPVG: Die Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze unterliegt zwingend der Mit-

bestimmung des Personalrats. 
¶ Schutz vor Willkür: Da solche Präsenzpflichten faktisch den Zeitraum einschränken, in dem ihr über 

eure feriengebundene unterrichtsfreie Zeit frei verfügen könnt, darf der/die Dienststellenleiter/in 
ό{ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊκƛƴύ ŘƛŜǎŜ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴǎŜƛǘƛƎ ŀƭǎ αŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ wŜƎŜƭά ŦŜǎǘƭŜƎŜƴ ǳƴŘ ŜǳǊŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘŜǊ 9ǊƘƻπ
lung einschränken. 

 
Auch die Anordnung von Präsenzzeiten vor Schulbeginn (in den Ferien) ist keine reine Management-Ent-
scheidung. Sie berührt allgemeine Urlaubsgrundsätze, bei denen der Schulpersonalrat darauf achten 
muss, dass die Belastungen fair verteilt und rechtzeitig kommuniziert werden. 
 
Fazit: Deshalb ist hier besonders zu beachten, dass ohne wirksame Beteiligung des Schulpersonalrats 
ƪǀƴƴǘŜƴ ǎƻƭŎƘŜ αtǊŅǎŜƴȊǇŦƭƛŎƘǘŜƴά ǎŎƘƭŜƛŎƘŜƴŘ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘ ǳƴŘ ŀǳǎƎŜǿŜƛǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ DŜπ
samtpersonalrats Schule möchten wir euch daher darauf hinweisen, Řŀǎǎ ŘƛŜ αǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎŦǊŜƛŜ ½Ŝƛǘά ƛƘǊŜƴ 
Namen verdient und Dienstgeschäfte in den Ferien die Ausnahme bleiben müssen, die einer klaren, mit-
bestimmten Regelung bedarf. 
 
Dies hat zudem Auswirkungen auf die mögliche Anweisung der Schulleitung, dass schulisches Personal in 
den Ferien die sogenannten Feriendienste (Mittwochsbesetzung der Schule) übernehmen soll. Abgesehen 
von der möglichen Gefahr der alleinigen Anwesenheit in der Schule - ƛǎǘ ŜƛƴŜ ά{ǘǳƘƭǾŜǊǘǊŜǘǳƴƎέ ŘŜǊ {ŎƘǳƭπ
leitung (Lehrkraft ohne Befugnisse zur Aufgabenerledigung von Schulleitungsaufgaben) ohne Mitbestim-
mung des Schulpersonalrats im oben genannten Sinne nicht zulässig. In diesem Sonderfall sind zudem 
noch § 17 Abs. 5 und § 26 Abs. 4 DO, sowie § 26 Abs. 4 KonfO und § 75 Abs. 1 Nr. 3 HPVG zu beachten. 
 
Hinweis: Unbenommen von diesen Informationen greift im Schulalltag die Regelung § 6 Abs. 2 AufsVO in 
Bezug auf die Aufsichtszeit vor Beginn der ersten Stunde und nach dem Unterricht (unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Bus-Abfahrt- und -ankunftszeiten): Hierzu ist klargestellt, dass i.d.R. 15 Minuten durch den 
Verordnungsgeber als ausreichend angesehen werden sind, um eine Überbeanspruchung zu verhindern. 

 
50 MAYDORN, RICHARD (2026): »Mitbestimmung bei Präsenzzeiten von Lehrkräften in den Schulferien«. 
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Platz für eigene Notizen: 
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20. ²ŜƛǘŜǊŜ ¢ƘŜƳŜƴ αŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ PR-wƻǳǘƛƴŜά 

Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 

Platz für eigene Notizen: 
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21. Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen und Zusammenarbeit 
mit dem MAS 

21.1 Ansprechpartner und Betriebsmedizinischer Dienst: Medical Airport Service 

   
 Betriebsmedizinischer Dienst   

    
 Medical Airport Service GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 15 
34117 Kassel 
) 0 56 1 ς 70 16 59 34 
7 0 56 1 ς 70 16 59 36 
*  arbeitsmedizin-ks@medical-gmbh.de 

 
 
 
 
 
Internet: www.medical-airport-service.de 

 

   

   
 Fachkräfte für Arbeitssicherheit ς Stand: September 2021  

 Medical Airport Service 
GmbH Arbeitssicherheit 
Niederlassung Kassel 

Industriepark Waldau 
Falderbaumstraße 9b 
34123 Kassel 

7 0561  ς 50 57 00 22 
*  info@medical-gmbh.de 

 

 StSchA Bebra 
Hersfeld-Rotenburg 
 
Werra-Meißner-Kreis 

 
Hamann, Michael 
 
Hess, Rainer 
 
Krebs, Klaus 

 
à 0152 ς 08 51 22 54 
*  m.hamann@medical-gmbh.de 
à 0151 ς 53 80 59 18 
*  r.hess@medical-gmbh.de 
à 0 15 1 ς 20 14 79 42 
*  k.krebs@medical-gmbh.de 

 

 StSchA Kassel 
(Stadt und Landkreis) 

 
Traute, Mark 
 
Koll, Desiree  

 
à 0176 ς 10 19 77 89 
*  m.traute@medical-gmbh.de 
à 0151 ς 53 80 59 18 
*  d.koll@medical-gmbh.de 

 

 StSchA Fritzlar 
Waldeck-Frankenberg 
 
Schwalm-Eder-Kreis 

 
Traute, Mark 
 
Mehrmann, Sören 

 
à 0176 ς 10 19 77 89 
*  m.traute@medical-gmbh.de 
à 0159 ς 04 56 37 88 
*  s.mehrmann@medical-gmbh.de 

 

     

21.2 Erläuterungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

[Autor: MAYDORN, R.] 
 
Die Arbeitsmedizinische Vorsorge ist durch die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) 
geregelt. Arbeitsmedizinische Vorsorge ist eine individuelle Arbeitsschutzmaßnahme, die technische/or-
ganisatorische Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ersetzt, aber ergänzt. Sie besteht aus ärztlichem Bera-
tungsgespräch mit Anamnese einschließlich Arbeitsanamnese und findet im geschützten Raum und unter 

mailto:m.hamann@medical-gmbh.de
mailto:r.hess@medical-gmbh.de
mailto:k.krebs@medical-gmbh.de
mailto:m.traute@medical-gmbh.de
mailto:d.koll@medical-gmbh.de
mailto:m.traute@medical-gmbh.de
mailto:s.mehrmann@medical-gmbh.de
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dem Siegel der ärztlichen Verschwiegenheit mit dem Betriebsarzt statt. Hält der Betriebsarzt zur Aufklä-
rung/Beratung körperliche/klinische Untersuchungen für erforderlich, so bietet er diese an. Untersuchun-
gen dürfen nicht gegen den Willen des Beschäftigten durchgeführt werden. Arbeitsmedizinische Vorsorge 
ist keine Untersuchung zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung für berufliche Anforderungen. Man 
unterscheidet zwischen51: 
 
Pflichtvorsorge: Der Arbeitgeber muss eine Untersuchung aufgrund bestimmter Gefahren, die von der 
Arbeit ausgehen (z.B. Infektion mit Krankheitserregern in der Schule bei schwangeren Lehrkräften) für die 
Arbeitnehmer veranlassen. Der Arbeitnehmer darf die Tätigkeit nur ausüben, wenn zuvor eine Pflichtvor-
sorge durchgeführt wurde. 
 

Beispiel: Eine schwangere Grundschullehrerin teilt ihre Schwangerschaft dem/der Schulleiter/in mit. 
In der anschließenden Gefährdungsbeurteilung kann sie z.B. keinen Antikörperschutz gegen Windpo-
cken oder Röteln nachweisen. Der Arbeitgeber darf sie so lange nicht beschäftigen bis eine entspre-
chende Pflichtvorsorge durch den MAS im Rahmen des Mutterschutzes durchgeführt wurde. Beim Auf-
treten bestimmter Krankheiten in der Schule (siehe: Hessische Mutterschutz und Elternzeitverord-
nung) sind weiterhin Beschäftigungsverbote vom Arbeitgeber auszusprechen.  
 

Angebotsvorsorge: Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer eine Untersuchung aufgrund bestimmter 
Gefahren anbieten, z.B. durch tägliche UV-Strahlung (>1h/Tag) oder (überwiegende) Tätigkeit an Bild-
schirmarbeitsplätzen. 
 
Wunschvorsorge: Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern bei allen Tätigkeiten eine Wunschvorsorge zu 
ermöglichen. Sie zielt auf individuelle Aufklärung, Beratung und Untersuchung des Beschäftigten ab und 
zwar in Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen seiner Arbeit und seiner Gesundheit. Durch sie sollen 
arbeitsbedingte Erkrankungen verhütet und frühzeitig erkannt werden. Arbeitsmedizinische Vorsorge 
dient zugleich der Feststellung, ob bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit eine erhöhte gesundheitliche 
Gefährdung für den Beschäftigten ausgeht. Der Anspruch auf Wunschvorsorge besteht nur dann nicht, 
wenn nicht mit einem Gesundheitsschaden durch die Tätigkeit zu rechnen ist. Im Streitfall muss der Ar-
beitgeber dies darlegen und auch beweisen. Insofern: Beantragen Sie bei ihrem/ihrer Schulleiter/in eine 
Wunschvorsorge. 
 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer das Gefühl, dass sich die Tätigkeit (z.B. anhaltender Lärm, fehlender 
Schallschutz) auf die Gesundheit auswirkt oder es ergeben sich über eine Gefährdungsbeurteilung 
hinaus Fragen, dann soll ihm der Arbeitgeber diese ermöglichen.  
 

Vorgehen im Bedarfsfall 
Beantragen sie eine Wunschvorsorge bei Ihrem/Ihrer Schulleiter/in; diese/r oder das zuständige Schulamt 
erteilen diesen Auftrag. Die erforderlichen Fahrten können über NZÜK und das Service-Portal des Landes 
Hessen abgerechnet werden. 

 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 
51 BUNDEMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (2019), online (URL: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeits-
schutz/Fragen-und-Antworten-ArbMedVV.pdf?__blob=publicationFile&v=3) 
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22. Anhang 

22.1 Dienstordnung (DO)52 

juris-Abkürzung: LDO HE 2011 
Ausfertigungsdatum: 04.11.2011 
Gültig ab:  16.12.2011 
Gültig bis:  31.12.2028 
 
Quelle:    
Fundstelle:  ABl. 2011, 870 
Gliederungs-Nr: 7200 
 

Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädago-
gische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 4. November 2011 
 
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 26.05.2022 bis 31.12.2028 
 
Stand: Letzte berücksichtigte Änderung: §§ 1 und 4 geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
13. Mai 2022 (GVBl. S. 286, 324) 
 
Inhaltsübersicht 
 
ERSTER TEIL          §§ 1 bis 3 
Allgemeines 
 
ZWEITER TEIL          §§ 4 bis 13 
Lehrkräfte 
 
DRITTER TEIL          § 14 
Schulleitung 
 
VIERTER TEIL          §§ 15 bis 24 
Schulleiterin und Schulleiter 
 
FÜNFTER TEIL          §§ 25 bis 26 
Stellvertretende Schulleiterin und Stellvertretender Schulleiter 
 
SECHSTER TEIL         § 27 
Sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
SIEBTER TEIL          §§ 28 bis 29 
Schlussvorschriften 
 

 
52 DIENSTORDNUNG FÜR LEHRKRÄFTE, SCHULLEITERINNEN UND SCHULLEITER UND SOZIALPÄDAGOGISCHE MITARBEITERINNEN UND 

MITARBEITER VOM 4. NOVEMBER 2011 (2022). 
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ERSTER TEIL 
Allgemeines 

§ 1 
Pflichten und Rechte der Lehrkräfte, der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie der sozialpäda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben sich insbesondere aus den §§ 86, 87, 88 
und 90 des Schulgesetzes, dem Hessischen Lehrkräftebildungsgesetz, den Regelungen dieser 
Dienstordnung, den Beschlüssen der zuständigen Konferenzen und den Anordnungen der Schul-
aufsichtsbehörden. 
 

§ 2 
Die Lehrkräfte erfüllen den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule auf der Grundlage fachli-
chen Könnens, wissenschaftsorientierter und kooperativer Arbeitsweisen, pädagogischer Befähi-
gung und psychologischen Einfühlungsvermögens. 
 

§ 3 
Die Bestimmungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes sowie die Regelungen über das 
Mitbestimmungsrecht der Eltern und der Schüler- und Studierendenvertretungen bleiben durch 
diese Dienstordnung unberührt. 
 

ZWEITER TEIL 
Lehrkräfte 

§ 4 
 (1) Die Lehrkräfte erziehen, unterrichten, beraten und betreuen in eigener Verantwortung und 
pädagogischer Freiheit im Rahmen der Grundsätze und Ziele der §§ 1 bis 3 des Schulgesetzes 
sowie der sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Konferenzbeschlüsse (§ 86 
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Schulgesetzes). Der Unterricht ist auf der Grundlage der geltenden Lehr-
pläne und Bildungsstandards, des geltenden Kerncurriculums sowie unter Beachtung pädagogi-
scher Erkenntnisse, über deren jeweils neuesten Stand die Lehrkräfte sich zu informieren haben, 
zu erteilen. Eine längerfristige Unterrichtsplanung, in der Regel für ein Schuljahr, und eine gründ-
liche Unterrichtsvorbereitung sind vorzunehmen. Im Unterricht sollen die unterschiedlichen Auf-
fassungen, die für den jeweiligen Unterrichtsgegenstand erheblich sind, angemessen zur Geltung 
kommen; das Recht der Lehrkraft, im Unterricht auch die eigene Meinung zu äußern, bleibt un-
berührt. 
(2) Die Lehrkräfte sind verpflichtet, an der Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung des Schul-
programms mitzuwirken und ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu koordinieren. 
 (3) Lehrkräfte haben die geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Anordnungen der 
Schulaufsichtsbehörden, Weisungen der Schulleiterin oder des Schulleiters und die Beschlüsse 
der Schulkonferenz und der Lehrerkonferenzen zu beachten. Sie sind verpflichtet, sich über die 
geltenden Vorschriften, Weisungen und Konferenzbeschlüsse zu informieren. 
 (4) Lehrkräfte haben für einen pünktlichen Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss Sorge zu 
tragen. Sie sind verpflichtet, die angeordneten schriftlichen Nachweise fortlaufend zu aktualisie-
ren. 
 (5) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört es, im Rahmen der geltenden Vorschriften bei der 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in der Schule mitzuwirken, insbesondere als Mentorin-
nen und Mentoren der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und als Betreuerinnen oder Betreuer 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums. 
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(6) Alle Lehrkräfte haben die Pflicht und das Recht zur ständigen Fort- und Weiterbildung nach 
näherer Maßgabe des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
(7) Lehrkräfte haben darauf zu achten, dass das Eigentum des Schulträgers (Schulgebäude, Schu-
leinrichtungen, Außenanlagen) pfleglich behandelt und dass Beschädigungen vermieden werden. 
 

§ 5 
Wollen Lehrkräfte Personen, die nicht zum Kollegium gehören, insbesondere Eltern (§ 16 Abs. 4 
des Schulgesetzes), zum Unterricht oder zu sonstigen Schulveranstaltungen heranziehen, so ha-
ben sie dabei die Grundsatzbeschlüsse der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7 des Schulgesetzes 
und der Gesamtkonferenz zu beachten und rechtzeitig die Zustimmung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters einzuholen (§ 15 Abs. 5). Verweigert die Schulleiterin oder der Schulleiter die Zustim-
mung, können Lehrkräfte die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einholen. 
 

§ 6 
(1) Lehrkräfte sollen die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern. Sie sind verpflichtet, 
sich über die individuellen Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler zu informieren, Lern-
voraussetzungen der Klasse oder Kursgruppe zu beachten und eine gerechte und umfassende 
Beurteilung der Schülerinnen und Schüler vorzunehmen. Unbeschadet der Pflicht zur Verschwie-
genheit über Beratungen im Rahmen von Konferenzen haben die Lehrkräfte die von ihnen erteil-
ten Zeugnisnoten den Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler sowie den Schülerinnen 
und Schülern auf deren Wunsch näher zu erläutern; sie sollen zur Festsetzung der Zeugnisnoten 
die Schülerinnen und Schüler über die vorgesehenen Noten unterrichten und diese im Gespräch 
mit ihnen begründen. 
(2) Lehrkräfte sind für die Beachtung der Schulordnung mitverantwortlich. Sie sind zur Aufsicht 
verpflichtet. Über wichtige Vorkommnisse, insbesondere unregelmäßigen Schulbesuch, berich-
ten sie der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, der Tutorin oder dem Tutor, erforderlichen-
falls auch der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
(3) Lehrkräfte sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Gesundheitszustand der Schülerinnen 
und Schüler beobachten und in Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schulärztin oder dem Schul-
arzt oder anderer fachlich ausgewiesener Beratungsstellen auf die Beseitigung gesundheitlicher 
Auffälligkeiten, Gefährdungen und Störungen sowohl physischer als auch psychischer Art hinwir-
ken. Hierzu gehört die Einleitung schulischer Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zur 
Suchtprävention. 
(4) Lehrkräfte erbringen bei Unfällen die ihnen möglichen Hilfeleistungen und benachrichtigen 
unverzüglich die Schulleiterin oder den Schulleiter. 
(5) Lehrkräfte halten an der Schule Sprechstunden ab, die in geeigneter Form bekanntzugeben 
sind. 
 

§ 7 
(1) Lehrkräfte sind nicht befugt, Schülerinnen und Schüler zu persönlichen oder schulfremden 
Dienstleistungen heranzuziehen. 
(2) Lehrkräfte dürfen Schülerinnen und Schülern, die sie unterrichten, keinen entgeltlichen Nach-
hilfeunterricht erteilen. 
(3) Lehrkräfte dürfen keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine 
dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der zuständigen Behörde (§ 51 Abs. 1 des Hessischen Beamtengeset-
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zes ς HBG ς in Verbindung mit § 42 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes). Ferner sind die vom Hes-
sischen Ministerium des Innern und für Sport erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Korrupti-
onsbekämpfung in der Landesverwaltung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
 

§ 8 
(1) Lehrkräfte haben keinen Anspruch darauf, dass ihnen der Unterricht, freiwillige Unterrichts-
veranstaltungen und betreuende Maßnahmen zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Klassen, 
Schuljahrgängen, Kursen, Lerngruppen, Schulstufen oder Schulformen oder die Fortführung ei-
ner bestimmten Klasse übertragen werden; ihnen ist Gelegenheit zu geben, Einsatzwünsche zu 
äußern; ist die Verwendung mit besoldungsrechtlichen Konsequenzen verbunden, so entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde. 
(2) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört auch die Mitwirkung bei Veranstaltungen der Klasse 
oder Lerngruppe, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Wandertagen, Wander- 
und Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Exkursionen und Betriebspraktika. Eine Mitwir-
kungspflicht besteht ferner bei Veranstaltungen der Schule, insbesondere bei Projekttagen, Pro-
jektwochen, die zusätzlich zu den Unterrichtsvorhaben nach § 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 des Schul-
gesetzes durchgeführt werden, Schulsportwettbewerben und schulkulturellen Veranstaltungen. 
Dies gilt auch für die von der Schulkonferenz beschlossenen besonderen Schulveranstaltungen, 
insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Schulfesten. Bei Veranstaltungen der 
Schülervertretung besteht keine Mitwirkungspflicht. 
(3) Lehrkräfte sind auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters verpflichtet, über die 
jeweils festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus Vertretungsstunden zu übernehmen; die Schullei-
terin oder der Schulleiter muss bei Zuweisung von Vertretungsstunden die von der Gesamtkon-
ferenz aufgestellten Richtlinien beachten. Bei der Zuweisung von Vertretungsstunden sollen die 
besonderen dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der Lehrkräfte berücksichtigt werden, 
sofern dies aus unterrichtsorganisatorischen Gründen vertretbar ist; Nebentätigkeiten gegen 
Vergütungen bleiben dabei unberücksichtigt. 
 (4) Für die Zuweisung von Vertretungsstunden gelten § 61 HBG und die Hessische Verordnung 
über die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte vom 20. Novem-
ber 2013 (GVBl. S. 578, 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 110). 
 

§ 9 
(1) Lehrkräfte sind verpflichtet, das Amt einer Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu über-
nehmen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer soll die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
in allen schulischen Angelegenheiten beraten. Sie oder er hat sich über das Verhalten und die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht auch der anderen Lehrerinnen und Lehrer 
zu informieren. 
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer steht in besonderem Maße den Eltern zur Beratung 
zur Verfügung und ist für die Führung der den Unterricht betreffenden Unterlagen verantwort-
lich. Sie oder er kann aus wichtigen Gründen Schülerinnen und Schülern der Klasse Urlaub bis zu 
zwei Tagen gewähren; besondere Regelungen bleiben unberührt. 
(3) Für besondere Veranstaltungen, zum Beispiel Studienfahrten, Lehrausflüge, Betriebsbesichti-
gungen und Wanderungen sowie Feiern ist das Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter herbeizuführen, sofern nicht die Schulaufsichtsbehörde für die Genehmigung zustän-
dig ist. 
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(4) An den von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter einberufenen Besprechungen mit den Eltern sollen, soweit pädagogische Gründe dies er-
fordern, die in den betreffenden Klassen unterrichtenden Lehrkräfte teilnehmen. § 107 Abs. 3 
des Schulgesetzes bleibt unberührt. 
(5) Lehrkräfte sind verpflichtet, an dem von der Schulleiterin oder dem Schulleiter einberufenen 
Elternsprechtag teilzunehmen. Der Elternsprechtag ist mindestens einmal im Schuljahr an einem 
unterrichtsfreien Samstag durchzuführen. Mit Zustimmung des Schulelternbeirats kann der El-
ternsprechtag auch an einem anderen Werktag nachmittags oder abends durchgeführt werden. 
An selbstständigen gymnasialen Oberstufen und beruflichen Schulen kann mit Zustimmung des 
Schulelternbeirats der Elternsprechtag entfallen. 
(6) Abs. 1 bis 4 gelten für Tutorinnen und Tutoren entsprechend. 
 

§ 10 
(1) Die Durchführung von nicht von der Schulleitung zugelassenen Sammlungen ist nicht gestat-
tet. 
(2) Geschäftliche Werbung in der Schule ist nur mit folgender Maßgabe zulässig. Wird die Schule 
durch für ihren Haushalt erhebliche Zuwendungen Dritter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützt oder die Anschaffung für Erziehung und Unterricht förderlicher Gegenstände ermög-
licht, so kann auf Antrag des Dritten hierauf hingewiesen werden. Dieser Hinweis kann durch den 
Empfänger der Zuwendungen zum Beispiel auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen oder in sons-
tiger Weise unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos des Dritten, jedoch ohne be-
sondere Hervorhebung, gegeben werden. Unzulässig ist eine über die Nennung der zuwenden-
den Person oder Einrichtung, der Art und des Umfangs der Zuwendung hinausgehende Produkt-
werbung. 
(3) Entscheidungen nach Abs. 2 trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter, soweit Folgekosten 
für den Schulträger entstehen, im Einvernehmen mit diesem. Die Befugnis der Schulträger, im 
Bereich der äußeren Schulangelegenheiten Regelungen für das Sponsoring zu treffen, bleibt un-
berührt. 
 

§ 11 
Bei Eingaben an die Schulaufsichtsbehörde ist der Dienstweg einzuhalten, soweit nicht im Einzel-
fall etwas anderes bestimmt ist. Beschwerden über die Schulleiterin oder den Schulleiter oder 
eine Schulaufsichtsbeamtin oder einen Schulaufsichtsbeamten können unmittelbar an die 
Dienstvorgesetzten gerichtet werden. Vorsprachen bei Schulaufsichtsbehörden sollen nur nach 
vorheriger Anmeldung erfolgen. 
 

§ 12 
(1) Sind Lehrkräfte verhindert, ihren Unterricht zu erteilen, so ist die Schulleiterin oder der Schul-
leiter, bei einklassigen Schulen die Schulaufsichtsbehörde, unverzüglich unter Angabe des Grun-
des zu benachrichtigen. Bei Versäumnis wegen Krankheit ist von Lehrkräften am vierten Tag der 
Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung, die nach Möglichkeit Angaben über die voraussichtliche 
Dauer der Erkrankung enthalten soll, vorzulegen. Diese Bescheinigung ist der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter einzureichen. Ärztliche Bescheinigungen für die Schulleiterin oder den Schullei-
ter sind unverzüglich an die Schulaufsichtsbehörde weiterzuleiten. Über die Erkrankung von Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst unterrichten sich Schulleiterin oder Schulleiter und die Leiterin 
oder der Leiter des Studienseminars gegenseitig. 
(2) Lehrkräfte haben den Erholungsurlaub während der Schulferien zu nehmen. 
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§ 13 

Die §§ 4 bis 12 gelten entsprechend für die Schulleiterin oder den Schulleiter, Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst und sonstige Personen, die Unterricht erteilen. 
 

DRITTER TEIL 
Schulleitung 

§ 14 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und die Lehr-
kräfte, die besondere Funktionsstellen innehaben, bilden die Schulleitung. Die Mitglieder der 
Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf der Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes unter 
Berücksichtigung der Funktionen selbstständig und eigenverantwortlich wahr. Ferner nehmen 
sie Aufgaben des oder der Vorgesetzten wahr, soweit es für die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Aufgaben der Schule erforderlich ist (§ 87 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Schulgesetzes). Die Übertragung 
von Aufgaben des oder der Vorgesetzten auf die Mitglieder der Schulleitung erfolgt durch ent-
sprechende Festlegung im Geschäftsverteilungsplan oder durch Anordnung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann einzelne Aufgaben auf die übri-
gen Mitglieder der Schulleitung und andere Lehrkräfte übertragen. Die Gesamtverantwortung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters für die Schule bleibt unberührt. 
(2) Der Geschäftsverteilungsplan wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Benehmen 
mit den übrigen Mitgliedern der Schulleitung und der Gesamtkonferenz festgelegt. 
(3) Zu einzelnen Beratungsgegenständen können weitere Lehrkräfte und sozialpädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Vertreterinnen und Vertreter des Schulelternbeirats und des 
Schülerrats oder der Studierendenvertretung sowie des Verwaltungspersonals hinzugezogen 
werden. Die Rechte und Zuständigkeiten der Schulkonferenz, der Konferenzen der Lehrkräfte 
und des Personalrats bleiben unberührt. 
 

VIERTER TEIL 
Schulleiterin und Schulleiter 

§ 15 
 (1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür verantwortlich, dass die Schule ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag erfüllt. Sie oder er leitet die Schule nach §§ 87, 88 und 90 des Schulgeset-
zes unter Beachtung der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Beschlüsse der 
Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehrkräfte sowie der Weisungen der Schulaufsichtsbe-
hörden. Schulleiterin oder Schulleiter und Konferenzen arbeiten zur Erfüllung des Bildungsauf-
trages zusammen. Für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule sind die Schulleiterin 
oder der Schulleiter, die Lehrkräfte und die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entsprechend ihren Aufgabenbereichen verantwortlich. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter im Rahmen der 
Verwaltungsaufgaben und der dazu ergangenen Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden und 
des Schulträgers sowie zur Ausführung von Konferenzbeschlüssen gegenüber den Lehrkräften, 
sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie sonstigen, an der Schule tätigen 
Beschäftigten des Landes weisungsbefugt. Sie oder er ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter ge-
genüber dem der Schule zugewiesenen Verwaltungs- und Hauspersonal und den sonstigen Be-
schäftigten des Schulträgers in schulischen Angelegenheiten weisungsbefugt. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule gegenüber der Öffentlichkeit; sie oder 
er ist dabei an die Beschlüsse der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz gebunden, die diese 
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im Rahmen ihrer Zuständigkeit fassen. Wenn Angelegenheiten des Schulträgers berührt werden, 
erfolgt die Vertretung im Einvernehmen mit diesem. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
der Presse Auskünfte über Angelegenheiten der Schule erteilen; Satz 2 gilt entsprechend. Bei An-
gelegenheiten von übergeordneter Bedeutung hat sie oder er zuvor Rücksprache mit der Schul-
aufsichtsbehörde zu halten. Die Schul- und die Gesamtkonferenz können in Angelegenheiten, für 
die ihre Zuständigkeit gegeben ist, Presseerklärungen abgeben. Die Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit bleibt unberührt. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die Verantwortung für die Veranstaltungen der 
Schule sowie für solche, die mehrere Klassen oder Jahrgänge betreffen. Die Vorschriften über die 
Veranstaltungen der Schülervertretung bleiben unberührt. 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann gestatten, dass Eltern und andere Personen die 
Schule besichtigen und dass sie mit Zustimmung der unterrichtenden Lehrkraft deren Unterricht 
besuchen. 
(6) Bei der Besetzung von Funktionsstellen nimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter einer 
selbstständigen Schule oder selbstständigen beruflichen Schule nach § 127 d des Schulgesetzes 
oder einer rechtlich selbstständigen beruflichen Schule nach § 127 e des Schulgesetzes als Mit-
glied an Überprüfungsverfahren teil. Dies gilt nicht für die Besetzung von Schulleiterstellen. Vor 
der von der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zu treffenden Auswahlentscheidung wird ihr 
oder ihm der Auswahlbericht zur Stellungnahme zugeleitet; diese innerhalb von 2 Wochen abzu-
gebende Stellungnahme kann einen Auswahlvorschlag enthalten. Eine Abweichung von dem Aus-
wahlvorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters durch die Schulaufsichtsbehörde ist gegen-
über ihr oder ihm zu begründen. 
 

§ 16 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt gegenüber den Lehrkräften in folgenden Fällen Auf-
gaben einer Dienstvorgesetzten oder eines Dienstvorgesetzten wahr: 
1. Entgegennahme eines Entlassungsantrages nach § 29 Abs. 1 HBG, 
2. Erklärung über die Dienstunfähigkeit, sofern die Beamtin oder der Beamte schriftlich ihre 

oder seine Versetzung in den Ruhestand nach § 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes bean-
tragt oder dieser schriftlich zustimmt (§ 36 Abs. 4 HBG), 

3. Abnahme des Diensteides oder des Gelöbnisses (§ 47 HBG), 
4. Herausgabe von amtlichen Schriftstücken nach Beendigung des Beamtenverhältnisses (§ 37 

Abs. 6 des Beamtenstatusgesetzes), 
5. Untersagung einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit ganz oder teilweise, wenn 

die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt (§ 74 Abs. 4 
HBG), 

6. Genehmigung des Fernbleibens vom Dienst (§ 68 HBG), 
7. Genehmigung von Dienstbefreiung bis zu 14 Werktagen (§ 16 der Urlaubsverordnung für die 

Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen), 
8. Erteilung eines Dienstzeugnisses auf Antrag der Beamtin oder des Beamten (§ 59 HBG) sowie 

dienstliche Beurteilungen zur Vorbereitung von beamtenrechtlichen Entscheidungen, 
9. Entgegennahme der Meldung von Unfallfürsorgeansprüchen (§ 37 Abs. 1 des Hessischen Be-

amtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 110)), 

10. mündliche oder schriftliche missbilligende Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen, 
Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als Verweis bezeichnet werden (§ 9 Satz 2 des 
Hessischen Disziplinargesetzes), und die Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden 
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über Lehrkräfte. Die Durchschrift einer schriftlichen Missbilligung oder der Entscheidung über 
die Dienstaufsichtsbeschwerde ist der die Personalakte führenden Schulaufsichtsbehörde 
vorzulegen. 

 
§ 17 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll neue Erkenntnisse und Ergebnisse der Fach-, Erzie-
hungs, Arbeits- und Gesundheitswissenschaften, auch für die Entwicklung, Fortschreibung und 
Umsetzung des Schulprogramms, in die schulische Arbeit einbringen, hierbei Anregungen der 
Konferenzen und der Lehrkräfte berücksichtigen und entsprechende Beschlüsse der Schul- und 
Gesamtkonferenz durchführen. Schulleiterin oder Schulleiter sowie Schul- und Gesamtkonferenz 
sorgen für die Zusammenarbeit der Lehrkräfte und fördern alle Maßnahmen, die geeignet sind, 
den Lehrkräften Einblick in die Gesamtarbeit der Schule zu vermitteln. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter informiert die Schul- und Gesamtkonferenz über die Ergebnisse von Schulleiterdienst-
besprechungen und Besprechungen mit dem Schulträger, dem Schulelternbeirat und dem Schü-
lerrat. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll die Ausbildung der nicht voll ausgebildeten Lehr-
kräfte und die Fort- und Weiterbildung aller Lehrkräfte fördern und unterstützen. Sie oder er 
ermöglicht unter Berücksichtigung des Fortbildungsplans der Schule die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen, kann aber Lehrkräfte auch zur Wahrnehmung von bestimmten Fortbil-
dungsveranstaltungen verpflichten, die für die Entwicklung der Qualität und Organisation der 
Schule erforderlich sind. Die Fortbildung soll in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt unter Beachtung der im Schulprogramm verein-
barten Zielsetzungen nach den Grundsätzen der Gesamtkonferenz, die nach den Erfordernissen 
des Unterrichts festzulegen sind, den Plan für die Unterrichtsverteilung sowie den Stunden-, Auf-
sichts- und Vertretungsplan auf. In besonders begründeten Ausnahmefällen oder auf eigenen 
Wunsch der Lehrkraft kann die Schulleiterin oder der Schulleiter ihr im Rahmen ihres Lehramtes 
oder ihrer Lehrbefähigung Unterricht auch in Fächern übertragen, für die sie nicht ausgebildet 
ist; ihr darf Unterricht, der mit besonderen Unfallgefahren verbunden ist, nicht gegen ihren Wil-
len übertragen werden. 
(4) Um eine sinnvolle Unterrichtsverteilung sicherzustellen, kann die Schulleiterin oder der Schul-
leiter bei der Festsetzung der wöchentlichen Unterrichtsstunden einer Lehrkraft nach deren An-
hörung bis zu zwei Stunden von der Pflichtstundenzahl nach der Pflichtstundenverordnung ab-
weichen. Diese Abweichung ist möglichst im zweiten Schulhalbjahr, spätestens im nächsten 
Schuljahr auszugleichen. Dieser Anspruch bleibt auch bei Wechsel der Schule erhalten. § 61 HBG 
bleibt unberührt. 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach Beratung mit dem Personalrat und im Beneh-
men mit der Gesamtkonferenz den Lehrkräften besondere Aufgaben übertragen. Der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten für Lehrkräfte ist vor der Beteiligung des Personalrats und der 
Gesamtkonferenz Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auf die Wünsche der Lehrkraft ist 
nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Die Verantwortung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
für diese Aufgaben bleibt unberührt. 
(6) Die Lehrkräfte haben das Recht auf Führung von Jahresgesprächen nach Maßgabe des Erlas-
ǎŜǎ αDǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ǸōŜǊ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ǳƴŘ CǸƘǊǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ ƘŜǎǎƛǎŎƘŜƴ [ŀƴŘŜǎǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ǾƻƳ 
4. April 2007 (Staatsanzeiger S. 890), geändert durch Erlass vom 28. November 2012 (StAnz. 
S. 1316), in der jeweils geltenden Fassung. Diese können durch alle Mitglieder der Schulleitung 
nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans geführt werden. Sie nehmen insoweit Aufgaben 
einer oder eines Vorgesetzten wahr (§ 87 Abs. 1 Satz 3 des Schulgesetzes, § 14 Abs. 1 Satz 3). 
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(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter und die übrigen Mitglieder der Schulleitung identifizie-
ren und fördern potenzielle Nachwuchsführungskräfte unabhängig vom künftigen Bedarf an Füh-
rungskräften in der eigenen Schule. 
 

§ 18 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die Verantwortung für die Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität der Schule. Sie oder er sorgt dafür, dass Unterrichtsbesuche bei jeder an der 
Schule unterrichtenden Lehrkraft durchgeführt werden, und wendet bei Bedarf weitere geeig-
nete Evaluationsverfahren an. Durch Einsicht in die angeordneten schriftlichen Nachweise und 
die Schülerarbeitshefte hält sie oder er sich über den jeweiligen Stand der Arbeiten in den ein-
zelnen Klassen oder Kursen und Gruppen auf dem Laufenden. Unterrichtsbesuche können von 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter sowie weiteren Mitgliedern der Schulleitung durchgeführt 
werden. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit 
den weiteren Mitgliedern der Schulleitung. Der Unterrichtsbesuch soll der oder dem Unterrich-
tenden rechtzeitig vorher angekündigt werden. Nach den Unterrichtsbesuchen sind die gewon-
nenen Eindrücke mit der oder dem Unterrichtenden zu erörtern. Außerhalb von Unterrichtsbe-
suchen nach den Sätzen 1 bis 7 können auch Besuche von anderen Lehrkräften auf der Grundlage 
schulinterner Konzepte zur Förderung der kollegialen Beratung stattfinden. In die Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit der voll ausgebildeten Lehrkräfte darf nur bei einem Verstoß gegen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, die durch § 93 Abs. 3 Nr. 3 des Schulgesetzes vorgegebenen 
Grundsätze und Maßstäbe, verbindliche pädagogische Grundsätze des Schulprogramms und 
Konferenzbeschlüsse eingegriffen und die Weisung erteilt werden, diese Vorgaben zu beachten 
(§ 88 Abs. 4 Satz 3 des Schulgesetzes). 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die in das Kollegium eintretenden Lehrkräfte in die 
Arbeit der Schule ein und macht sie mit ihren Rechten und Pflichten bekannt. Ausscheidende 
Lehrkräfte werden von ihr oder ihm verabschiedet. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter macht die Abwesenheit einer Lehrkraft unter Angabe 
des Grundes der Abwesenheit aktenkundig und benachrichtigt am Ende des Jahres die Schulauf-
sichtsbehörde, bei der die Personalhauptakten geführt werden, durch Vorlage einer Liste. Ärztli-
che Bescheinigungen, die von der Lehrkraft als Nachweis ihrer Erkrankung rechtzeitig vorgelegt 
werden (§ 12 Abs. 1), sind der Liste nach Satz 1 beizufügen. 
 

§ 19 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überwacht die Erfüllung der Schulpflicht. Sie oder er ist 
zuständig für die Aufnahme und Entlassung der Schülerinnen und Schüler. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Beachtung der Schulordnung und die Durch-
führung der zur schulischen Gesundheitsförderung ergangenen Anordnungen verantwortlich. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter pflegt die Zusammenarbeit der Schule mit dem 
Schulelternbeirat und den Eltern, bei den beruflichen Schulen auch mit den Ausbildungsbetrie-
ben sowie den zuständigen Stellen, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, ins-
besondere im Rahmen eines Schulverbundes, und die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Um-
feld nach § 16 des Schulgesetzes. Mit anderen Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen, mit Kin-
dertagesstätten, mit sonstigen Beratungsstellen, den Behörden der Jugend- und Sozialhilfe und 
der Arbeitsverwaltung, für Umweltschutz, Frauen, multikulturelle oder Integrationsangelegen-
heiten, Frühförderstellen sowie Ausbildungsbetrieben und Kammern arbeitet sie oder er zusam-
men, soweit dies erforderlich ist. 
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(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die Voraussetzungen für die Arbeit der Schülerver-
tretung im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu gewährleisten. 
(6) Unbeschadet der Pflicht zur Verschwiegenheit über Beratungen im Rahmen von Prüfungsaus-
schüssen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehr-
kraft nach Beendigung von Schulprüfungen Eltern und Prüflinge auf deren Wunsch über Prü-
fungsleistungen und deren Bewertungen zu unterrichten. 
 

§ 20 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Aufsicht über Schulgebäude, Schulanlagen, Ein-
richtungen und Ausstattung und verwaltet die Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers. Sie oder 
er hat ihn auf Mängel unverzüglich hinzuweisen. Die der Schule zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter verwaltet. Die Rechte der Schul-
konferenz nach § 129 Nr. 9 des Schulgesetzes bleiben unberührt. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter übt auf dem Grundstück der Schule das Hausrecht aus. 
Zur Stellung eines Strafantrages nach § 123 des Strafgesetzbuches (Hausfriedensbruch) ist die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nur berechtigt, wenn sie oder er dazu vom Schulträger schrift-
lich allgemein oder im Einzelfall ermächtigt wurde. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in allen wichtigen Fragen der Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger (z.B. Baumaßnahmen, Schulhaushalt) die Schulkonferenz und die Gesamtkonfe-
renz zu hören. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Schulakten; das Dienstsiegel ist nach den er-
gangenen Vorschriften zu führen. 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für den schulischen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
verantwortlich. 
 

§ 21 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus besonderen Gründen den Unterricht einzelner 
oder aller Klassen der Schule bis zur Dauer eines Tages ausfallen lassen. Jeder ganztägige Unter-
richtsausfall aller Klassen der Schule ist unter Angabe der Gründe unverzüglich der Schulauf-
sichtsbehörde zu melden. 
 

§ 22 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter hält regelmäßig in der Schule Sprechstunden ab, die der 
Schüler, Eltern- und Lehrerschaft in geeigneter Weise bekanntzugeben sind. 
 

§ 23 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verpflichtet, der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich 
fernmündlich sowie per E-Mail über alle wichtigen Vorkommnisse zu berichten und erforderli-
chenfalls einen schriftlichen Bericht nachzureichen. Besonders wichtige Vorkommnisse sind un-
verzüglich auch dem Kultusministerium fernmündlich sowie per E-Mail mitzuteilen. 
(2) Bei Unfällen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die aufsichtsführende Lehrkraft 
alle zur Hilfeleistung und zur Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Unfälle sind 
unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden. 
(3) Der Schulaufsichtsbehörde ist unverzüglich zu berichten, wenn 
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1. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mit-
arbeiter infolge Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als drei Mo-
nate keinen Dienst getan hat (§ 26 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz in Verbindung mit § 36 Abs. 2 
HBG);  

2. bereits vor dem in Nr. 1 genannten Zeitpunkt Zweifel über die Dienstunfähigkeit einer Lehr-
kraft oder einer sozialpädagogischen Mitarbeiterin oder eines sozialpädagogischen Mitarbei-
ters bestehen (§ 36 Abs. 1 Satz 1 HBG); 

3. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mit-
arbeiter körperlich verletzt wird und deshalb dem Dienst fernbleibt (§ 57 HBG); 

4. von einer Lehrkraft oder einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bei Versäumnis wegen 
Krankheit am vierten Tag der Erkrankung noch keine ärztliche Bescheinigung vorgelegt wor-
den ist; 

5. eine im Angestelltenverhältnis beschäftigte Lehrkraft, eine sozialpädagogische Mitarbeiterin 
oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter oder sonstige, an der Schule tätige Beschäftigte des 
Landes wegen Krankheit dem Dienst fernbleiben (§ 37 des Bundesangestelltentarifvertrages, 
§ 22 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen); 

6. eine nebenamtlich oder nebenberuflich beschäftigte Lehrkraft oder eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter erkrankt oder aus anderen Gründen 
dem Dienst fernbleibt (Vermeidung von Überzahlungen); 

7. eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mit-
arbeiter, die oder der am Aufbau eines Lebensarbeitszeitkontos teilnimmt, länger als sechs 
Wochen ununterbrochen erkrankt ist. 

 
§ 24 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine Vertreterin oder ein Vertreter muss während 
des Unterrichts in der Schule anwesend sein. 
(2) Die Beurlaubung der Schulleiterin oder des Schulleiters oder die Gewährung von Dienstbe-
freiung an sie oder ihn erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde. 
 

FÜNFTER TEIL 
Stellvertretende Schulleiterin und Stellvertretender Schulleiter 

§ 25 
(1) An Schulen, an denen eine stellvertretende Schulleiterin oder ein stellvertretender Schulleiter 
(planmäßige Vertreterin oder planmäßiger Vertreter) bestellt ist, nimmt die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes 
unter Berücksichtigung der Funktion selbstständig und eigenverantwortlich wahr. Die Gesamt-
verantwortung der Schulleiterin oder des Schulleiters für die Schule bleibt unberührt. 
(2) Schulleiterin oder Schulleiter und Stellvertreterin oder Stellvertreter unterrichten sich gegen-
seitig über alle wichtigen dienstlichen Angelegenheiten. 
 

§ 26 
(1) Bei Abwesenheit der Schulleiterin oder des Schulleiters werden ihre oder seine Amtsgeschäfte 
von der planmäßigen Vertreterin oder dem planmäßigen Vertreter geführt. 
(2) Bei Abwesenheit der planmäßigen Vertreterin oder des planmäßigen Vertreters wird die 
Schulleiterin oder der Schulleiter durch eine von der Gesamtkonferenz allgemein gewählte, 
hauptamtlich an der Schule tätige Lehrkraft, die nicht Mitglied des Schulpersonalrats sein darf, 
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vertreten; die Wahl ist der Schulaufsichtsbehörde bekanntzugeben. Vorstehende Bestimmungen 
gelten auch, wenn eine planmäßige Vertreterin oder ein planmäßiger Vertreter nicht bestellt ist. 
(3) Sind die Schulleiterin oder der Schulleiter, die planmäßige Vertretung und die Abwesenheits-
vertretung gleichzeitig länger als drei Tage abwesend, so ist der Schulaufsichtsbehörde unver-
züglich über die Regelung der Vertretung zu berichten; der Schulträger ist zu unterrichten. 
(4) Abs. 1 und 2 gelten auch für die Ferien. 
 

SECHSTER TEIL 
Sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

§ 27 
Diese Dienstordnung gilt für die an der Schule tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend. 
 

SIEBTER TEIL 
Schlussvorschriften 

§ 28 
Die Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vom 8. Juli 1993 (ABl. S. 691), geändert durch Verordnung vom 22. 
Juli 1998 (ABl. S. 598), wird aufgehoben. 
 

§ 29 
Diese Dienstordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2028 außer Kraft. 
 
 

Platz für eigene Notizen: 
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22.2 Auszug aus dem Hessischen Schulgesetz zum Thema Konferenzen 

Vierter Abschnitt53 
Konferenzen des pädagogischen Personals 

 
§ 133 

Gesamtkonferenz 
(1) Die Gesamtkonferenz beschließt über die pädagogische und fachliche Gestaltung der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit der Schule, soweit nicht nach § 129 die Zuständigkeit der Schulkonferenz gegeben 
ist. Sie entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbesondere über 
1. Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule, das Schulcurriculum (§ 4 Abs. 4) 

sowie über den Einsatz von Beratungsdiensten und Beratungslehrkräften, 
2. Vorschläge für ein Schulprogramm und zur Entwicklung, Gliederung und Organisationsänderung 

der Schule, 
3. die Zusammenfassung von Fächern zu Lernbereichen und die Umsetzung der Aufgabengebiete 

(§ 6 Abs. 3 und 4), 
4. die Auswahl der Fremdsprache, in die in der Grundschule einzuführen ist, 
5. Art, Umfang und Beginn der Fachleistungsdifferenzierung in der Förderstufe (§ 22 Abs. 6), der 

Mittelstufenschule (§ 23c Abs. 5) und der schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschule 
(§ 27 Abs. 2 und 3) sowie des schulzweigübergreifenden Unterrichts in der verbundenen Haupt- 
und Realschule (§ 23b Abs. 2) und der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule (§ 26), 

6. die Einrichtung eines zehnten Hauptschuljahres (§ 23 Abs. 2 Satz 2), 
7. die Einrichtung von Fachrichtungen und Schwerpunkten in beruflichen Schulen (§ 43 Abs. 2), 
8. fachübergreifende und fächerverbindende Unterrichtsvorhaben, die sich über einen Zeitraum 

von mehr als vier Wochen erstrecken, unter Beachtung des Schulprogramms, 
9. Grundsätze für eine einheitliche Leistungsbewertung, 
10. die Bildung besonderer Lerngruppen, 
11. Vorschläge für die Verteilung und Verwendung der der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel, 
12. Grundsätze für die Einführung zugelassener Schulbücher und digitaler Lehrwerke sowie digitale 

Lehr- und Lernprogramme (§ 10) und die Auswahl und die Anforderung von Lernmitteln, 
13. die Zustimmung zum Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule (§ 15 Abs. 6 Satz 2), 
14. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und für die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungspläne 

sowie für die Übertragung besonderer dienstlicher Aufgaben, 
15. Vorschläge für den schulischen Fortbildungsplan, 
16. Grundsätze für die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten sowie 
17. Angelegenheiten, die ihr durch Rechts- und Verwaltungsvorschrift zugewiesen sind. 
Die Gesamtkonferenz ist vor den von der Schulkonferenz nach § 129 zu treffenden Entscheidungen 
anzuhören. Sie kann der Schulkonferenz Vorschläge für die in § 129 genannten Angelegenheiten un-
terbreiten. Diese Vorschläge müssen auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz beraten werden. 

(2) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle Lehrkräfte sowie alle sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Schule; die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz. 

(3) Die Gesamtkonferenz kann Ausschüsse bilden und ihnen Aufgaben zur Beratung und Beschlussfas-
sung auf Dauer oder befristet übertragen. 

(4) Für einzelne Schulstufen, Schulzweige oder Abteilungen können Teilkonferenzen eingerichtet wer-
den. 

 
 
 
 

 
53 HESSISCHES SCHULGESETZ (HSCHG) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 31. MÄRZ 2023 (2025). 
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§ 134 
Fach- und Fachbereichskonferenzen 

(1) Fach- und Fachbereichskonferenzen beraten über alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen Lernbe-
reich betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheiden im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften und der von der Schul- oder Gesamtkonferenz beschlossenen Grundsätze insbesondere über 
1. didaktische und methodische Fragen des Fachs und des Lernbereichs sowie die Koordinierung von 

Lernzielen und Inhalten, 
2. die Erstellung von Arbeitsplänen und Kursangeboten, 
3. die Einführung zugelassener Schulbücher und digitaler Lehrwerke sowie digitale Lehr- und Lern-

programme (§ 10) und die Auswahl und die Anforderung sonstiger Lehr- und Lernmittel für das 
Fach, die Fachrichtung oder den Lernbereich, 

4. die Koordination der Leistungsbewertung, 
5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und Weiterbildung, 
6. getrennten Unterricht für Schülerinnen und Schüler (§ 3 Abs. 4). 

(2) Mitglieder der Fach- und Fachbereichskonferenzen sind alle Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung in 
dem jeweiligen Fach, der jeweiligen Fachrichtung oder dem jeweiligen Lernbereich haben oder darin 
unterrichten. 

 
§ 135 

Klassenkonferenzen 
(1) Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Sie 

entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbesondere über 
1. Versetzung (§ 75), Kurseinstufung (§ 76), Zeugnisse und Abschlüsse (§ 74) sowie die Beschreibung 

des Arbeits- und Sozialverhaltens von Schülerinnen und Schülern (§ 73), 
2. Empfehlungen für den weiteren Bildungsgang der Schülerin oder des Schülers (§ 77), 
3. Umfang und gleichmäßige Verteilung der Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
4. die Koordination der Arbeit der Fachlehrkräfte sowie fächerübergreifender Unterrichtsveranstal-

tungen, 
5. Angelegenheiten der Zusammenarbeit von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

sowie die Einzelheiten der Mitarbeit von Eltern im Unterricht oder bei sonstigen Veranstaltungen 
(§ 16), 

6. Beantragung von Ordnungsmaßnahmen (§ 82 Abs. 9). 
(2) Mitglieder der Klassenkonferenzen sind alle Lehrkräfte, die in der Klasse regelmäßig tätig sind, sowie 

die in der Klasse regelmäßig tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Soweit 
Schülerinnen und Schüler zeitweilig an kooperierenden beruflichen Schulen (§ 23c Abs. 3 Satz 3) oder 
an Schulen für Kranke (§ 11 Abs. 3 Satz 2) unterrichtet werden, können an den Klassenkonferenzen 
auch Lehrkräfte dieser Schulen teilnehmen. Vorsitzender der Klassenkonferenz ist die Klassenleitung. 
Nimmt die Klassenkonferenz die Aufgabe der Versetzungskonferenz nach § 75 Abs. 3 und 4 wahr, so 
leitet sie die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(3) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von einer Konferenz 
der die Schülerinnen und Schüler unterrichtenden Lehrkräfte, der Semester- oder Jahrgangskonfe-
renz, wahrgenommen. 

 
§ 136 

Ausgestaltung der Rechte der Konferenzen 
Aufgaben, Bildung und Verfahren der Konferenzen werden durch eine Konferenzordnung näher geregelt. 
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22.3 Konferenzordnung (KonfO) 

Konferenzordnung vom 29. Juni 199354 
 

ERSTER TEIL 
Schulkonferenz 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeines 
 

§ 1 
Aufgaben 

 
(1) Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Beratungs- und Beschlussorgan der Schule. Sie entscheidet 

und berät im Rahmen der ihr durch §§ 111 Abs. 2, 128 bis 130 und 132 des Hessischen Schulgesetzes 
übertragenen Aufgaben. 

(2) Bei den Entscheidungen der Schulkonferenz sind die Belange des gebotenen Zusammenwirkens mit 
anderen Schulen und den Jugendämtern nach § 3 Abs. 8 Satz 2, § 3 Abs. 10 Satz 1 und § 11 Abs. 8 des 
Hessischen Schulgesetzes zu wahren. 

 
§ 2 

Mitglieder und Amtszeit 
 

(1) Die Höchstzahl der Mitglieder der Schulkonferenz beträgt 25, die Mindestzahl 11, an Schulen bis zur 
Jahrgangsstufe 12 oder 13 (§ 131 Abs. 2 Nr. 3 Hessisches Schulgesetz) beträgt die Mindestzahl 13, es 
sei denn die Zahl der Lehrkräfte einer Schule ist geringer als fünf. Wählt eine Personengruppe (Lehr-
kräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler oder Studierende) keine Mitglieder in die Schulkonferenz, so 
verringert sich die Zahl der Mitglieder der Schulkonferenz um die dieser Personengruppe zustehenden 
Sitze. 

(2) Eine Erhöhung der Zahl der Mitglieder bis zu der für die jeweilige Schulstufe oder Schulform zulässigen 
Höchstzahl, an den in § 131 Abs. 2 Nr. 1, 3, 6 und gegebenenfalls 7 des Hessischen Schulgesetzes ge-
nannten Schulen bis zur Höchstzahl 25, an den in § 131 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 genannten Schulen bis 
zur Höchstzahl 21, ist zulässig, wenn die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat und der Schüler- 
oder Studierendenrat dies jeweils mehrheitlich beschließen. Sofern nicht alle in Satz 1 genannten Gre-
mien eine Erhöhung beschließen, bleibt es bei der Mindestzahl der Sitze nach Abs. 1. 

(3) An beruflichen Schulen sind zusätzlich je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber mit beratender Stimme Mitglied der Schulkonferenz. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter bittet die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen für die Ausbildungsberufe der Schule um 
die Benennung der Vertreterinnen oder Vertreter nach Satz 1 bis spätestens zwei Monate nach Schul-
jahresbeginn. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Benennung nach Möglichkeit den Ausbildungs-
berufen der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler entspricht. Können sich die Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretungen nicht über die Benennung der jeweiligen Vertreterinnen oder Vertreter ei-
nigen, bleiben diese Sitze in der Schulkonferenz unbesetzt. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder der Schulkonferenz dauert zwei Schuljahre. 
(5) Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, führen ihr Amt bis zur Neuwahl auch dann weiter, wenn 

sie nicht mehr wählbar sind. 
 
 
 

 
54 KONFERENZORDNUNG VOM 29. JUNI 1993, zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juli 2023 (2023). 
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Zweiter Abschnitt 
Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz 

 
§ 3 

Vorbereitung der Wahl 
 

(1) Zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz erlässt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter unverzüglich nach Abschluss der Elternbeiratswahlen und der Wahlen zum Schüler- und Studie-
rendenrat, spätestens jedoch zwei Monate nach Unterrichtsbeginn eines Schuljahres, ein Wahlaus-
schreiben, in dem die Termine für die Wahlen der jeweiligen Personengruppen bekannt gegeben wer-
den, sofern sie bereits festgesetzt worden sind. Zugleich mit der Bekanntgabe der Wahltermine wer-
den die Mitglieder der Gesamtkonferenz, die des Schulelternbeirats und die des Schüler- oder Studie-
rendenrats zur Wahl eingeladen (§ 5 Abs. 4). 

(2) Das Wahlausschreiben muss ferner enthalten: 
1. den Ort und den Tag seines Erlasses, 
2. die Mindestzahl der zu wählenden Mitglieder der Schulkonferenz und die Anzahl der zu wählen 

den Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler 
oder der Studierenden, 

3. den Hinweis, dass bis zu der zulässigen Höchstzahl Mitglieder gewählt werden können, wenn sich 
die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat und der Schüler- und Studierendenrat durch jewei-
lige Mehrheitsentscheidungen über die Zahl der gewünschten Sitze einigen, 

4. den Hinweis, dass anzustreben ist, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen in der Schulkonfe-
renz vertreten sind, 

5. den Hinweis über die Wahlberechtigung der Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbei-
rats und des Schüler- oder Studierendenrats, 

6. den Hinweis über die Wählbarkeit von Mitgliedern der Gesamtkonferenz (§ 34 Konferenzordnung 
in Verbindung mit § 86 Abs. 1 Satz 1 und § 131 Abs. 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz), jedes Eltern-
teils einer minderjährigen Schülerin oder eines minderjährigen Schülers (§ 100 Hessisches Schul-
gesetz), der Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Jahrgangsstufe 8 erreicht haben, und 
der Studierenden; Eltern, Schülerinnen und Schüler und Studierende, die nicht Mitglieder des 
Schulelternbeirats oder des Schüler- oder Studierendenrats sind, benötigen für ihre Kandidatur 
eine Wählbarkeitsbescheinigung der Schulleiterin oder des Schulleiters, in der der Schulbesuch 
des Kindes, der Schülerin oder des Schülers oder der oder des Studierenden zu bestätigen ist, 

7. den Hinweis, dass nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) gewählt wird, es sei 
denn, dass ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats oder des Schü-
ler- oder Studierendenrats beantragt, die Wahlen der jeweiligen Personengruppe nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) durchzuführen; die Vorschlagslisten sind innerhalb 
von zehn Tagen nach Erlass des Wahlausschreibens der oder dem Vorsitzenden der jeweiligen 
Personengruppe einzureichen (§ 4 Abs. 3), 

8. die Angabe, dass die Wahlen jeweils in Wahlversammlungen der Gesamtkonferenz, des 
Schulelternbeirats und des Schüler- oder Studierendenrats durchgeführt werden, 

9. den Ort, den Tag und die Zeit der Stimmabgabe für die Wahlen der jeweiligen Personengruppe, 
sofern die Wahltermine bereits festgesetzt worden sind, 

10. den Hinweis, dass die Wahlen spätestens vier Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens abge-
schlossen sein müssen. 

(3) Das Wahlausschreiben ist am Tag des Erlasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneten 
Stellen in der Schule auszuhängen. Abdrucke des Wahlausschreibens sind am Tage seines Erlasses den 
Schülerinnen und Schülern zur Weiterleitung an ihre Eltern auszuhändigen. Den Eltern abwesender 
Schülerinnen und Schüler ist in geeigneter Weise das Wahlausschreiben unverzüglich zur Kenntnis zu 
geben. Der Schulelternbeirat und der Schüler- und Studierendenrat erhalten jeweils einen Abdruck 
des Wahlausschreibens. 
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§ 4 
Wahlgrundsätze 

 
(1) Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) durchgeführt. Wenn 

jeweils ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz des Schulelternbeirats oder des Schüler- oder 
des Studierendenrats es beantragt, sind die Wahlen dieser Personengruppe nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl (Listenwahl) durchzuführen. Die Wahlen sind geheim. Für die Stimmabgabe von 
Wählerinnen und Wählern mit Behinderungen gilt § 50 Landeswahlordnung in der Fassung vom 26. 
Februar 1998 (GVBl. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Mai 2015 (GVBl. 
S. 237), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so soll der Wahlvorschlag mindestens dop-
pelt so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie für die jeweilige Personengruppe Vertrete-
rinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wählen sind. Auf dem Stimmzettel sind die Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber anzukreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, für 
die die Wählerin oder der Wähler die Stimme abgeben will. Ungültig sind Stimmzettel, die ein auf die 
Person der Wählerin oder des Wählers hinweisendes Merkmal, einen Zusatz oder einen Vorbehalt 
enthalten. Es dürfen nicht mehr Namen angekreuzt oder gekennzeichnet werden, als Vertreterinnen 
und Vertreter zu wählen sind. Gewählt sind die Bewerberinnen und Bewerber mit der höchsten auf 
sie entfallenden Stimmenzahl. Zwischen Bewerberinnen und Bewerbern, die dieselbe Stimmenzahl 
erhalten haben, findet eine Stichwahl statt. Ergibt sich bei der Stichwahl wieder Stimmengleichheit, 
so entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter zu ziehende Los. 

(3) Wird in einer der in Abs. 1 genannten Personengruppen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt, sind die Wahlvorschläge (Vorschlagslisten) innerhalb von 10 Tagen nach Erlass des Wahlaus-
schreibens der oder dem Vorsitzenden der jeweiligen Personengruppe einzureichen; die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende versieht die Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungs-
nummern (Vorschlag 1, usw.). Sind mehrere Wahlvorschläge gleichzeitig eingegangen, entscheidet 
das Los über die Reihenfolge. Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele, muss jedoch min-
destens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie für die jeweilige Personengruppe Ver-
treterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wählen sind. Der Wahlvorschlag muss von mindes-
tens einem Zehntel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch von zwei Wahlberechtigten der Perso-
nengruppe unterzeichnet sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Die schriftliche Zustimmung der wählbaren Bewerberinnen oder Bewerber zur Aufnahme in den Vor-
schlag ist beizufügen. Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann nur auf einem Wahlvorschlag be-
nannt werden. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl statt. 

(4) Bei Verhältniswahl ist auf dem Stimmzettel die Vorschlagsliste (Wahlvorschlag) anzukreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, für die die Wählerin oder der Wähler die Stimme abge-
ben will; Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Summen der auf die einzelnen Vorschlagslisten jeder 
Personengruppe entfallenden Stimmen werden nebeneinander gestellt und der Reihe nach durch 1, 
2, 3 usw. geteilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so lange ein Sitz zugeteilt, bis alle 
der Personengruppe zustehenden Sitze verteilt sind. Ist bei gleichen Höchstzahlen nur noch ein Sitz 
zu verteilen, so fällt er der Vorschlagsliste zu, die andernfalls im Verhältnis zu ihrem Anteil an der 
Gesamtzahl der in der jeweiligen Personengruppe abgegebenen Stimmen am stärksten benachteiligt 
wäre. Satz 4 gilt entsprechend, wenn bei mehreren gleichen Höchstzahlen nur noch weniger Sitze zu 
verteilen als Höchstzahlen vorhanden sind. Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze auf die Be-
werberinnen und die Bewerber in der Reihenfolge ihrer Benennung zu verteilen. 

 
§ 5 

Wahltermin 
 

(1) Die Wahlen sind spätestens vier Wochen nach dem Aushang des Wahlausschreibens durchzuführen. 
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(2) Die Wahltermine für die Wahlen der jeweiligen Personengruppen sollen so rechtzeitig festgesetzt 

werden, dass sie in das Wahlausschreiben aufgenommen werden können. 
(3) Die Wahltermine werden festgesetzt: 

1. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter, 

2. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Schulelternbeirats im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, 

3. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler oder der Studie-
renden durch die Schulsprecherin oder den Schulsprecher oder die Sprecherin oder den Sprecher 
des Studierendenrats im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, an beruflichen 
Schulen mit einer Schüler- und Studierendenvertretung durch die Schulsprecherin oder den Schul-
sprecher im Benehmen mit dem Vorstand der Studierendenvertretung und der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter. 

(4) Die Wahltermine sind den Eltern, den Schülerinnen und Schülern oder Studierenden sowie den Lehr-
kräften und den sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens zehn Tage vor 
dem Wahltag bekannt zu geben, sofern die Bekanntgabe nicht bereits durch das Wahlausschreiben 
erfolgte. Bei den Wahlen nach Abs. 3 Nr. 1 und 3 erfolgt die Bekanntgabe durch Aushang in der Schule. 
Mit der Bekanntgabe werden zugleich die Mitglieder der Gesamtkonferenz und die des Schüler- oder 
Studierendenrats zur Wahl eingeladen. Bei den Wahlen nach Abs. 3 Nr. 2 erfolgt die Bekanntgabe des 
Wahltermins durch ein Schreiben der oder des Vorsitzenden des Schulelternbeirats, das den Schüle-
rinnen oder Schülern zur Weiterleitung an ihre Eltern ausgehändigt wird. § 3 Abs. 3 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Die Mitglieder des Schulelternbeirats werden von der oder dem Vorsitzenden schriftlich 
zur Wahl eingeladen. Wird die Einladung durch die Post übermittelt, so gilt sie am dritten Tag nach 
der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. 

 
§ 6 

Wahlversammlungen 
 

(1) Die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat und der Schüler- oder Studierendenrat bilden für die 
Durchführung der Wahlen jeweils eine Wahlversammlung. An beruflichen Schulen mit einer Schüler- 
und einer Studierendenvertretung bilden beide gemeinsam eine Wahlversammlung. Die Wahlver-
sammlungen werden von der oder dem Vorsitzenden des jeweiligen Organs eröffnet. Die oder der 
Vorsitzende leitet die Bestellung des Wahlausschusses. Im Fall des Satzes 2 eröffnet die oder der Vor-
sitzende des Studierendenrates die Wahlversammlung und leitet die Bestellung des Wahlausschusses. 
Die Wahlausschüsse bestehen in der Regel aus der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter, der Schriftfüh-
rerin oder dem Schriftführer und bei Bedarf aus weiteren Beisitzern. Mitglieder des Wahlausschusses 
können nur Wahlberechtigte sein. Sie werden aus der Mitte der Wahlberechtigten vorgeschlagen und 
durch offene Abstimmung bestätigt. Personen, die sich um einen Sitz in der Schulkonferenz bewer-
ben, können nicht Mitglieder des Wahlausschusses sein. An Schulen mit sechs oder weniger Lehrkräf-
ten, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpädagogischen Mitarbeitern, die Schulleiterin 
oder den Schulleiter nicht mitgerechnet, wird für die Wahl der Vertreter der Lehrkräfte kein Wahlaus-
schuss gebildet; die Wahlen werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter durchgeführt. 

(2) Die Wahlversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn darauf in der 
erneuten Ladung ausdrücklich hingewiesen worden ist. 
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§ 7 
Wahlhandlung 

 
(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter nimmt die Wahlvorschläge entgegen. Sie oder er prüft, ob die 

vorgeschlagenen Personen wählbar sind, und gibt die Wahlvorschläge der Wahlversammlung be-
kannt. Die vorgeschlagenen Personen sollen sich äußern, ob sie bereit sind, eine Wahl anzunehmen. 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht stimmberechtigt sind, sind nur wählbar, wenn sie eine Wähl-
barkeitsbescheinigung vorlegen. 

(2) Bei Mehrheitswahl (Personenwahl) werden die Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge auf 
dem Stimmzettel zusammengefasst. 

(3) Bei Verhältniswahl (Listenwahl) sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern 
auf dem Stimmzettel untereinander aufzuführen. 

(4) Vor Beginn der Wahlhandlung kann eine Aussprache über die Wahlvorschläge erfolgen. Den Kandida-
tinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen und ihre Auffassungen zu erläutern. 

(5) Bei jedem Wahlgang dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwandt werden. Nach Abschluss der 
(6) Auszählung gibt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter das Wahlergebnis bekannt und fragt die Gewähl-

ten, ob sie das Amt annehmen. 
(7) Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlausschuss eine Niederschrift, die von sämtlichen Mitgliedern 

des Wahlausschusses zu unterzeichnen ist. 
(8) Die Niederschrift muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 
2. Ort und Zeit der Wahl, 
3. die Namen und die Zahl der Wahlberechtigten, 
4. im Falle der Mehrheitswahl die Zahl der auf jede Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden 

gültigen Stimmen, im Falle der Verhältniswahl die Zahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenden 
gültigen Stimmen sowie die Verteilung der Sitze auf die Vorschlagslisten, 

5. die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber, 
6. die Zahl der ungültigen Stimmen sowie die Zahl der Stimmenthaltungen, 
7. das Ergebnis der etwaigen Auslosung. 

(9) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter teilt die Namen und Anschriften der gewählten Mitglieder der 
Schulkonferenz und die der Ersatzmitglieder nach § 8 Abs. 2 unverzüglich der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mit. 

(10) Wahlunterlagen, wie Niederschriften, Stimmzettel, Wahlausschreibungen, Wählbarkeitsbescheini-
gungen werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bis zur Durchführung der nächsten Wahlen 
der Mitglieder der Schulkonferenz aufbewahrt. 

 
§ 8 

Ersatzmitglieder 
 

(1) Als Mitglied der Schulkonferenz scheidet aus, wer vor Ende der Amtszeit die Wählbarkeit für das je-
weilige Amt verliert oder von seinem Amt zurücktritt. An seine Stelle tritt ein Ersatzmitglied ein. Das 
Gleiche gilt, wenn ein Mitglied der Schulkonferenz zeitweilig verhindert ist. 

(2) Wurde nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so tritt als Ersatzmitglied die nicht ge-
wählte Bewerberin oder der nicht gewählte Bewerber mit der nächsthöheren Stimmenzahl ein. 
Wurde nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, so werden die Ersatzmitglieder der Reihe 
nach aus den nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerbern derjenigen Vorschlagsliste entnom-
men, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Sind keine Bewerberinnen oder Bewerber vor-
handen, die nach Satz 1 oder 2 als Ersatzmitglieder berufen wären, sind Ersatzmitglieder für den Rest 
der Amtszeit nachzuwählen. 

(3) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann, sofern nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt 
wurde, das Ersatzmitglied mit der nächsthöheren Stimmenzahl mit der Teilnahme an den Sitzungen 
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der Lehrerkonferenzen mit Ausnahme der Zeugnis- und Versetzungskonferenzen sowie der Eltern und 
Schülervertretung beauftragen. Wurde nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, erfolgt die 
Beauftragung des Ersatzmitglieds nach dem in Abs. 2 Satz 2 festgelegten Verfahren. 

 
§ 9 

Wahlanfechtung 
 

(1) Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats und des Schüler- oder Studierendenrats kön-
nen innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses diese Wahl an-
fechten. Die Anfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften über 
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist, es sei denn, dass durch 
den Verstoß das Wahlergebnis nicht verändert oder beeinflusst werden konnte. 

(2) Die Anfechtung ist schriftlich gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu erklären und zu 
begründen. 

(3) Über die Anfechtung entscheidet die zuständige Schulaufsichtsbehörde. 
(4) Die Mitglieder der Schulkonferenz, deren Wahl für ungültig erklärt wurde, führen ihr Amt bis zur Wie-

derholungswahl weiter. Die Wiederholungswahl muss spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
Ungültigkeitserklärung erfolgen. 

 
Dritter Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 
 

§ 10 
Einberufung der Schulkonferenz 

 
(1) Die Schulkonferenz wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Angabe von Ort, Zeit und 

Tagesordnung mindestens einmal im Schulhalbjahr außerhalb der Unterrichtszeit in der Regel nicht 
vor 17.00 Uhr einberufen. Die Einladungen sind den Mitgliedern, zusätzlich den Ersatzmitgliedern zur 
Kenntnis, grundsätzlich spätestens zehn Tage vor der Sitzung mit der Tagesordnung zu übersenden. 
Auf Antrag eines Viertels der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Antrag einer der in der Schul-
konferenz vertretenen Personengruppen ist sie unverzüglich unter Angabe der zu beratenden Gegen-
stände einzuberufen. 

(2) Die Mitglieder können zu Beginn der Schulkonferenz weitere Anträge zur Tagesordnung stellen. Die 
Schulkonferenz entscheidet mit einfacher Mehrheit, ob diese Anträge in der Sitzung behandelt wer-
den. Werden sie nicht behandelt, so sind sie auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Schul-
konferenz zu setzen. 

 
§ 11 

Beschlussfähigkeit und Entscheidungen 
 

(1) Die Schulkonferenz ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der beschlussfähig. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig, wenn sie wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung desselben Gegenstandes 
einberufen werden muss. Bei der erneuten Ladung ist hierauf hinzuweisen; für die Ladungsfrist gilt 
§10 Abs. 1 Satz 2. 

(2) Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden. In den Fällen des § 23b Abs. 1 Satz 3, des § 24 Abs. 3 Satz 1 und 
des § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Schulgesetzes entscheidet die Schulkonferenz abweichend 
von Satz 1 und 2 mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder. Die Abstimmungen 
sind offen, auf Verlangen eines Fünftels der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder jedoch ge-
heim; Satz 2 ist im Fall einer geheimen Abstimmung nicht anzuwenden. Im Fall einer elektronischen 
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Sitzung der Schulkonferenz nach § 131 Abs. 5 Satz 9 des Hessischen Schulgesetzes sind geheime Ab-
stimmungen nicht zulässig. Stellt ein Fünftel der teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder der 
Schulkonferenz den Antrag auf geheime Abstimmung nach Satz 4, so kann die Abstimmung erst in 
einer späteren Sitzung in Präsenzform stattfinden. 

(3) Mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters, die widerruflich ist, kann die Schulkonferenz 
für die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte oder für die jeweilige Sitzung eine Verhandlungslei-
terin oder einen Verhandlungsleiter wählen. Das Recht der Schulleiterin oder des Schulleiters nach 
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

(4) An Schulen, an denen wegen der zu geringen Zahl der Lehrkräfte keine Ersatzmitglieder eintreten 
können, wird bei Abwesenheit der Lehrkraft, die Mitglied der Schulkonferenz ist, das ihr zustehende 
Stimmrecht von der in der Schulkonferenz anwesenden Lehrkraft zusätzlich ausgeübt, die von der 
abwesenden Lehrkraft damit beauftragt worden ist. Die Beauftragung ist der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 11a 

Geschäftsordnung und Pflicht zur Verschwiegenheit 
 

(1) Die Schulkonferenz kann sich unter Beachtung der in diesem Abschnitt getroffenen Regelungen eine 
Geschäftsordnung geben. 

(2) Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, haben 
die Mitglieder der Schulkonferenz auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu wahren. 

 
§ 12 

Niederschrift 
 

(1) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die nach Genehmigung durch die Schulkonfe-
renz von der oder dem Vorsitzenden und der jeweiligen Protokollführerin oder dem Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist zu den Schulakten zu nehmen. Jedes Mitglied der Schulkon-
ferenz kann verlangen, dass seine von dem Konferenzbeschluss abweichende Meinung in der Nieder-
schrift vermerkt wird. Die Niederschrift muss enthalten: 
1. die Bezeichnung der Konferenz, 
2. die Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, 
3. Ort, Beginn und Ende der Konferenz, 
4. die Tagesordnung, 
5. die Namen der anwesenden Mitglieder und der anderen erschienenen Personen, 
6. die Namen der verhinderten Mitglieder, 
7. wesentliche Gesichtspunkte der Beratung, 
8. die Anträge und die gefassten Beschlüsse im Wortlaut, 
9. das Stimmverhältnis bei Abstimmungen, 
10. die ausdrücklich zur Niederschrift abgegebenen Erklärungen. 

(2) Die genehmigten Niederschriften können jederzeit durch die Mitglieder der Schulkonferenz und de-
ren Ersatzmitglieder in der Schule eingesehen werden. Die Mitglieder der Schulkonferenz sowie die 
oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats und der Schüler- oder Studierendenvertretung erhalten 
jeweils eine Ausfertigung der Niederschrift. Ein Rechtsanspruch auf Aushändigung einer Kopie der 
Niederschrift an die Ersatzmitglieder besteht nicht, soweit nicht die Schulkonferenz mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen beschließt, dass eine Ausfertigung der Niederschrift nach der Genehmi-
gung grundsätzlich oder im Einzelfall ausgehändigt wird. 
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§ 13 
Ausführung der Beschlüsse 

 
(1) Die Verantwortung für die Ausführung der Beschlüsse der Schulkonferenz trägt die Schulleiterin oder 

der Schulleiter. Die Beschlüsse sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter den von der Entschei-
dung Betroffenen, in jedem Fall dem Schulelternbeirat, dem Schüler- oder Studierendenrat und der 
Gesamtkonferenz sowie dem Personalrat nach Maßgabe des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
bekannt zu geben. Dies gilt nicht für Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen 
Behandlung bedürfen. 

(2) Beschlüsse der Schulkonferenz in Angelegenheiten, die der Zustimmung des Schulelternbeirats und 
des Schülerrats nach §§ 110 Abs. 2, 122 Abs. 5 Satz 2 Hessisches Schulgesetz bedürfen oder in denen 
der Schulelternbeirat oder der Schülerrat nach §§ 110 Abs. 3, 122 Abs. 5 Satz 2 Hessisches Schulgesetz 
anzuhören ist, treten erst in Kraft, wenn das Beteiligungsverfahren abgeschlossen ist (§§ 111, 112, 
122 Abs. 5 Satz 2 Hessisches Schulgesetz). 

 
§ 14 

Beanstandung der Beschlüsse 
 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss Beschlüsse der Schulkonferenz beanstanden, die gegen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Anordnungen der Schulaufsichtsbehörde verstoßen. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist zu begründen. Im Falle einer Beanstandung muss 
die Schulkonferenz frühestens nach zehn, spätestens vor Ablauf von zwanzig Schultagen, die Angele-
genheit erneut beraten. Hilft sie der Beanstandung nicht ab, entscheidet die zuständige Schulauf-
sichtsbehörde. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Beschlüsse der Schulkonferenz beanstanden, wenn sie oder 
er aus pädagogischen Gründen erhebliche Bedenken hat. In diesen Fällen hat die Schulkonferenz frü-
hestens nach zehn, spätestens vor Ablauf von zwanzig Schultagen, die Angelegenheit erneut zu bera-
ten. Ein erneuter Beschluss der Schulkonferenz wird verbindlich, sofern nicht auf Antrag der Schullei-
terin oder des Schulleiters die zuständige Schulaufsichtsbehörde ihn aufhebt. 

 
§ 15 

Unaufschiebbare Entscheidungen 
 

In unaufschiebbaren Fällen trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter eine vorläufige Entscheidung. Sie 
oder er ist verpflichtet, unverzüglich der Schulkonferenz zu berichten und einen Beschluss herbeizufüh-
ren. 
 

§ 16 
Teilnahme der Aufsichtsbehörden und des Schulträgers 

 
Vertreterinnen oder Vertreter der Schulaufsichtsbehörden können an der Schulkonferenz mit beratender 
Stimme teilnehmen. Zu Tagesordnungspunkten, die Angelegenheiten des Schulträgers betreffen, ist eine 
Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers rechtzeitig von der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein-
zuladen. 
 

ZWEITER TEIL 
Konferenzen des pädagogischen Personals 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeines 
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§ 17 
Zweck der Konferenzen des pädagogischen Personals 

 
(1) Konferenzen des pädagogischen Personals haben die Aufgabe, zusammen mit der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter und der Schulkonferenz die Eigenverantwortung der Schule im Sinne von § 127, 
§ 127a Abs. 5 und §§ 127b bis 127i des Hessischen Schulgesetzes wahrzunehmen und weiterzuentwi-
ckeln. Sie sind im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für alle Angelegenheiten des Un-
terrichts und der Erziehung nach Maßgabe dieser Konferenzordnung zuständig. 

(2) Die Konferenzen des pädagogischen Personals wirken in allen die Schule, die Erziehung und den Un-
terricht betreffenden Fragen sowie bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule eng mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter, der Schulkonferenz, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern 
zusammen. Die der Schulleiterin oder dem Schulleiter durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein-
geräumten Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

(3) Die Konferenzen des pädagogischen Personals sollen das kollegiale und pädagogische Zusammenwir-
ken des pädagogischen Personals fördern. Dabei haben sie die pädagogische Freiheit der einzelnen 
Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpädagogischen Mitarbeiter zu achten; 
diese findet ihre Grenzen an der Notwendigkeit gemeinschaftlicher Arbeit im Rahmen des Erziehungs- 
und Bildungsauftrages der Schule, der Grundsätze zu seiner Verwirklichung sowie der sonstigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Persönliche Angelegenheiten der Lehrkräfte, sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und sozialpädagogischen Mitarbeiter dürfen von den Konferenzen des päda-
gogischen Personals nur im Einvernehmen mit der oder dem Betroffenen oder auf ihren oder seinen 
Wunsch erörtert werden. Die Zuständigkeit der Personalräte bleibt unberührt. 

 
§ 18 

Arten der Konferenzen des pädagogischen Personals 
 

(1) Konferenzen des pädagogischen Personals sind die Gesamtkonferenz und die Teilkonferenzen. 
(2) Teilkonferenzen sind insbesondere die Jahrgangs-, Schulstufen-, Schulzweig-, Schulform-, Klassen-, 

Semester-, Abteilungs-, Fachbereichs- und Fachkonferenzen. 
 

§ 19 
Einrichtung der Konferenzen des pädagogischen Personals 

 
(1) Konferenzen des pädagogischen Personals werden an allen Schulen mit mindestens drei hauptamtli-

chen Lehrkräften eingerichtet. Schulen mit weniger als drei hauptamtlichen Lehrkräften sind im Sinne 
der nachstehenden Bestimmungen zu leiten. 

(2) Teilkonferenzen werden nach Maßgabe besonderer Bestimmungen oder auf Grund eines Beschlusses 
der Gesamtkonferenz eingerichtet. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist berechtigt, an Teilkonfe-
renzen teilzunehmen; ihr oder ihm ist auf Antrag das Wort zu erteilen. 

 
Zweiter Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 
 

§ 20 
Stimmberechtigung 

 
Stimmberechtigt in Konferenzen des pädagogischen Personals sind alle zur Teilnahme an den jeweiligen 
Konferenzen berechtigten oder verpflichteten Lehrkräfte und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Schule, sofern nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt wird. 
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§ 21 
Beschlussfähigkeit; elektronische Form 

 
(1) Konferenzen des pädagogischen Personals sind beschlussfähig, wenn außer der oder dem Vorsitzen-

den mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten anwesend sind. Konferenzen des pädagogischen 
Personals können statt in Präsenzform auch in elektronischer Form tagen, es sei denn, dass ein Viertel 
der zur Teilnahme verpflichteten oder berechtigten Personen dem widerspricht. Anwesenheit im 
Sinne des Satz 1 ist in diesem Fall die Teilnahme an der elektronischen Sitzung. Audio- oder Videoauf-
zeichnungen der Sitzung sind unzulässig. 

(2) Solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, gilt die Konferenz des pädagogischen Personals 
als beschlussfähig. Nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit hat die oder der Vorsitzende die Sit-
zung aufzuheben und innerhalb von vierzehn Tagen die nächste Konferenz des pädagogischen Perso-
nals einzuberufen. Die nächste Konferenz der Lehrkräfte ist hinsichtlich der nicht behandelten Tages-
ordnungspunkte der aufgehobenen Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. 

 
§ 22 

Teilnahme der Mitglieder der Schulkonferenz 
 

Die Teilnahme von Mitgliedern der Schulkonferenz an Konferenzen des pädagogischen Personals richtet 
sich nach § 132 Hessisches Schulgesetz. 
 

§ 23 
Teilnahme der Schüler- und Studierendenvertretungen 

 
Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern oder Studierenden an den Konferenzen des pädagogischen 
Personals richtet sich nach § 122 Abs. 5 Satz 3 bis 5 Hessisches Schulgesetz sowie nach § 72 Abs. 1, § 75 
Abs. 3 Satz 2 und § 76 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 
2011, zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2014 (ABl. S. 234), in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 

§ 24 
Teilnahme der Aufsichtsbehörden 

 
(1) Die Schulaufsichtsbehörden haben das Recht, an allen Konferenzen des pädagogischen Personals 
(2) teilzunehmen. Ihren Vertreterinnen und Vertretern ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. 
(3) Die Schulaufsichtsbehörden können die Einberufung von Konferenzen des pädagogischen Personals 

verlangen. 
 

§ 25 
Zeitpunkt 

 
(1) Konferenzen des pädagogischen Personals finden grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeit statt. 

Sie können ausnahmsweise während der Unterrichtszeit stattfinden, wenn die Organisation des Un-
terrichts an der Schule oder andere zwingende Gründe dies erfordern. Der Unterrichtsausfall ist im 
Fall des Satz 2 auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

(2) Konferenzen zur organisatorischen Vorbereitung des Unterrichtsbeginns am Schuljahresanfang sind 
spätestens in der letzten Ferienwoche durchzuführen. 
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§ 26 
Entscheidungen 

 
(1) Die Konferenzen des pädagogischen Personals entscheiden durch Beschluss. 
(2) Beschlüsse, die eine Konferenz des pädagogischen Personals im Rahmen ihrer Zuständigkeit fasst, sind 

für ihre Mitglieder verbindlich. 
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Konfe-

renzordnung nichts anderes vorschreibt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der 
Berechnung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstim-
mungen sind offen, auf Verlangen eines Fünftels der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder je-
doch geheim. 

(4) Auf Antrag eines der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist bei der Wahl der Abwesenheits-
vertreterin oder des Abwesenheitsvertreters ( § 26 Abs. 2 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schullei-
terinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) geheim abzustim-
men. Dies gilt auch für die Wahl der oder des Vorsitzenden der Fachkonferenzen nach § 42 Abs. 2 
Satz 2. Anwesenheit im Sinne des Satz 1 ist im Fall des § 21 Abs. 1 Satz 2 die Teilnahme an der elekt-
ronischen Sitzung. 

 
§ 27 

Ausführung der Konferenzbeschlüsse 
 

Für die Ausführung der Konferenzbeschlüsse gilt § 13 entsprechend. Im Einvernehmen mit der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter kann die Konferenz Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen oder sozial-
pädagogische Mitarbeiter oder Ausschüsse mit der Ausführung beauftragen. 
 

§ 28 
Beanstandung von Konferenzbeschlüssen, unaufschiebbare Entscheidungen 

 
(1) Für die Beanstandung und Aufhebung von Beschlüssen der Gesamtkonferenz gilt § 14 mit der Maß-

gabe, dass die Gesamtkonferenz die Angelegenheit frühestens nach drei, spätestens vor Ablauf von 
zehn Schultagen erneut beraten muss. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss Beschlüsse der Gesamtkonferenz beanstanden, wenn min-
destens zwei Drittel der an der Schule tätigen Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
sozialpädagogischen Mitarbeiter dies innerhalb von fünf Unterrichtstagen nach der Beschlussfassung 
verlangen. § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Für die Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters in unaufschiebbaren Fällen gilt § 15 ent-
sprechend mit der Maßgabe, unverzüglich der Gesamtkonferenz zu berichten und einen Beschluss 
herbeizuführen. 

§ 29 
Pflicht zu Verschwiegenheit 

 
(1) Die Beratungen und Beschlüsse der Konferenzen des pädagogischen Personals, mit Ausnahme der 

Noten-, Zeugnis- und Versetzungskonferenzen sowie der Konferenzen, in denen Ordnungsmaßnah-
men nach § 82 Abs. 2, Maßnahmen zum Schutz von Personen nach § 82a oder der Ausschluss von der 
Ausbildung nach § 82b des Hessischen Schulgesetzes behandelt werden, unterliegen grundsätzlich 
nicht der Verschwiegenheitspflicht. Die Konferenz des pädagogischen Personals kann mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmberechtigten die Verschwiegenheitspflicht beschließen. 

(2) Die Mitglieder der Konferenzen des pädagogischen Personals sowie die Angehörigen der Elternver-
tretung und der Schüler- oder Studierendenvertretung sowie die teilnehmenden Mitglieder der Schul-
konferenz sind verpflichtet, über die Beratung der Angelegenheiten und Abstimmungen, die einzelne 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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der Schule oder Bedienstete der Schule unmittelbar betreffen, sowie in den in Abs. 1 Satz 2 genannten 
Fällen Verschwiegenheit zu bewahren. Eltern sowie Schüler- und Studierendenvertreter, die dagegen 
verstoßen, können durch Beschluss der Gesamtkonferenz von der weiteren Teilnahme an Konferen-
zen des pädagogischen Personals für die Dauer oder auf Zeit ausgeschlossen werden. 

 
§ 30 

(aufgehoben) 
 

§ 31 
Niederschrift 

 
Die Regelungen über die Niederschrift für die Schulkonferenz (§ 12) gelten entsprechend. § 12 Abs. 2 
Satz 2 gilt nicht entsprechend für die Niederschriften über Zeugnis- und Versetzungskonferenzen sowie 
über Konferenzen, bei denen ausschließlich 
1. Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen oder sozialpädagogi-

schen Mitarbeiter, 
2. Ordnungsmaßnahmen nach § 82 des Hessischen Schulgesetzes Abs. 2 oder 
3. Maßnahmen zum Schutz von Personen nach § 82a des Hessischen Schulgesetzes behandelt werden. 

Hinsichtlich der oder des Vorsitzenden des Schulelternbeirats und der Schüler- oder Studierendenver-
tretung gilt § 12 Abs. 2 Satz 2 auch nicht entsprechend für die Niederschriften über Konferenzen, bei 
denen ausschließlich Maßnahmen zur Förderung von Schülerinnen oder Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen oder der Ausschluss von der Ausbildung 
nach § 82b des Hessischen Schulgesetzes behandelt werden. 

 
§ 32 

(aufgehoben) 
 

Dritter Abschnitt 
Gesamtkonferenz 

 
§ 33 

Stellung der Gesamtkonferenz 
 

(1) Die Gesamtkonferenz ist Beschlussorgan einer Schule im Rahmen der ihr durch § 111 Abs. 2 und § 133 
Hessisches Schulgesetz übertragenen Aufgaben. Sie kann sich in Ergänzung dieser Konferenzordnung 
eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Gesamtkonferenz 
auch für die Teilkonferenzen für entsprechend anwendbar erklärt werden. 

(2) Die Gesamtkonferenz kann Beschlüsse der Teilkonferenzen mit Ausnahme der Noten-, Zeugnis- und 
Versetzungskonferenzen aufheben. Sie kann für bestimmte Sachbereiche zeitlich begrenzt ständige 
Ausschüsse einsetzen und deren Aufgabenbereich festlegen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder die Gesamtkonferenz können Ausschüsse auch zur Vorbereitung einzelner Tagesordnungs-
punkte einsetzen. Zu den Sitzungen der Ausschüsse ist mindestens ein Elternteil, der vom Schuleltern-
beirat zu benennen ist, und eine Schülerin oder ein Schüler oder eine Studierende oder ein Studieren-
der, die oder der von der Schüler- oder Studierendenvertretung zu benennen ist, hinzuzuziehen. 
Satz 4 gilt nicht für Ausschüsse, die ausschließlich mit Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, sozi-
alpädagogischen Mitarbeiterinnen oder sozialpädagogischen Mitarbeiter befasst sind. Die Ausschüsse 
haben der Gesamtkonferenz zu berichten. 

(3) Soweit an beruflichen Schulen die Gesamtkonferenz die Aufgaben der Schulkonferenz wahrnimmt, 
weil Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler nicht gewählt werden 
konnten (§ 131 Abs. 9 des Hessischen Schulgesetzes), richten sich die Mitwirkungsbefugnisse der Ge-
samtkonferenz nach § 129 und § 130 des Hessischen Schulgesetzes. Für das Verfahren gilt in diesem 
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Fall der Zweite Abschnitt des Zweiten Teils dieser Verordnung; § 131 Abs. 4 bis 8 und § 133 Abs. 1 
Satz 3 bis 5 des Hessischen Schulgesetzes sind nicht anzuwenden. 

 
§ 34 

Mitglieder der Gesamtkonferenz 
 

(1) Zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz sind verpflichtet: 
(1) hauptamtlich tätige Lehrkräfte, die mindestens die Hälfte der von ihnen erteilten Pflichtstunden 

an der Schule unterrichten, 
(2) die an der Schule hauptamtlich tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
(3) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die mindestens die Hälfte des von ihnen erteilten eigenver-

antwortlichen Unterrichts an der Schule erteilen, 
(4) als Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule nebenamt-

lich oder nebenberuflich tätige Bedienstete, sofern ihre Tätigkeit an der Schule sich auf mehr als 
acht Wochenstunden erstreckt. 

(2) Zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz sind berechtigt: 
1. die hauptamtlich tätigen Lehrkräfte, die weniger als die Hälfte der von ihnen erteilten Pflichtstun-

den an der Schule unterrichten, 
2. die an der Schule unterrichtenden Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, sofern die in Abs. 1 Nr. 3 

genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, 
3. als Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule Tätige, so-

fern die in Abs. 1 Nr. 4 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. 
(3) Hauptamtlich tätige Lehrkräfte, die an keiner Schule mindestens die Hälfte der von ihnen erteilten 

Pflichtstunden unterrichten, sind zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz ihrer Stammschule ver-
pflichtet. 

(4) Auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters oder auf Beschluss der Gesamtkonferenz sind 
die in Abs. 2 Genannten zur Teilnahme verpflichtet. Sonstige an der Schule tätige Bedienstete sind 
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zur Beratung solcher Tagesordnungspunkte hinzuzuzie-
hen, die ihren Aufgabenbereich betreffen. 

(5) Die oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sowie drei 
weitere Angehörige des Schulelternbeirats können an der Konferenz mit beratender Stimme teilneh-
men. Die Tagesordnung ist der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Schulelternbeirats rechtzei-
tig zuzuleiten; der Schulelternbeirat entscheidet, wen er in die Gesamtkonferenz entsendet. Dies gilt 
auch für Teilkonferenzen, mit Ausnahme der Zeugnis- und Versetzungskonferenz und solcher Konfe-
renzen, in denen ausschließlich Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer, Ordnungsmaß-
nahmen nach § 82 Abs. 2 oder Maßnahmen nach § 82a des Hessischen Schulgesetzes behandelt wer-
den, mit der Maßgabe, dass bis zu drei Beauftragte des Schulelternbeirats beratend teilnehmen kön-
nen (§ 110 Abs. 6 Hessisches Schulgesetz). 

(6) Abs. 5 gilt entsprechend für Schüler- und Studierendenvertreter sowie für Mitglieder der Schulkonfe-
renz (§ 122 Abs. 2 Satz 2, Abs. 5, § 125 Abs. 1 und § 132 Satz 1 Hessisches Schulgesetz). 

 
§ 35 

Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz 
 

(1) Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz ist die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich durch die ständige Vertreterin oder den ständigen 

Vertreter oder, falls die Vertreterin oder der Vertreter verhindert ist, durch eine von ihr oder ihm 
beauftragte Lehrkraft oder durch die nach § 26 Abs. 2 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleite-
rinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählte Lehrkraft 
vertreten lassen, sofern diese nicht dem Personalrat angehört. 
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(3) Mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters, die widerruflich ist, kann die Gesamtkonfe-

renz für die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte oder für die jeweilige Sitzung eine Verhand-
lungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter wählen. 

 
§ 36 

Einberufung der Gesamtkonferenz 
 

(1) Die Gesamtkonferenz ist bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Schulhalbjahr einzuberufen. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder von ihm Beauftragte oder ein Beauftragter 

beruft die Gesamtkonferenz unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung in der Regel sieben, min-
destens drei, bei beruflichen Schulen mindestens zwölf Unterrichtstage vorher ein (ordentliche Kon-
ferenz); gleichzeitig erhalten die oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats und des Schülerrats oder 
der Studierendenvertretung eine Durchschrift der Einladung und Tagesordnung und nehmen an den 
Konferenzen mit beratender Stimme teil. In den Fällen des § 33 Abs. 3 ist in der Tagesordnung darauf 
hinzuweisen, dass die Gesamtkonferenz an Stelle der Schulkonferenz handelt. Anträge zur Tagesord-
nung, deren Gegenstände zur Zuständigkeit der Gesamtkonferenz gehören, können von jedem Mit-
glied, von der Schüler- oder Studierendenvertretung oder dem Schulelternbeirat zu Beginn der Kon-
ferenz gestellt werden. Die Gesamtkonferenz entscheidet mit Zweidrittelmehrheit, ob diese Anträge 
als Dringlichkeitsanträge zugelassen sind; zugelassene Dringlichkeitsanträge sind in der Regel vorran-
gig zu behandeln. Nicht erledigte Tagesordnungspunkte sind auf die Tagesordnung der nächsten Ge-
samtkonferenz zu setzen und sodann vorrangig zu behandeln. 

(3) In Ausnahmefällen kann die Gesamtkonferenz auch ohne Einhaltung der Ladungsfrist mit entspre-
chender Begründung einberufen werden. 

(4) Die Gesamtkonferenz muss innerhalb von zwölf Unterrichtstagen einberufen werden, wenn dies von 
einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung schriftlich beantragt 
wird (außerordentliche Konferenz). Die Rechte der Schulaufsichtsbehörden bleiben unberührt. Das 
Gleiche gilt, wenn drei Viertel der Angehörigen der Schüler- oder Studierendenvertretung oder des 
Schulelternbeirats dies unter Angabe der Tagesordnung schriftlich beantragen. Unterlagen für die Be-
ratung sollen den Mitgliedern der Konferenz und den sonstigen Teilnahmeberechtigten in der Regel 
mit der Einladung übermittelt werden. 

 
Vierter Abschnitt 
Teilkonferenzen 

 
§ 37 

Klassenkonferenzen 
 

(1) Klassenkonferenzen finden für alle Klassen statt, in denen mindestens drei Lehrkräfte unterrichten. 
Zur Teilnahme an Klassenkonferenzen verpflichtet sind die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte 
und die in der Klasse regelmäßig tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(2) Die Klassenleitung beruft bei Bedarf die Klassenkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung ein. Die Klassenleitung kann zu einer 
Klassenkonferenz einladen, wenn dies die Klassensprecherin oder der Klassensprecher unter Angabe 
von triftigen Gründen beantragt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz übernehmen. 

(3) Die Klassenkonferenz berät und beschließt im Rahmen der ihr durch § 135 Hessisches Schulgesetz 
übertragenen Aufgaben. 

(4) Die Klassenleitung soll auch die Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpädago-
gischen Mitarbeiter zur Teilnahme an der Klassenkonferenz verpflichten, die die betroffene Schülerin 
oder den betroffenen Schüler vor einem Wechsel der Lehrkraft, der sozialpädagogischen Mitarbeite-
rin oder des sozialpädagogischen Mitarbeiters im laufenden Schuljahr zuletzt unterrichtet haben und 
noch der Schule angehören. Dies gilt auch für Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
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sozialpädagogischen Mitarbeiter, die die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler vor einer 
Umstufung im Rahmen des Kursunterrichts oder vor einem Wechsel der Lehrkraft bei epochal erteil-
tem Unterricht zuletzt unterrichtet haben, sofern die zu behandelnden Tagesordnungspunkte dies 
erfordern. Soweit Schülerinnen und Schüler zeitweilig an kooperierenden beruflichen Schulen (§ 23c 
Abs. 3 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes) oder an Schulen für Kranke (§ 11 Abs. 3 Satz 2 des Hessi-
schen Schulgesetzes) unterrichtet werden, können an den Klassenkonferenzen auch Lehrkräfte, sozi-
alpädagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpädagogischen Mitarbeiter dieser Schulen teilnehmen. 

(5) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von einer Konferenz 
des die Schülerinnen und Schüler unterrichtenden pädagogischen Personals, der Semester- oder Jahr-
gangskonferenz wahrgenommen. 

(6) §§ 28 und 31, § 33 Abs. 2 Satz 2 bis 6, § 34 Abs. 5 und § 36 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend; § 75 
Abs. 4 Hessisches Schulgesetz bleibt unberührt. 

 
§ 38 

Semesterkonferenzen 
 

In den Schulen mit Semestereinteilung sind Semesterkonferenzen einzurichten. Auf sie finden die Vor-
schriften über die Klassenkonferenz entsprechend Anwendung. 
 

§ 39 
Schulstufen- und Jahrgangskonferenzen 

 
(1) Zur Teilnahme an Schulstufenkonferenzen sind alle in der Schulstufe hauptamtlich, nebenamtlich 

oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tech-
nischen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme des Schulverwaltungsperso-
nals sowie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, zur Teilnahme an Jahrgangskonferenzen alle in die-
sem Jahrgang hauptamtlich, nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte, sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, technischen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst verpflichtet. 

(2) Den Vorsitz in der Schulstufenkonferenz führt die Schulstufenleiterin oder der Schulstufenleiter oder 
die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahrnimmt. Falls keine Leiterin oder kein Leiter bestellt ist und auch 
keine Lehrkraft diese Aufgabe wahrnimmt, übernimmt eine von der Schulstufenkonferenz gewählte 
Lehrkraft den Vorsitz. Die Jahrgangskonferenz wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden für das 
laufende Schuljahr. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz in der Schulstufenkonferenz 
oder der Jahrgangskonferenz übernehmen. § 35 Abs. 3 findet entsprechend Anwendung. 

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Schulstufenkonferenz oder der Jahrgangskonferenz beruft 
bei Bedarf im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter die Konferenz unter Angabe 
von Zeit, Ort und Tagesordnung ein und leitet sie. 

(4) Die Schulstufenkonferenz berät und beschließt über pädagogische und organisatorische Angelegen-
heiten der Stufe, die Jahrgangskonferenz über pädagogische und organisatorische Angelegenheiten 
des Jahrgangs. Dabei sind die Belange der gesamten Schule und die Zusammenarbeit mit anderen an 
der Schule bestehenden Stufen und Schulformen zu wahren und gegebenenfalls Empfehlungen im 
Rahmen eines Schulverbundes zu berücksichtigen. 

(5) §§ 28, 31, 32 und 34 Abs. 5 gelten entsprechend. 
 

§ 40 
Schulform- und Schulzweigkonferenzen 

 
(1) Sind in einer Schule verschiedene Schulformen organisatorisch verbunden, so sind Konferenzen der 

einzelnen Schulformen (Schulformkonferenz) oder Schulzweige (Schulzweigkonferenz) zulässig. Für 
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diese Konferenzen gelten die Vorschriften über die Schulstufenkonferenzen sinngemäß, soweit im 
Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Schulformkonferenzen dürfen nur über solche Angelegenheiten beraten und beschließen, die aus-
schließlich für die jeweilige Schulform von Bedeutung sind. Die Belange der gesamten Schule und die 
Zusammenarbeit mit anderen an der Schule vertretenen Schulformen sind zu wahren. Das Gleiche gilt 
für die Schulzweigkonferenz. 

(3) Den Vorsitz in der Schulformkonferenz führt die Schulformleiterin oder der Schulformleiter, in der 
Schulzweigkonferenz die Schulzweigleiterin oder der Schulzweigleiter oder die jeweilige Lehrkraft, die 
diese Aufgabe wahrnimmt. Falls keine Leiterin und kein Leiter bestellt ist und auch keine Lehrkraft die 
jeweilige Aufgabe wahrnimmt, übernimmt eine von der jeweiligen Konferenz gewählte Lehrkraft den 
Vorsitz. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz übernehmen. 

(4) §§ 28 und 31, § 33 Abs. 2 Satz 2 bis 6, § 34 Abs. 5 und § 36 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

§ 41 
Abteilungskonferenzen 

 
(1) In Schulen, die in Abteilungen gegliedert sind, können Abteilungskonferenzen eingerichtet werden. 
(2) Zur Teilnahme verpflichtet sind die in der Abteilung hauptamtlich, nebenamtlich oder nebenberuflich 

tätigen Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, technischen und sonstigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme des Schulverwaltungspersonals und die Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst. 

(3) Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter oder die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahrnimmt, be-
ruft die Abteilungskonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter An-
gabe von Zeit, Ort und Tagesordnung ein und leitet sie. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den 
Vorsitz übernehmen. 

(4) Die Abteilungskonferenz berät und entscheidet insbesondere über: 
1. Die Koordination der pädagogischen Arbeit in der Abteilung; 
2. Grundsätze der Notengebung und der Abschlussprüfungen im Rahmen der geltenden Vorschrif-

ten. 
(5) §§ 28 und 31, § 33 Abs. 2 Satz 2 bis 6, § 34 Abs. 5 und § 36 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

§ 42 
Fach- und Fachbereichskonferenzen 

 
(1) Fach- und Fachbereichskonferenzen können für die gesamte Schule, einzelne Schulstufen, einzel-ne 

Schulzweige oder einzelne Schuljahrgänge stattfinden. 
(2) Den Vorsitz in den Fachbereichskonferenzen führt die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichslei-

ter oder die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahrnimmt. Den Vorsitz in den Fachkonferenzen führt eine 
von der jeweiligen Konferenz für die Dauer von drei Jahren gewählte hauptamtliche Lehrkraft, in För-
derschulen die Stufenleiterin oder der Stufenleiter. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den 
Vorsitz übernehmen. 

(3) Zur Teilnahme an den Fach- und Fachbereichskonferenzen sind die Lehrkräfte und die Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst verpflichtet, die in dem entsprechenden Fach oder dem jeweiligen Fachbereich 
in der Schule, in der Schulstufe, in dem Schulzweig oder in dem jeweiligen Schuljahrgang unterrichten. 
An den Konferenzen können die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Schulzweigleiterin oder der 
Schulzweigleiter, die pädagogische Leiterin oder der pädagogische Leiter, die Stufenleiterin oder der 
Stufenleiter, die Studienleiterin oder der Studienleiter, die Abteilungsleiterin oder der Abteilungslei-
ter an beruflichen Schulen oder die Lehrkraft, die die jeweilige Aufgabe wahrnimmt und die Lehr-
kräfte, die die Lehrbefähigung für das entsprechende Fach besitzen, sowie an den in Abs. 2 Satz 2 
genannten Konferenzen auch die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichsleiter oder die Lehrkraft, 
die diese Aufgabe wahrnimmt, beratend teilnehmen. Die zuständigen Ausbildungsleiterinnen oder 
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Ausbildungsleiter und Fachleiterinnen und Fachleiter der Studienseminare können zugezogen wer-
den. 

(4) Die Vorsitzenden der Fachbereichs- und Fachkonferenzen berufen diese bei Bedarf im Einvernehmen 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung ein. Fach- und 
Fachbereichskonferenzen sind innerhalb von zwölf Unterrichtstagen einzuberufen, wenn die Schullei-
terin oder der Schulleiter oder mindestens ein Viertel der in Abs. 3 Satz 1 Genannten dies schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung beantragen. Über Fachkonferenzen sind die Fachbereichsleiterin 
oder der Fachbereichsleiter, bei beruflichen Schulen die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter, 
über Konferenzen, die die Oberstufe betreffen, auch die Studienleiterin oder der Studienleiter oder 
die Lehrkraft, die die jeweilige Aufgabe wahrnimmt, zu informieren. 

(5) Die Fach- und Fachbereichskonferenzen beraten über alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen 
Lernbereich betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheiden im Rahmen der ihnen durch § 134 Abs. 1 
Hessisches Schulgesetz übertragenen Aufgaben und der von der Schul- oder Gesamtkonferenz be-
schlossenen Grundsätze. Die Fach- und Fachbereichskonferenzen dienen auch dem Erfahrungsaus-
tausch der im Fach, einer Fachrichtung oder einem Lernbereich unterrichtenden Lehrkräfte sowie der 
Berichterstattung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen der Lehr-
kräfte. 

(6) Die §§ 28 und 31, § 33 Abs. 2 Satz 2 bis 6, § 34 Abs. 5 und § 36 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

DRITTER TEIL 
Schlussvorschriften 

 
§ 43 

Aufhebung von Vorschriften 
Die Allgemeine Konferenzordnung vom 22. Juni 1983 (ABl. S. 443) wird aufgehoben. *) 

 
§ 4455 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Konferenzordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2030 außer Kraft. 
 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

  

 
55 Satz 1 dieser Bestimmung betrifft das In-Kraft-Treten der Verordnung in der ursprünglichen Fassung. 
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22.4 Pflichtstundenverordnung 

Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte 
(Pflichtstundenverordnung) vom 19. Mai 2017 56 

 
§ 1 

Wöchentliche Pflichtstundenzahl 
 
(1) Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte wird bestimmt durch die Art des Einsatzes einer 

Lehrkraft nach Abs. 2 und durch ihr Lebensalter. Ausschlaggebend ist der zeitlich überwiegende Ein-
satz nach Abs. 2. 

(2) Die wöchentliche Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung beträgt bis zum Ende des 
Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird: 
1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einer 

Grundschule verbunden sind 28,5 Stunden, 
2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Unter-

richts für vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung zusätzlich 
eingesetzt werden, an Beratungs- und Förderzentren, an Förderschulen 
und in Förderschulklassen, -abteilungen oder -zweigen an allgemeinen 
Schulen 27,5 Stunden, 

3. an Hauptschulen, Realschulen, Haupt- und Realschulen, Mittelstufenschu-
len sowie an Haupt-, Realschul- und Mittelstufenschulzweigen kooperati-
ver Gesamtschulen, Abendhauptschulen und Abendrealschulen 26,5 Stunden, 

4. an Förderstufen und an integrierten Gesamtschulen 25,5 Stunden, 
5. an Gymnasien, Gymnasialzweigen kooperativer Gesamtschulen, Abend-

gymnasien und Hessenkollegs 25,5 Stunden, 
6. an beruflichen Schulen 24,5 Stunden. 

(3) Ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, verringert sich die wöchentli-
che Pflichtstundenzahl nach Abs. 2 um eine halbe Pflichtstunde. 

(4) Die wöchentliche Pflichtstundenzahl für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beträgt bis zum 
Ende des Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird, 
1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einer 

Grundschule verbunden sind, 28,5 Stunden, 
2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Unter-

richts für vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung zusätzlich 
eingesetzt werden, an Beratungs- und Förderzentren, an Förderschulen 
und in Förderschulklassen, -abteilungen oder -zweigen an allgemeinen 
Schulen 27,5 Stunden. 

(5) Die Pflichtstundenzahl nach Satz 1 verringert sich ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. 
Lebensjahres folgt, um eine halbe Pflichtstunde. 

(6) Die wöchentliche Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte ohne Lehramtsbefähigung beträgt eine Pflicht-
stunde mehr als die für Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung festgelegte wöchentliche Pflichtstunden-
zahl. 

(7) Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der hauptamtlich tätigen Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2022 
(BGBl. I S. 959) sind, reduziert sich unbeschadet des Abs. 3 bis zum Ende des Schulhalbjahres, in dem 
sie das 60. Lebensjahr vollenden, um eine halbe Pflichtstunde. Die Reduzierung nach Satz 1 gilt ab 
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dem Ersten des Monats, in welchem dem Staatlichen Schulamt der Nachweis über die Feststellung 
der Schwerbehinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Monats, in dem die Schwerbehinder-
teneigenschaft endet. § 199 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Die Lehr-
kräfte sowie die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind verpflichtet, Änderungen unverzüg-
lich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen. Als Nachweis über die Feststellung der Schwerbe-
hinderung gilt der Schwerbehindertenausweis. 

(8) Stichtag für die Bemessung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl ist der Beginn des jeweiligen 
Schulhalbjahres, bei einer Einstellung nach diesem Stichtag der Tag der Einstellung. 

 
§ 2 

Lebensarbeitszeitkonto 
 
(1) Hauptamtlich tätigen Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden ab dem 1. 

August 2017 0,5 Pflichtstunden pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto bis zum Ende 
des Schulhalbjahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, gutgeschrieben. Satz 1 gilt nicht für 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Eine Gutschrift erfolgt ausschließlich für die Zeiten, in denen 
Besoldung gewährt wird, mit der Ausnahme, dass für Zeiten einer Beurlaubung mit Besoldung keine 
Zeitgutschrift stattfindet. Bei auf Krankheit beruhender Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflichten 
sowie bei Abwesenheit vom Dienst wegen Kur oder Heilbehandlung werden ab Beginn der siebten 
ununterbrochen aufeinanderfolgenden Krankheitswoche keine Pflichtstunden gutgeschrieben; das 
gleiche gilt bei einer stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch - Gesetzliche Krankenversicherung - vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454), oder bei einer Diensterleichterung zur 
Wiederherstellung der Gesundheit nach § 11. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt die Gutschrift anteilig 
entsprechend dem bewilligten Beschäftigungsumfang. 

(2) Hauptamtlich tätigen Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden ab dem 
Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, auf Antrag 0,5 Pflichtstunden pro Ka-
lenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben, wenn sie ihre wöchentliche Pflicht-
stundenzahl um 0,5 erhöhen. Die Gutschrift erfolgt ab dem Schulhalbjahr, das auf die Antragstellung 
folgt. Der Zeitraum für die zusätzliche Ansparung muss sich auf volle Schulhalbjahre erstrecken. Abs. 1 
Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Während eines befristeten Arbeitsverhältnisses kann nicht ange-
spart werden. 

(3) Hauptamtlich tätigen schwerbehinderten Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die keinen Nachteilsausgleich nach § 10 
erhalten, werden auf Antrag 0,5 Pflichtstunden pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben, wenn sie ihre wöchentliche Pflichtstundenzahl um 0,5 erhöhen. Die Gutschrift erfolgt 
ab dem Schulhalbjahr, das auf die Antragstellung folgt. Der Zeitraum für die zusätzliche Ansparung 
muss sich auf volle Schulhalbjahre erstrecken. Abs. 1 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Während eines 
befristeten Arbeitsverhältnisses kann nicht angespart werden. 

(4) Für die nach Abs. 1 angesparten Pflichtstunden erfolgt in der Regel eine Ermäßigung mittels einer 
Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl im letzten Schuljahr, auf Antrag im letzten Schul-
halbjahr, unmittelbar vor dem Ruhestand, 
1. vor Beginn der Freistellung nach § 85b Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Ja-

nuar 1989 in der geltenden Fassung vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), 
2. vor Beginn der Freistellung nach § 2a Abs. 3 Satz 1 dieser Verordnung, 
3. vor Beginn der Freistellung nach § 1 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 der Verordnung über besondere For-

men der Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeit für beamtete Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen vom 31. Mai 1996 (GVBl. S. 273), sofern sich der Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand 
unmittelbar anschließt, oder 

4. bei befristet Beschäftigten bis zum Ende des befristeten Arbeitsverhältnisses. 
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Für den Fall, dass die angesparten Pflichtstunden mindestens der bewilligten persönlichen wöchent-
lichen Pflichtstundenzahl eines Schulhalbjahres entsprechen, kann auf Antrag für die angesparten 
Pflichtstunden auch eine Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung im letzten 
Schulhalbjahr unmittelbar vor dem Ruhestand, vor Beginn der Freistellung nach § 85b Abs. 3 Nr. 2 des 
Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Januar 1989 in der geltenden Fassung vom 13. Dezember 2012 
(GVBl. S. 622) oder vor Beginn der Freistellung nach § 2a Abs. 2 Satz 1 in Anspruch genommen wer-
den. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen kann statt der Ermäßigung nach Satz 1 auch ein finanzieller 
Ausgleich für die angesparten Pflichtstunden vorgesehen werden. 

(5) Auf Antrag kann die Ermäßigung mittels einer Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl 
oder die Freistellung nach Abs. 4 ganz oder teilweise zu einem früheren Zeitpunkt gewährt werden, 
soweit dringende dienstliche Belange nicht beeinträchtigt werden. 

(6) Ist ein vollständiger Abbau über eine Ermäßigung mittels einer Anrechnung auf die wöchentliche 
Pflichtstundenzahl oder Freistellung 
1. wegen Dienstunfähigkeit mit der Folge der Versetzung in den Ruhestand oder 
2. als Folge einer durch ärztliches Attest nachgewiesenen Krankheit im Ermäßigungs- oder Freistel-

lungszeitraum nach Abs. 4 
nicht möglich, wird bei Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit aufsteigenden 
Gehältern auf Antrag eine pflichtstundenbezogene Ausgleichszahlung in Höhe des auf eine Pflicht-
stunde entfallenden Anteils der individuellen Besoldung oder des Entgelts gewährt. Dies gilt rückwir-
kend ab dem 1. Februar 2010, soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 vorgelegen haben. 

(7) Besoldung im Sinne des Abs. 6 Satz 1 sind das Grundgehalt, die Amtszulagen, der Familienzuschlag 
sowie die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung Nr. 13 der Anlage I zum Hessischen Be-
soldungsgesetz. Maßgebend ist die Höhe der Besoldung zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs. 
Zur Ermittlung der auf eine Stunde entfallenden Ausgleichszahlung nach Abs. 6 Satz 1 ist der Monats-
betrag der individuellen Besoldung durch das 4,348fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
der Beamtin oder des Beamten zu teilen. Der Anspruch entsteht im Fall des Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 mit 
dem Tag vor Beginn des Ruhestands, im Fall des Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 mit dem letzten Tag der Erkran-
kung. Er wird jeweils mit Beginn des Ruhestands fällig. Abweichend davon wird im Fall des Abs. 6 
Satz 2 der Anspruch zum Beginn des übernächsten Kalendermonats nach Eingang des Antrags fällig. 

(8) Die Berechnung des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts oder Vergleichsent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe richtet sich nach § 24 des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst des Landes Hessen vom 1. September 2009. 

(9) Nähere Bestimmungen über das Lebensarbeitszeitkonto trifft das Hessische Kultusministerium. 
 

§ 2a 
Verpflichtendes Arbeitszeitkonto (Vorgriffsstunde) 

 
(1) Soweit Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen nach der Verordnung über ein ver-

pflichtendes Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 20. 
Dezember 2002 (GVBl. I 2003 S. 2) in der geltenden Fassung vom 27. September 2012 (GVBl. S. 299) 
zusätzliche Unterrichtsstunden, sogenannte Vorgriffstunden, erteilt haben, sind diese in der Regel 
jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2008/2009 auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt frühestens ab dem 
Schuljahr, das auf die Vollendung des 50. Lebensjahres folgt. Der Ausgleich wird bei der Bemessung 
der Altersermäßigung nach § 9 nicht berücksichtigt. 

(2) Auf Antrag kann der Ausgleich der nach Abs. 1 zusätzlich erteilten Unterrichtsstunden anstelle der 
nach Abs. 1 vorgesehenen Senkung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung auch durch Freistel-
lung vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung für die Dauer des letzten Schulhalbjahres vor 
Eintritt in den Ruhestand nach § 33, § 34 oder § 35 des Hessischen Beamtengesetzes oder vor Beginn 
der Freistellung nach § 85b Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Januar 1989 in der 
geltenden Fassung vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622) erfolgen. Eine zuvor bewilligte Teilzeitbe-
schäftigung geht für den Zeitraum der Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung 
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nach Satz 1 in eine Vollzeitbeschäftigung über. Die Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung 
der Besoldung nach Satz 1 setzt die Erteilung einer zusätzlichen Unterrichtsstunde nach Abs. 1 über 
einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren voraus. Soweit Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres 
2007/2008 noch nicht über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren eine zusätzliche Unterrichts-
stunde nach Abs. 1 erteilt hatten und auf Antrag über diesen Zeitpunkt hinaus bis zum Ende des Schul-
halbjahres eine zusätzliche Unterrichtsstunde nach Abs. 1 leisten, in welchem der Zeitraum von ins-
gesamt zehn Jahren erreicht wird, gelten für diese Fälle Satz 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass im Falle von zu viel geleisteten Stunden der Ausgleich nach der Verordnung über den finanziellen 
Ausgleich von Arbeitszeitguthaben aus einer langfristigen ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßi-
gen Arbeitszeit von Lehrkräften (Arbeitszeitguthaben-Ausgleichsverordnung) vom 16. Juni 2017 (ABl. 
S. 318), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. November 2021 (ABl. S. 1031) erfolgt. 

(3) Die Schulaufsichtsbehörde kann auf Antrag nachträglich einen Wechsel zwischen der Senkung der 
wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung nach Abs. 1 und der Freistellung vom Dienst unter Weiterge-
währung der Besoldung nach Abs. 2 Satz 1 zulassen, wenn ein Festhalten an der bisher getroffenen 
Entscheidung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Der 
Wechsel kann nicht zugelassen werden, wenn der Ausgleich nach Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 bereits 
begonnen hat oder wenn ein Antrag nach § 3 Abs. 3 Satz 5 der Verordnung über ein verpflichtendes 
Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 20. Dezember 
2002 (GVBl. I 2003 S. 2) in der geltenden Fassung vom 27. September 2012 (GVBl. S. 299) nicht frist-
gerecht gestellt wurde. 

 
Zweiter Abschnitt 

Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten innerhalb der Schule 
 

§ 3 
Allgemeines 

 
(1) Für die Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters, für die weiteren Aufgaben der Schulleitung 

und für weitere schulische Aufgaben werden jeder Schule Stundendeputate zur Anrechnung auf die 
wöchentliche Pflichtstundenzahl zur Verfügung gestellt. 

(2) Die Stundendeputate für die Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter (Leiterdeputat), für wei-
tere Schulleitungsaufgaben (Leitungsdeputat) und für weitere schulische Aufgaben (Schuldeputat) 
errechnen sich jeweils als Summe aus einem Sockeldeputat und einem Zusatzdeputat. Das Zusatz-
deputat ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der Schülerinnen und Schüler mit dem jeweiligen 
Anrechnungsfaktor nach der Anlage. Bei Schulen, die sich in der Umwandlung von einer Schulform 
in eine andere befinden, wird das Zusatzdeputat durch die Summe der je Schulform zu berechnenden 
Deputate bestimmt. Führt das Ergebnis der Berechnung nach zu einem Stundenbruchteil, so ist ab 
einem Gesamtwert von 0,5 aufzurunden, darunter liegende Stundenbruchteile sind abzurunden. Für 
die Berechnung nach Satz 1 sind die Schülerzahlen des jeweils letzten Erhebungsstichtages der allge-
meinen Schulstatistik zugrunde zu legen. Schulen, die als Folge von Schulorganisationsänderungen 
neu aufgebaut werden, legen der Berechnung die Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres zugrunde. 

(3) Für Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern und für weitere Schulleitungsaufgaben kann aus 
dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung nach Maßgabe der Abs. 5 und 6 ein zusätzliches Lei-
ter- und Leitungsdeputat generiert werden. 

(4) Schulleiterinnen und Schulleiter können Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen besondere außerunterrichtliche Tätigkeiten sowie in selbstständigen Schulen nach § 127d des 
Schulgesetzes die nach den §§ 127d Abs. 2 Nr. 2 und 127c Abs. 2 Satz 2 des Schulgesetzes zugelasse-
nen Aufgaben übertragen und dafür Anrechnungen auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl aus dem 
Leiterdeputat, dem Leitungsdeputat, dem zusätzlichen Leiter- und Leitungsdeputat nach Abs. 5 und 
6 oder dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung gewähren. 
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(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter einer selbstständigen Schule, die das Große Schulbudget be-

wirtschaftet (§§ 127c, 127d, 127e des Schulgesetzes) kann den Zuschlag zur Grundunterrichtsversor-
gung ganz oder teilweise auf das zusätzliche Leiter- und Leitungsdeputat nach Abs. 3 übertragen. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter einer Schule, die nicht unter Abs. 5 fällt, kann bis zu 20 vom 
Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusätzliche Leiter- und Leitungsde-
putat nach Abs. 3 übertragen. Im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz kann sie oder er zusätzlich 
zehn vom Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusätzliche Leiter- und Lei-
tungsdeputat nach Abs. 3 übertragen. In Schulen, die nicht unter Abs. 5 fallen, dürfen insgesamt bis 
zu 30 vom Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung für Aufgaben von Schulleiterinnen 
und Schulleitern und weitere Schulleitungsaufgaben verwendet werden. 

(7) Bei einem Unterrichtseinsatz von mindestens acht Wochenstunden in der gymnasialen Oberstufe, 
an Abendgymnasien und Hessenkollegs wird eine Wochenstunde auf die wöchentlichen Pflichtstun-
den angerechnet. Lehrkräfte, die zeitlich überwiegend im Unterricht an beruflichen Schulen einge-
setzt sind, erhalten keine Anrechnung für den Einsatz in der gymnasialen Oberstufe. 

(8) Bei einem Unterrichtseinsatz von mindestens acht Unterrichtsstunden nach 20 Uhr oder an Samsta-
gen wird eine Wochenstunde auf die wöchentlichen Pflichtstunden angerechnet. Dies gilt auch, 
wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 kumulativ vorliegen. 

(9) Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, deren Einsatz in der gymnasialen Oberstufe, an Abendgymnasien 
und Hessenkollegs weniger als acht Wochenstunden beträgt, jedoch mindestens dem ihrem prozen-
tualen Beschäftigungsumfang entsprechenden Anteil von acht Wochenstunden entspricht, erhalten 
eine Anrechnung auf die wöchentlichen Pflichtstunden. Diese Anrechnung erfolgt in Höhe des ihrem 
prozentualen Beschäftigungsumfangs entsprechenden Anteils einer Wochenstunde. Für den Unter-
richt nach 20 Uhr oder an Samstagen gilt Satz 1 entsprechend. 

(10) Die Anrechnungen nach Abs. 4 bis 9 gelten grundsätzlich jeweils für mindestens ein Schulhalbjahr. 
 

§ 4 
Deputat für Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
(1) Das Leiterdeputat gibt den Umfang der Leitungszeit der Schulleiterinnen und Schulleiter an. Mit den 

restlichen Wochenstunden, bezogen auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl nach § 1, erteilen sie 
Unterricht, sofern keine weiteren Anrechnungen erfolgen. 

(2) Die Sockeldeputate nach § 3 Abs. 2 betragen: 
1. für Grundschulen mit oder ohne Förderstufe, Hauptschulen, Realschu-

len, Haupt- und Realschulen mit und ohne Förderstufe sowie Mittel-stu-
fenschulen 7 Wochenstunden, 

2. für Hauptschulen, Haupt- und Realschulen mit und ohne Förderstufe so-
wie Mittelstufenschulen, die mit einer Grundschule verbunden sind, 8 Wochenstunden, 

3. für eigenständige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien, Abendreal-
schulen und Hessenkollegs 9 Wochenstunden, 

4. für Gymnasien 12 Wochenstunden, 
5. für kooperative und integrierte Gesamtschulen 13 Wochenstunden, 
6. für berufliche Schulen   
    a) mit einer Schülerzahl von bis zu 360 12 Wochenstunden, 
    b) mit einer Schülerzahl von mehr als 360 19 Wochenstunden, 
7. für Förderschulen   
  mit Förderschwerpunkt Lernen 7 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 7 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 9 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung 7 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt Hören 11 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt Sehen 11 Wochenstunden, 
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    mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 9 Wochenstunden, 
    mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler 9 Wochenstunden. 
An allgemeinen Schulen, die mit einer Förderschule verbunden sind oder an denen Förderschulklas-
sen eingerichtet sind, erhöht sich das Sockeldeputat nach Satz 1 um eine Wochenstunde. 

(3) Schulleiterinnen oder Schulleiter erhalten, sofern ihre Schule Standort für zentralen Unterricht in der 
Herkunftssprache ist, zusätzliche Anrechnungen auf ihre wöchentlichen Pflichtstunden für von ande-
ren Schulen kommende Schülerinnen und Schüler. Die zusätzliche Anrechnung nach Satz 1 beträgt bei 
einer Schülerzahl zu Beginn des Schuljahres von 
51 bis 200 2 Wochenstunden, 

201 bis 350 4 Wochenstunden, 
(1) mehr als 350 (2) 6 Wochenstunden. 

(3) An sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren erhöht sich das Leiterdeputat um einen So-
ckel von zwei Wochenstunden und um ein Zusatzdeputat. Das Zusatzdeputat ergibt sich aus der Mul-
tiplikation der Schülerzahl der durch das Beratungs- und Förderzentrum geförderten Schülerinnen 
und Schüler mit dem Anrechnungsfaktor nach Abschnitt III der Anlage. 

(4) Das Leiterdeputat von Schulleiterinnen und Schulleitern von Grundschulen mit Förderstufe oder mit 
Hauptschule oder mit Haupt- und Realschule sowie von Hauptschulen, Realschulen, verbundenen 
Haupt- und Realschulen, Mittelstufenschulen mit und ohne Förderstufe und von Gymnasien ohne 
Gymnasiale Oberstufe erhöht sich bei einer Schülerzahl unter 500 Schülerinnen und Schülern zusätz-
lich um eine Wochenstunde für die Leitung der Schule. 

(5) An Verbundschulen erhöht sich das Leiterdeputat für jeden weiteren genehmigten Standort um drei 
Wochenstunden. 

(6) Bei Erkrankung, Beurlaubung oder vorübergehender Nichtbesetzung der Stelle der Schulleiterin oder 
des Schulleiters über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen geht die Anrechnung auf die Ständige 
Vertreterin oder den Ständigen Vertreter oder auf die Lehrkraft über, die mit der stellvertretenden 
Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt ist. 

 
§ 5 

Deputate für weitere Schulleitungsaufgaben (Leitungsdeputat) 
 
(1) Das Leitungsdeputat umfasst die Anrechnungen für weitere Schulleitungsaufgaben. 
(2) Die Sockeldeputate nach § 3 Abs. 2 werden wie folgt festgelegt: 

1. für Grundschulen ohne Förderstufe, Hauptschulen, Realschulen, Haupt- 
und Realschulen mit und ohne Förderstufe sowie Mittelstufenschulen 4 Wochenstunden, 

2. für Grundschulen mit Förderstufe und für Hauptschulen, Haupt- und Re-
alschulen mit und ohne Förderstufe, sowie Mittelstufenschulen, die mit 
einer Grundschule verbunden sind, 5 Wochenstunden, 

3. für Gymnasien 6 Wochenstunden, 
4. für eigenständige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien, Abendreal-

schulen und Hessenkollegs 5 Wochenstunden, 
5. für kooperative und integrierte Gesamtschulen 7 Wochenstunden, 
6. für berufliche Schulen 17 Wochenstunden, 
7. für Förderschulen   
  mit Förderschwerpunkt Lernen 4 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 4 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 4 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung 4 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt Hören 6 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt Sehen 6 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 4 Wochenstunden, 
  mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler 4 Wochenstunden. 
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Für Leitungsaufgaben an allen allgemeinen Schulen, die mit einer Förderschule verbunden sind oder an 
denen Förderschulklassen eingerichtet sind, erhöht sich das Sockeldeputat nach Satz 1 um eine Wochen-
stunde. 
(3) An sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren erhöht sich das Leitungsdeputat um einen 
Sockel von einer Wochenstunde und um ein Zusatzdeputat. Das Zusatzdeputat ergibt sich aus der Multi-
plikation der Schülerzahl der durch das Beratungs- und Förderzentrum geförderten Schülerinnen und 
Schüler mit dem Anrechnungsfaktor nach Abschnitt III der Anlage. 
(4) Bei Erkrankung, Beurlaubung der Funktionsstelleninhaber oder bei vorübergehender Nichtbesetzung 
einer Funktionsstelle über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen geht die Anrechnung auf die Lehr-
kraft über, die vertretungsweise mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt ist. 
 

§ 6 
Schuldeputat 

 
(1) Das Schuldeputat wird für besondere dienstliche Tätigkeiten und zum Ausgleich besonderer unter-
richtlicher Belastungen einzelner Lehrkräfte oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gewährt. 
(2) Die Sockeldeputate nach § 3 Abs. 2 werden wie folgt festgelegt: 

1. für Grundschulen 1 Wochenstunde, 
2. für Hauptschulen, Realschulen, verbundene Haupt- und Realschulen, 

Mittelstufenschulen und mit diesen verbundene Schulen sowie für 
Grundschulen mit Förderstufe 3 Wochenstunden, 

3. für Gymnasien 4 Wochenstunden, 
4. für eigenständige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien und Hessen-

kollegs 7 Wochenstunden, 
5. für kooperative und integrierte Gesamtschulen 8 Wochenstunden, 
6. für berufliche Schulen 7 Wochenstunden, 
7. für Förderschulen 1 Wochenstunde. 
An Hauptschulen, Realschulen, verbundenen Haupt- und Realschulen, Mittelstufenschulen sowie 
Gesamtschulen, die jeweils mit einer Grundschule (Grundstufe) verbunden sind, sowie an allen all-
gemeinen Schulen, die mit einer Förderschule verbunden sind oder an denen Förderschulklassen 
eingerichtet sind, erhöht sich das Sockeldeputat nach Satz 1 um eine Wochenstunde. 

(3) Förderstufen erhalten einen Zuschlag, der sich aus der Multiplikation der Zahl der Schülerinnen und 
Schüler mit den entsprechenden Anrechnungsfaktoren nach Abschnitt II der Anlage ergibt. 

(4) Für die Verteilung des Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der Gesamtkonferenz 
einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonfe-
renz keine Einigung über die Verteilung erzielt werden, so entscheidet die Gesamtkonferenz über 
die Verteilung der Hälfte der Wochenstunden; die Verteilung der anderen Hälfte obliegt der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter. Konferenzbeschlüsse zur Verteilung des Schuldeputats müssen spätes-
tens bis zum Ende eines Schuljahres für das jeweils folgende Schuljahr vorliegen, bei zum Schuljah-
resbeginn neu errichteten Schulen bis zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn. Liegt bis zum maßgebli-
chen Zeitpunkt nach Satz 3 kein Beschluss der Gesamtkonferenz vor, nimmt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Verteilung vor. 

(5) Eine Anrechnung kann durch ganze und halbe Wochenstunden gewährt werden. Eine gleichmäßige 
Verteilung auf alle Lehrkräfte einer Schule unter Verstoß gegen die Zweckbestimmung nach Abs. 1 
ist unzulässig. 

(6) Für die Tätigkeit als Verbindungslehrerin oder -lehrer innerhalb einer Schule wird mindestens eine 
Wochenstunde aus dem Schuldeputat auf die Pflichtstundenzahl angerechnet. 

(7) Für die Tätigkeit als Beratungslehrerin oder -lehrer für Suchtprävention wird in der Sekundarstufe I 
mindestens eine Stunde aus dem Schuldeputat auf die Pflichtstundenzahl angerechnet. Satz 1 gilt 
nicht für Lehrkräfte an Förderschulen. 
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(8) Übt eine Lehrkraft der Schule die Aufgabe des oder der Datenschutzbeauftragen nicht im Rahmen 

einer Beförderungsstelle aus, so ist ihr für den damit verbundenen zeitlichen Aufwand eine ange-
messene Anrechnung aus dem Schuldeputat zu gewähren. 

 
Dritter Abschnitt 

Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten außerhalb der Schule 
 

§ 7 
Weitere Planstellenzuordnungen 

 
(1) Für dienstliche Tätigkeiten, die nicht ausschließlich für die eigene Schule erbracht werden, werden 

Anrechnungen auf die Pflichtstundenzahl entsprechend Art und Umfang der Tätigkeit über weitere 
Planstellenzuordnungen vorgenommen. Dienstliche Tätigkeiten nach Satz 1 sind insbesondere Tätig-
keiten in Projekten und schulübergreifende Maßnahmen sowie die Tätigkeiten von Beraterinnen und 
Beratern sowie Schulsportkoordinatorinnen und -koordinatoren. 

(2) Die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, die auf den Erwerb einer zusätzlichen Lehrbefähigung 
oder eines zusätzlichen Lehramtes mit vom Kultusministerium definierten Mangelfächern zielen, für 
die ein besonderes dienstliches Interesse besteht, kann vom Kultusministerium auf die wöchentliche 
Pflichtstundenzahl angerechnet werden. 

(3) Für die Tätigkeit als Kreis- oder Stadtverbindungslehrerin oder -lehrer werden zwei Wochenstunden 
auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl angerechnet. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben zweier oder 
mehrerer Kreis- oder Stadtverbindungslehrerinnen oder -lehrer von einer Person wahrgenommen 
werden. 

(4) Für die Tätigkeit im Landesbeirat der Schülervertretung werden der oder dem Vorsitzenden und den 
übrigen Mitgliedern insgesamt bis zu 24 Wochenstunden auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl an-
gerechnet. 

(5) Für die Leitung eines Medienzentrums werden auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl angerechnet: 
  bei einer zu betreuenden Wohnbevölkerung   

  bis zu 60 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 10 Wochenstunden, 

  von 60 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 12 Wochenstunden, 

  von 100 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 14 Wochenstunden, 

  von 150 001 bis 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 16 Wochenstunden, 

  von 200 001 bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 18 Wochenstunden, 

  von 250 001 bis 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 20 Wochenstunden, 

  von über 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 26 Wochenstunden. 

(6) Für die Tätigkeit als Leiterin oder Leiter eines Schülerheimes werden auf die wöchentliche Pflichtstun-
denzahl angerechnet: 
  bei einer Schülerzahl von 1 bis 30 5 Wochenstunden, 

  bei einer Schülerzahl von 31 bis 60 7 Wochenstunden, 

  bei einer Schülerzahl von 61 bis 90 8 Wochenstunden, 

  bei einer Schülerzahl von 91 bis 120 10 Wochenstunden, 

  bei einer Schülerzahl von über 120 11 Wochenstunden. 

Stichtag für die Berechnung nach Satz 1 ist der Beginn des Schuljahres. 
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§ 8 
Unterrichtseinsatz an mehreren Schulen 

 
(1) Lehrkräften, die an mehreren Schulen eingesetzt sind, wird die dadurch bedingte zusätzliche Belas-

tung, insbesondere Wegezeiten und Teilnahme an Konferenzen, mit einer Wochenstunde auf die 
Pflichtstundenzahl angerechnet, wenn 
1. ein Einsatz an Schulen, die mindestens fünf bis zehn Kilometer voneinander entfernt sind, an min-

destens drei Wochentagen oder 
2. ein Einsatz an Schulen, die zwischen zehn und fünfzehn Kilometer voneinander entfernt sind, an 

mindestens zwei Wochentagen 
erfolgt. 

(2) Zwei Wochenstunden werden angerechnet, wenn eine Lehrkraft 
1. an mindestens drei Wochentagen an Schulen, die zwischen zehn und fünfzehn Kilometer vonei-

nander entfernt sind, oder 
2. an mindestens zwei Wochentagen an Schulen, die mehr als fünfzehn Kilometer voneinander ent-

fernt sind, 
eingesetzt ist. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für den Einsatz an Schulen, die in räumlich entfernten Gebäuden 
untergebracht sind. 

 
§ 8a 

Einsatz im Ganztagsangebot 
 

(1) Auf die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte werden diejenigen Tätigkeiten im Rahmen eines Ganz-
tagsangebotes angerechnet, die sie inhaltlich vor- oder nachbereiten müssen. Dazu zählen insbeson-
dere Förderangebote, qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Arbeitsgemeinschaften. Die Lehrkräfte und 
das weitere pädagogisch tätige Personal sind verpflichtet, sie in der üblichen Form zu dokumentieren. 

(2) Andere pädagogische Tätigkeiten im Rahmen eines Ganztagsangebotes gelten als betreuende Auf-
sicht; diese wird zur Hälfte auf die Pflichtstunden der Lehrkraft angerechnet und muss inhaltlich nicht 
dokumentiert werden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und körperliche 
und motorische Entwicklung. 

 
Vierter Abschnitt 

Anrechnungen aus persönlichen Gründen 
 

§ 9 
Anrechnungen aus Altersgründen 

 
(1) Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die vor Anrechnung der Altersermäßi-

gung mehr als die Hälfte der sich aus § 1 ergebenden Pflichtstundenzahl tatsächlich unterrichten, er-
halten von dem auf die Vollendung des 55. Lebensjahres folgenden Schuljahr an eine Anrechnung auf 
die wöchentlichen Pflichtstunden. Die Anrechnung beträgt bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als 
drei Vierteln der jeweiligen wöchentlichen Pflichtstundenzahl eine Wochenstunde, ansonsten eine 
halbe Wochenstunde. 

(2) Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die vor Anrechnung der Altersermäßi-
gung mehr als die Hälfte der sich aus § 1 ergebenden Pflichtstundenzahl tatsächlich unterrichten, er-
halten von dem auf die Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Schuljahr an eine Anrechnung auf 
die wöchentlichen Pflichtstunden. Die Anrechnung beträgt bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als 
drei Vierteln der jeweiligen wöchentlichen Pflichtstundenzahl zwei Wochenstunden, ansonsten eine 
Wochenstunde. 
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(3) Bei Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die schwerbehindert im Sinne des 

§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, tritt an die Stelle der nach § 1 festgesetzten 
wöchentlichen Pflichtstundenzahl als Bemessungsgrundlage die nach § 10 ermäßigte Pflichtstunden-
zahl. 

(4) Stichtag für die Berechnung ist der Beginn des Schuljahres. Die Anrechnung wird für ein Schuljahr 
gewährt. 

 
§ 10 

Nachteilsausgleich für schwerbehinderte Beschäftigte 
 
(1) Für im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch schwerbehinderte Lehrkräfte sowie 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden zusätzlich zur Reduzierung nach § 1 Abs. 6 bei ei-
nem Grad der Behinderung von mindestens 50 zwei Wochenstunden, bei mindestens 70 drei Wo-
chenstunden und bei mindestens 90 vier Wochenstunden auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl 
angerechnet. 

(2) Über die Anrechnung nach Abs. 1 hinaus kann das Staatliche Schulamt auf Antrag in besonderen Fäl-
len eine zusätzliche Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl gewähren. Die zusätzliche 
Anrechnung darf drei Wochenstunden und zusammen mit der Anrechnung nach Abs. 1 fünf Wochen-
stunden bei einem Grad der Behinderung unter 90 nicht übersteigen. Bei einem Grad der Behinderung 
von mindestens 90 darf die zusätzliche Anrechnung zusammen mit der Anrechnung nach Abs. 1 sechs 
Wochenstunden nicht übersteigen. Vor einer Entscheidung nach Satz 1 ist ein amtsärztliches Gutach-
ten einzuholen. Die zusätzliche Anrechnung nach Satz 1 gilt ab dem Ersten des Monats, in welchem 
das amtsärztliche Gutachten erstellt worden ist. 

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 erfolgt bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch sind und einen Beschäftigungsumfang von weniger als 75 vom Hundert haben, unbeschadet des 
§ 1 Abs. 6 eine zusätzliche Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl. Die Anrechnung nach 
Satz 1 beträgt bei einem Grad der Behinderung von 
mindestens 50 eine Wochenstunde, 
mindestens 70 eineinhalb Wochenstunden, 
mindestens 90 zwei Wochenstunden. 

(4) Über die Anrechnung nach Abs. 3 hinaus kann das Staatliche Schulamt auf Antrag in besonderen Fäl-
len eine zusätzliche Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl gewähren. Die zusätzliche 
Anrechnung darf zwei Wochenstunden und zusammen mit der Anrechnung nach Abs. 3 drei Wochen-
stunden bei einem Grad der Behinderung unter 90 nicht übersteigen. Bei einem Grad der Behinderung 
von mindestens 90 darf die zusätzliche Anrechnung zusammen mit der Anrechnung nach Abs. 3 vier 
Wochenstunden nicht übersteigen. Vor einer Entscheidung nach Satz 1 ist ein amtsärztliches Gutach-
ten einzuholen. 

(5) Abs. 1 und 3 gelten entsprechend für Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die 
begrenzt dienstfähig im Sinne des § 27 des Beamtenstatusgesetzes und schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind. 

(6) Die Anrechnung nach Abs. 1 gilt ab dem Ersten des Monats, in welchem dem Staatlichen Schulamt 
der Nachweis über die Feststellung der Schwerbehinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft endet. § 199 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch bleibt unberührt. Die Lehrkräfte sowie die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind ver-
pflichtet, Änderungen unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen. Als Nachweis über 
die Feststellung der Schwerbehinderung gilt der Schwerbehindertenausweis. 

(7) § 9 Abs. 3 bleibt unberührt. 
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§ 11 
Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit 

 
(1) Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kann zur Wiederherstellung der Gesund-

heit vom Staatlichen Schulamt auf Antrag vorübergehend eine Anrechnung auf die wöchentlichen 
Pflichtstunden bewilligt werden, wenn die Notwendigkeit dieser Diensterleichterung durch Vorlage 
eines ärztlichen, auf Verlangen des Staatlichen Schulamtes eines vom ärztlichen Dienst der Hessischen 
Ämter für Versorgung und Soziales erstellten Zeugnisses oder eines amts- oder vertrauensärztlichen 
Zeugnisses nachgewiesen wird. Das ärztliche Zeugnis muss eine Empfehlung über den Umfang und 
die Dauer der tatsächlich zu leistenden wöchentlichen Pflichtstundenzahl oder der Anrechnung ent-
halten. Die Anrechnungen sind zu befristen. 

(2) Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit einer Anrechnung nach Abs. 1 sind 
verpflichtet, jede Änderung des Gesundheitszustandes oder der dienstlichen Voraussetzungen dem 
Staatlichen Schulamt zu melden. 

(3) Das Staatliche Schulamt kann die Entscheidung nach Abs. 1 jederzeit ändern oder aufheben. 
 

Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 12 

Aufhebung von Vorschriften 
 
Die Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte vom 25. Juni 2012 (ABl. S. 322), geändert durch 
Verordnung vom 19. März 2013 (ABl. S. 222), wird aufgehoben. 
 
§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 
(2) Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft. 
 
 
Anlage 

Anlage 
Festlegung der Anrechnungsfaktoren zur Berechnung des Leiter-, des Leitungs- und des Schuldeputats 

I. Zu § 3 Abs. 2 

Die Anrechnungsfaktoren werden wie folgt festgelegt: 
 

      Wochenstundenanteil je Schülerin oder Schüler für das 
      Leiterdeputat Leitungsdeputat Schuldeputat 
  1. für Grundschulen 0,0202 0,0147 0,0075 
  2. für Grundschulen mit Förderstufe, für 

Hauptschulen, Realschulen, Haupt- und 
Realschulen, Mittelstufenschulen und 
mit diesen verbundene Schulen - 0,0153 0,0147 0,0062 

  3. a) für Gymnasien 
   

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I 0,0094 0,0093 0,0057 

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe II 0,0094 0,02 0,0337 

  

    b) für selbständige Gymnasiale Ober-
stufen 0,0209 0,02 0,0337 
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      Wochenstundenanteil je Schülerin oder Schüler für das 
      Leiterdeputat Leitungsdeputat Schuldeputat 
  4. Abendgymnasien, Abendrealschulen 

und Hessenkollegs 0,0217 0,0109 0,0337 
  

  5. für kooperative Gesamtschulen 
   

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 1-4 0,0085 0,0107 0,0128 

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 5-10 0,0085 0,0129 0,0128 

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe II 0,0085 0,027 0,0337 

  

  6. für integrierte Gesamtschulen    
  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 1-4 0,007 0,0099 0,0148 

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 5-10 0,007 0,0121 0,0148 

  

    - für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe II 0,007 0,029 0,0337 

  

  7. für berufliche Schulen    
  

    - Teilzeitschüler 0,002 0,0043 0,0097   

    - Vollzeitschüler (ohne Schüler des 
Beruflichen Gymnasiums) 0,002 0,0108 0,0097 

  

    - Schüler des Beruflichen Gymnasi-
ums 0,002 0,0148 0,0337 

  

  8. Förderschulen    
  

    Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 0,0339 0,0202 0,0193   

    Schule mit Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung 0,0339 0,0202 0,0193 

  

    Schule mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung 0,1172 0,0632 0,0420 

  

    Schule mit Förderschwerpunkt Sprach-
heilförderung 0,0339 0,0202 0,0193 

  

    Schule mit Förderschwerpunkt Hören 0,0479 0,0285 0,0245   

    Schule mit Förderschwerpunkt Sehen    
  

    - Sehbehinderte 0,042 0,0256 0,0181   

    - Blinde 0,0945 0,0518 0,0311   

    Schule mit Förderschwerpunkt körperli-
che und motorische Entwicklung 0,1259 0,0650 0,0385 

  

    Schule mit Förderschwerpunkt kranke 
Schülerinnen und Schüler 0,098 0,0536 0,0356 

  

 

II. Zu § 6 Abs. 3   

Der Anrechnungsfaktor für die Berechnung des Zuschlags zum Schuldeputat beträgt für die Förderstufe 
0,0123 Wochenstunden je Schülerin oder Schüler. 

  

 

III. Zu § 4 Abs. 4 und § 5 Abs. 3   

Der Anrechnungsfaktor für die Berechnung des Zuschlags zum Schulleiterdeputat an sonderpädagogi-
schen Beratungs- und Förderzentren (BFZ) beträgt 0,0254 Wochenstunden je Schülerin oder Schüler. 

  

Der Anrechnungsfaktor für die Berechnung des Zuschlags zum Schulleitungsdeputat an Förderschulen 
mit sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren beträgt 0,0110 Wochenstunden je Schülerin 
oder Schüler. 
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IV. Zu § 3 Abs. 2   

Bestehen an einer Förderschule mehrere Förderschwerpunkte, so wird das Sockeldeputat als Mittel-
wert aus den Sockeldeputaten der verschiedenen Förderschwerpunkte berechnet. Die Zusatzdeputate 
nach § 4 Abs. 2 ergeben sich als Summe der durch Multiplikation der Zahl der Schülerinnen und Schüler 
der einzelnen Förderschwerpunkte mit den jeweiligen Anrechnungsfaktoren gewonnenen Teilergeb-
nisse. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 

  

 
Platz für eigene Notizen: 
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22.5 Schulklassengrößenverordnung (SchulKlassGrV) 

Verordnung über die Festlegung der Anzahl und der Größe der Klassen, 
Gruppen und Kurse in allen Schulformen 

(Klassengrößenverordnung - SchulKlassGrV)57 
vom 17. Februar 2023 

 
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 16.03.2023 bis 31.12.2030 
Stand: Letzte berücksichtigte Änderung: Berichtigung ABl. 2023, S. 111 
 

Eingangsformel 
 
Aufgrund des § 144a Abs. 5 in Verbindung mit § 185 Abs. 1 und 5 des Hessischen Schulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. 
Dezember 2022 (GVBl. S. 734), verordnet der Kultusminister nach Beteiligung des Landeselternbeirates 
gemäß § 119 Abs. 1 dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen: 
 

§ 1 
Schülerhöchst- und Schülermindestzahlen; Klassenbildung 

 
(1) Für die Festlegung der Größe der Klassen, Gruppen und Kurse einer Schule werden folgende Schüler-

höchst- und Schülermindestzahlen festgelegt: 

Schulform/Organisationsform Schüler-
mindest-
zahlen 

Schüler-
höchstzah-

len 

 

Vorklasse an Grundschulen 10 20  

Eingangsstufe/Grundschule/Gruppe des flexiblen Schulanfangs 13 25  

Förderstufe 14 27  

Hauptschule/Hauptschulzweig an kooperativen Gesamtschulen 13 25  

Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug an Hauptschulen, verbundenen 
Haupt- und Realschulen, integrierten Gesamtschulen und kooperativen Ge-
samtschulen 

10 16  

Realschule/Realschulzweig an kooperativen Gesamtschulen 16 30  

Gymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 10)/Gymnasialzweig an kooperativen 
Gesamtschulen 

16 30  

Integrierte Gesamtschule 14 27  

Jahrgangsstufen mit Binnendifferenzierung an integrierten Gesamtschulen 14 25  

Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtschulen 
(Aufbaustufe) 

14 27  

Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtschulen    

Praxisorientierter Bildungsgang 10 20  

Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtschulen    

Mittlerer Bildungsgang 14 27  

Fachoberschule und Fachschule 14 28  

Berufsschule    

- Jahrgangsstufe 10 12 30  

- Jahrgangsstufe 11 9 30  

 
57 HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2025): »Verordnung über die Festlegung der Anzahl und der Größe der Klassen, Gruppen und Kurse 
in allen Schulformen (Klassengrößenverordnung - SchulKlassGrV) vom 17. Februar 2023«. 
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Schulform/Organisationsform Schüler-
mindest-
zahlen 

Schüler-
höchstzah-

len 

 

- Jahrgangsstufe 12 8 30  

- Jahrgangsstufe 13 5 30  

Berufsfachschule (zweijährig zum mittleren Abschluss/zweijährig nach mitt-
lerem Abschluss) 

15 30  

Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung    

- Jahrgangsstufe 10 8 16  

- Jahrgangsstufe 11 10 25  

Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr 12 30  

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 8 16  

Sonderklassen für Helferberufe an beruflichen Schulen (Jahrgangsstufen 10 
bis 12) 

8 16  

Sonderklassen für Helferberufe an beruflichen Schulen (Jahrgangsstufe 13) 5 16  

Staatliche Berufsschulen an den Berufsbildungswerken    

- Berufsschule 5 12  

- Sonderklassen 4 8  

- Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 4 8  

Beschulung in den Justizvollzugsanstalten:    

- Berufsschule 5 8  

- Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 5 8  

Abendhaupt- und Abendrealschule 13 25  

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung Teilzeit (in Kooperation mit dem Be-
rufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen) 

4 8  

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Bildungsgang für Schülerinnen und 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung [GE] aus der in-
klusiven Beschulung) 

4 8  

Förderschulen:    

Schule mit dem Förderschwerpunkt    

- Sprachheilförderung 6 12  

- emotionale und soziale Entwicklung 8 16  

- körperliche und motorische Entwicklung 4 8  

- Sehen:    

*  für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler 6 12  

*  für blinde Schülerinnen und Schüler 5 10  

- Hören 5 10  

- kranke Schülerinnen und Schüler 4 8  

- Lernen 8 16  

- geistige Entwicklung 4 8  

Vorklassen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung 
an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt 

   

- emotionale und soziale Entwicklung 6 12  

- Sprachheilförderung    

- Sehen:    

*  für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler    

*  für blinde Schülerinnen und Schüler    

- Hören 4 8  
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Schulform/Organisationsform Schüler-
mindest-
zahlen 

Schüler-
höchstzah-

len 

 

Lerngruppen für die verschiedenen Religionsunterrichte (gilt nur, wenn die 
Klassenmindestgröße der jeweiligen Schulform nicht geringer als 8 ist; an-
sonsten gilt die entsprechende Klassenmindestgröße) 

8 
entspre-

chend der 
Schulform 

 

Lerngruppen für den Ethikunterricht 
8 

entspre-
chend der 
Schulform 

 

 
(2) Die Schulen können im Rahmen der ihnen zugewiesenen Wochenstunden und nach Maßgabe ihrer 

schulischen Konzeption von den Schülerhöchstzahlen nach Satz 1 abweichen. Die Regelungen der Ver-
ordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) vom 15. Mai 2012 (ABl. S. 230), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung bleiben un-
berührt. (2) Klassen, Gruppen und Kurse sollen so gebildet werden, dass die Fortführung im darauf-
folgenden Schuljahr nach Möglichkeit gesichert ist. 

(3) Die Eltern sind darauf hinzuweisen, dass sie die Absicht zum Besuch der Vorklasse, zum Wechsel an 
eine andere Schule oder zum freiwilligen Rücktritt ihrer Kinder möglichst frühzeitig bekanntzugeben 
haben. 

 
§ 2 

Sonderregelungen 
 
(1) Sofern Schulen gemäß den Vorgaben des Schulträgers im Schulentwicklungsplan einer Begrenzung 

ihrer Zügigkeit unterliegen, dürfen die Schülerhöchstzahlen nach § 1 Abs. 1 nur in begründeten Aus-
nahmefällen und im Einvernehmen mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt überschritten werden. 
Zugewiesen werden in diesem Fall zusätzliche Lehrerstunden. Für die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die über die durch die festgelegte Zügigkeit vorgegebene Schülerhöchstzahl hinausgeht, wird 
eine Sonderzuweisung von je einer Wochenstunde gewährt. 

(2) Gruppen können jahrgangsübergreifend und schulzweigübergreifend zusammengefasst werden. Für 
die schulzweigübergreifende Klasse einer verbundenen Haupt- und Realschule sowie einer schulform-
bezogenen (kooperativen) Gesamtschule, die sich nach § 23b Abs. 3 und nach § 26 Abs. 1 des Hessi-
schen Schulgesetzes ergibt, gilt die Mindestzahl 13 und die Höchstzahl 25 

(3) Soweit im Unterricht besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten sind, ist die Gruppenbildung 
nach den Vorgaben der Verordnung über die Aufsicht der Schülerinnen und Schüler vom 11. Dezem-
ber 2013 (ABl. 2014 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166), in der 
jeweils geltenden Fassung vorzunehmen. 

(4) Bei herkunftssprachlichem Unterricht liegt die Schülermindestzahl bei 10 und die Schülerhöchstzahl 
bei 25. Die Kursgröße kann von den Mindestwerten abweichen, wenn auf andere Weise ein wohnor-
tnahes Angebot nicht möglich ist. 

(5) Die Kursbildung in der gymnasialen Oberstufe richtet sich nach § 33 Abs. 3 des Schulgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung sowie nach § 8 Abs. 4 bis 6 der Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) 
vom 20. Juli 2009 (ABl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(6) Der Unterricht an der Schule für Kranke findet als Einzel-, Partner- oder Gruppenunterricht (vorwie-
gend jahrgangs- und schulformübergreifend) im Rahmen der in der Regel nach Betten erfolgenden 
Zuweisung statt. 

 
 
 



146 Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 

 
 

§ 3 
Information des Schulelternbeirats 

 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert den Schulelternbeirat, an Schulen für Erwachsene die Stu-
dierendenvertretung, über die beabsichtigten Klassen- und Gruppenbildungen. 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 
außer Kraft. 
 

Platz für eigene Notizen: 
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22.6 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

 

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(Teilzeit und Befristungsgesetz - TzBfG)58 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Zielsetzung 

 
Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befristeter Arbeits-
verträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet beschäftigten Arbeit-
nehmern zu verhindern. 
 

§ 2 
Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

 
(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die ei-

nes vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Ist eine regelmäßige Wochenarbeitszeit 
nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine regelmäßige Arbeitszeit im 
Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden Beschäftigungszeitraums unter der eines vergleich-
baren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer des Betriebes mit derselben Art des Arbeitsverhältnisses und der gleichen oder einer ähnlichen 
Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so ist der ver-
gleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu bestim-
men; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise 
als vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist. 

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 
1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt. 

 
§ 3 

Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers 
 
(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsver-

trag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn 
seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, 
Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag). 

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der gleichen oder einer 
ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, 
so ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des anwendbaren Tarifver-
trages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschafts-
zweig üblicherweise als vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist. 

 
 
 
 

§ 4 

 
58 GESETZ ÜBER TEILZEITARBEIT UND BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE (TEILZEIT- UND BEFRISTUNGSGESETZ ς TZBFG) VOM 21.12.2000 (2022). 
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Verbot der Diskriminierung 
 
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt wer-
den als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt 
oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil 
seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 
(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht schlech-
ter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem befristet beschäftigten Arbeit-
nehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten Bemes-
sungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Beschäfti-
gungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der 
Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind 
für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäf-
tigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen ge-
rechtfertigt ist. 
 

§ 5 
Benachteiligungsverbot 

 
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach diesem 
Gesetz benachteiligen. 
 

Zweiter Abschnitt 
Teilzeitarbeit 

 
§ 6 

Förderung von Teilzeitarbeit 
 
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zu ermöglichen. 
 

§ 7 
Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeitsplätze 

 
(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des Betriebes ausschreibt, 

auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet. 
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Veränderung von Dauer oder Lage 

oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern und den Arbeitneh-
mer über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder Unternehmen besetzt wer-
den sollen. Dies gilt unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied der 
Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen. 

(3) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestan-
den und der ihm in Textform den Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen. Hat der Arbeitgeber in 
den letzten zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal einen in Textform geäußerten 
Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 in Textform begründet beantwortet, ist eine mündliche Erörterung nach 
Absatz 2 ausreichend. 
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(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche nach Absatz 2 

sowie über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu informieren, insbesondere über vorhan-
dene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwandlung von Teilzeitarbeitsplätzen in Voll-
zeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unberührt. 

 
§ 8 

Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 
 
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, 

dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. 
(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung spä-

testens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend machen. Er soll dabei die gewünschte Ver-
teilung der Arbeitszeit angeben. 

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel 
zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die 
von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen. 

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung entsprechend 
den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein 
betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, 
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige 
Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag festgelegt werden. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Anwendung der tariflichen Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren. 

(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung in Textform 
mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 über die Verringe-
rung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens 
einen Monat vor deren gewünschtem Beginn in Textform abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit in 
dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Ver-
teilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht 
spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die gewünschte 
Verteilung der Arbeitszeit in Textform abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den 
Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 
2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern, wenn das betriebliche Interesse daran das 
Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Ände-
rung spätestens einen Monat vorher angekündigt hat. 

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach Ablauf von zwei 
Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie berechtigt abge-
lehnt hat. 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der Arbeitgeber, un-
abhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schäftigt. 

 
§ 9 

Verlängerung der Arbeitszeit 
 
Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform den Wunsch nach ei-
ner Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Ar-
beitsplatzes bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass 
1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder 
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2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein anderer vom Ar-

beitgeber bevorzugter Bewerber oder 
3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder 
4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn 

der Arbeitgeber die Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbe-
setzten Arbeitsplatz neu zu besetzen 

 
§ 9 

Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 
 
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, 

dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verrin-
gert wird. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf höchstens fünf Jahre betragen. 
Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, 
wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt. 

(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung der Arbeitszeit ablehnen, 
soweit betriebliche Gründe entgegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in 
der Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigt, kann das Verlangen eines 
Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeits-
zeit bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel  
1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier, 
2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf, 
3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs, 
4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben, 
5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht, 
6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun, 
7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn, 
8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf, 
9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf, 
10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13, 
11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14 
andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben. 

(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und für die gewünschte Verteilung 
der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für den begehrten Zeitraum der Verringerung der Arbeitszeit sind § 
8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann der Arbeitnehmer keine 
weitere Verringerung und keine Verlängerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9 
findet keine Anwendung. 

(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit nach Absatz 1 zu 
seiner ursprünglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist, kann eine erneute Ver-
ringerung der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach der Rückkehr zur ursprüngli-
chen Arbeitszeit verlangen. Für einen erneuten Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nach berech-
tigter Ablehnung auf Grund entgegenstehender betrieblicher Gründe nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 
Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ablehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Ab-
satz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung er-
neut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen. 

(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden. 

(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind Personen in Berufsbildung 
nicht zu berücksichtigen. 
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§ 10 
Aus- und Weiterbildung 

 
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei 
denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer teilzeit- oder 
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen. 
 

§ 11 
Kündigungsverbot 

 
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeitnehmers, von einem Vollzeit 
in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
 

§ 12 
Arbeit auf Abruf 

 
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ent-

sprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine be-
stimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der wöchent-
lichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die 
Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen. 

(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Mindestarbeitszeit verein-
bart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist 
für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Höchstarbeitszeit vereinbart, 
darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Zeitrahmen, bestimmt durch Referenzstunden und Referenztage, 
festzulegen, in dem auf seine Aufforderung hin Arbeit stattfinden kann. Der Arbeitnehmer ist nur zur 
Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens 
vier Tage im Voraus mitteilt und die Arbeitsleistung im Zeitrahmen nach Satz 1 zu erfolgen hat. 

(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maßgebende regelmäßige Arbeitszeit 
im Sinne von § 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten 
drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). Hat das Arbeitsverhältnis bei Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit keine drei Monate bestanden, ist der Berechnung des Entgeltfortzah-
lungsanspruchs die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürzeren Zeitraums zugrunde zu legen. Zeiten 
von Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsversäumnis, Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeit-
raum bleiben außer Betracht. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen zur Berechnung der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung. 

(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 und von der Vorankündigungsfrist nach Absatz 3 Satz 2 auch 
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die täg-
liche und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung 
der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren. 
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§ 13 
Arbeitsplatzteilung 

 
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit 

an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleis-
tung verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, wenn sie der Vertretung 
im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht zur Vertretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei 
Vorliegen dringender betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und diese im Einzelfall zumutbar 
ist. 

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündigung aus diesem Anlass und zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeitnehmern auf be-
stimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine Arbeitsplatztei-
lung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt. 

(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen 
werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die Vertretung der Arbeitnehmer enthält. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeitsplatzteilung vereinbaren. 

 
Dritter Abschnitt 

Befristete Arbeitsverträge 
 

§ 14 
Zulässigkeit der Befristung 

 
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt 
ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,  
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des 

Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete 

Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder 
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis 
zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens 
dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach 
Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchst-
dauer der Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Re-
gelungen vereinbaren. 
(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermäßige Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befris-
teten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen 
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Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des 
Unternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung der Ge-
meinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 
(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis 
zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsver-
hältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnis-
ses mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Be-
schäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu 
der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 
(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform 
 

§ 15 
Ende des befristeten Arbeitsvertrages 

 
(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. 
(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen 

nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeit-
punkt der Zweckerreichung. 

(3) Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Verhältnis zu 
der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. 

(4) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündigung, wenn dies einzel-
vertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist. 

(5) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre eingegan-
gen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt sechs Monate. 

(6) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, oder nach Zweckerrei-
chung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn 
der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht 
unverzüglich mitteilt. 
 

§ 16 
Folgen unwirksamer Befristung 

 
Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden, sofern 
nicht nach § 15 Absatz 4 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Be-
fristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem ver-
einbarten Ende ordentlich gekündigt werden. 
 

§ 17 
Anrufung des Arbeitsgerichts 

 
Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsunwirksam ist, 
so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung 
nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsver-
hältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der 
schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet sei.  
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§ 18 
Information über unbefristete Arbeitsplätze 

 
(1) Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende unbefristete Ar-

beitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Information kann durch allgemeine Be-
kanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen erfol-
gen. 

(2) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestan-
den und der ihm in Textform den Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Arbeits-
vertrag angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in 
Textform mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, sofern der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diesen Wunsch in 
den letzten zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal angezeigt hat. 

 
§ 19 

Aus- und Weiterbildung 
 
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an angemessenen 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilneh-
men können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche an-
derer Arbeitnehmer entgegenstehen. 
 

§ 20 
Information der Arbeitnehmervertretung 

 
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet beschäftigten Arbeitneh-
mer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes und des Unternehmens zu informieren. 
 

§ 21 
Auflösend bedingte Arbeitsverträge 

 
Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, gelten § 4 Absatz 2, § 5, § 14 
Absatz 1 und 4, § 15 Absatz 2, 4 und 6 sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend. 
 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 22 

Abweichende Vereinbarungen 
 

(1) Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 
kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen wer-
den. 

(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 Absatz 4 Satz 3 
und 4, auch in Verbindung mit § 9a Absatz 2, des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4, § 14 
Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Absatz 4, so gelten diese Bestimmungen auch zwischen nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die Anwen-
dung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen ver-
einbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des 
Haushaltsrechts decken. 
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§ 23 
Besondere gesetzliche Regelungen 

 
Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von Arbeitsverträgen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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22.7 Auszug aus dem Hessischen Beamtengesetz (Teilzeitbeschäftigung) 

Zweiter Titel59 
Arbeitszeit, Urlaub 

 
§ 60 

Arbeitszeit 
 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die Arbeits-
zeit zu treffen. Die oberste Dienstbehörde kann ergänzende Regelungen über die Arbeitszeit der Be-
amtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes, der Forstbeamtinnen und Forstbeam-
ten, der Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an öffentlichen Schulen sowie an der 
Landesfinanzschule Hessen und der Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst, der Beamtinnen 
und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, der Beamtinnen und Beamten beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz und der Beamtinnen und Beamten des Justizvollzugsdienstes treffen. 

(2) Soweit Bereitschaftsdienst besteht, kann die Arbeitszeit entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen 
verlängert werden. Hierbei darf in einem Bezugszeitraum von zwölf Monaten die durchschnittliche 
Arbeitszeit 48 Stunden im Siebentageszeitraum nicht überschreiten. 

(3) Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kann die Kultusministerin oder der Kultusminister durch 
Rechtsverordnung eine ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit für Lehrkräfte, Sozi-
alpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Weise festlegen, dass bis zum 31. Juli 2008 die wöchent-
liche Unterrichtsverpflichtung um eine Unterrichtsstunde erhöht und ab einem in der Rechtsverord-
nung festzulegenden Zeitpunkt durch Senkung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung in der Re-
gel jahrgangsweise ausgeglichen wird. Darin kann auch geregelt werden, dass auf Antrag der Aus-
gleich auch durch andere Formen des Zeitausgleichs oder eine besondere Ausgleichszahlung erfolgen 
kann. 

(4) Soweit durch Rechtsverordnung nach Abs. 1 Satz 1 ein Arbeitszeitkonto vorgesehen ist, auf dem ein 
bestimmter Teil der Arbeitszeit gutgeschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt durch Freistellung 
vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung ausgeglichen wird, kann dort auch geregelt wer-
den, dass im Falle der endgültigen Verhinderung des Zeitausgleichs auf Antrag eine besondere Aus-
gleichszahlung erfolgen kann. 

 
§ 61 

Mehrarbeit 
 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst 
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind die 
fünf Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrar-
beitsvergütung nach § 50 des Hessischen Besoldungsgesetzes erhalten. 
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§ 62 
Teilzeitbeschäftigung 

(§ 43 Beamtenstatusgesetz) 
 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt 
werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin oder der Beamte sich ver-
pflichtet, während des Bewilligungszeitraums außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche Ver-
pflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in dem nach den §§ 72 bis 74 den Vollzeitbeschäftigten 
die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet ist. § 73 Abs. 2 Satz 4 gilt mit der Maßgabe, dass von 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten aus-
zugehen ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit dem Beamtenverhältnis vereinbar 
ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 

(3) Die zuständige Dienstbehörde kann nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschränken 
oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange dies 
erfordern. Sie soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung zulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bishe-
rigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
§ 63 

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen 
 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen, Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 15 Stunden pro Woche zu be-
willigen, wenn sie oder er 
1. ein Kind unter 18 Jahren oder 
2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreut oder pflegt. Die Pflegebedürftigkeit ist nachzuweisen. Dies kann durch Vorlage 
einer Bescheinigung der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung oder eines ärztlichen Gutachtens er-
folgen. 

(2) Einer Beamtin oder einem Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst kann aus den in Abs. 1 ge-
nannten Gründen Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit be-
willigt werden, soweit die Struktur der Ausbildung nicht entgegensteht und den unverzichtbaren Er-
fordernissen der Ausbildung Rechnung getragen wird. 

(3) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit darf die Dauer von ins-
gesamt 17 Jahren nicht überschreiten. 

(4) § 62 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(5) Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Teilzeitbeschäftigung 

nicht zuwiderlaufen. 
 

§ 64 
Beurlaubung aus familiären Gründen 

 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche 

Belange nicht entgegenstehen, Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt 14 Jahren zu 
gewähren, wenn sie oder er 
1. ein Kind unter 18 Jahren oder 
2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreut oder pflegt. § 63 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(2) Bei Lehrkräften an öffentlichen Schulen, wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an den 

Hochschulen des Landes mit Lehrverpflichtung und Lehrkräften am Studienzentrum der Finanzver-
waltung und Justiz Rotenburg an der Fulda kann der Bewilligungszeitraum der Beurlaubung bis zum 
Ende des laufenden Schulhalbjahres, Semesters oder fachtheoretischen Studienabschnitts ausge-
dehnt werden. 

(3) Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Beurlaubung nicht zu-
widerlaufen. 

(4) Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der geneh-
migten Beurlaubung zu stellen. 

(5) Die zuständige Dienstbehörde kann eine vorzeitige Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn der Be-
amtin oder dem Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 

 
§ 64a 

Familienpflegezeit mit Vorschuss 
 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen, für längstens 24 Monate Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 15 
Stunden pro Woche als Familienpflegezeit zu bewilligen, wenn sie oder er eine pflegebedürftige nahe 
Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 
I S. 2424), in der jeweils geltenden Fassung tatsächlich betreut oder pflegt. § 63 Abs. 1 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

(2) Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur 
Dauer von 24 Monaten verlängert werden. 

(3) Familienpflegezeit und Pflegezeit nach § 64b dürfen insgesamt die Dauer von 24 Monaten für jede 
nahe Angehörige und jeden nahen Angehörigen nicht überschreiten. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat jede Änderung der Tatsachen, die für die Bewilligung maßgeblich 
sind, unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Be-
willigung mit Ablauf des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, zu widerru-
fen. 

(6) Ist der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zu-
mutbar, ist die Bewilligung zu widerrufen, wenn keine dienstlichen Belange entgegenstehen. 

 
§ 64b 

Pflegezeit mit Vorschuss 
 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen, für längstens sechs Monate Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 15 Stun-
den pro Woche oder Urlaub ohne Dienstbezüge als Pflegezeit zu bewilligen, wenn sie oder er eine pflege-
bedürftige nahe Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Abs. 3 des Pflege-
zeitgesetzes tatsächlich betreut oder pflegt. § 63 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(2) Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer 
von sechs Monaten verlängert werden. 
(3) § 64a Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend. 
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§ 65 
Beurlaubung aus beschäftigungspolitischen Gründen 

 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen wegen der Ar-

beitsmarktsituation ein außergewöhnlicher Überhang an Bewerberinnen und Bewerbern besteht und 
deshalb ein dringendes öffentliches Interesse daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen und Be-
werber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge 
1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder 
2. für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss, 
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen ein Stellenüber-
hang abgebaut werden soll, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge für einen Zeitraum, der sich bis zum 
Beginn des Ruhestands erstrecken muss, bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

(2) Dem Antrag nach Abs. 1 oder 2 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin oder der Beamte 
erklärt, während der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkei-
ten zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach § 74 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
sie oder er diese bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. 
Wird diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, so soll die Bewilligung widerrufen werden. Die zustän-
dige Dienstbehörde darf trotz der Erklärung der Beamtin oder des Beamten nach Satz 1 Nebentätig-
keiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. 

(3) § 64 Abs. 5 gilt entsprechend. 
(4) Urlaub nach den Abs. 1 und 2 darf, auch zusammen mit Urlaub nach § 64, die Dauer von insgesamt 

14 Jahren nicht überschreiten. § 64 Abs. 2 gilt entsprechend. Ausnahmen von Satz 1 sind zulässig, 
wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung zurückzukehren. 

 
§ 66 

Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
 

A) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und Urlaub ohne Dienst-
bezüge nach den §§ 63 bis 65 dürfen insgesamt die Dauer von 17 Jahren nicht überschreiten. Eine 
unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit bleibt unberücksichtigt. Ausnahmen von 
Satz 1 sind in besonders begründeten Fällen zur Ermöglichung von Familienpflegezeit und Pflegezeit 
nach den §§ 64a und 64b zulässig. 

B) § 64 Abs. 2 und § 65 Abs. 5 Satz 3 gelten entsprechend. 
 
Platz für eigene Notizen: 
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22.8 Antragsformular: Freistellung vom Dienst (Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung) 

Antragsformular des Schulamts Bebra60 
 

 

 
60 STAATLICHES SCHULAMT FÜR DEN LANDKREIS HERSFELD-ROTENBURG UND DEN WERRA-MEIßNER-KREIS (2023): »Freistellung vom Dienst«. 
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22.9 StSchA Kassel ς Informationsblatt Teilzeit 

Informationsblatt zu Inhalt und Umfang der Dienstverpflichtungen von teilzeitbeschäftigten Lehrkräf-
ten Stand (30. November 2018)61 
 
Dieses Informationsblatt soll dazu dienen, einen Überblick über den Inhalt und den Umfang der Dienstver-
pflichtungen von Lehrkräften in Teilzeitbeschäftigung und den zugrundeliegenden rechtlichen Regelun-
gen zu geben. Es nimmt lediglich Bezug auf bereits vorhandene Rechtsvorschriften und Rechtsprechung, 
stellt aber ausdrücklich keine eigene Rechtsetzung dar und enthält keine eigenen rechtlichen Vorgaben 
seitens des Herausgebers. 
 
Grundsätzlich haben in Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte neben ihrer Unterrichtsverpflichtung auch außer-
unterrichtliche Aufgaben zu erfüllen. Bei einer Reduzierung der Unterrichtsstundenzahl sollte jedoch ge-
währleistet sein, dass sich diese Reduzierung auch auf das Maß der außerunterrichtlich abzuleistenden 
Dienstpflichten auswirkt, damit eine gerechte Umsetzung der Verringerung der gesamten Arbeitsbelas-
tung erreicht werden kann. 
 
Bei der Reduzierung der außerunterrichtlichen Aufgaben dürfen die vorrangig zu behandelnden Punkte 
der Wahrung der Funktionsfähigkeit der Schule und die Förderung des Schülers nicht außer Acht gelassen 
werden. Darüber hinaus muss spezielles Augenmerk auf die Gesamtbelastung des Kollegiums gelegt wer-
den, damit eine sachgerechte Erfüllung der schulischen Aufgaben möglich ist. Wie in bestimmten Situati-
onen zu entscheiden ist, hängt von der Abwägung zwischen den Interessen der Lehrkraft und dem Ge-
wicht der vorliegenden dienstlichen Gründe im konkret vorliegenden Einzelfall ab. Dieses Informations-
blatt kann in solchen Situationen als unverbindliche Orientierungshilfe dienen. 
 
Die Gründe für eine Reduzierung der Stundenanzahl sind vielfältig, nur beispielhaft werden daher ange-
führt: 
- Teilzeitbeschäftigung ohne besondere Voraussetzungen, § 62 HBG bzw. § 11 Abs. 2 TV-H 
- Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen, § 63 HBG bzw. § 11 Abs. 1 TV-H 
- Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit, § 8 HMuSchEltZVO 
- Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit, § 11 Pflichtstundenverordnung 
- Altersteilzeit, § 118 HBG 
- Altersermäßigung, §9 Pflichtstundenverordnung 
- Nachteilsausgleich für Lehrkräfte mit Behinderung, § 10 Pflichtstundenverordnung 
- Unterrichtseinsatz an mehreren Schulen infolge Teilabordnung, § 25 HBG 
- Ermäßigungsstunden und Anrechnungen für Mitglieder von Personalräten, § 40 Abs. 3 HPVG, und 

Schwerbehindertenvertretungen, § 179 Abs. 4 SGB IX, 
- sowie für andere dienstliche Tätigkeiten aufgrund Pflichtstundenverordnung oder Einzelfallregelun-

gen 
- Begrenzte Dienstfähigkeit, § 27 BeamtStG 
- Besondere Tätigkeiten für bspw. das Hessische Kultusministerium, das Staatliche Schulamt oder die 

Hochbegabtenförderung 
 
Mehrarbeitsstunden aus vorigen Schuljahren 
 
I. Mehrarbeit und Zeitausgleich 
Bei Lehrkräften ist nur ein Teil der Arbeitszeit messbar geregelt, nämlich die nach der Pflichtstundenver-
ordnung zu haltenden Unterrichtsstunden. Nur dieser Teil der Arbeitszeit ist der Mehrarbeit zugänglich. 

 
61 STAATLICHES SCHULAMT FÜR DEN LANDKREIS UND DIE STADT KASSEL (2018): »Informationsblatt zu Inhalt und Umfang 

der Dienstverpflichtungen von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften«. 
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Darüber hinaus bestehen aber Arbeits- und Dienstpflichten, die nicht messbar geregelt sind, wie z.B. Teil-
nahme an Elternabenden, Konferenzen, Elterngespräche. Kommt es demgegenüber in diesem Bereich zu 
einer über die Teilzeitquote hinausgehenden, zusätzlichen Inanspruchnahme, ist dies keine Mehrarbeit 
im Rechtssinne. Hier ist vielmehr primär ein Zeitausgleich vorzunehmen (vgl. Beispiel unter II.e.). 
 
Gemäß § 61 S. 1 HBG sind Beamtinnen und Beamte verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern. Werden sie 
durch eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren (§ 61 
S. 2 HBG). Für den Schulbereich entspricht dies drei Unterrichtsstunden. 
 
Gemäß § 61 S. 3 HBG sind bei Teilzeitbeschäftigung diese drei Unterrichtsstunden anteilig der Arbeitszeit 
zu kürzen. Leisten die teilzeitbeschäftigten verbeamteten Lehrkräfte darüber hinaus weitere Mehrarbeit 
und ist der Freizeitausgleich aus zwingenden schulischen Gründen nicht möglich, so besteht Anspruch auf 
anteilige Besoldung bis zur Regelarbeitszeit einer oder eines Vollzeitbeschäftigten für alle geleisteten 
Mehrarbeitsstunden. 
 
In Teilzeit tarifbeschäftigte Lehrkräfte haben demgegenüber keine Pflicht zur Ableistung unentgeltlicher 
Mehrarbeitsstunden. Es besteht bereits ab der ersten Stunde Mehrarbeit über die vertragliche Verpflich-
tung hinaus Anspruch auf Zeitausgleich oder, falls dieser nicht möglich ist, Anspruch auf anteilige Vergü-
tung. 
 
Sollen Teilzeitbeschäftigte zu bezahlter Mehrarbeit herangezogen werden, so ist die persönliche Situation 
der oder des Betroffenen zu berücksichtigen. So darf eine teilzeitbeschäftigte Lehrkraft, die ihre Arbeits-
zeit aus familiären Gründen reduziert hat, um den notwendigen zeitlichen Rahmen zur Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftiger Personen zu schaffen, nicht zu Mehrarbeit verpflichtet werden, wenn dies 
die Betreuungsaufgabe unzumutbar erschwert. 
 
Teilzeitbeschäftigte, denen Diensterleichterung (Pflichtstundenreduzierung) zur Wiederherstellung der 
Gesundheit nach der Pflichtstundenverordnung zuerkannt worden ist, können ebenfalls nicht zu Vertre-
tungsunterricht herangezogen werden, da die Verfügung über die Diensterleichterung von einer bestimm-
ten leistbaren, ärztlich verordneten Stundenzahl ausgeht und eine Abweichung davon dem Sinn und 
Zweck der Diensterleichterung widerspräche. 
 
Unabhängig davon können teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte mit ihrer Zustimmung bezahlte Mehrarbeit leis-
ten. 
 
 
II. Teilbare und nicht teilbare Dienstpflichten 
 
Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte können nur dann entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang an außerun-
terrichtlichen Dienstpflichten beteiligt werden, soweit die betreffende Tätigkeit geeignet ist, sie auf meh-
rere Personen aufzuteilen oder ihren zeitlichen Umfang angemessen zu reduzieren. Solche Tätigkeiten 
werden als teilbare Dienstpflichten bezeichnet, während Tätigkeiten, deren Aufteilung oder Reduzierung 
nicht möglich ist und somit keine Unterscheidung zu Vollzeitbeschäftigten gemacht werden kann, nicht 
teilbare Dienstpflichten genannt werden. 
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1. Teilbare Dienstpflichten 
 
a. Pausenaufsicht 
In Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte sind zur Pausenaufsicht nur reduziert entsprechend ihrem Beschäfti-
gungsumfang einzuteilen. Ergibt sich kurzfristig aus zwingenden schulischen Gründen die Notwendigkeit, 
Teilzeitbeschäftigte in größerem Umfang zur Pausenaufsicht einzusetzen, so ist diese höhere Belastung 
baldmöglichst durch eine entsprechend geringere Heranziehung auszugleichen. 
 
b. Betriebspraktika/Projekttage/Projektwochen 
Die zeitliche Beanspruchung durch die Betreuung von Betriebspraktika soll nur entsprechend der redu-
zierten Pflichtstundenzahl erfolgen, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Dies gilt entsprechend auch für die Übertragung von Aufgaben im Rahmen von Projekttagen und Projekt-
wochen, solange die Durchführung und inhaltliche Zielsetzungen dadurch nicht beeinträchtigt werden.  
Sofern aus dienstlichen Gründen eine übermäßige zeitliche Beanspruchung erfolgen muss, hat danach 
eine entsprechende Entlastung zu erfolgen. 
 
c. Elternsprechtage 
An Elternsprechtagen haben Teilzeitbeschäftigte ihre Anwesenheitszeit dem Bedarf an die mit ihnen ter-
minierten Elterngespräche anzupassen. Sofern dadurch an diesem Tag eine übermäßige zeitliche Bean-
spruchung erfolgen muss, ist dafür in der Folge ein entsprechender Ausgleich zu gewähren. 
 
d. Übernahme besonderer Verwaltungsaufgaben 
Teilzeitbeschäftigte dürfen nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Übernahme besonderer Verwal-
tungsaufgaben herangezogen werden. Deshalb muss entweder der Teilzeitquote bei der Übertragung von 
Funktionstätigkeiten Rechnung getragen werden oder ein zeitlicher Ausgleich dadurch erfolgen, dass die 
Teilzeitbeschäftigten entsprechend geringer zu anderen Aufgaben herangezogen werden. 
 
e. Klassenfahrten 
Alle Lehrkräfte sind grundsätzlich verpflichtet, Klassenfahrten, Wandertage etc. durchzuführen. Teilzeit-
beschäftigte verbeamtete Lehrkräfte sowie teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im Arbeitsverhältnis leisten bei 
Klassenfahrten Mehrarbeit bis zum Grad der Vollbeschäftigung. 
 
Zeitausgleich bei teilzeitbeschäftigten verbeamteten Lehrkräften 
Der Zeitausgleich soll in der Regel in der Form stattfinden, dass teilzeitbeschäftigte verbeamtete Lehr-
kräfte proportional zum Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung geringer zu Klassenfahrten herangezogen 
werden sollen, als dies nach Maßgabe der schulischen Regelungen zu Art und Umfang der Klassenfahrten 
für vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte der Fall ist. 
 
Wenn ein Zeitausgleich für die Mehrarbeit von teilzeitbeschäftigten verbeamteten Lehrkräften noch mög-
lich ist, kann eine Vergütung der geleisteten Mehrarbeit nicht verlangt werden. Erst wenn ein Zeitaus-
gleich aus tatsächlichen Gründen nicht mehr möglich ist, entsteht für verbeamtete Lehrkräfte in Teilzeit-
beschäftigung ein Anspruch auf Vergütung der geleisteten Mehrarbeit in Höhe anteiliger Besoldung. 
 
Zeitausgleich bei teilzeitbeschäftigten tarifbeschäftigten Lehrkräften 
Leisten in Teilzeit tarifbeschäftigte Lehrkräfte anlässlich einer ganztägigen Klassenfahrt Arbeit wie eine 
Vollzeitkraft, steht ihnen ein Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergü-
tung oder - falls nicht möglich ς auf zusätzliche anteilige Vergütung zu. 
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2. Nicht teilbare Dienstpflichten 
 
Zu den nicht teilbaren Dienstpflichten, die von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften vollumfänglich wahrge-
nommen werden müssen, gehören: 
 
a. Konferenzen 
Teilzeitbeschäftigte sind grundsätzlich in gleicher Weise zur Teilnahme an Konferenzen verpflichtet wie 
Vollzeitbeschäftigte. Neben einem zeitlichen Ausgleich kann eine Entlastung beispielsweise dadurch her-
beigeführt werden, dass im Einzelfall geprüft wird, zu welchen Konferenzen bzw. Teilen von Konferenzen 
die Anwesenheit einer Teilzeitkraft aus schulischen oder pädagogischen Gründen nicht zwingend erfor-
derlich ist. In diesem Fall kann und soll die Schulleitung auf Antrag der Teilzeitkraft eine Befreiung von der 
Teilnahmepflicht aussprechen. Eine andere Form der Entlastung kann darin bestehen, dass Teilzeitkräfte 
nicht zur Protokollführung oder sonstigen Zusatzaufgaben herangezogen werden. 
 
b. Pädagogischer Tag 
Auch an Pädagogischen Tagen sind teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte grundsätzlich vollumfänglich miteinzu-
beziehen, damit eine einheitliche Ausarbeitung der zuvor beschlossenen Themen gewährleistet werden 
kann. Allerdings hat auch hier ein Ausgleich etwa dadurch zu erfolgen, dass Teilzeitkräfte von zuvor be-
stimmten Teilen der Ausarbeitung befreit werden, eine entsprechend geringere Heranziehung zu anderen 
Aufgaben erfolgt oder auf Antrag von der Teilnahme der Teilzeitkraft abgesehen wird. 
 
c. Prüfungen 
Auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte haben die Verpflichtung, an Prüfungen teilzunehmen. Soweit es die 
konkreten Verhältnisse und Bestimmungen jedoch zulassen, sollen sie von der Teilnahme an Prüfungen 
und sonstigen Aufgaben einer Prüferin/eines Prüfers entsprechend der Stundenreduzierung freigestellt 
werden. 
 
d. Einsatz im Unterricht 
Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage sollen die Bedürfnisse der Teilzeitkräfte 
besonders berücksichtigt werden. Unterrichtsfreie Tage sollen nach Möglichkeit gewährt werden. Teil-
zeitbeschäftigten Lehrkräften, deren Arbeitszeit mindestens um ein Drittel ermäßigt ist, soll mindestens 
ein unterrichtsfreier Tag ermöglicht werden. Die Erteilung von weniger als 2 Unterrichtsstunden am Tag 
und ein Einsatz am Vor- und Nachmittag desselben Tages mit dazwischenliegenden Freistunden sollen 
vermieden werden. 
 
Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn dies aus schulorganisatorischen Gründen unvermeidbar ist. Im 
Blick auf Springstunden sollen teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte nur entsprechend ihrer reduzierten Stun-
denzahl belastet werden. 
 
e. Fort- und Weiterbildung 
Alle Lehrkräfte haben nach § 4 Dienstordnung in der derzeit gültigen Fassung das Recht und die Pflicht zur 
Fort- und Weiterbildung. Dies gilt auch für Teilzeitkräfte, da diese ebenso wie Vollzeitkräfte qualifiziert 
sein müssen und mit Leitungsaufgaben betraut werden können. 
 
 
III. Allgemeine Entlastungsmöglichkeiten 
 
Generell gilt, dass Teilzeitbeschäftigte, die in bestimmten Bereichen überproportional belastet werden, 
in anderen Bereichen entlastet werden sollen, wo immer dies möglich ist. Die anderweitige Entlastung 
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kann und soll auch in Bereichen erfolgen, die mit der Wahrnehmung der zusätzlichen belastenden Tätig-
keit nicht in Zusammenhang stehen. Dies muss nach Maßgabe der jeweiligen schulischen Situation ein-
zelfallbezogen geprüft werden. 
 
 
IV. Besondere Regelungen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte mit Behinderung62 
 
Schwerbehinderte Lehrkräfte haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeits-
zeit wegen Art und Schwere der Behinderung notwendig ist, § 164 Abs. 5 SGB IX. 
 
Bezüglich der teilbaren Dienstpflichten ergeben sich für die Verpflichtung zur Mehrarbeit folgende Beson-
derheiten: 
Menschen mit Schwerbehinderung sind auf Verlangen mehrarbeitsfrei zu stellen, § 207 SGB IX. Dies ergibt 
sich außerdem aus den Richtlinien zur Integration und Teilhabe schwerbehinderter Angehöriger der hes-
sischen Landesverwaltung (Teilhaberichtlinien) sowie der Integrationsvereinbarung zwischen dem Hessi-
schen Kultusministerium und der Hauptschwerbehindertenvertretung. 
 
Bezüglich der nicht teilbaren Dienstpflichten ist für den Einsatz im Unterricht zu beachten: 
Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage soll den Bedürfnissen teilzeitbeschäftigter 
oder begrenzt dienstfähiger Lehrkräfte mit Behinderung besonders Rechnung getragen werden. 
 
Auf Antrag ist Lehrkräften mit Behinderung gemäß § 2 Abs. 2 SGB IX nach Möglichkeit ein unterrichtsfreier 
Tag einzurichten, § 4 III. Buchstabe C Ziffer 6 IntV. 
 
Teilzeitbeschäftigten und begrenzt dienstfähigen Lehrkräften mit Behinderung ist spätestens mit Beginn 
des neuen Schuljahres mindestens ein unterrichtsfreier Tag einzurichten, wenn die Unterrichtsverpflich-
tung um mindestens ein Drittel ermäßigt ist, es sei denn eine solche Regelung wird von den Betroffenen 
nicht gewünscht, § 4 III. Buchstabe C Ziffer 7 IntV. 
 
Die Erteilung von weniger als drei Unterrichtsstunden sowie der Einsatz am Vor- und Nachmittag eines 
Tages mit mehreren dazwischenliegenden Freistunden sind, auch bei teilzeitbeschäftigten und begrenzt 
dienstfähigen Lehrkräften mit Behinderung, zu vermeiden, es sei denn, eine solche Regelung wird von den 
Betroffenen gewünscht, § 4 III. Buchstabe C Ziffer 8 IntV.  
 
Rechtsgrundlagen und weitere Quellen 
 
1. Hessisches Beamtengesetz (HBG) 
2. Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
3. Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Rehabilitation u. Teilhabe Behinderter Menschen 
4. Teilhabe-Richtlinien (TeilhabeRL), ABl. 8/13 
5. Integrationsvereinbarung (IntV), ABl. 3/17 
6. Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte (Pflichtstundenverordnung) 
7. Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter 
8. Hessische Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und die Elternzeit für Beamtinnen und 

Beamte (Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung) 
9. Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) 
10. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) 

 
62 Dazu zählen schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen nach § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX. Bei Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, die nicht gleichgestellt sind, ist im Einzelfall zu prüfen, ob der 
Behinderung angemessene Unterstützungsmaßnahmen in Betracht kommen. 
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11. aŜǊƪōƭŀǘǘ α¢ŜƛƭȊŜƛǘōŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ ƛƳ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ 5ƛŜƴǎǘ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ IŜǎǎŜƴ ς Voraussetzungen und 
wŜŎƘǘǎŦƻƭƎŜƴά ŘŜǎ IŜǎǎƛǎŎƘŜǎ aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŘŜǎ LƴƴŜǊƴ ǳƴŘ ŦǸǊ {ǇƻǊǘ ŦǸǊ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ !Ǌπ
beitnehmer 

12. LƴŦƻōƭŀǘǘ α¢ŜƛƭȊŜƛǘōŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ ŦǸǊ .ŜŀƳǘƛƴƴŜƴ ǳƴŘ .ŜŀƳǘŜ ς ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ wŜŎƘǘǎŦƻƭƎŜƴά 
des Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

 
Hinweis: Die unter 2. und 3. angegebenen Rechtsnormen finden Sie im Internet unter www.gesetze-im-
internet.de, die unter 1. sowie 4.-9. Angegebenen Rechtsnormen unter www.rv.hessenrecht.hessen.de 
in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
Platz für eigene Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/
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22.10 Richtlinien zum Lebensarbeitszeitkonto 

Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto63 
Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto vom 16. Januar 2012 (StAnz. S. 290) 

 

I. Geltungsbereich 
 
1. Die Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) gelten für die hauptamtlichen Beamtinnen und 
Beamten des Landes. Ausgenommen hiervon sind die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, Beamtinnen und 
Beamten auf Widerruf sowie die Beamtinnen und Beamten, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden können. 
 
2. Für die Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Lehrverpflichtung im Geschäftsbe-
reich des Hessischen Kultusministeriums gelten gesonderte, vom Hessischen Kultusministerium erlassene 
Regelungen. 
 
3. Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere Aufgaben nach 
§§ 65 und 66 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. November 2015 (GVBl. S. 510) gelten zusätzlich gesonderte, vom Hessischen Minis-
terium für Wissenschaft und Kunst erlassene Regelungen. 
 

II. Geltungsbereich des LAK 
 
1. Das LAK wird für die Beamtinnen und Beamten geführt, für die nach der Hessischen Arbeitszeitverord-
nung (HAZVO) in der Fassung vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 758, 760), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 3. Juli 2017 (GVBl. S. 230), eine durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit von 41 
Stunden gilt. 
 
2. Beamtinnen und Beamte mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden pro 
Woche, die ihre Arbeitszeit nach Antrag um eine Stunde pro Woche erhöhen, können ebenfalls das LAK 
nutzen. Diese eine Stunde wird dann auf dem LAK gutgeschrieben. 
 
3. Die Regelungen gelten für Teilzeitbeschäftigte entsprechend. 
 

III. Aufbau des LAK 
 
1. Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 41 Stun-
den wird ab dem 1. August 2017 eine Arbeitsstunde pro Woche auf dem LAK gutgeschrieben. Dies ergibt 
bei Vollzeitbeschäftigten pro Jahr je nach Anzahl der Kalenderwochen eine Gutschrift von 52 Stunden 
bzw. 53 Stunden. Ausgenommen hiervon sind Zeiten ohne Fortzahlung der Besoldung. Hierzu gehören 
insbesondere Zeiten der Beurlaubung nach §§ 64 und 65 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG), § 15 
der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO) sowie Elternzeit nach § 7 der Hessischen Mutterschutz- und 
Elternzeitverordnung (HMuSchEltVO). Weiterhin sind Zeiten ausgenommen, in denen insbesondere auf-
grund einer Zuweisung, Abordnung oder aus anderen Gründen die hauptamtliche Tätigkeit an Dienststel-
len außerhalb des Geltungsbereichs des HBG wahrgenommen wird und dort die durchschnittliche regel-
mäßige Wochenarbeitszeit weniger als 41 Stunden beträgt. Eine Zeitgutschrift erfolgt in diesen Fällen 
letztmalig für die Woche, in der die persönliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vollständig nach 
der HAZVO erbracht wurde. 
 

 
63 HESSISCHES MINISTERIUM DES INNEREN UND HEIMATSCHUTZ (HMDI): »Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto«. 
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2. Bei Teilzeitbeschäftigten findet eine anteilsmäßige Anrechnung entsprechend ihrer bewilligten wö-
chentlichen Arbeitszeit statt. 
 
3. Bei Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 40 
Stunden, die auf Antrag freiwillig eine Stunde pro Woche zusätzlich erbringen, erfolgt die Gutschrift ab 
der Kalenderwoche, die auf die Antragstellung folgt bzw. mit der ersten vollständigen Kalenderwoche ab 
dem beantragten Zeitpunkt. Dies gilt auch für Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung. Teilzeit-
beschäftigte können ihre Arbeitszeit anteilig erhöhen und entsprechend ansparen. 
 
4. Weitere Überstunden, Mehrarbeitsstunden und Urlaub können nicht als Zeitguthaben auf das LAK 
übernommen werden. Eine Verrechnung zwischen dem LAK und anderen Arbeitszeit- oder Urlaubskonten 
ist ausgeschlossen. 
 
5. Bei auf Krankheit beruhender Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflichten findet ab Beginn der siebten 
Krankheitswoche, d.h. ab dem 43. aufeinanderfolgenden Krankheitstag keine Zeitgutschrift mehr statt. 
Das Gleiche gilt bei Abwesenheit vom Dienst wegen Kur oder Heilbehandlung sowie bei Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen nach § 6 HAZVO. 
 
Zur Berechnung der Krankheitswochen ist auf den ersten Wochentag der Erkrankung sowie den Wochen-
tag der Beendigung der Erkrankung abzustellen. Es bedarf daher keiner vollen sechs Kalenderwochen. 
Eine Gutschrift erfolgt nach Beendigung der Erkrankung und Wiederaufnahme des Dienstes ab der Kalen-
derwoche, in der erstmals wieder die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vollständig erbracht wurde. 
Soweit eine Zeitgutschrift für die Dauer einer Wiedereingliederungsmaßnahme erfolgt, ist dieser die re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Beamtin bzw. des Beamten zugrunde zu legen, unabhängig von 
der während der Wiedereingliederung tatsächlich erbrachten Arbeitszeit. Schließen sich Zeiten von auf 
Krankheit beruhender Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflicht, Abwesenheit vom Dienst wegen Kur 
oder Heilbehandlung oder Wiedereingliederungsmaßnahme aneinander an, beginnt der sechs-Wochen-
Zeitraum nicht erneut zu laufen. 
 
6. Während des Mutterschutzes besteht ein Beschäftigungsverbot nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HMuSchElt-
ZVO. Die Dienstbezüge werden gemäß § 2 HMuschEltZVO weiterhin gewährt. Während dieser Zeit des 
Beschäftigungsverbotes erfolgt auch die entsprechende Gutschrift auf dem LAK. 
 
7. Bei Neueinstellungen oder Rückkehr, z.B. aus einer Beurlaubung oder Abordnung an Dienststellen au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des HBG, bei denen die durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit 
weniger als 41 Stunden beträgt, findet die Zeitgutschrift erstmalig für die Kalenderwoche statt, in der die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vollständig erbracht wurde. 
 
8. Wird eine Verringerung oder Erhöhung der Arbeitszeit genehmigt, findet letztmalig eine Zeitgutschrift 
in der bisherigen Höhe für die Woche des Wechsels statt. Für die nächste Woche erfolgt die neu berech-
nete Zeitgutschrift. 
 
9. Vor Vollendung des 60. Lebensjahres erfolgt die letztmalige Zeitgutschrift für die Woche, in der zuletzt 
eine durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden erbracht werden musste. 
Bei der Berechnung ist die Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 2 HAZVO zu beachten. Etwas anderes gilt nur, 
soweit ein Antrag auf Erhöhung nach § 1a Abs. 2 HAZVO gestellt wurde. 
 
 
 
 

IV. Führung des LAK 
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1. Das LAK wird ausschließlich in Zeit geführt und ausgeglichen. Eine Auszahlung des Zeitguthabens in Geld 
kommt grundsätzlich nicht in Betracht (Ausnahmen siehe V. Nr. 6). Bei Versterben einer Beamtin oder 
eines Beamten vor einer vollständigen Inanspruchnahme des Zeitguthabens entsteht kein finanzieller 
Ausgleichsanspruch der Erben. 
 
2. Zuständig für die Führung des LAK, für die Entscheidung über die Genehmigung der Inanspruchnahme 
und für die rechtssichere Feststellung des Zeitguthabens ist die Beschäftigungsdienststelle oder die jewei-
lige personalverwaltende Stelle. Für Beamtinnen und Beamte des Landes berechnet die zuständige Stelle 
das entstandene Zeitguthaben einmal jährlich zum Stichtag 31. Dezember und teilt dieses bis spätestens 
zum 31. März des Folgejahres den Beamtinnen und den Beamten mit. Hierbei handelt es sich um einen 
Verwaltungsakt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Die zuständige Stelle teilt den 
Stand des Zeitguthabens auch zu einem weiteren Zeitpunkt mit, soweit dies z. B. für eine vorzeitige Inan-
spruchnahme des Zeitguthabens nach V. Nr. 2 erforderlich ist. Ist vor dem Ruhestand noch keine Unter-
richtung über den Stand des Zeitguthabens erfolgt, so wird das Zeitguthaben rechtzeitig vor dem Ruhe-
stand ermittelt und mitgeteilt. 
Soweit nach der Vollendung des 60. Lebensjahres keine Aufstockung der Arbeitszeit und keine weitere 
Veränderung der Zeitgutschrift erfolgt, ist die regelmäßige jährliche Feststellung des Zeitguthabens ent-
behrlich. Von den Zeiträumen und Stichtagen in Satz 2 kann abgewichen werden. Die Aufbewahrungsfris-
ten für Unterlagen zu Erkrankungen, Kuren und Heilbehandlungen nach § 92 Abs. 2 HBG (3 Jahre) sind 
einzuhalten. 3. Auf die Freistellung kann durch unwiderrufliche schriftliche Erklärung gegenüber der zu-
ständigen Stelle verzichtet werden. 
 

V. Inanspruchnahme des Zeitguthabens 
 
1. Die Inanspruchnahme des Zeitguthabens aus dem LAK erfolgt, soweit kein abweichender Antrag gestellt 
wird, durch entsprechende Freistellung vor Beginn des Ruhestands. Der Eintritt in den Ruhestand muss 
sich grundsätzlich unmittelbar an die Freistellung anschließen. Die Dauer des Freistellungszeitraums rich-
tet sich nach der angesparten Stundenzahl und der zuletzt bewilligten Wochenarbeitszeit. Die Freistellung 
kann nur in ganzen Arbeitstagen bzw. Arbeitstagen entsprechend der bewilligten Wochenarbeitszeit ge-
währt werden. Eine Inanspruchnahme des Zeitguthabens zur Reduzierung der täglichen Arbeitszeit ist 
nicht zulässig, d.h. es kann keine stundenweise Freistellung erfolgen. Bei Teilzeitbeschäftigten kann auf 
Antrag, soweit dienstliche Belange nicht beeinträchtigt werden, die Freistellung status- und besoldungs-
rechtlich als Vollzeitbeschäftigung erfolgen. 
 
2. Eine vorzeitige Inanspruchnahme des Zeitguthabens ist auf Antrag möglich, soweit dienstliche Belange 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
3. Die Mindestdauer der Freistellung bei der vorzeitigen Inanspruchnahme des Zeitguthabens beträgt ei-
nen Arbeitstag. 
 
4. Die vorzeitige Freistellung ist rechtzeitig vor der beabsichtigten Inanspruchnahme bei der nach IV. Nr. 
2 zuständigen Stelle zu beantragen. Bei dienstlichem Bedürfnis kann die oberste Dienstbehörde für ihren 
Geschäftsbereich oder Teile davon eine Mindestantragsfrist festlegen. Soweit die Freistellung zur akut 
erforderlichen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen in Anspruch genommen werden soll, ist dies zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen. 
 
5. Soweit die Inanspruchnahme des Zeitguthabens direkt vor dem Ruhestand erfolgt, ist der Freistellungs-
zeitraum auf volle Arbeitstage aufzurunden. 
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6. Nur ausnahmsweise ist auf Antrag der Beamtin oder des Beamten (§ 60 Abs. 4 HBG) eine Abgeltung des 
Zeitguthabens in Geld möglich, sofern eine Inanspruchnahme durch Freistellung unmittelbar vor dem Ru-
hestand ausgeschlossen ist. Diese Möglichkeit ist jedoch ausdrücklich auf die in § 1a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
und 2 HAZVO genannten Fälle begrenzt. Dies betrifft Fälle, in denen die Freistellung der Beamtin oder des 
Beamten infolge einer Dienstunfähigkeit, die entweder zur Versetzung in den Ruhestand führt oder auf 
einer Krankheit während des Freistellungszeitraums beruht, nicht vollständig möglich ist. Für die Berech-
nung des Auszahlungsbetrags ist von der Besoldung gemäß § 1a Abs. 5 HAZVO auszugehen. 
 
7. Während des Bestehens eines gesetzlichen Beschäftigungsverbots nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HMu-
SchEltZVO findet mangels Dienstleistungspflicht keine Freistellung aufgrund des Lebensarbeitszeitkontos 
statt. Der Abbau des Zeitguthabens wird also durch das gesetzliche Beschäftigungsverbot unterbrochen 
oder beendet. 
 
8. Werden im Zeitraum einer Wiedereingliederungsmaßnahme angesparte LAK-Stunden in Anspruch ge-
nommen, ist die Abbuchung in Höhe der Stundenzahl vorzunehmen, welche die Beamtin oder der Beamte 
an dem jeweiligen Arbeitstag zu erbringen hätte. 
 
9. Bei einer Versetzung oder Abordnung zu einem Dienstherrn innerhalb des Geltungsbereichs des HBG 
wird das bisherige Zeitguthaben übertragen und durch den neuen Dienstherrn fortgeführt. 
 
10. Beim Wechsel zu einem anderen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs des HBG oder zu einem 
Arbeitgeber außerhalb des öffentlichen Dienstes findet eine Freistellung vor dem Ausscheiden nur statt, 
soweit dienstliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Hierüber soll möglichst eine einvernehmliche 
Vereinbarung getroffen werden. Gegebenenfalls ist der Versetzungs- oder Entlassungszeitpunkt einver-
nehmlich hinauszuschieben. Der Dienststelle muss hierzu ein ausreichender Planungszeitraum zur Verfü-
gung stehen. Eine Übernahme des Zeitguthabens durch den neuen Dienstherrn bzw. Arbeitgeber ist nur 
möglich, soweit sich dieser dazu bereit erklärt. Falls keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann 
und die beabsichtigte Inanspruchnahme dienstliche Belange beeinträchtigt, verfällt das Zeitguthaben. 
 
11. Soweit eine genehmigte Freistellung aufgrund einer Krankheit nicht in Anspruch genommen werden 
konnte, erfolgt eine Zeitgutschrift auf dem LAK in dem durch ärztliches Attest nachgewiesenen Umfang. 
Eine genehmigte Freistellung kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Antragsteller und der 
genehmigenden Stelle zurückgenommen werden, soweit im Einzelfall dienstliche Belange (z. B. Beschäf-
tigung einer Ersatzkraft während der Freistellung) nicht entgegenstehen. Die oder der Bedienstete hat 
keinen Anspruch auf Rücknahme der genehmigten Freistellung, sondern die Einzelfallentscheidung liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Stelle. 
 
12. Soll eine Beamtin oder ein Beamter auf Probe (§ 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG) nicht in ein Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit übernommen werden, ist eine Inanspruchnahme des Zeitguthabens vor Beginn 
des Ruhestands offensichtlich ausgeschlossen. In diesen Fällen hat die zuständige Stelle die Inanspruch-
nahme des Zeitguthabens rechtzeitig während der Probezeit einzuplanen und bis zum Entlassungszeit-
punkt vollständig zu gewähren. Bei Krankheit während der genehmigten bzw. angeordneten Freistellung 
findet in diesen Fällen keine erneute Gutschrift auf dem LAK statt. Diese Regelungen gelten nicht für Be-
amtinnen und Beamte auf Probe in Ämtern mit leitender Funktion nach § 4 Abs. 3 Buchst. b HBG. 
 
13. Bei Abordnungen von Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinien gelten für die 
abgeordnete Beamtin oder den abgeordneten Beamten die arbeitszeitrechtlichen Regelungen des auf-
nehmenden Dienstherrn, soweit nichts anderes bestimmt ist, § 14 Abs. 4 Satz 2 BeamtStG. Hat die abge-
ordnete Beamtin oder der abgeordnete Beamte Stunden auf dem LAK angespart, ist das angesparte Zeit-
guthaben einvernehmlich in Anspruch zu nehmen. Falls keine einvernehmliche Lösung gefunden werden 
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kann und die Inanspruchnahme dienstliche Belange beeinträchtigt, verfällt das Zeitguthaben nach Ablau-
fen der Abordnung. 
 

VI. Empfehlung 
 
Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. 
 

VII. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Wiesbaden, den 1. Dezember 2017 
 
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
 
Platz für eigene Notizen: 
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22.11 Mehrarbeit ς Zwingende dienstliche Verhältnisse 

Hessisches Beamtengesetz (HBG) vom 27. Mai 201364 
 

§61 ς Mehrarbeit 
 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst 
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind die 
fünf Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrar-
beitsvergütung nach § 50 DES HESSISCHEN BESOLDUNGSGESETZES erhalten. 
 
 
R. v. Decker Hessisches Bedienstetenrecht - Gesamtausgabe (v. Roettecken/Rothländer) Juni 202365 
 

Rn.  Zitat 

108 »Eine Verpflichtung zur Mehrarbeit darf nach § 61 S. 1 nur begründet werden, wenn zwin-
gende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob zusätzlich 
nach Maßgabe des § 62 S. 2 , 4 die Voraussetzungen für einen Freizeitausgleich oder die Zah-
lung einer Mehrarbeitsvergütung im Einzelfall erfüllt oder verfehlt werden. Insoweit ergibt sich 
aus der Pflichtenregelung in § 61 S. 1 zugleich ein Anspruch, jede Dienstleistung über die indi-
viduell geltende regelmäßige Arbeitszeit hinaus zu verweigern, wenn für die Anforderung einer 
solchen Dienstleistung die in § 61 S. 1 vorausgesetzten zwingenden dienstlichen Verhältnisse 
nicht vorliegen (s. o. Rn. 103 , 105 ; § 60 Rn. 21 , 23 f. ). Wenn schon aufgrund von § 61 S. 1 in 
unmittelbarer Anwendung keine Mehrarbeit verlangt werden darf, gilt das erst recht für eine 
!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ƧŜŘŜǊ ǎƻƴǎǘƛƎŜƴ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘ ƘƛƴŀǳǎΦ Χζ 

110 »Die Voraussetzung der zwingenden dienstlichen Verhältnisse gilt für alle Arten von Mehrar-
beit ǳƴƎŜŀŎƘǘŜǘ ƛƘǊŜǎ ȊŜƛǘƭƛŎƘŜƴ ¦ƳŦŀƴƎǎΦ Χζ 

111 »Zwingende dienstliche Verhältnisse liegen nur vor, wenn die Mehrarbeit für kurze Zeit zur 
Erledigung wichtiger, unaufschiebbarer Aufgaben unvermeidbar notwendig ist (vgl. BVerwG 
28.5.2003 ς 2 C 28.02 ς ZBR 2003, 383, 384). Lässt sich die Erledigung der betroffenen Aufga-
ben durch andere personelle oder durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, entfal-
ƭŜƴ ŘƛŜ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ Χζ 

112 »Zwingende dienstliche Gründe liegen nur vor, wenn die Mehrarbeit alternativlos ist, d. h. 
ǿŜƴƴ ƻƘƴŜ ǎƛŜ ŜƛƴŜ ǎŎƘǿŜǊǿƛŜƎŜƴŘŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ 5ƛŜƴǎǘōŜǘǊƛŜōǎ ŘǊƻƘŜƴ ǿǸǊŘŜΦ Χζ 

113 »Bloße Erschwernisse für den Dienstbetrieb genügen nicht, wie auch sonstige Nachteile für 
die Erledigung dienstlicher Aufgaben für sich genommen nicht ausreichen, um Mehrarbeit zu 
verlangen bzw. zu genehmigen. Der Dienstherr muss daher zur Vermeidung der Mehrarbeit 
sämtliche in Betracht kommenden Anstrengungen unternehmen, seien sie personeller oder 
organisatorischer Art.« 

  

 
64 HESSISCHES BEAMTENGESETZ VOM 27.05.2013 (2025). 
65 VON ROETTEKEN, TORSTEN U. CHRISTIAN ROTHLÄNDER (2023): »HBR ς Hessisches Bedienstetenrecht«. 
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22.12 Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit (§55 HBesG) 

§ 5566 
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

 
(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes erhalten Beamtinnen, Beamte, 

Richterinnen und Richter Dienstbezüge entsprechend § 6. 
 
(2) Zu den zeitanteiligen Dienstbezügen nach Abs. 1 wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag gewährt. 

Er beträgt 35 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen den zeitanteiligen Dienstbezügen nach 
Abs. 1 und den entsprechenden Dienstbezügen bei Vollzeitbeschäftigung. Zu den Dienstbezügen im 
Sinne des Abs. 1 gehören das Grundgehalt, der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzulagen, Zula-
gen nach § 56b und § 56c, Zuschüsse zum Grundgehalt oder Leistungsbezüge für Professorinnen und 
Professoren an Hochschulen sowie Überleitungs- und Ausgleichszulagen. 

 
(3) Der Zuschlag nach Abs. 2 Satz 1 erhöht sich nach einer berücksichtigungsfähigen Zeit im Sinne des 

§ 14 Abs. 3 Satz 7 und 8 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2024 (GVBl. 2024 Nr. 65) , von 
1. 5 Jahren um 5 Prozent, 
2. 10 Jahren um 10 Prozent, 
3. 15 Jahren um 15 Prozent, 
4. 20 Jahren um 20 Prozent 
des Unterschiedsbetrages nach Abs. 2 Satz 2. 

 
(4) Im Falle einer Teilzeitbeschäftigung nach dem Hessischen Beamtengesetz oder der Hessischen Ver-

ordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und die Elternzeit für Beamtinnen und Beamte vom 
8. Dezember 2011 (GVBl. I S. 758, GVBl. 2012 S. 10), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 
2021 (GVBl. S. 718), verringert sich der nach Abs. 2 und 3 ermittelte Zuschlag entsprechend dem Ver-
hältnis der wegen begrenzter Dienstfähigkeit herabgesetzten Arbeitszeit zu dem Umfang der bewil-
ligten Teilzeitbeschäftigung. 

  

 
66 HESSISCHES BESOLDUNGSGESETZ (2025). 
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22.13 Integrationsvereinbarung (HMKB) 

Integrationsvereinbarung zwischen HKM, der Hauptschwerbehindertenvertretung der 
Lehrkräfte und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 67 

 
Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Allgemeine Grundsätze 
§ 2 Personenkreis und Zuständigkeiten 
§ 3 Ziele 
§ 4 Pflichten der Dienstvorgesetzten 
 
I. Aufgaben des HKM 
 
A) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers 
B) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
C) Arbeitsplatzausstattung 
D) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der 

Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fachleiter 
an den Studienseminaren 

 
II. Aufgaben der Staatlichen Schulämter/ Schulaufsichtsbehörden 
 
A) Neueinstellungen 
B) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers 
C) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
 
III. Aufgaben der Schulleitungen 
 
A) Neueinstellungen 
B) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
C) Nachteilsausgleiche 
 
IV. Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Studienseminare 
 
A) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen (LiV mit Behinderungen) 
B) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der 

Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fachleiter 
an den Studienseminaren 

 
§ 5 Prävention und Rehabilitation 
§ 6 Beendigung von Dienst- oder Beschäftigungsverhältnissen 
§ 7 Integrationsteam 
§ 8 Öffnungsklausel 
§ 9 Geltungsdauer 
  

 
67 INTEGRATIONSVEREINBARUNG ZWISCHEN HKM, DER HAUPTSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG DER LEHRKRÄFTE UND 

DEM HAUPTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER (O.J.). 
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Integrationsvereinbarung nach § 83 des Sozialgesetzbuches ς Neuntes Buch ς (SGB IX) zwischen 
dem Hessischen Kultusministerium, der Hauptschwerbehindertenvertretung der Lehrkräfte 
und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 
 
§ 1 Allgemeine Grundsätze 
 
Durch die Übernahme der UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Umdenken in der Gesellschaft in Gang 
gesetzt worden. 
 
Ziel ist es, Strukturen zu schaffen, in denen sich Menschen mit Behinderungen einbringen und auf die 
ihnen eigene Art wertvolle Leistungen erbringen können. 
 
Hierbei kommt den öffentlichen Arbeitgebern im Rahmen der besonderen Fürsorgepflicht für Menschen 
mit Behinderungen eine Vorbildfunktion zu. 
 
In den Teilhaberichtlinien (TeilhabeRL) des Landes Hessen werden unter Berücksichtigung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention neue Rahmenbedingungen für die im Landesdienst befindlichen Menschen mit 
Behinderungen geschaffen. 
 
Um den Besonderheiten des Geschäftsbereichs des Hessischen Kultusministeriums Rechnung zu tragen, 
werden diese TeilhabeRL durch eine ressortbezogene Integrationsvereinbarung ergänzt. 
 
Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsplätze sind hier so zu gestalten, dass für alle Menschen mit Behin-
derungen der gleichberechtigte Zugang und die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet 
werden. 
 
Die rechtlichen Vorschriften betreffend Menschen mit Behinderungen und deren Interessenvertretungen 
sowie des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) und des Hessischen Gleichberechtigungsge-
setzes (HGlG) sind Bestandteile der Führungskräftequalifizierung. 
 
§ 2 Personenkreis und Zuständigkeiten 
 
a) Die Vereinbarung gilt für die in § 91 HPVG genannten Dienststellen im Geschäftsbereich des Hessi-

schen Kultusministeriums. 
Die Menschen mit Behinderungen werden in der Integrationsvereinbarung aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche differenziert nach: 

 
1) Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Be-

hinderungen, 
2) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen (LiV mit Behinderungen), 
3) hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen 

in ihrer Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und 
Fachleiter an den Studienseminaren, 

b) Lehrkräfte mit Behinderungen werden von derjenigen Schwerbehindertenvertretung (SBV) beraten 
und vertreten, in deren Wahlbezirk die Stammschule der Lehrkraft mit Behinderungen liegt, 

c) LiV mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten und vertreten, in deren Wahlbezirk das 
jeweilige Studienseminar liegt, 

d) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten 
und vertreten, in deren Wahlbezirk das jeweilige Studienseminar liegt, 

e) Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten und vertreten, in de-
ren Wahlbezirk die Stammschule der/des Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen liegt. 
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Eine Beratung durch die Gesamt- oder Hauptschwerbehindertenvertretung ist dadurch nicht ausgeschlos-
sen. 
Sofern keine ausdrückliche Differenzierung vorgenommen wird, gelten alle Regelungen in dieser Verein-
barung für Menschen mit Behinderungen gemäß § 2 Abs. 2 SGB IX (schwerbehindert) und Menschen mit 
Behinderungen gem. § 2 Abs. 3 SGB IX (gleichgestellt). Für Menschen mit Behinderungen mit einem Grad 
der Behinderung von 30 oder 40, die nicht gleichgestellt sind, ist im Einzelfall zu prüfen, ob besondere, 
der Behinderung angemessene Maßnahmen und Nachteilsausgleiche nach dieser Vereinbarung in Be-
tracht kommen. 
 
§ 3 Ziele 
 
Die Vertragspartner treffen die Vereinbarung, die folgenden Ziele für den Bereich der Menschen mit Be-
hinderungen zu verfolgen: 
1. Erreichung bzw. Sicherung der für den Bereich der Hessischen Landesverwaltung geltenden Beschäf-

tigungsquote für Menschen mit Behinderungen im Geschäftsbereich des HKM. Es sollen mindestens 
die Einstellungsvorgaben des jeweils aktuell geltenden Lehrerstellenzuweisungserlasses erreicht wer-
den. 

2. Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs. 
3. Sicherung bestehender Arbeitsplätze und von Chancengleichheit durch Gewährung von Nachteilsaus-

gleichen und durch behinderungsbedingte Arbeitsplatzausstattung. 
4. Durchführung von Präventionsmaßnahmen. 
5. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit mit den zuständigen Kooperationspartnern unter 

Beachtung der Vorschriften zur Barrierefreiheit in den Teilhaberichtlinien. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, sind die nachfolgenden Regelungen großzügig unter der Maßgabe auszule-
gen, Beschäftigungsverhältnisse von Menschen mit Behinderungen zu begründen und auf Dauer zu erhal-
ten. 
 
§ 4 Pflichten der Dienstvorgesetzten 
 
Nach § 95 Abs. 2 SGB IX ist die Schwerbehindertenvertretung (SBV) in allen Angelegenheiten, die einen 
einzelnen Menschen mit Behinderungen oder die Menschen mit Behinderungen als Gruppe berühren, 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; die getroffene Ent-
scheidung ist der SBV unverzüglich mitzuteilen. 
 
Für die Umsetzung der Ziele der Integrationsvereinbarung sind die Dienstvorgesetzten zuständig. Sie sind 
verpflichtet, sich mit den für Menschen mit Behinderungen in § 1 genannten Gesetzen, rechtlichen Grund-
lagen und mit den relevanten hessischen Bestimmungen vertraut zu machen, notwendige Hilfen zu ge-
währen und mit den SBV eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Akten der Menschen mit Behin-
derungen sind besonders zu kennzeichnen. In Berichten über Personalangelegenheiten und in Mitteilun-
gen an die Personalvertretungen ist auf die Behinderteneigenschaft hinzuweisen (Nr. 4 VV zu § 107 Abs. 
2 HBG). 
 
 

I. Aufgaben des Hessischen Kultusministeriums 
 
A) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers 
 
Der Beauftragte des Arbeitgebers fertigt jährlich einen Bericht über den Stand der Zielerreichung im Be-
reich der Lehrkräfte an und legt ihn dem Hauptpersonalrat, der Hauptschwerbehindertenvertretung 
(HSBV) und den Gesamtschwerbehindertenvertretungen (GSBV) vor. Der Bericht trifft u. a. Aussagen über 
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1. die Beschäftigungsquote nach § 80 Abs. 2 SGB IX (einschließlich der Vorlage des Verzeichnisses nach 

§ 80 Abs. 1 SGB IX an die HSBV), 
2. die Anzahl der Beschäftigten, unterteilt nach § 2 Abs. 2 SGB IX (schwerbehindert) und nach § 2 Abs. 3 

SGB IX (gleichgestellt) und differenziert nach dem Geschlecht, 
3. die Anzahl der Neueinstellungen und Abgänge mit geschlechtsdifferenzierter Angabe. 
 
B) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
 
Bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Qualifizierungsfortbildungen sind Menschen mit Behin-
derungen besonders zu berücksichtigen. Bei Prüfungen erhalten sie bei Bedarf im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche. Zu Qualifizierungsfortbildungs-, Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen sind bei Bedarf Gebärdensprachdolmetscher und Kommunikationshelfer hinzu-
zuziehen. 
 
Bei Bewerbungen um eine Abordnung an eine übergeordnete Behörde sind Menschen mit Behinderungen 
bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Ein entsprechender Hinweis ist in die Ausschreibungs-
texte aufzunehmen. 
 
C) Arbeitsplatzausstattung 
 
Zur Kompensierung der Beeinträchtigungen sind nach Art und Umfang der Behinderung erforderliche 
Hilfsmittel bereitzustellen. Hierzu gehören u. a. technische Hilfen am Arbeitsplatz und Arbeitsassistenzen. 
 
Das Hessische Kultusministerium koordiniert unverzüglich nach Antragstellung die behinderungsgerechte 
und barrierefreie Ausstattung der Arbeitsplätze und koordiniert und prüft deren Restfinanzierung. Es 
sorgt für die Beteiligung der SBV zwecks Beratung im Planungsprozess bei Neu- und Umbaumaßnahmen. 
Der SBV soll zur kompetenten Wahrnehmung ihrer Beratungsaufgabe ermöglicht werden, an geeigneten 
Schulungen teilzunehmen. Das HKM unterstützt die HSBV bei Planung und Durchführung von themenbe-
zogenen Schulungen. 
 
D) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der 
Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fachleiter an 
den Studienseminaren 
Das Hessische Kultusministerium wirkt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen und den Leiterin-
nen und Leitern der Studienseminare auf die Umsetzung der Ziele dieser Vereinbarung bezüglich der 
hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder und der Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen in 
deren Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. Fachleiterinnen und Fachleiter 
hin. 
 
 

II. Aufgaben der Staatlichen Schulämter/ Schulaufsichtsbehörden 
 
Den Schulleitungen und den mit Personalsachbearbeitung betrauten Personen in den Staatlichen Schul-
ämtern wird die Integrationsvereinbarung in Versammlungen vorgestellt und erläutert, wobei die GSBV 
einzuladen ist. Im Übrigen gilt Abschnitt XII. Nr. 2 der TeilhabeRL. Zu Schulleiterdienstversammlungen ist 
die GSBV rechtzeitig einzuladen. Ihr steht bei Bedarf ein Tagesordnungspunkt zu. 
 
Die Staatlichen Schulämter legen der GSBV jährlich die Meldung gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX und eine aktu-
elle Liste der beschäftigten Lehrkräfte mit Behinderungen nach § 80 Abs. 1 SGB IX vor. Auf Verlangen der 
SBV ist ihr eine aktuelle Liste der in ihrem Zuständigkeitsbereich beschäftigten Lehrkräfte mit Behinde-
rungen auszuhändigen. 
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Diese Liste enthält folgende Daten: 
ς Name, Vorname 
ς Amtsbezeichnung 
ς Beschäftigungsverhältnis 
ς Geburtsdatum 
ς Dienststelle (Stammschule) 
ς Abordnungen 
ς Grad der Behinderung (GdB) 
ς Laufzeit des Schwerbehindertenausweises 
ς Laufzeit der Gleichstellung 
ς Stellenumfang 
ς Begrenzte Dienstfähigkeit (Umfang) 
ς Altersteilzeit (Laufzeit, Beginn der Freistellungsphase) 
ς Anrechnung aus Altersgründen (Altersermäßigung) 
ς Nachteilsausgleich für schwerbehinderte Lehrkräfte (§ 2 Abs. 2 SGB IX) gemäß der Pflichtstundenver-

ordnung 
ς Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit 
 
A) Neueinstellungen 
 
Es ist anzustreben, dass die für den Bereich der Hessischen Landesverwaltung geltende Beschäftigungs-
quote auch durch entsprechende Einstellungen nach dem jeweils gültigen Lehrerstellenzuweisungserlass 
für den Bereich jedes Staatlichen Schulamts erfüllt wird. 
 
Werden diese Quoten bis zum Ende des Kalenderjahres nicht vollständig erfüllt, hat das betroffene Staat-
liche Schulamt dem Gesamtpersonalrat, der GSBV und dem Hessischen Kultusministerium bis spätestens 
Ende Januar des Folgejahres über die Gründe zu berichten. Es hat dann insbesondere auszuführen, welche 
Maßnahmen zukünftig ergriffen werden, damit die jeweils vorgegebenen Quoten im darauf folgenden 
Jahr erfüllt werden können. 
 
Bei der Feststellung der gesundheitlichen Eignung sind die Vorschriften nach Abschnitt II. Nr. 2 (insbeson-
dere Buchstabe a) der TeilhabeRL zu beachten. B) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers Der Beauf-
tragte des Arbeitgebers fertigt jährlich einen Bericht über den Stand der Zielerreichung gem. § 3 dieser 
Vereinbarung an und stellt ihn dem Gesamtpersonalrat, der GSBV und der örtlichen Schwerbehinderten-
vertretung (ÖSBV) vor. Der Bericht erfolgt sinngemäß den Ausführungen in Abschnitt I a). 
 
C) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
 
Bei Beförderungen von Studienrätinnen und Studienräten zu Oberstudienrätinnen und Oberstudienräten 
und bei Funktionsstellen sind Lehrkräfte mit Behinderungen bei gleicher Eignung bevorzugt zu berück-
sichtigen. 
 
Bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben werden vorliegende Behinderungen bei den Bewerberinnen 
und Bewerbern angemessen berücksichtigt. 
 
Bei Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen und Qualifizierungsfortbildungen sind Lehrkräfte 
mit Behinderungen besonders zu berücksichtigen. 
Bei Bedarf sind Gebärdensprachdolmetscher oder Kommunikationshelfer hinzuzuziehen. 
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Bei Bewerbungen um eine Abordnung an ein Staatliches Schulamt sind Menschen mit Behinderungen bei 
gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Ein entsprechender Hinweis ist in die Ausschreibungstexte 
aufzunehmen. 
 

III. Aufgaben der Schulleitungen 
 
Alle im Folgenden aufgeführten Regelungen gelten sinngemäß auch für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
mit Behinderungen und für hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit 
Behinderungen an den Studienseminaren in ihrer Eigenschaft als Lehrkräfte an den Schulen. 
 
Der Schulleitung ist es untersagt, sich ohne das Einverständnis der betroffenen Lehrkräfte mit Behinde-
rungen gegenüber dem Kollegium, den Eltern oder den Schülerinnen und Schülern über Tatsache bzw. 
Gründe der Behinderungen zu äußern. 
 
A) Neueinstellungen 
 
Es gelten die Bestimmungen des jeweils gültigen Einstellungserlasses. Die Neueinstellung soll nicht an 
baulichen, technischen oder behinderungsbedingten Eigenschaften scheitern. Die Schulleitungen sollen 
in Zusammenarbeit mit der SBV und dem Staatlichen Schulamt mit den entsprechenden Stellen (Schulträ-
ger, Integrationsamt, Rentenversicherung, HKM usw.) Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, behinde-
rungsgerechte Arbeitsplätze einzurichten. 
 
Um Bewerberinnen und Bewerbern mit Behinderungen zu ermöglichen, die konkreten Arbeitsplatzanfor-
derungen kennen zu lernen, ist die Möglichkeit des Angebots von Arbeitserprobungen zu prüfen und ggf. 
anzubieten. 
 
B) Förderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 26. März 2009 in Kraft ist, erhebt in Artikel 
нт α!ǊōŜƛǘ ǳƴŘ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎά ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs 
zum Ziel. Die hessische Landesregierung unterstützt diese Zielsetzung in ihren TeilhabeRL ausdrücklich. 
Die Umsetzung gehört zu den Pflichten der Schulleitungen. Sie haben geeignete Maßnahmen z. B. für eine 
Erfolg versprechende Bewerbung für ein Beförderungsamt oder für eine Funktionsstelle mit den Betroffe-
nen zu erörtern und zielgerichtet umzusetzen. 
 
Zur Förderung des beruflichen Fortkommens sind die Regelungen des Abschnitts IV. (insb. Ziffern 1, 2 und 
7) der TeilhabeRL zu beachten. Bei der Abfassung von Würdigungsberichten bzw. dienstlichen Beurteilun-
gen sind die Regelungen des Abschnitts VI. (insbesondere Nr. 7) der TeilhabeRL zu beachten. 
 
Nehmen Lehrkräfte mit Behinderungen das Recht auf Führung von Jahresgesprächen in Anspruch, ist auf 
Wunsch der Betroffenen bzw. des Betroffenen die ÖSBV einzuladen. 
 
Bei Qualifizierungsfortbildungs- und anderen Fortbildungsveranstaltungen sind Lehrkräfte mit Behinde-
rungen besonders zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind Gebärdensprachdolmetscher und Kommunikations-
helfer hinzuzuziehen. 
 
Besondere Berücksichtigung erfahren Lehrkräfte mit Behinderungen bei der Übernahme zusätzlicher Auf-
gaben in der jeweiligen Schule, sofern dies von der Lehrkraft mit Behinderungen gewünscht wird. 
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C) Nachteilsausgleiche 
 
Im Rahmen der Schul(-halb-)jahresvorbereitung bietet die Schulleitung den Lehrkräften mit Behinderun-
gen rechtzeitig vor Erstellung der Unterrichtsverteilung und des Stundenplans ein Gespräch über den ge-
planten Einsatz und die Arbeitsbedingungen an. Vor jeder Änderung der Unterrichtsverteilung oder des 
Stundenplans ist zu diesem Gespräch erneut einzuladen. Legt eine Lehrkraft mit Behinderungen während 
des Schuljahres erstmals einen Schwerbehindertenausweis vor, ist ebenfalls zu einem Gespräch einzula-
den. 
 
Bei diesen Gesprächen ist insbesondere zu erörtern, welche konkreten Maßnahmen und Nachteilsaus-
gleiche erforderlich sind, um die Arbeitsfähigkeit so lange wie möglich zu sichern. Auf Wunsch der Lehr-
kraft nimmt die ÖSBV an diesen Gesprächen teil. Die Gespräche sind durch ein Protokoll zu dokumentie-
ren. Alle Beteiligten erhalten hiervon eine Kopie. 
 
Die in vielen Schulen üblicherweise abzugebenden Einsatzwünsche, die den Schulleitungen zur Vorberei-
tung des Schuljahres dienen, sind kein Ersatz für das schuljahresvorbereitende Gespräch. 
 
Nimmt die ÖSBV nicht an den Gesprächen teil, so hat die Schulleitung der ÖSBV über die Tatsache, dass 
ein Gespräch durchgeführt wurde, eine Notiz zukommen zu lassen. Über nicht durchgeführte Gespräche 
wird die ÖSBV ebenfalls von der Schulleitung bis spätestens zum ersten Unterrichtstag des neuen Schul-
jahres schriftlich informiert. 
 
Bei den nachfolgenden Nachteilsausgleichen, die in Abhängigkeit von Art und Schwere der Behinderung 
zu gewähren sind, handelt es sich um notwendige Hilfen zur Herstellung von Chancengleichheit und nicht 
um Privilegien. Die Inanspruchnahme der Nachteilsausgleiche darf nicht zu Benachteiligungen welcher Art 
auch immer führen. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, individuell notwendige 
weitere Nachteilsausgleiche sind möglich: 
 
1. Bei der Ermittlung der Arbeitszeit sind folgende Regelungen zu beachten: 

- Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO), 
- Besonderheiten bei den Pflichtstundenanrechnungen gemäß der Pflichtstundenverordnung, 
- Tarifvertrag Hessen. 

2. Auf die persönliche Situation muss jeweils bei der Arbeitszeit bezüglich des Arbeitsbeginns, der Ar-
beitspausen und des Arbeitsendes (z. B. bei Konferenzen), der Unterrichtsverteilung, Stundenplange-
staltung, Klassenleitungs-, Tutoren- und Mentorentätigkeit, Raumzuweisung, Pausen- und sonstigen 
Aufsichten sowie bei Beratungen und Betreuungen Rücksicht genommen werden. Insbesondere bei 
Vorliegen der Merkmale G, aG, B und/oder H ist auf Antrag die Pausenaufsicht zu erlassen. 

3. Gleichzeitiger Unterricht oder Beaufsichtigung von Parallelklassen und/oder benachbarter Klassen 
sind Lehrkräften mit Behinderungen gegen ihren Willen nur zumutbar, wenn durch schulorganisato-
rische Maßnahmen keine anderweitige Lösung gefunden werden kann. 

4. Im Blick auf Springstunden muss auf die gesundheitlichen Bedürfnisse und auf die Anzahl der zu un-
terrichtenden Pflichtstunden Rücksicht genommen werden. 

5. Ein Einsatz an mehreren Schulorten und in mehreren Schulgebäuden ist bei Vorliegen von besonderen 
behinderungsbedingten Erschwernissen nur nach vorheriger Zustimmung möglich. 

6. Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage sollen die Bedürfnisse teilzeitbeschäf-
tigter oder begrenzt dienstfähiger Lehrkräfte mit Behinderungen besonders berücksichtigt werden. 
Auf Antrag ist Lehrkräften mit Behinderungen gemäß § 2 Abs. 2 SGB IX nach Möglichkeit ein unter-
richtsfreier Tag einzuplanen. 
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7. Teilzeitbeschäftigten und begrenzt Dienstfähigen mit Behinderungen ist spätestens mit Beginn des 

neuen Schuljahres mindestens ein unterrichtsfreier Tag einzurichten, wenn die Unterrichtsverpflich-
tung um mindestens ein Drittel ermäßigt ist, es sei denn, eine solche Regelung wird von den Betroffe-
nen nicht gewünscht. 

8. Die Erteilung von weniger als drei Unterrichtsstunden sowie ein Einsatz am Vor- und Nachmittag eines 
Tages mit mehreren dazwischen liegenden Freistunden sind, auch bei teilzeitbeschäftigten und be-
grenzt dienstfähigen Lehrkräften mit Behinderungen, zu vermeiden, es sei denn, eine solche Regelung 
wird von den Betroffenen gewünscht. 

9. Für den Einsatz als Leiter/-in oder Begleitperson bei Schulwanderungen oder Schulfahrten ist die aus-
drückliche Zustimmung der Lehrkraft mit Behinderungen erforderlich. Die Kosten für Übernachtungen 
im Einzelzimmer sind zu gewähren. Auf Wunsch der Lehrkraft mit Behinderungen muss eine beglei-
tende Lehrkraft zur Seite gestellt werden. Ist eine Lehrkraft mit Behinderungen aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage, die Leitung einer Schulwanderung oder Schulfahrt zu übernehmen, kann 
die Schulleitung eine andere Lehrkraft mit der Durchführung beauftragen. 

10. Bei schulischen Veranstaltungen (z. B. Projektwochen, Elternsprechtagen, Pädagogischen Tagen, 
Sportfesten, Schulfesten, Χύ ƳǸǎǎŜƴ ŘƛŜ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ .ŜƭŀƴƎŜ ŘŜǊ Lehrkräfte mit Behinderungen be-
rücksichtigt werden. 

11. An Tagen mit extremen Wetterlagen soll Lehrkräften mit Behinderungen, denen die jeweilige Wet-
terlage behinderungsbedingt besondere Erschwernisse verursacht, in angemessenem Umfang Dienst- 
oder Arbeitsbefreiung erteilt oder eine Erleichterung in der Gestaltung der Arbeitszeit gewährt wer-
den. Ob die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, ist großzügig zu prüfen. 

12. Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt (§ 124 SGB IX). 13. 
Schwerbehinderte Lehrkräfte können zu Vertretung nach § 8 Abs. 3 und 4 der Dienstordnung nur mit 
ihrer Zustimmung herangezogen werden. Die persönliche wöchentliche Pflichtstundenzahl darf nur 
mit Einverständnis der schwerbehinderten Lehrkraft überschritten werden. 

13. Eine Behinderung steht einer Versetzung, Abordnung oder Umsetzung nicht grundsätzlich entgegen. 
Bei der Abwägung sind die dienstlichen Belange mit den behinderungsbedingten Einschränkungen in 
Ausgleich zu bringen. Eine Versetzung, Abordnung oder Umsetzung ohne Zustimmung der Lehrkraft 
mit Behinderungen soll nur erfolgen, wenn dies unumgänglich ist. Im Übrigen gelten die Regelungen 
des Abschnitt IV. Nr. 4 der TeilhabeRL. 

14. Sind Parkplätze nach den geltenden Bestimmungen nicht in ausreichender Zahl vorhanden, so gelten 
die Vorschriften nach Abschnitt IX. Nr. 8 der TeilhabeRL entsprechend. Die Schulleitungen sollen mit 
den entsprechenden Stellen beim zuständigen Schulträger Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, 
eine Bereitstellung von Parkplätzen in ausreichender Zahl zu erreichen. 

15. Bei der Erstellung des Rettungsplanes der Dienststelle sind die Belange der Lehrkräfte mit Behinde-
rungen zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Den Betroffenen sind die entsprechenden Festle-
gungen mitzuteilen. 

16. Bei Planung, Neu- und Umbauten von Gebäuden, Gebäudeteilen von Schulen ist die SBV zu beteiligen. 
17. Bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen wird geprüft, welche individuellen Nach-

teilsausgleiche in Betracht kommen. Dies gilt insbesondere für die zeitliche und räumliche Lage des 
eigenverantwortlichen Unterrichts. 

 
 

IV. Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Studienseminare 
 
A) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen (LiV mit Behinderungen) 
 
LiV mit Behinderungen werden bei Dienstantritt von den Leiterinnen und Leitern der Studienseminare 
über ihre Rechte belehrt. 
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1. Nachteilsausgleiche 
 
Die Regelungen in § 4, III. c dieser Vereinbarung (Nachteilsausgleiche) gelten sinngemäß, sofern sie mit 
der Erreichung des Ausbildungsziels vereinbar sind. 
 
Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare haben die Aufgabe, den LiV mit Behinderungen frühzeitig 
ein den Unterrichtseinsatz vorbereitendes Gespräch anzubieten, in dem Absprachen über die Gewährung 
notwendiger Nachteilsausgleiche nach Art und Schwere der Behinderung festzuhalten sind. Auf Wunsch 
der LiV mit Behinderungen ist die zuständige SBV zu dem Gespräch hinzuzuziehen. 
 
Hierbei haben sich die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare in Kooperation mit der betroffenen 
Schulleitung zunächst im Zusammenhang mit dem eigenverantwortlichen Unterricht an der Pflichtstun-
denverordnung in Bezug auf Ermäßigungsstunden wegen Schwerbehinderung (§ 2 Abs. 2 SGB IX) zu ori-
entieren. Zu prüfen ist auch, ob weitere hier nicht aufgeführte ausbildungsspezifische Nachteilsausgleiche 
nach Art und Schwere der Behinderung zu gewähren sind. Das Protokoll der Absprachen ist von der Lei-
terin oder dem Leiter des Studienseminars zu den Akten zu nehmen. 
 
Auf Antrag der LiV mit Behinderungen ist unter den Voraussetzungen von § 38 Abs. 4 Nr. 2 HLbG i.V.m. § 
42 Abs. 5 HLbGDV eine Verlängerung der Ausbildungszeit möglich. § 42 Abs. 6 HLbGDV ist zu beachten. 
 
2. Prüfungen 
 
Bei Prüfungen können für LiV mit Behinderungen besondere Nachteile im Vergleich mit nicht behinderten 
LiV entstehen. Zum Ausgleich solcher Nachteile sind der LiV mit Behinderungen die ihrer Behinderung 
angemessenen Hilfen nach Abschnitt III. der TeilhabeRL zu gewähren. 
 
3. Beurteilungen 
 
Bei der Beurteilung der LiV mit Behinderungen sind die in Abschnitt VI. der TeilhabeRL aufgeführten Kri-
terien zu beachten. 
 
B) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in 
ihrer Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fach-
leiter an den Studienseminaren 
 
Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in § 3 dieser Vereinbarung aufgeführten Ziele zugunsten der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Aus-
bilder sowie der Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen umzusetzen. 
 
Nachteilsausgleiche 
Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare haben die Aufgabe, den hauptamtlichen Ausbilderinnen 
und Ausbildern sowie den Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen frühzeitig vor Schuljahresbeginn 
ein Gespräch zur Vorbereitung des Arbeitseinsatzes anzubieten, in dem Absprachen über die Gewährung 
notwendiger Nachteilsausgleiche nach Art und Schwere der Behinderung festzuhalten sind. Auf Wunsch 
der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen 
ist die zuständige SBV zu dem Gespräch hinzuzuziehen. 
 
Die Arbeitszeit der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 SGB 
IX bemisst sich nach der jeweils gültigen Hessischen Arbeitszeitverordnung (40 Arbeitsstunden pro Wo-
che). Die nach analoger Anwendung der Pflichtstundenverordnung einzuräumende Ermäßigung der 
Pflichtstunden wegen Schwerbehinderung ist nach Wahl der Ausbilderinnen und Ausbilder 
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- vollständig auf die Unterrichtsverpflichtung oder 
- vollständig auf die Arbeitszeit für das Studienseminar 

oder 
- anteilig auf die Unterrichtsverpflichtung und die Arbeitszeit für das Studienseminar anzurechnen. 
 
Zu prüfen ist ferner, welche individuellen und ausbildungsspezifischen Nachteilsausgleiche, die hier nicht 
alle aufgeführt werden können, nach Art und Schwere der Behinderung notwendig sind. 
 
§ 5 Prävention und Rehabilitation 
 
Die folgenden Regelungen entsprechen dem Grundsatz αtǊŅǾŜƴǘƛƻƴ ǳƴŘ wŜƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ǾƻǊ CǊǸƘǇŜƴǎƛƻπ
nierung ƻŘŜǊ CǊǸƘǾŜǊǊŜƴǘǳƴƎάΦ 
1. Bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder dienststellenbedingten Schwierigkeiten im Arbeitsver-

hältnis, die zur Gefährdung des Beschäftigungsverhältnisses führen können, sind die SBV, die Perso-
nalvertretung und das Integrationsamt frühzeitig einzuschalten. Es sind alle Möglichkeiten und alle 
zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit 
denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können, um das Beschäftigungsverhältnis möglichst dau-
erhaft fortzusetzen. Im Übrigen wird auf Abschnitt VII. der TeilhabeRL verwiesen (Prävention/ Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement). 

2. Bei Menschen mit Behinderungen ist vor einer Überprüfung der Dienstfähigkeit bzw. vor einer Unter-
suchung zur Feststellung einer Erwerbsminderung ōȊǿΦ 9ǊǿŜǊōǎǳƴŦŅƘƛƎƪŜƛǘ Ŝƛƴ α.ŜǘǊƛŜōƭƛŎƘŜǎ 9ƛƴƎƭƛŜπ
ŘŜǊǳƴƎǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘά (BEM) anzubieten und ggf. einzuleiten. Die dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Vor-
schriften zur Untersuchung der Dienstfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit bleiben davon unberührt. 
Wird mit Menschen mit Behinderungen ein BEM durchgeführt, informiert die Dienststellenleitung 
rechtzeitig die SBV und ermöglicht ggf. deren Teilnahme. 

3. Bevor die Untersuchung auf Dienstfähigkeit oder auf begrenzte Dienstfähigkeit bzw. auf volle oder 
teilweise Erwerbsminderung von Amts wegen veranlasst wird, sind mögliche Nachteilsausgleiche und 
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu prüfen. Hierbei ist die SBV zu beteiligen. 

 
§ 6 Beendigung von Dienst- oder Beschäftigungsverhältnissen 
 
Die Beendigung des Dienst- und Beschäftigungsverhältnisses ist als letztes Mittel in Betracht zu ziehen, 
wenn mögliche Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen erfolglos geblieben sind. Genaueres regelt 
Abschnitt VIII. TeilhabeRL. Insbesondere ist vor einer Untersuchung von Beamtinnen und Beamten mit 
Behinderungen auf Dienstfähigkeit ein gemeinsames Gespräch zwischen Dienststelle, betroffener Kolle-
gin bzw. betroffenem Kollegen und der SBV zu führen, wenn die Kollegin oder der Kollege damit einver-
standen ist. 
 
Vor der beabsichtigten Beendigung des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses ist die SBV unverzüglich 
und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören. 
 
§ 7 Integrationsteam 
 
Das Integrationsteam hat die Aufgabe, die Umsetzung und Einhaltung der in § 3 genannten Ziele zu über-
wachen. Bei Zuwiderhandlungen vereinbart es geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, die Versäumnisse 
oder Unzulänglichkeiten zu beheben. 
 
Integrationsteams werden im Hessischen Kultusministerium und in den Staatlichen Schulämtern einge-
richtet. Jedes Integrationsteam setzt sich aus der HSBV bzw. der GSBV, einem Mitglied des Haupt- bzw. 
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Gesamtpersonalrats und der/dem Beauftragten des Arbeitgebers für die Angelegenheiten schwerbehin-
derter Menschen zusammen. Es trifft sich bei Bedarf, die HSBV bzw. GSBV lädt dazu ein und leitet die 
Sitzung. 
 
Das Integrationsteam kann Vertreter des Integrationsamtes, des Integrationsfachdienstes, den Betriebs-
arzt, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Vertreter der Agentur für Arbeit oder andere Sachverständige ein-
beziehen. 
 
§ 8 Öffnungsklausel 
 
Auf der Grundlage dieser Vereinbarung können auf Antrag der SBV auf den Ebenen des Hessischen Kul-
tusministeriums und den nachgeordneten Behörden ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, um 
konkrete Ziele und Maßnahmen, die den Besonderheiten der Dienststelle und den jeweiligen Menschen 
mit Behinderungen Rechnung tragen, zu vereinbaren. Diese können bei Bedarf fortgeschrieben werden. 
 
§ 9 Geltungsdauer 
 
Die Integrationsvereinbarung tritt zum 01.02.2017 in Kraft. Sie bleibt bis zum Abschluss einer neuen Ver-
einbarung gültig. 
 
Wiesbaden, den 25.01.2017 
Z.1-SL ς 060.006.000-00081 
 
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, Hessisches Kultusministerium 
 
Martin Dietz, Hauptschwerbehindertenvertretung der Lehrkräfte 
 
Angela Scheffels, Vorsitzende des Hauptpersonalrates der Lehrerinnen und Lehrer 
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22.14 Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogi-
sche Fachkräfte 

Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte 

(UBUS) zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen in Hessen68 

Erlass vom 01.02.2018 
Geschäftszeichen 950.430.002-00126 
Gült. Verz. Nr. 7200 
 

1. Zielsetzung und Geltungsbereich 

Das Hessische Kultusministerium ermöglicht hessischen Grundschulen die Einstellung sozialpädago-

gischer Fachkräfte zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung (UBUS) für die Erfüllung ihres Bildungs- und 

Erziehungsauftrages nach §§ 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150). 

Ziel ist die unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte als Hilfe für 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Jahrgangsteams. 

Grundlage dieses Erlasses ist die wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ŦǸǊ αǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴŘŜ ǎƻȊƛŀƭ ǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜ CǀǊ-

derung (USF) zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauf trags an Schulen in Hessen im Sinne der §§ 

н ǳƴŘ о ŘŜǎ IŜǎǎƛǎŎƘŜƴ {ŎƘǳƭƎŜǎŜǘȊŜǎ όI{ŎƘDύά vom 1. August 2014 (ABl. S. 529), im Folgenden kurz 

αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ŦǸǊ ¦{Cά ƎŜƴŀƴƴǘΦ 

Zugleich werden hier andere mögliche Arbeitsfelder für sozialpädagogische Fachkräf te an Grundschulen 

aufgelistet. 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und 

schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompeten zen und fördern sie ggfs. individuell. 

Weiterhin unterstützen sie Lehrkräfte im Unter richt und sind bei der Koordination mit außerschulischen 

Einrichtungen behilflich. 

Den multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräf ten ist es möglich, 

Schülerinnen und Schüler zu fördern und auf ihre unterschiedlichen Ausgangsbedingungen einzugehen. 

Zusätzlich können schulische Teamarbeit und un terrichtsbegleitende Prozesse unterstützt oder gefördert 

werden. 

Die unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte des Landes Hessen ersetzt 

nicht die soziale Arbeit der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB VIII, sondern 

ergänzt und vernetzt diese Bereiche. Gleich zeitig wird eine Kooperation zwischen Lehrkräften, 

sozialpädagogischen Fachkräften und der Schulsozialarbeit nach SGB VIII angestrebt. 

 

2. Aufgaben 

 
68 GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT LANDESVERBAND HESSEN (2020): »UBUS«, S. 46 ff. 
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Es ist darauf zu achten, dass sich die Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkraft weder mit den 

originären Aufgaben einer Lehrkraft (s. Beschluss der Kultusminister ƪƻƴŦŜǊŜƴȊ α!ǳŦƎŀōŜƴ Ǿƻƴ 

Lehrerinnen und Lehrern heute ς CŀŎƘƭŜǳǘŜ ŦǸǊ Řŀǎ [ŜǊƴŜƴά ǾƻƳ рΦ hƪǘƻōŜǊ нлллύ ƴƻŎƘ Ƴƛǘ ŘŜƴ !ǳŦƎŀōŜƴ 

der Schulsozialarbeit nach SGB VIII überschneiden. Vielmehr sollen die Aufgaben der unterschiedlichen 

Professionen zu 1 einem gemeinsamen pädagogischen Konzept beitragen. Die sozialpädagogischen 

Fachkräfte erteilen nicht selbstständig Unterricht, sondern unterstützen entsprechend ihrer Profession 

die Lehrkräfte in der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit (§ 86 Abs. 1 und 4 HSchG). 

Die in Nr. 2 der Richtlinie für USF unter Nr. 2 genannten möglichen Arbeitsfelder werden um zusätzliche 

Tätigkeitsbereiche erweitert, die den Bedarfen der Grundschu len entsprechen. Zu den Aufgaben der 

sozialpädagogischen Fachkräfte können demnach gehören: 

2.1. Beratung 

a) Beratung von Eltern in Erziehungsfragen 

b) Beratung von Lehrkräften in Bezug auf sozialpädagogische Themen 

c) Beratung von Schülerinnen und Schülern 

d) Entwicklung von Präventionskonzepten 

e) Unterstützung bei der Ausgestaltung einer Erziehungsvereinbarung nach § 100 Abs. 2 HSchG 

f) Unterstützung bei der Erstellung eines individuellen Förderplans nach §§ 6 und 77 der Verordnung 

zur Gestaltung des Schulverhältnisses 

g) Information über andere Hilfsangebote 

h) Unterstützung bei der Entwicklung einer guten Schulkultur 

2.2. Sozialpädagogische Einzel- und Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schul klassen 

In multiprofessioneller Teamarbeit und enger Kooperation mit den Lehrkräften: 

a) Unterstützung bei Klassenfahrten, Ausflügen, Unterrichtsgängen, Aktivitäten im Klassenverband und 

sonstigen schulischen Veranstaltungen 

b) Angebote für das Erlernen und die Pflege einer Streitkultur, für die Implementie rung von sozialem 

Lernen und für das Tätigwerden bei Konflikten innerhalb der Schule bzw. Klasse 

c) Begleitung von Kindern in sozial-emotional schwierigen Situationen (z.B. nach längerer Krankheit) 

d) Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler im schulischen Alltag bei Fragen, 

Problemen und Kontaktbedürfnis 

e) Unterstützung im Unterricht, insbesondere auch im inklusiven Unterricht. Schüle rinnen und Schüler 

mit geistiger oder körperlicher und motorischer Beeinträchti gung haben Anspruch auf 

ǎƻȊƛŀƭǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ αwƛŎƘǘ ƭƛƴƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ¢ŅǘƛƎkeit sozialpädagogischer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und an 

Schulen mit Förder schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und an allgemeinen Schulen 

mit inklusiver Beschulung in diesen FördŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜƴά ό9Ǌƭŀǎǎ ǾƻƳ пΦ 5ŜȊŜƳ ōŜǊ нлмпΣ !.ƭΦ 

1/2015, S. 8)  

 

 

2.3. Inner- und außerschulische Vernetzung 
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a) Kooperation mit Eltern 

b) Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben im Rahmen von Nr. 2.2 Buchst. c, z.B. Kontakt mit 

Jugendamt, therapeutischen Einrichtungen etc. 

c) Vernetzung mit der sozialen Arbeit der Träger der öffentlichen und freien Jugend hilfe nach dem SGB 

VIII 

d) Kooperation mit außerschulischen Bildungsträgern und -orten 

e) Zusammenarbeit mit Eingliederungshelferinnen und -helfern 

2.4 Offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler 

a) Angebote zur individuellen Förderung (fachliche/soziale Kompetenzen 

b) Projekte, Arbeitsgemeinschaften in Abstimmung mit dem pädagogischen Konzept der Schule 

2.5. Unterstützung von einzelnen Lehrkräften 

a) mit der Hilfe für Kinder verbundene Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben (s. hierzu auch Nr. 2.3 

Buchst. b) 

b) Führen von und Unterstützung bei Elterngespräche 

c) Sozialpädagogische Angebote für die Klasse zur Ermöglichung von Einzeldiagnos tik der Lehrkraft 

d) Unterstützung im Übergang von Pausen zum Unterricht 

Unterstützung von Lehrkräfteteam 

a) Unterstützung bei der Teambildung 

b) Unterstützung bei der Integration von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache  

Weitere Aufgaben 

a) Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für neu eingeschulte Schülerinnen und Schü ler 

(Willkommenskultur, z.B. für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger) 

b) Betreuung eines Rückzugsraumes 

c) Beobachtung und Begleitung von schulischen Gestaltungsprozessen sowie Prozes sen im Unterricht 

und in Lerngruppen 

d) Unterstützung der Koordination der pädagogischen Mittagsbetreuung 

e) Grundschulen können in ihrem Schulprogramm ähnliche Aufgaben ergänzen, die der Rahmensetzung 

des Erlasses entsprechen 

3. Voraussetzungen 

3.1. Konzeption 

Der Einsatz von unterrichtsbegleitender Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte liegt in der 

Verantwortung der Schulleitung. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags bestimmt jede 

Grundschule unter Beteiligung der sozialpäda gogischen Fachkraft und nach Maßgabe ihres 

pädagogischen Konzepts die Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit nach diesem Erlass (s. Nr. 2) als Teil ihres 

Schulpro gramms (§ 127b HSchG). Eine enge Abstimmung der Konzeption mit der sozialen Arbeit der 

Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB VIII ist an zustreben. 

3.2. Kooperation 
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Zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte ist eine 

kontinuierliche Kooperation von Schulleitung, Lehrkräften, Lehr kräfteteams und sozialpädagogischen 

Fachkräften sowie der sozialen Arbeit der Trä ger der öffentlichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB 

VIII notwendig. 

3.3. (Weitere) Qualifizierungen für sozialpädagogische Fachkräfte 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind gehalten, sich über die fachliche Entwick lung ihrer Aufgaben zu 

informieren und fortzubilden. Fortbildungen im schulischen Interesse sind im Rahmen des schulischen 

Fortbildungskonzeptes durch das Schul budget zu übernehmen. 3 Dafür können Fortbildungen wie 

Gesprächsführung, Mediation, Erziehungsberatung, Entwicklungstherapie, Entwicklungspädagogik, 

Teambuilding, Förder- und Diagnoseinstrumente etc. dienlich sein. 

4. Personalausstattung und Finanzierung 

Die Einstellung erfolgt entsprechend den Regelungen zum schulbezogenen Einstel lungsverfahren nach 

dem Erlass Einstellungsverfahren in den hessischen Schuldienst vom 8. Januar 2016 (ABl. S. 18). Auf diesen 

Stellen können sozialpädagogische Fach kräfte (Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 

Kindheitspädagoginnen und Kind heitspädagogen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Personen mit 

gleichwertigen Studi enabschlüssen und beruflichen Voraussetzungen) gemäß Anlage 1 beschäftigt 

werden. 

5. Arbeitsrechtliche Regelungen 

5.1. Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für tarifbeschäftigte sozi alpädagogische 

Fachkräfte bestimmt sich nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a des Tarif vertrags für den öffentlichen Dienst 

des Landes Hessen (TV-H) vom 1. September 2009 (in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 12 vom 

13. April 2016). Sie beträgt derzeit 40,0 Stunden. Die wöchentliche Arbeitszeit der sozialpädagogi schen 

Fachkräfte während der Unterrichtswochen ergibt sich aus der Differenz der Jahresarbeitszeit und dem 

jährlichen Urlaubsanspruch unter Berücksichtigung der un terrichtsfreien Zeit während der Schulferien. 

Tätigkeiten während der Schulferien sind entsprechend zu berücksichtigen. Die wöchentliche Arbeitszeit 

ist, abzüglich der Zeit für Vor- und Nachbereitung (s. Anlage 2), grundsätzlich als Präsenzzeit in der Schule 

zu leisten, soweit nicht die Wahrnehmung der Aufgaben nach Punkt 2 der Richtlinie eine Tätigkeit 

außerhalb der Schule notwendig macht. 

Tätigkeiten in der unterrichtsfreien Zeit während der Schulferien, wie Fortbildung, Konferenzen, Vor- und 

Nachbereitung sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der Förderplanung, sind bei vollem Stellenumfang 

in der Höhe von sieben Arbeitstagen pro Jahr pauschal bereits in die wöchentliche 

Arbeitszeitverpflichtung gemäß Anlage 2 eingerechnet. Übersteigen Tätigkeiten in den Schulferien sieben 

Tage, ist der Nach weis aller Tätigkeiten in den Ferien vorzunehmen. Ansonsten ist die über dem Ur 

laubsanspruch liegende unterrichtsfreie Zeit während der Schulferien durch die Erhö hung der 

wöchentlichen Arbeitszeit berücksichtigt (s. Anlage 2). 

Für die unmittelbare pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern (im Rahmen der unter Abschnitt 

2 dieser Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten) setzen sozialpädago gische Fachkräfte zwei Drittel ihrer 

Gesamtarbeitszeit ein. Der übrige Anteil der Ar beitszeit entfällt auf Vor- und Nachbereitung und sonstige 

Tätigkeiten, die nicht un mittelbare pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern sind. 
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Die Arbeitszeit bei mehrtägigen Klassenfahrten wird mit zwölf Stunden pro Tag pau schal erfasst. Sollte 

im Einzelfall eine Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden geleistet werden, so ist diese konkret zu 

dokumentieren (siehe Nr. 5.7). Ausgenommen von die ser Regelung sind der An- und Abreisetag. Diese 

beiden Tage werden entsprechend der jeweils tatsächlich erbrachten Arbeitszeit erfasst. Der Anlage 1 ist 

die Stundenzahl zu entnehmen, die wöchentlich für die Erledigung der Aufgaben zu verwenden ist. 

5.2. Der Erholungsurlaub ist während der Schulferien zu nehmen. Werden sozialpädago gische Fachkräfte 

während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfä hig, so haben sie dies unverzüglich 

gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter anzuzeigen. Gleiches gilt für den Zeitpunkt der 

Wiederherstellung der Arbeitsfähig keit. Die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage 

werden auf den Ur laub nicht angerechnet. Entsprechende Urlaubstage sind zunächst im Umfang der oben 

genannten sieben Arbeitstage ebenfalls in den Schulferien zu nehmen. Bezüglich des die sieben 

Arbeitstage übersteigenden Teils des wegen Krankheit nicht angerechneten Urlaubs findet ein Ausgleich 

während der Unterrichtswochen ς ggf. auch durch Redu zierung der wöchentlichen Arbeitszeit ς statt. 

5.3. Sozialpädagogische Fachkräfte stehen nach einem festgelegten Dienstplan für Unter richts- und 

Erziehungsaufgaben sowie besondere Aufgaben nach Punkt 2 des Erlasses zur Verfügung. Den Dienstplan 

legt die Schulleiterin/der Schulleiter in der Regel zum Schulhalbjahr ς entsprechend den Grundsätzen der 

Gesamtkonferenz (§ 88 HSchG) ς nach Anhörung der einzelnen Fachkraft fest. Dabei sind die 

Bestimmungen des § 74 Abs. 1 Nr. 9 Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) zu beachten. 

5.4. Der Besuch von Fortbildungen soll in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Zeiten von 

vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit (s. § 5 TV H). 

5.5. Für die tarifliche Eingruppierung des einzustellenden Personals sind gemäß der Niederschrifts-

Erklärung Nr. 8 zum TVH bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung die Eingruppierungsregelung-

en des BAT (Eingruppierungserlass) maßgebend. 

5.6. Es sind ausschließlich die Arbeitsverträge des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport 

(HMdIS) zu verwenden. 

5.7. Inhaltliche Dokumentation und Arbeitszeitnachweis 

Alle Tätigkeiten im Rahmen der unterrichtsbegleitenden Unterstützung werden von den sozialpädagogi-

schen Fachkräften pro Tag zeitlich konkret schriftlich dokumentiert und inhaltlich den jeweiligen Aufga-

benfeldern nach Nr. 2.1 bis 2.7 summarisch zugeordnet. 

Tätigkeiten und Zeitanteile sind konkret zu erfassen und monatlich abzurechnen. Je weils notwendiger 

Zeitausgleich erfolgt in der Regel zeitnah oder innerhalb von sechs Monaten entweder als Reduzierung 

der wöchentlichen Arbeitszeitverpflichtung oder durch Freistellung an Arbeitstagen. Die Entscheidung 

trifft die Schulleiterin/ der Schulleiter in Absprache mit der sozialpädagogischen Fachkraft. 

Der Arbeitszeitnachweis wird nach Nr. 5.1 der Richtlinie für USF geführt (s. Anlage 3). 

 

5.8. Beschäftigte mit Schwerbehinderung 
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Bei Beschäftigten mit Schwerbehinderung oder gleichgestellten sozialpädagogischen Fachkräften ist bei 

der Feststellung des jährlichen Urlaubsanspruchs der Zusatzurlaub nach § 125 SGB IX zu berücksichtigen. 

Ohne Zustimmung der oder des Beschäftigten mit Schwerbehinderung darf die Ar beitszeit einer oder 

eines Beschäftigten mit Schwerbehinderung an einem Tag 8 Stun den nicht überschreiten. 

Ist wegen der Behinderung ein weiterer Nachteilsausgleich erforderlich, kann die zu ständige 

Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer (fach-) ärztlichen ς auf Ver langen amtsärztlichen ς Emp-

fehlung eine weitere Verminderung um höchstens zwei Wochenstunden gewähren. Die Stundenermäßi-

gungen sind je nach Art der Behinde 5 rung zu befristen. Jede Änderung des Gesundheitszustandes oder 

der dienstlichen Vo raussetzungen ist der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zu melden. Diese kann ihre 

Entscheidung jederzeit ändern oder aufheben 

6. Rechenschaftslegung und Evaluation 

Die Schulen verwenden die zusätzlich bereit gestellte Personalressource in größtmög licher pädagogischer 

Eigenverantwortung zur Erfüllung des ihnen nach § 2 HSchG ob liegenden Bildungs- und 

Erziehungsauftrags. Über die Verwendung der zusätzlichen Personalressource legen die Schulen 

Rechenschaft im Rahmen ihrer Schulentwicklung ab. Die erforderlichen Maßnahmen zum Erreichen ihrer 

Schulentwicklungsziele legen die Schulen nach § 127b HSchG im Schulprogramm dar. Es liegt in der 

Verantwortung der Schule, die Maßnahmen mithilfe eines Planungsrasters regelmäßig zu evaluieren. 

Rechtliche Hinweise Die Angebote durch die unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Fachkräfte sind 

von Unterrichtskürzungen aufgrund besonderer Umstände nicht betroffen. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit gelten für die unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Fachkräfte die 

Grundsätze der Amtshaftung. Sie genießen Unfallschutz. 

Für die in diesem Erlass Beschäftigten gilt § 27 der Dienstordnung entsprechend. 

8. Verfahrensregeln 

8.1. Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 

Schulen, die Angebote zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädago gische Fachkräfte 

einrichten, dokumentieren die Angebote und die in ihrem Rahmen erfüllten Aufgaben im Sinne dieses 

Erlasses. Darüber hinaus sind die unter den Nr. 3 und 4 dieses Erlasses genannten Voraussetzungen 

nachzuweisen. 

8.2. Unterstützung und Fortbildung 

Schulen mit unterrichtsbegleitender Unterstützung durch sozialpädagogische Fach kräfte verpflichten 

sich, die gemeinsame Fort- und Weiterbildung aller Professionen in der Fortbildungsplanung der Schule 

zu berücksichtigen. Schulen, die hierbei Unter stützung benötigen, erhalten Beratung durch die jeweils 

zuständige Schulaufsichtsbe hörde.  

 

9. Schlussbestimmungen 
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Dieser Erlass tritt am 01.Februar 2018 in Kraft. 

 

Anlage 1 

Die Tätigkeit als sozialpädagogische Fachkraft setzt einen der folgenden Abschlüsse voraus: 

- Bachelor der Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik 

- Master der Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik 

- Diplom-Sozialarbeiterin oder Diplom-Sozialarbeiter 

- Diplom-Sozialpädagogin oder Diplom-Sozialpädagoge 

- Kindheitspädagogin oder Kindheitspädagoge 

Die geforderten Tätigkeiten können auch von Personen mit gleichwertigen Abschlüssen wahrgenommen 

werden. In der Regel erfüllen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Diplom-Pädagogik oder 

eines vergleichbaren Masterabschlusses mit dem Studienschwerpunkt Sozialpädagogik oder soziale Ar-

beit die Voraussetzungen. 

Darüber hinaus können Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt werden. 
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22.15 Entgeltordnung für Lehrkräfte und sozialpädagogische Beschäftigte in der Unterrichts-
unterstützung 

Die Entgeltordnung löst ab 01.08.2022 den bisher geltenden Eingruppierungserlass ab. Während der bis-
her geltende Erlass einseitig durch den Arbeitgeber festlegte, wie tarifbeschäftigte im Schuldienst ein-
gruppiert wurden, gibt es jetzt endlich eine tarifliche Grundlage, wie es sonst im öffentlichen Dienst üb-
lich ist. 
 
Die Übersicht der Regelungen finden sich auf den folgenden Seiten. Die Tätigkeitsmerkmale in der 
Spalte Übersicht sind nicht vollständig zitiert. In Zweifelsfällen bitte die Anlage zum TV EGO-L-H heran-

ziehen (https://kultusministerium.hessen.de/schuldienst/tv-ego-l-h ).  

 
TV-H-EGO-L-H 
 
 
 
 
  

Anlage zum TV-EGO-L-H 
(Eingruppierung) 
 
 
 
  
Zusammenfassung TV-EGO-L-H 
(für Neueinstellungen ab 01.08.2022) 
 
 
 
  

Entgelttabelle (mit Zulagen) zum TV-EGO-L-H 
(ab 01.08.2023) 
 
 
 
  
Vergütung der im Angestelltenverhältnis beschäf-
tigten Lehrkräfte an allgemeinbildenden und be-
ruflichen Schulen nach BAT (nach Erlass im ABl. 
11/08 S. 591 ff. (keine offizielle Fassung)Entgelt-
gruppen ergänzt durch GEW Hessen (ohne Ge-
währ) 
 

 

  

https://kultusministerium.hessen.de/schuldienst/tv-ego-l-h
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22.16 Übersicht Anhang TV EGO-L-H 

Entgeltordnung Lehrkräfte nach TV-EGO-L-H69 
 

 
 

 
69 GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT LANDVERBAND HESSEN (2023): »Entgeltordnung Lehrkräfte (TV-EGO-L-H)«. 
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Platz für eigene Notizen: 
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22.17 Zustimmungsaufforderung für Einstellung und Eingruppierung 

Muster: Zustimmungsaufforderung des Schulamts Bebra70 
 

 
  

 
70 STAATLICHES SCHULAMT FÜR DEN LANDKREIS HERSFELD-ROTENBURG UND DEN WERRA-MEIßNER-KREIS (2024): 
»Arbeitsverhältnis zum Land Hessen«. 
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22.18 Informationsblatt des HMdI zum Disziplinarrecht 

Disziplinarrecht71 
 
Wenn die Beamtin oder der Beamte schuldhaft ihre oder seine Pflichten verletzt, begeht sie oder er ein 
Dienstvergehen (§ 47 BeamtStG). Ein Verhalten der Beamtin oder des Beamten außerhalb des Dienstes 
ist ein Dienstvergehen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, 
Achtung und Vertrauen in einer für ihr oder sein Amt oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen 
Weise zu beeinträchtigen. Das Nähere regelt das Hessische Disziplinargesetz. 
 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Disziplinarrechts vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394) wurde die Hessi-
sche Disziplinarordnung (HDO) durch das Hessische Disziplinargesetz (HDG) ersetzt. Das Gesetz lehnt sich 
inhaltlich und im Aufbau dem Bundesdisziplinargesetz vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386), an. Die Disziplinarbefugnisse der Dienstvorgesetzten 
wurden durch die Regelungen des HDG erweitert. Verfahrensrechtlich knüpft das HDG an das Verwal-
tungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht ς und nicht mehr wie noch die HDO an das Strafprozess-
recht ς an. 
 
Ob wegen eines Dienstvergehens disziplinarisch eingeschritten wird, bestimmt die oder der Dienstvorge-
setzte nach pflichtgemäßem Ermessen: Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Ver-
dacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, hat sie oder er nach § 20 Abs. 1 HDG ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten (Legalitätsprinzip). Von der Einleitung kann nach § 20 Abs. 3 HDG abgesehen werden, sofern 
der Sachverhalt feststeht und der Vorwurf nur gering wiegt (Bagatellfälle) und sofern kein Fall eines 
Pflichtverstoßes nach § 84 HBG (Pflicht zur unparteiischen und uneigennützigen Amtsführung) vorliegt. 
 
Disziplinarmaßnahmen sind (§ 8 HDG) 
ς Verweis (schriftlicher Tadel, § 9 HDG), 
ς Geldbuße (maximal Bezüge eines Monats, § 10 HDG), 
ς Kürzung der Dienstbezüge (um maximal 1/5 längstens 3 Jahre, § 11 HDG), 
ς Zurückstufung (Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt, § 12 HDG), 
ς Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (Beendigung des Dienstverhältnisses, § 13 HDG), 
ς Kürzung bzw. Aberkennung des Ruhegehalts (gegen Ruhestandsbeamte, §§ 14, 15 HDG). 
 
Keine Disziplinarmaßnahme ist die missbilligende Äußerung der oder des Dienstvorgesetzten (§ 9 Satz 1 
HDG). Die oder der Dienstvorgesetzte kann durch Disziplinarverfügung Verweise, Geldbußen sowie Kür-
zungen der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts verhängen (§ 37 HDG). Weiter gehende Disziplinarmaß-
nahmen können nur nach Erhebung einer Disziplinarklage durch Urteil der Disziplinargerichte (Kammer 
für Disziplinarsachen bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden sowie dem Senat für Disziplinarsachen 
beim Verwaltungsgerichtshof) verhängt werden. Durch Beschluss kann das Gericht auf eine geringere Dis-
ziplinarmaßnahme erkennen oder die Klage abweisen (§ 64 HDG). 
 
Das HDG wurde durch das 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (Gesetz vom 27. Mai 2013, GVBl. S. 218, 
508) insbesondere wie folgt geändert:  
- Die Verweisungen wurden der neuen Paragraphenfolge des Hessischen Beamtengesetzes (HBG), dem 

neuen Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) und dem neuen Hessischen Beamtenversorgungsgesetz 
(HBeamtVG) angepasst. 

- Frühere Beamtinnen und frühere Beamte, die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind, gelten 
als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte im Sinne des HDG; das Altersgeld gilt als Ruhege-
halts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 HDG). 

 
71 HESSISCHES MINISTERIUM DES INNEREN UND HEIMATSCHUTZ (2014): »Infoblatt: Ausübung von Nebentätigkeiten«. 
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- § 19 Abs. 5 HDG wurde um eine Hinweispflicht auf das Antragsrecht zur Entfernung von missbilligen-

den Äußerungen aus der Personalakte erweitert. Dadurch wird ein Gleichklang mit den bestehenden 
Regelungen zur Tilgung von Eintragungen über Disziplinarvorgänge in der Personalakte (§ 19 Abs. 3 
und 4 HDG) hergestellt. 

- Die Vorgabe, dass ein Disziplinarverfahren nicht einzuleiten ist, wenn feststeht, dass ein Maßnahme-
verbot wegen eines sachgleichen Straf- oder Bußgeldverfahrens besteht, wurde um die Fälle erwei-
tert, in denen bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten die Kürzung oder Aberkennung 
des Ruhegehalts erkennbar nicht in Betracht kommt. Dadurch wird dem Grundsatz Rechnung getra-
gen, von Verfahren dann abzusehen, wenn der Ausspruch einer Disziplinarmaßnahme von vornherein 
ausgeschlossen ist. Da es gegen Ruhestandsbeamte nur die o.g. beiden Disziplinarmaßnahmen gibt, 
ist die Einleitung eines Verfahrens nicht sinnvoll, wenn für die Dienstvorgesetzten von vornherein 
eindeutig feststeht, dass auf diese Maßnahmen nicht erkannt werden kann (§ 20 Abs. 2 Satz 2 HDG). 

- In § 24 Abs. 3 Satz 1 HDG wurde abschließend geregelt, wer mit der Durchführung von Ermittlungen 
betraut werden darf. Es wurde klargestellt, dass nur Bedienstete des öffentlichen Dienstes als Ermitt-
lungsführerinnen oder Ermittlungsführer tätig werden dürfen. Dies war bisher nicht ausdrücklich ge-
regelt und hat in der Praxis zu Missverständnissen geführt. Im neuen Satz 2 wird ferner das bislang 
nur in der Begründung zum HDG als Soll-Vorgabe erwähnte Entlastungsgebot (vgl. Landtagsdrucksa-
che 16/5106, S. 50) durch Aufnahme in den Gesetzeswortlaut verbindlich geregelt. Dadurch wurde 
zudem klargestellt, dass, sofern Bedienstete nicht hauptamtlich mit dieser Aufgabe betraut sind, diese 
Aufgabe im Nebenamt wahrgenommen wird und nicht als entgeltliche Nebentätigkeit ausgeübt wer-
den kann. 

- Die Zuständigkeit für Disziplinarsachen erster Instanz für ganz Hessen wurde beim Verwaltungsgericht 
Wiesbaden konzentriert. Entsprechendes gilt bereits für Disziplinarverfahren gegen Bundesbeamte 
nach dem Bundesdisziplinargesetz nach § 6a AGVwGO (§ 50 HDG). 

- Durch klarstellende Ergänzung von § 52 Abs. 2 HDG wird auch die Regelung über die Entschädigung 
ehrenamtlicher Richterinnen und Richter (§ 32 VwGO) für Beamtenbeisitzerinnen und -beisitzer für 
nicht anwendbar erklärt. Bereits bisher erhalten Beamtenbeisitzerinnen und -beisitzer keine Entschä-
digung nach dem Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz. Das Beisitzeramt wird als (nebenamt-
liche) beamtenrechtliche Dienstpflicht wahrgenommen, für die Reisekosten zustehen. 

- Im neuen § 65 Abs. 1 HDG wird der Grundsatz der Mündlichkeit, dem im Disziplinarverfahren eine 
besondere Bedeutung zukommt, besonders hervorgehoben. Auch wenn dieser Grundsatz bereits 
über die Verweisung auf die VwGO gilt (§ 101 Abs. 1, § 107 VwGO), soll er hier ausdrücklich normiert 
werden, zumal er auch in § 71 HDG bezüglich der Berufung und in § 79 Abs. 1 HDG bezüglich der 
Wiederaufnahme ausdrücklich genannt ist. 

- Mit Änderung des § 82 Abs. 1 HDG und der Einführung des dem Gesetz als Anlage angefügten Gebüh-
renverzeichnisses werden für das gerichtliche Disziplinarverfahren Festgebühren erhoben. Dadurch 
werden Schwierigkeiten bei der Wertfestsetzung und unangemessen hohe Gebühren vermieden. Die 
Gebühren sind nach den verschiedenen Disziplinarmaßnahmen und den gerichtlichen Verfahrens-
schritten und -entscheidungen gestuft. Das Gebührenverzeichnis orientiert sich an den Gebühren, die 
nach dem Bundesdisziplinargesetz erhoben werden. Damit wird eine Gleichbehandlung mit den Be-
amtinnen und Beamten des Bundes vorgenommen, sodass in Disziplinarverfahren vor einem hessi-
schen Verwaltungsgericht ein insoweit einheitliches Gebührenrecht gilt. 
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22.19 Nebentätigkeiten nach §§ 71 ς 74 HBG 

Dritter Titel72 

Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
(§§ 40 und 41 Beamtenstatusgesetz) 

 
§ 71 

Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht 
(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausübung einer Nebenbeschäftigung. 
 
(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines öf-

fentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen wird. 
 
(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder 

außerhalb des öffentlichen Dienstes. 
 
(4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen 

Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen. Satz 1 findet keine Anwen-
dung auf Tätigkeiten nach § 73 Abs. 1 Nr. 4. Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Satz 1 sind die in 
Rechtsvorschriften als solche bezeichneten Tätigkeiten, im Übrigen jede behördlich bestellte oder auf 
Wahl beruhende Mitwirkung bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die ohne Vergütung ausgeübt 
wird. Die Übernahme eines öffentlichen Ehrenamts ist vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. 

 
(5) Vergütung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen. Als Gegenleistung gelten nicht 

1. der Ersatz barer Auslagen und Fahrtkosten, 
2. die Zahlung von Tage- und Übernachtungsgeldern, die die für die Beamtin oder den Beamten gel-

tenden Sätze nicht übersteigen, 
3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein Finanzamt abzuführen ist. 

 
§ 72 

Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn 
 

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienstbehörde eine Neben-
tätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbil-
dung oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Gegenstand 
einer Nebentätigkeit dürfen nicht Tätigkeiten sein, die auch im Rahmen des Hauptamts ausgeübt wer-
den können. Als auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen gilt auch 
eine Tätigkeit nach § 73 Abs. 1 Nr. 4, die die Beamtin oder der Beamte mit Rücksicht auf ihre oder 
seine dienstliche Stellung ausübt. 

 
(2) Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst wird grundsätzlich keine Vergütung gewährt. Ausnah-

men können insbesondere zugelassen werden 
1. für die Ausübung einer Lehrtätigkeit, 
2. für die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, die Durchführung von Forschungsaufträ-

gen, von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung von Entwürfen, die Erstellung von 
statistischen Berechnungen, die künstlerische und technische Oberleitung bei Bauten sowie für 
die örtliche Bauleitung (Bauführung), 

3. für die Teilnahme an Prüfungen, 

 
72 HESSISCHES BEAMTENGESETZ VOM 27. MAI 2013 (2013). 
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4. in besonderen Fällen, wenn auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen 
Mehraufwand nicht beschafft werden kann, 

5. in den Fällen, in denen gesetzliche oder andere rechtliche Verpflichtungen bestehen, 
6. für ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Verrichtungen, für die nach den Gebührenordnungen 

Gebühren zu zahlen sind, 
7. für die Ausübung einer nebenamtlichen richterlichen Tätigkeit. 
Wird die Beamtin oder der Beamte für die Nebentätigkeit entsprechend entlastet, darf eine Vergü-
tung nicht gewährt werden. 

(3) Öffentlicher Dienst im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch Rechts-
verordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit. Die Tätigkeit für Kirchen 
und andere öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und deren Verbände sowie für öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst. 

 
§ 73 

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 
 
(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen, soweit sie nicht nach § 72 zur Übernahme verpflichtet sind, der 

vorherigen Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde 
1. zur Übernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer 

nicht für Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegs-
chaft, 

2. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, insbesondere einer Tätigkeit in ei-
nem Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von Gutachten, zur Übernahme von For-
schungsaufträgen, von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, zur Erstellung von statischen Berech-
nungen, zur Übernahme der Oberleitung bei Bauten und der Bauführung, von Entwurfsaufträgen 
sowie von Aufträgen zu Befundberichten, 

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit sowie zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb 
oder einem freien Beruf, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sons-
tige Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform 
betriebenen Unternehmens sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft. 

 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche 

Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-
bentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, 

dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 
2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann, 
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder der Beamte an-

gehört, tätig wird oder tätig werden kann, 
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann, 
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin 

oder des Beamten führen kann, 
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

 
Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentätigkeit wegen gewerbs-
mäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder Häufigkeit als Ausübung eines 
Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeit-
liche Beanspruchung durch genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätigkeiten in der Woche acht 
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Stunden überschreitet. Das Vorliegen eines Versagungsgrunds nach Satz 1 und 2 ist besonders zu prü-
fen, wenn abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus genehmigungspflichtigen Ne-
bentätigkeiten im Kalenderjahr 30 Prozent der Jahresdienstbezüge der Beamtin oder des Beamten 
bei Vollzeitbeschäftigung überschreiten werden; das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 

 
(3) Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen 

versehen werden. Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Geneh-
migung, so ist diese zu widerrufen. Ist eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 4 durch Rechtsvorschrift übertra-
gen, so gilt die Genehmigung als erteilt. 

(4) Nebentätigkeiten von geringem Umfang können durch Rechtsverordnung nach § 79 Satz 2 Nr. 1 von 
der Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden. 

 
§ 74 

Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, Anzeigepflicht 
 
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 

1. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit sowie die Erteilung 
von Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im öffentlichen Dienst tätigen Personen, 

2. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gutachtertätigkeit 
der Lehrkräfte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wis-
senschaftlichen Institute und Anstalten, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten, 

4. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossenschaften und von gemeinnützigen Einrich-
tungen, 

5. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten unterliegenden 
Vermögens. 

 
(2) Eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen 

und Beamten nach Abs. 1 Nr. 3 hat die Beamtin oder der Beamte, wenn hierfür ein Entgelt oder ein 
geldwerter Vorteil geleistet wird, in jedem Einzelfall vor ihrer Aufnahme der Dienstbehörde unter An-
gabe insbesondere von Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der voraussichtlichen Höhe der Ent-
gelte und geldwerten Vorteile hieraus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; die Beamtin oder der 
Beamte hat wesentliche Änderungen unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Bei wie-
derholten, gleichartigen Nebentätigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 kann die Dienstbehörde im Einzelfall ge-
statten, dass zur Erfüllung der Anzeigepflicht eine allgemeine Anzeige genügt. 

 
(3) Die Dienstbehörde kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der 

Beamte über eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit schriftlich oder elektro-
nisch Auskunft erteilt, insbesondere über deren Art und Umfang. 

 
(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Be-

amtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. 
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22.20 Infoblatt Ausübung von Nebentätigkeiten 

Infoblatt: Ausübung von Nebentätigkeiten (Stand: März 2025)73 
 

Informationen zur Ausübung von Nebentätigkeiten 
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen 

 
1. Rechtsgrundlagen bei Beamtinnen und Beamten  
 
a) Grundrechtliche Aspekte  
Die grundrechtlichen Aspekte des Nebentätigkeitsrechts sind bei der Prüfung von beantragten oder an-
gezeigten Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten stets in die Er-wägungen zur jeweiligen Einzel-
fallentscheidung einzubeziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (siehe z. B. Ur-
teil vom 26.06.1980, 2 C 37/78, juris, Rn. 22) schließt das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit (Art. 2 Abs. 1 GG) auch für Beamtinnen und Beamte das Recht auf entgeltliche Verwertung der eige-
nen Arbeitskraft ein. Eine Einschränkung erfährt dieses Grundrecht durch die verfassungsmäßige Ord-
nung, zu der für die Dienstverhältnisse der Beamtinnen und Beamten die durch Art. 33 Abs. 5 GG gebo-
tene Beachtung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gehört. Beamtinnen und Beamte 
müssen daher die Einschränkungen hinnehmen, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergeben und der Sicherung 
der konkret-gegenwärtigen Dienstleistungspflicht dienen. Diese Einschränkungen werden im Nebentätig-
keitsrecht geregelt, das einen angemessenen Ausgleich der Verfassungsnormen des Art. 2 Abs. 1 GG und 
Art. 33 Abs. 5 GG bezweckt und das individuelle Grundrecht der einzelnen Beamtin oder des einzelnen 
Beamten aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht weiter ein-schränken soll, als es die Rücksichtnahme auf dienstliche 
Interessen erfordert. Daher sind die besonderen Umstände des Einzelfalls bei der Prüfung einer beantrag-
ten oder angezeigten Nebentätigkeit stets zu berücksichtigen. 
 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beamtinnen bzw. Be-amten mit Versor-
gungsbezügen oder mit Anspruch auf Altersgeld steht es grundsätzlich frei, ihre Arbeitskraft zu verwerten. 
Stellt die Beschäftigung im Ruhestand eine Berufs-ausübung dar, ist sie durch Art. 12 Abs. 1 GG (ansonsten 
Art. 2 Abs. 1 GG) und ggf. durch die Wissenschafts- bzw. Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt. 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamtinnen bzw. Beamten mit Versor-
gungsbezügen oder mit Anspruch auf Altersgeld müssen, anders als aktive Beamtinnen und Beamte, keine 
Rücksicht mehr auf die Erfordernisse der Dienstaus-übung nehmen. Daher ist in Bezug auf eine nachamt-
liche Erwerbstätigkeit oder sonstige  
 
Beschäftigung Prüfungsmaßstab allein der Erhalt des Vertrauens in die Integrität des Berufsbeamtentums. 
Eine solche Tätigkeit ist dem entsprechend zu untersagen, wenn dies notwendig ist, um das Vertrauen in 
die Integrität des Berufsbeamtentums zu erhalten. Dies ist anzunehmen, wenn die Tätigkeit nachteilige 
Rückschlüsse auf die frühere Amts-führung zulässt. Es genügt die Besorgnis der Interessenbeeinträchti-
gung. 
 
b) Rechtsvorschriften 
 
Die Ausübung von Nebentätigkeiten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen wird 
durch eine Vielzahl von Rechtsvorschriften geregelt. 
Für Beamtinnen und Beamte sind in Hessen insbesondere folgende rechtlichen Bestimmungen maßgeb-
lich:  

 
73 HESSISCHES MINISTERIUM DES INNEREN UND HEIMATSCHUTZ (2025): »Infoblatt: Ausübung von Nebentätigkei-
ten«. 
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¶ §§ 40, 41 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17.06.2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 389)  

¶ §§ 71 bis 79 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24)  

¶ Verordnung über die Nebentätigkeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (Hessische Neben-
tätigkeitsverordnung - HNV) vom 31.05.2015 (GVBl. I S. 234), geändert durch Verordnung vom 
10.12.2025 (GVBl. 2025 Nr. 96)  

¶ Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Mate-rial des Landes 
aus Anlass einer Nebentätigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 20.11.2025, StAnz. S. 1442)  

¶ Entschädigung von Behörden und Behördenbediensteten bei gerichtlicher Sachverständigentä-
tigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 19.11.2020, StAnz. S. 1318)  

¶ ω bŜōŜƴŀƳǘƭƛŎƘŜǊ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ ȊǳǊ !ǳǎ- und Fortbildung der im öffentlichen Dienst tätigen Perso-
nen (Erlass des HMdIS vom 14.10.2019, StAnz. 2019, S. 1042)  

¶ Zustellung durch Justizbedienstete in Nebentätigkeit (Runderlass des HMdJ vom 07.10.2021, 
JMBl. 2021 S. 292)  

 
5ŜǊ 9Ǌƭŀǎǎ αbŜōŜƴǘŅǘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊǘǊŀǳŜƴǎƭŜǳǘŜ Ǿƻƴ {ŜƭōǎǘƘƛƭŦŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴά ǾƻƳ мтΦмнΦнлмр ό{ǘ!ƴȊΦ 
2016, S. 3) ist Ende 2020 im Wege der Erlassbereinigung außer Kraft getreten und wird jetzt in Form von 
Hinweisen unter Nr. 11 dieses Infoblatts weiter-geführt. 
 
2. Rechtsgrundlagen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  
 
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden nach § 3 Abs. 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst des Landes Hessen (TV-H) und nach § 3 Absatz 4 des Tarifvertrags zur Regelung der Arbeitsbedin-
gungen von Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben des Landes 
Hessen (TV-Forst Hessen) die beamtenrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Besonderheiten des 
Arbeitsverhältnisses sinngemäß Anwendung. Deshalb finden insbesondere die Bestimmungen zur Abfüh-
rungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst, die für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes gelten, entsprechende Anwendung für die Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft wesent-
lich freier verwerten dürfen als die Beamtinnen und Beamten. Die Aus-übung eines Zweitberufs beispiels-
weise, die Beamtinnen und Beamten grundsätzlich zu verwehren ist, stellt bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern für sich genommen noch keinen Versagungsgrund dar. 
 
Für die Nebentätigkeiten von Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Ärztin-
nen und Ärzten finden tarifvertragliche Sonderregelungen (§§ 40 Nr. 2, 41 Nr. 3, 42 Nr. 2 TV-H) bzw. der 
§ 3 des Tarifvertrags für die Ärztinnen und Ärzte an den hessischen Universitätskliniken (TV-Ärzte Hessen) 
Anwendung. 
 
3. Begriffe  
 
a) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausübung einer Nebenbeschäftigung, 

vgl. § 71 Abs. 1 HBG.  
b) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der auf-grund eines öf-

fentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen wird, vgl. § 71 Abs. 2 HBG.  
c) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder 

außerhalb des öffentlichen Dienstes, vgl. § 71 Abs. 3 HBG.  
d) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen 

Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen; ihre Übernahme ist vor 
Aufnahme lediglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen, vgl. § 71 Abs. 4 Satz 1 und 4 HBG.  
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4. Verpflichtung zur Übernahme einer Nebentätigkeit  
 
§ 72 Abs. 1 HBG enthält eine Verpflichtung zur Übernahme von Nebentätigkeiten inner-halb des öffentli-
chen Dienstes. Auf Verlangen der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde sind 
Beamtinnen oder Beamte verpflichtet, eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen oder 
fortzuführen, die ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in An-
spruch nimmt.  
 
Öffentlicher Dienst ist dabei jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit, vgl. § 72 Abs. 3 HBG, § 2 HNV. 
 
Gemäß § 72 Abs. 2 HBG wird für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst grundsätzlich keine Vergütung 
(= Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, vgl. § 71 Abs. 5 HBG) gewährt. Von diesem Grundsatz 
können für bestimmte Nebentätigkeiten, z. B. Lehrtätigkeit, Teilnahme an Prüfungen, nebenamtliche rich-
terliche Tätigkeit, Ausnahmen zugelassen werden.  
 
Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte für die Nebentätigkeit 
entsprechend entlastet wird.  
 
5. Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 
 
Genehmigungspflichtig sind alle in § 73 Abs. 1 HBG aufgeführten Nebentätigkeiten, so-weit nicht nach § 
72 HBG eine Verpflichtung zu deren Übernahme besteht:  
 

¶ die Übernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer 
nicht für Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vor-mundschaft, Betreuung oder Pflegs-
chaft  

¶ entgeltliche Nebenbeschäftigungen, insbesondere in einem Schieds- oder Preis-gericht, die Erstat-
tung von Gutachten, die Übernahme von Forschungsaufträgen, von Aufträgen zu Entwicklungsarbei-
ten, die Erstellung von statischen Berechnungen, die Übernahme der Oberleitung bei Bauten und der 
Bauführung und von Entwurfsaufträgen sowie von Aufträgen zu Befundberichten  

¶ gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten sowie die Mitarbeit in einem Gewerbe-betrieb oder ei-
nem freien Beruf  

¶ der Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sonstige 
Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betrie-
benen Unternehmens sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft, außer unentgeltliche Tätigkei-
ten in Organen von Genossenschaften und von gemeinnützigen Einrichtungen  

 
6. Anzeigepflichtige Nebentätigkeiten  
 
Die Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten ergibt sich aus §§ 73 Abs. 4, 79 Satz 2 Nr. 1 HBG i. V. m. § 7 HNV, 
§ 74 Abs. 2 HBG, § 41 BeamtStG i. V. m. § 78 HBG. Danach sind an-zeigepflichtige Nebentätigkeiten:  

¶ Nebentätigkeiten von geringem Umfang, d. h. solche, die gemäß § 7 HNV außer-halb der Dienstzeit 
ausgeübt werden, keinen gesetzlichen Versagungsgrund erfüllen und bei denen die Bruttovergütung 
insgesamt maximal 1.230 Euro im Kalenderjahr beträgt  

¶ schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten sowie die Erteilung von 
Unterricht zur Aus- und Fortbildung der im öffentlichen Dienst tätigen Personen gegen Entgelt bzw. 
geldwerten Vorteil  
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¶ mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gutachtertätigkeiten der 
Lehrkräfte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wissenschaft-
lichen Institute und Anstalten gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil  

¶ Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Be-
amten gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil  

¶ bei Ruhestandbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtinnen und Beamten mit 
Versorgungsbezügen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses außerhalb des öffentlichen Dienstes die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen 
Beschäftigung aufnehmen, die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden können  

 
Alle anderen nicht unter die Nrn. 5 und 6 dieses Informationstextes fallenden Nebentätigkeiten sind nicht 
genehmigungs- oder anzeigepflichtig, d. h. der Dienstherr ist in keiner Form zu beteiligen.  
 
7. Verfahrens- und/ oder Formvorschriften  
 
Sowohl der Antrag auf Genehmigung als auch die Genehmigung einer Nebentätigkeit nach § 73 HBG ha-
ben vor Aufnahme bzw. Übernahme der Tätigkeit schriftlich zu erfolgen (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 HBG). Dies 
gilt auch, wenn eine Nebentätigkeit bereits aus-geübt worden ist und ein neues Genehmigungsverfahren 
lediglich aufgrund der Fortsetzung erforderlich ist. Nach § 3a Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
kann die Schriftform durch die elektronische Form oder Textform ersetzt werden. Anzeigen können 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. Im Rahmen der Anzeige sind die erforderlichen Angaben zu machen 
bzw. bei Antrag auf Genehmigung sind Nachweise zu erbringen, insbesondere über Art und Umfang der 
Nebentätigkeit sowie die Höhe der Entgelte bzw. geldwerten Vorteile. Sofern zum Zeitpunkt der Anzeige 
bzw. Antragstellung konkrete An-gaben noch nicht gemacht werden können, sind ungefähre zu machen 
und später zu konkretisieren. Jede Änderung ist unverzüglich und ohne Aufforderung schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen, vgl. § 75 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbs. HBG. 
 
8. Gültigkeitsdauer der Nebentätigkeitsgenehmigung  
 
Gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 HBG ist die Nebentätigkeitsdauer auf längstens fünf Jahre zu befristen. Die 
Genehmigung kann auch auf einen kürzeren Zeitraum befristet werden. Der Lauf der Frist beginnt an dem 
im Antrag bestimmten Datum; ansonsten an dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Genehmigungsertei-
lung folgt.  
 
9. Versagungsgründe  
 
Die Genehmigung einer Nebentätigkeit ist gemäß § 73 Abs. 2 HBG zu versagen, wenn die Gefahr besteht, 
dass durch die Ausübung dienstliche Interessen beeinträchtigt wer-den. Dadurch soll verhindert werden, 
dass sich die Beamtin oder der Beamte mit der beantragten Nebentätigkeit allmählich einen Zweitberuf 
aufbaut. Ein solcher Versagungs-grund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit  

¶ nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung 
der dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Voraussetzung gilt in der Regel als erfüllt, 
wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere genehmigungs- und anzeigepflichtige Ne-
bentätigkeit/en in der Woche acht Stunden überschreitet. 

¶ die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann 

¶ in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder der Beamte angehört, 
tätig wird oder tätig werden kann 

¶ die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit beeinflussen kann  

¶ zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit führen kann  
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¶ dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann 

¶ eine gewerbsmäßige Dienst- oder Arbeitsleistung darstellt, d. h. eine mit gewisser Regelmäßigkeit 
ausgeübte und zumeist auf ständige Gewinnerzielung ausgerichtete Tätigkeit. Eine Nebentätigkeit als 
Nebenerwerbslandwirt oder -winzer fällt in der Regel nicht darunter, weil diese Tätigkeit vom Umfang 
her weniger auf Gewinnerzielung als auf eine angemessene Pflege und Nutzung von Grund und Bo-
den gerichtet ist, oftmals in Fortführung eines ererbten Betriebs. Sie ist dement-sprechend nicht ge-
nehmigungspflichtig, da sie unter keine der enumerativ aufgezählten Kategorien genehmigungspflich-
tiger Nebentätigkeiten fällt, sondern als Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder 
des Beamten unter-liegenden Vermögens nach § 74 Abs. 1 Nr. 5 HBG gewertet werden kann.  

 
Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Sie ist zu widerrufen, wenn 
nachträglich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegt, vgl. § 73 Abs. 3 HBG.  
 
Die Ausübung einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit ist gemäß § 74 Abs. 4 HBG ganz oder 
teilweise zu untersagen, wenn bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt werden.  
 
10. Ausübung der Nebentätigkeit während/außerhalb der Arbeitszeit  
 
Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 HBG dürfen Nebentätigkeiten, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
des Dienstherrn ausgeübt werden oder bei denen dieser ein dienstliches Interesse an der Übernahme 
durch die Beamtin oder den Beamten hat, innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. Andere Nebentä-
tigkeiten dürfen nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen dürfen nach Satz 2 nur in 
besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.  
 
11. Nebentätigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten  
 
a) Begriff der Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten  
 
Eine formelle Anerkennung als Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten gibt es in Hessen 
nicht. Ob eine Einrichtung aktuell als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne der nebentätigkeitsrechtlichen Best-
immungen einzustufen ist, muss daher im Einzelfall von der zuständigen Dienstbehörde geprüft werden. 
Dabei sind die im Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 5. September 1990, Az.. D I 2 ς 210 
164/42, aufgestellten Grundsätze anzuwenden:  
 
Als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne des beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrechts ist grundsätzlich eine 
von Beamtinnen und Beamten selbstverwaltete und unterhaltene Organisation (Selbstverwaltungsgrund-
satz) zu verstehen, die allein dem Zweck dient, aus-schließlich Beamtinnen und Beamten sowie deren 
Angehörigen oder Hinterbliebenen ideelle oder materielle Hilfe zu gewähren (Ausschließlichkeitsgrund-
satz). Den Beamtinnen und Beamten stehen Richterinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beit-nehmer des öffentlichen Dienstes gleich. Der Selbstverwaltungsgrundsatz und der Ausschließlich-
keitsgrundsatz sollen in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag verankert sein. Dort soll bezüglich des 
Selbstverwaltungsgrundsatzes geregelt sein, dass die Mit-glieder oder Gesellschafter der Einrichtung An-
gehörige des öffentlichen Dienstes sein müssen oder dass die willensbildenden Organe ausschließlich 
oder zumindest mehrheitlich von Angehörigen des öffentlichen Dienstes bestimmt sind. Bezüglich des 
Ausschließlichkeitsgrundsatzes soll sich aus der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag, gegebenenfalls 
auch aufgrund oder in Verbindung mit den gesetzlichen Grundlagen, ergeben, dass die Leistungen und 
Erträge der Einrichtung ausschließlich Angehörigen des öffentlichen Dienstes sowie deren Angehörigen 
oder Hinterbliebenen zugutekommen. Ohne eine entsprechende Festschreibung in der Satzung oder im 
Gesellschaftsvertrag ist eine abschließende Bewertung nicht möglich. Weitere Voraussetzung ist eine ei-
genständige Organisation für die Aufgaben der Einrichtung. Dabei reichen ein spezielles auf die Ange-
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hörigen des öffentlichen Dienstes ausgerichtetes Versicherungsangebot in Form spezieller Versicherungs-
tarife und der Vertrieb über eine besondere Außendienstorganisation ebenso wenig aus wie die bloße 
9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .ŜƛǊŀǘǎ ŦǸǊ Řŀǎ α.ŜŀƳǘŜƴƎŜǎŎƘŅŦǘάΦ !ǳch dürfen neben der Selbsthilfetätigkeit keine 
weiteren Unternehmenszwecke verfolgt werden. 
 
b) Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit, Anzeigepflicht  
 
Die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten 
ist grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig, § 74 Abs. 1 Nr. 3 HBG. Eine schriftliche oder elektronische 
Anzeigepflicht für eine solche Tätigkeit besteht dann, wenn für die Tätigkeit ein Entgelt oder ein geldwer-
ter Vorteil geleistet werden soll. Vor  
 
der Aufnahme der Nebentätigkeit sind bei der Anzeige Angaben zu machen über die Art der Nebentätig-
keit, den zeitlichen Umfang, die Person des Auftrag- bzw. Arbeitgebers und die voraussichtliche Höhe des 
Entgelts oder geldwerten Vorteils, vgl. § 74 Abs. 2 Satz 1 HBG. 
 
Auch die Nebentätigkeit von Vertrauensleuten für Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten 
darf grundsätzlich nicht während der Arbeitszeit ausgeübt werden, vgl. Ausführungen in Nr. 10. Die Ab-
wicklung von Versicherungs- und sonstigen Geschäftsangelegenheiten muss daher außerhalb der Arbeits-
zeit erfolgen, auch wenn die Abwicklung nur kurze Zeit in Anspruch nehmen würde. Ein Verstoß wegen 
des Missbrauchs von Arbeitszeit ist nur dann nicht anzunehmen, wenn Vertrauensleute, die während des 
Dienstes wegen ihrer Nebentätigkeit angesprochen werden, lediglich einen Termin für außer-halb der Ar-
beitszeit liegende Gespräche und Verhandlungen vereinbaren. 
 
Die Weitergabe von Anschriften der Bediensteten einschließlich neu eingestellter oder einzustellender 
Bediensteter ohne deren nachweisbare Einwilligung an Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtungen ist 
unstatthaft, da dies eine Pflichtverletzung (Art. 5 Abs. 1 b), 6, 7 Datenschutz-Grundverordnung, § 37 Abs. 
1 BeamtStG, §§ 90, 93 Abs. 1 Satz 1 und 2 HBG) darstellt und Selbsthilfeeinrichtungen gegenüber anderen 
Organisationen kein Wettbewerbsvorsprung eingeräumt werden kann. 
 
12. Nachweis über die Höhe der Einkünfte aus Nebentätigkeiten  
 
Nach § 75 Abs. 4 HBG kann die Beamtin oder der Beamte verpflichtet werden, nach Ablauf jedes Kalen-
derjahres eine Aufstellung über alle ausgeübten genehmigungspflichtigen und anzuzeigenden Nebentä-
tigkeiten und die dafür erhaltenen Entgelte oder geld-werten Vorteile vorzulegen. In der Landesverwal-
tung sollte eine Aufstellung regelmäßig verlangt werden. 
 
13. Abführungspflicht  
 
Die Abführungspflicht ist in § 79 Satz 2 Nr. 2 HBG i. V. m. § 3 HNV geregelt. Sie betrifft genehmigungs-
pflichtige Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleich-stehenden Dienst, auch wenn 
die Beamtin oder der Beamte nach § 72 Abs. 1 HBG verpflichtet ist, die Nebentätigkeit zu übernehmen 
oder wenn die Nebentätigkeit durch Rechtsvorschrift übertragen worden ist. Darüber hinaus gilt sie auch 
für Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlas-
sung des Dienstherrn ausgeübt werden. Dabei muss die für eine oder mehrere genehmigungs-pflichtige 
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst bezogene Vergütung in 
der Summe im Kalenderjahr 15 Prozent des Zwölffachen des nach der Besoldungsgruppe und der Stufe 
der Beamtin oder des Beamten bestimmten Bruttogrundgehalts für den Monat Dezember bei Vollzeitbe-
schäftigung übersteigen.  
 
Maßgebend ist die Besoldungs- oder Amtsbezügegruppe sowie Stufe am Ende des Kalenderjahres.  



Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen ς Aufbauschulung (Team Nord) 217 

 
 
Zuvor sind die zur Ausübung der Nebentätigkeit entstandenen notwendigen Aufwendungen für Fahrtkos-
ten sowie für Unterkunft und Verpflegung bis zur nach den reisekosten-rechtlichen Vorschriften für den 
vollen Kalendertag vorgesehenen Höhe, für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Ma-
terial des Dienstherrn sowie für sonstige Hilfeleistungen und selbst beschafftes Material in Abzug zu brin-
gen, sofern für diese Aufwendungen kein Auslagenersatz geleistet worden ist.  
Der danach über die jeweilige Grenze hinausgehende Betrag ist an den Dienstherrn im Hauptamt abzu-
führen.  
 
Ausnahmen von dieser Abführungspflicht regelt § 4 HNV, wie z. B. für eine Lehr- und Unterrichtstätigkeit, 
die Mitarbeit an Prüfungen, bestimmte Gutachtertätigkeiten. 
 
14. Nutzung von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 
 
Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn dürfen gemäß § 75 Abs. 3 HBG nur mit dessen Ge-
nehmigung und gegen Entgelt genutzt werden, sofern ein öffentliches oder wissenschaftliches Interesse 
an der Nebentätigkeit besteht. Bei einer Nebentätigkeit für den eigenen Dienstherrn ist ein Entgelt nur zu 
entrichten, wenn für die Nebentätigkeit eine Vergütung gewährt wird und der Wert der Inanspruchnahme 
von Einrichtungen, Personal und Material bei deren Bemessung unberücksichtigt bleibt. Gemäß § 75 Abs. 
3 Satz 3 HBG muss das Nutzungsentgelt mindestens in Höhe der dem Land Hessen für die Benutzung 
ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜƴ YƻǎǘŜƴ ōŜƳŜǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ bŅƘŜǊŜ 9ƛƴȊŜƭƘŜƛǘŜƴ ǊŜƎŜƭǘ ŘŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ wǳƴŘŜǊƭŀǎǎ αbǳǘπ
zungsentgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Ein-richtungen und Material des Landes aus Anlass 
ŜƛƴŜǊ bŜōŜƴǘŅǘƛƎƪŜƛǘά ǾƻƳ нлΦммΦнлнрΣ {ǘ!ƴȊΦ {Φ мппнύΦ CǸǊ Řŀǎ bǳǘȊǳƴƎǎŜƴǘƎŜƭǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŅǊȊǘƭƛŎƘŜǊ 
oder zahnärztlicher Tätigkeiten im Bereich des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst be-
stehen besondere Regelungen.  
 
15. Teilzeitbeschäftigte und beurlaubte Beamtinnen und Beamte 
 
a) Voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung nach § 62 Abs. 2 HBG 
Nach § 62 Abs. 2 HBG darf dem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung nur entsprochen wer-den, wenn sich die 
Beamtin oder der Beamtin verpflichtet, während der Teilzeitbeschäftigung außerhalb des Beamtenver-
hältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Um-fang einzugehen, der vollzeitbeschäftigten Beamtin-
nen und Beamten für die Ausübung von Nebentätigkeiten nach den §§ 72 bis 74 HBG gestattet ist. Dabei 
ist die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten zu 
Grunde zu legen. Die genehmigungspflichtige Nebentätigkeit darf in der Regel acht Stunden in der Woche 
nicht überschreiten (vgl. § 73 Abs. 2 Satz 4 HBG). 
 
b) Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen nach § 63 HBG und Beurlaubung aus familiären Grün-
den nach § 64 HBG  
 
Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen werden die Versagungsmöglichkeiten 
des § 73 Abs. 2 HBG dahingehend erweitert, dass die genehmigungspflichtige Nebentätigkeit dem Zweck 
der Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung nicht zuwiderlaufen darf (§§ 63 Abs. 5, 64 Abs. 3 HBG). 
 
c) Beurlaubung aus beschäftigungspolitischen Gründen nach § 65 HBG  
 
Aufgrund der beschäftigungspolitischen Zielsetzung der Vorschrift ist Voraussetzung einer Bewilligung 
dieser Beurlaubung nach § 65 Abs. 3 Satz 1 HBG die ausdrückliche Selbstverpflichtung der Beamtin oder 
des Beamten, auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten 
nach § 74 Abs. 1 HBG nur in dem Umfang auszuüben, wie er bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausgeübt werden könnte. Ausnahmen vom Nebentätigkeitsverzicht bedürfen der 
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Genehmigung der zuständigen Dienstbehörde. Sie darf nur erteilt werden, soweit die Nebentätigkeit dem 
Zweck der Bewilligung nicht zuwiderläuft.  
 
16. Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses  
 
Gemäß §§ 41 BeamtStG, 78 HBG haben Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere 
Beamtinnen und Beamte mit Versorgungsbezügen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen 
Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes,  
 
die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamten-verhältnisses im 
Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, vor ihrer Auf-
nahme der letzten obersten Dienstbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht endet, wenn die Be-
amtinnen und Beamten mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 33 HBG oder zu einem späteren Zeit-
punkt in den Ruhe-stand treten, drei Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. Wenn das Beam-
tenverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, endet die Anzeigepflicht fünf Jahre nach Been-
digung des Beamtenverhältnisses, spätestens jedoch am Ende des Monats, in dem das 70. Lebensjahr 
vollendet wird. 
 
Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, wenn die konkrete Besorgnis besteht, 
dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. Die Untersagung ist längstens auf 
den Zeitraum der Anzeigepflicht zu befristen.  
 
Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außer-
halb des öffentlichen Dienstes, die dienstliche Interessen beeinträchtigen kann, wird durch § 78 Abs. 4 
HBG entsprechend auf die früheren Beamtinnen und Beamten mit Anspruch auf Altersgeld erstreckt. 
 
Unberührt davon bleibt die Verpflichtung nach § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HBeamtVG, gegenüber der Pensi-
onsbehörde den Bezug und jede Änderung von Einkünften, die sich auf die Höhe der Versorgungsbezüge 
auswirken könnten, anzuzeigen.  
 
17. Verstöße gegen Regelungen des Nebentätigkeitsrechts  
 
Ein Verstoß gegen die Vorschriften des in den §§ 71 ff HBG geregelten Nebentätigkeits-rechts stellt ein 
Dienstvergehen nach § 47 BeamtStG dar, auf das das Hessische Disziplinargesetz (HDG) Anwendung fin-
det, vgl. § 47 Abs. 3 BeamtStG i. V. m. § 2 Abs. 1 HDG.  
 
Anlage: Muster Antrag auf Genehmigung/Anzeige einer Nebentätigkeit/Anzeige einer Tätigkeit nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses mit Anlage Vergütung  
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22.21 Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte des Landes Hessen im Ge-
schäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums 

Richtlinie für die dienstliche Beurteilung74 
 

 
  

 
74 HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2020): »Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte des Landes Hessen im Geschäfts-
bereich des Hessischen Kultusministeriums«, S. 690 ff. 
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